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Formular Informationspflichten
Erhebung von personenbezogenen Daten gem. Art. 13, 14
Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO
- Beteiligungs- und Informationsverfahren bei Bauleitplanung

- Behandlung von Bauantragen im Gestaltungsbeirat -

Der Schutz lhrer Daten geniel3t bei der Stadt Kempten (Allgau) einen hohen Stellenwert. Das
Stadtplanungsamt verarbeitet daher Ihre personenbezogenen Angaben im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
den jeweils einschlagigen bereichsspezifischen Regelungen.

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie im Interesse eines transparenten
Verwaltungshandelns Uber die Einzelheiten der Erhebung und weiteren Verwendung lhrer
Daten.

Bezeichnung der Verarbeitungstatigkeit

Erhebung von personenbezogenen Daten bei stédtebaulichen Planungen, insbesondere
Beteiligungs- und Informationsverfahren im Zusammenhang mit der Aufstellung und Anderung
von Flachennutzungs-, Bebauungs-, Landschafts- und Griinordnungsplanen, Projektplanungen
und sonstigen Handlungskonzepten sowie bei Bauvorhaben, die im Gestaltungsbeirat der Stadt
Kempten (Allgau) behandelt werden.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO

Verfahrensverantwortlich fir die Verarbeitung ist die Stadt Kempten (Allgau), Stadtplanungsamt,
Anschrift: Kronenstralie 8, 87435 Kempten (Allgau)
E-Mail: poststelle@kempten.de, Tel.; 0831/115

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Stadt Kempten (Allgau)

Behordlicher Datenschutzbeauftragter
Rathausplatz 22, 87435 Kempten (Allgau)
E-Mail: datenschutz@kempten.de

Tel.: 0831/2525 — 3118

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Ihre Daten werden zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit den in
Ziff. 1 genannten stadtebaulichen Planungen und Verfahren, somit zur Umsetzung stadtebau-
licher Ziele und Zwecke verarbeitet. Hierbei werden die Planungserfordernisse und die Auswir-

kungen der Planung ermittelt sowie die 6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
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untereinander abgewogen. Fir diese Zwecke werden personenbezogene Daten erhoben,
soweit dies zur Ermittlung der abwagungsrelevanten Belange erforderlich ist.

Die Daten werden hierbei auf den Rechtsgrundlagen von

- Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e, Abs. 3 Satz 1 Buchst. b DSGVO, Art. 4 Abs. 1 Bayerisches
Datenschutzgesetz — BayDSG — in Verbindung mit den einschlagigen bereichsspezifischen
Regelungen, insbesondere 88 1 Abs. 3, 3, 6 und 7 Baugesetzbuch
(Wahrnehmung einer Aufgabe im 6ffentlichen Interesse)

sowie

- (ggf.) Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a, Art. 7 DSGVO
(freiwillige Einwilligung)

erhoben und verarbeitet.

Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden

- Vor- und Familienname

- Kontaktdaten (Anschrift, Tel.Nr., E-Mail-Adresse, soweit — freiwillig - angegeben)
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden

- Angaben aus geografischen Informationssystemen

Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten

Ihre o. g. Daten werden in dem zur Aufgabenerfiillung erforderlichen Umfang an

- die in den genannten Verfahren bzw. mit den Arbeitsvorgangen beteiligten Fachamter
innerhalb der Stadtverwaltung,

- die in Betracht kommenden staatlichen Stellen,

- die beteiligten Ingenieur- und Planungsbiiros,

- Gerichte bei Uberpriifung der Rechtswirksamkeit der Bauleitplane,

- gdf. von der Stadt Kempten (Allgau) beauftragte und gleichfalls zur Verschwiegenheit ver-
pflichtete externe Auftragsverarbeiter

- Mandatstrager im zustandigem Entscheidungsgremium, insbes. Planungs- und Bauaus-
schuss sowie Stadtrat

Ubermittelt (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BayDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 3 Sétze 1 und 2
DSGVO und Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e DSGVO).

Eine Datentbermittlung an Dritte fir Werbezwecke findet nicht statt.

Quellen der personenbezogenen Daten gem. Art. 14 DSGVO:

Sofern wir die o. g. Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben, erheben wir diese Angaben —
soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfillung erforderlich und gesetzlich zulassig ist (Art. 4
Abs. 2 Satz 2 BayDSG) im Amt fiir BlrgerService der Stadt Kempten (Allgéu)

Ubermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland
(= auRerhalb der Europaischen Union bzw. des Europaischen Wirtschaftsraumes)

Ihre Angaben werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation Ubermittelt,
soweit hierzu keine Notwendigkeit besteht bzw. dort kein angemessenes Datenschutzniveau i.
S. v. Art. 32, 44 bis 50 DSGVO garantiert ist.
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9.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen fir die Wahrnehmung der o. g. Aufgaben notwendig ist (Art. 17 Abs. 1 Buchst. a
DSGVO). Bei Aufhebung eines Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 8 BauGB) wird eine Léschung der
gespeicherten Daten gepriift.

Nach Ablauf der o. g. Fristen werden die vorliegenden Akten und Angaben auf ihre
Archivwirdigkeit gepruft (Art. 26 Abs. 6 BayDSG).

Im Zusammenhang mit der dauerhaften Glltigkeit eines Planungsverfahrens stehende
personenbezogene Daten werden unbefristet gespeichert.

10.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, haben Sie das Recht, Auskunft Gber die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht lhnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, koénnen Sie die Léschung oder
Einschrankung der Verarbeitung verlangen (Art. 17, 18 DSGVO). Das Recht auf Loschung nach
Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch u. a. dann nicht, wenn die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 6ffentlichen
Interesse liegt oder in Ausiibung 6ffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO).

Aus Griunden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, kdnnen Sie der Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten durch uns jederzeit widersprechen (Art. 21
DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verarbeiten wir in der Folge lhre
personenbezogenen Daten nicht mehr.

Bei Vorliegen einer Einwilligung zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten sind Sie
berechtigt, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen; bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
vorgenommenen Verarbeitungen bleiben dabei in ihrer RechtmaRigkeit erhalten.

Ferner steht Ihnen bei Erteilung der Einwilligung oder bei Vorliegen eines Vertrages zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten mithilfe automatisierter Verfahren gegebenenfalls ein
Recht auf Ubertragung der Daten an Sie oder an einen anderen datenschutzrechtlich Verant-
wortlichen zu (Art. 20 DSGVO).

Soweit Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prifen wir, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfir erfullt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten fiir den Datenschutz in
Bayern, Anschrift: Postfach 22 12 19, 80502 Minchen, E-Mail: poststelle@datenschutz-
bayern.de, Tel.: 089/212672-0

11.

Information bei spaterer Zweckanderung

Sollte sich zu einem spateren Zeitpunkt ein Bedarf ergeben, dass lhre personenbezogenen
Daten fur den gleichen Zweck, der bei der Erhebung angegeben wurde, an Dritte zu Ubermitteln
sind, bedarf es hierzu keiner gesonderten Information.




Entwurf BP "Stiftsbleiche II" Seite 6 von 20

12. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Angaben benétigen wir zur Umsetzung der jeweils einschlagigen
gesetzlichen Normen, insbesondere hinsichtlich der ordnungsgemaflien Behandlung der
Stellungnahmen, z. B. bei

- Abwagung der Belange gem. § 1 Abs. 7 BauGB

- Benachrichtigung nach Satzungsbeschluss gem. 8 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB.

Wenn Sie die erforderlichen Angaben nicht zur Verfigung stellen, 16st dies eine Datenerhebung
bei Dritten (Art. 14 DSGVO) aus.
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/ \»/ 3. VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss

/ Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgau) hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 gemaB § 2 Abs.
1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
tz:‘ \ Sl wurde im Amtsblatt vom 10.06.2022 ortsUblich bekannt gemacht.

Frihzeitige Beteiligung

Die frilhzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit erfolgte geméB § 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 4
BauGB Uber den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.10.2023 in der Zeit
vom 13.11.2023 bis 15.12.2023.

Die frihzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
erfolgte geméas § 4 Abs. 1 und § 4a Abs. 4 BauGB Uber den Vorentwurf des Bebauungsplans
in der Fassung vom 19.10.2023 in der Zeit vom 13.11.2023 bis 15.12.2023.

Offentliche Auslegung

918/3 Offentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans/der Bebauungsplananderung mit
Begrundung in der Fassung vom 16.10.2025 geméB § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der
883 Zeit vom 05.11.2025 bis 05.12.2025.

Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange zu dem Entwurf des
Bebauungsplans (der Bebauungsplandnderung) in der Fassung vom 16.10.2025 gemas § 4
Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Zeit vom 05.11.2025 bis 05.12.2025.

Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgdu) hat in seiner Sitzung vom den
Bebauungsplan (die Bebauungsplananderung) "Name....... " bestehend aus Planzeichnung
und Textteil in der Fassung vom gemanB § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.

| Stadt Kempten (Allgau),

Thomas Kiechle

884/11

Oberburgermeister
o 884/14 884/13 %:% Ausfertigung
\ - Der Inhalt des Bebauungsplans/die Bebauungsplananderung " " bestehend aus
& 884/7 Planzeichnung und Textteil stimmt mit dem SatzungsbeschluB vom Uberein.

%
2 .
881/1 \ n Stadt Kempten (Allgau),
%
151
S

Thomas Kiechle

884/12
\ / \ Oberbiirgermeister
\ \ \
N Bekannt h - Inkrafttret
2 . P LA N Z E I C H E N E RK LA RU N DZraSr;r’:zr::;sll:gsgchlzs;azurz:r: Bebauungsplan (der Bebauungsplandnderung) wurde im

,
oW’

2 /el
6 KT/

Amtsblatt vom gemaB § 10 Abs. 3 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Der
Bebauungsplan/die Bebauungsplananderung " " ist damit in Kraft getreten.
2.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 2.1.8  Sonstige Festsetzungen
. — Stadt Kempten (Allgau),
2.1.1  Art der baulichen Nutzung Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
- Gewerbegebiete L . '
LR mit Leitungsrechten zu belastende Flachen Thomas Kiechle
Y3 Umgrenzung der Flachen fur Nutzungsbeschrankungen oder fir Vorkehrungen Oberb[]rgermeister
. b ] zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
2.1.2 MaB der baulichen Nutzung Pasaaas Immissionsschutzgesetzes
0,8 Grundflachenzahl, hier 0,8 LEK 1 max. zuléssige Emissionskontingente in db als Héchstgrenze,
GH Gebaudehdhe als HochstmaB, hier 14m hier tags: 63 db / nachts: 48 db

max. zuldssige Emissionskontingente in db als Héchstgrenze,
hier tags: 69 db / nachts: 54 db

LEK 2

2.1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

a Abweichende Bauweise

2.2 Nachrichtliche Ubernahmen
2.1.4 Flachen fur Versorgungsanlagen

m Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind

0 Versorgungsflache Elektrizitat
2.1.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 2.3 Hinweise
————— Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch
_—- mit Bezeichnung und Schutzstreifen, hier beidseitig 3m 9! bestehende Zufahrt

[30)

. [ | vorhandene Gebaude/ Nebengebaude
2.1.6 Granflachen

/Lm vorhandene Flurstiicksgrenze mit Flurnummer
offentliche Grinflache, hier Durchgriinung und Gehdlzglrtel
- d d g [ vorgeschlagene Grundsticksaufteilung
I
. . Bestandsgeldnde Hbhenschichtlinie - 1 m, N N

2.1.7 Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flédchen fur hier 660m .. NHN DHHN 2016 Bebauungsplan ,,StlftSbIElChe II“

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Nutzungsschablone im Bereich zwischen Memminger StraBe, Iller, Hartnagel und
Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Art der baulich ) _ _
D Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, g ﬁl“ulﬁuﬁg Bauweise Thomas-Dachser-StraBe
Eidechsenhabitat und Transitstreifen Grundfiachenzant | max. GH .
" runarlachenzal .
% Ausweichbiotop Einfacher Bebauungsplan
Plan-Nr. MaBstab . Datum
@ fl der B hier Wuchsk! | Stadt Kempten (Allgau), 01.06.2022
zu pflanzender Baum, hier Wuchsklasse . Stadtplanungsamt Dol
6013 1:1000 planung 1510 2023
_ 16.10.2025
Planzeichnung
Planzeichenerklarung Entwurf
Verfahrensvermerke i A

M:\61\61-2_BauIeitplanung\61-28_Bebauungsplanung\61-28-04_Bebauungsplanverfahr+n\CAD_6013_Stiftsbleiche I1\6013_Plan\6013_Stiftsbleiche-II_Xplan.dwg 2025-09-o4| ALIKS Stand: 06/22
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Ermachtigungsgrundlage

Die Stadt Kempten (Allgau) erlasst aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des §
10 des Baugesetzbuches den Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" im Bereich zwi-
schen Memminger StraBe, Iller, Hartnagel und Thomas-Dachser-StraBe als
Satzung.

Raumlicher Geltungsbereich
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche II" ergibt
sich aus der Planzeichnung und umfasst ca. 27.326 m2,

Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" besteht aus der Bebauungsplanzeichnung
mit Planzeichenerklarung, den Verfahrensvermerken sowie den textlichen
Festsetzungen vom 16.10.2025. Dem Bebauungsplan ,Stiftsbleiche IT" wird
die Begriundung vom 16.10.2025 und der Umweltbericht vom 16.10.2025 bei-
geflgt, ohne deren Bestandteil zu sein.

Inkrafttreten des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" tritt gemaB § 10 BauGB mit dem Tag der
ortsliblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S.
3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 G fir die Warmeplanung und zur De-
karbonisierung der Warmenetze vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394)

Baunutzungsverordnung

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786), zuletzt gedndert durch Art. 2 G zur Starkung der Digitalisierung im
Bauleitplanverfahren und zur Anderung weiterer Vorschriften vom 3.7.2023
(BGBI. 2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geandert durch Art. 3
Baulandmobilisierungsgesetz vom 14.6.2021 (BGBI. I S. 1802).

Bayerische Bauordnung

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und
13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist.




§2

§3

84
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Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung
wird ein Gewerbegebiet nach § 8 BauGB festgesetzt.

Zulassig sind:

e Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und o6ffentliche Be-
triebe,

e Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude.

e Tankstellen,

e Anlagen flr sportliche Zwecke,

Entsprechend § 1 Abs. 6 BauNVO werden die gemaB § 8 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zuldssigen Nutzungen ausgeschlossen.

MaB der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl (GRZ) als HochstmaB

Die maximal zuldssige Grundflachenzahl ergibt sich aus der Bebauungsplan-
zeichnung.

Gebaudehbhe (GH) in Metern als Héchstmal

Die maximal zuléssige Gebaudehohe ergibt sich aus der Bebauungsplanzeich-
nung. Gemessen wird von der Oberkante des RohfuBbodens im Erdgeschoss
bis zur Oberkante Attika bzw. bis zum Schnittpunkt der AuBenkante AuBen-
wand mit der Oberkante Dachhaut. Die Gebdudehdhe darf durch Solarthermie-
und PV-Anlagen und ausnahmsweise auch durch andere Dachaufbauten lGber-
schritten werden.

Bauweise
Die Bauweise ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung.

Stellpldtze und Garagen

Flr die Anzahl der erforderlichen Stellplatze gilt die jeweils gultige Stellplatz-
satzung der Stadt Kempten (Allgau). Stellplatze fir PKW und deren Fahrgas-
sen und Zufahrten zu wenig frequentierten Stellplatzen und Lagerflachen sind
- soweit technisch mdglich und nicht die Gefahr des Eintrags von Schadstoffen
in den Untergrund besteht — mit wasserdurchlassigen Materialien (Schotterra-
sen, Rasenwaben-/ Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster) herzustellen.



§5

§6

§7

§8
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Offentliche Griinflichen

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung
werden offentliche Grunflachen festgesetzt.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung
werden am Ostlichen Rand des Geltungsbereichs eine Umgrenzung von Fla-
chen flir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft mit Lebensraumverbundelementen fir Zauneidechsen festge-
setzt (siehe §§ 10 und 11 dieses Bebauungsplans).

Leitungsrechte, Fithrung von oberirdischen oder unterirdischen Ver-
sorgungsanlagen und - leitungen

Samtliche Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu fihren. Oberirdische Ver-
sorgungsstandorte sind mit dem Stadtplanungsamt abzustimmen. Entspre-
chend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung werden
Leitungsrechte mit jeweils beidseitigem 3 m breitem Schutzstreifen von insge-
samt ca. 87 m Lange festgesetzt.

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung
wird eine Versorgungsflache flr eine Trafostation festgesetzt.

Schutz vor schadlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen der Bebauungsplanzeichnung
werden Emissionskontingente festgesetzt. Zulassig sind Vorhaben, deren Ge-
rausche die nachfolgend angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN
45691 weder tagsuber (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr)
Uberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB

LEK, tags LEK, nachts
LEK 1 63 48
LEK 2 69 54

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Im Rahmen des jeweiligen baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens ist durch ein Gutachten eines anerkannten schall-
technischen Ingenieurbiliros nachzuweisen, dass das Vorhaben den oben ge-
nannten Anforderungen entspricht. Auf Antrag des Betreibers kann von der Er-
stellung des schalltechnischen Nachweises abgesehen werden, wenn eine Pri-
fung durch das Amt fir Umwelt- und Naturschutz der Stadt Kempten (Allgau)
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ergibt, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft offensicht-
lich gering sind.

Grinordnung

Gebaude sind so anzuordnen, dass ein mdglichst breiter, mindestens jedoch 3
m breiter Pflanzstreifen entlang der Grundstiicksgrenzen dauerhaft angelegt
werden kann. Zu der Streifenbreite durfen die in der Planzeichnung festgesetz-
ten Grinflachen mitangerechnet werden. Pflanzstreifen dirfen durch Zugange
und Zufahrten unterbrochen werden. Pflanzstreifen sind mit Stauden oder ei-
ner salzvertraglichen Krauter- und Blumenmischung auf Magersubstrat mit ei-
nem Blumenanteil von mindestens 50% einzusaen und mit einer zweimaligen
Mahd/Jahr dauerhaft zu erhalten.

Tiefgaragen und sonstige unterirdische Gebdudeteile auBerhalb der Hochbau-
ten und befestigten Flachen sind erdliberdeckt auszufiihren. Die Substrat-
schicht muss mindestens 0,80 m betragen, fir Baumpflanzungen mindestens
1,20 m. Im Rahmen des Antrags auf Baugenehmigung ist ein qualifizierter
Freiflachengestaltungsplan vorzulegen.

Offentliche Griinfldche entlang der Memminger StraBe

Zu pflanzende Baume 1. Ordnung gemaB der zeichnerischen Darstellung. Die
Baume missen einen Mindestabstand von 1,50 m zu befestigten Flachen ein-
halten.

Die verbleibenden Flachen sind mit Stauden oder einer salzvertraglichen Krau-
ter- und Blumenmischung auf Magersubstrat mit einem Blumenanteil von min-
destens 50% einzusaen und mit einer zweimaligen Mahd/Jahr dauerhaft zu er-
halten. Das Magersubstrat der Ansaat ist mit Kies der Kérnung 0/16, in einer
Starke von ca. 15-20 cm und einer Keimschicht aus 2 cm Kompost herzustel-
len.

Geeignete Baumsorten sind aus der GALK-StraBenbaumliste oder dem For-
schungsprojekt ,Stadtgrin 2021"%, fir Kempten empfohlene Gehdlze; Heimi-
sche Gehdélze nach Kennziffersystem (Kiermeier) auszusuchen.

Offentliche Griinfldche entlang der Nord- und Ostgrenze

Die Griunflachen sind mit heimischen Strauchern, als drei- bzw. zweireihige
Strauchhecke, minimaler Pflanzabstand 1,25 m, Pflanzqualitat: vStr, 2-8 Tr,
Hoe 60-100 zu bepflanzen.

Geeignete Straucher sind aus der GALK-StraBenbaumliste oder dem For-
schungsprojekt ,Stadtgrin 2021"%, fir Kempten empfohlene Gehélze; Gehdlze
gebietseigener Herkunft nach Kennziffersystem (Kiermeier) auszusuchen.
Entlang des 6stlichen Gebietsrandes sind gemaB der zeichnerischen Darstel-
lung punktuell Lebensraumverbundelemente flur Zauneidechsen zu errichten
(siehe §§ 7 und 11 BP).

Geholzpflege/Ersatz ausgefallener Baume und begrinte Flachen

Die zu pflanzenden Baume, Straucher und begriinten Flachen sind im Wuchs
zu férdern, zu pflegen und vor Zerstdérung zu schiitzen. Ausgefallene Pflanzen

5



§ 10

§11

Entwurf BP "Stiftsbleiche II" Seite 14 von 20

sind artgleich und gleichwertig, entsprechend den festgesetzten Pflanzenquali-
taten zu ersetzen.

Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen (Artenschutz)

V1 - Gehdlzbritende Vogelarten

Fallung und Rlckschnitt von Gehélzen erfolgen auBerhalb der Vogelbrutzeit
von 01. Oktober bis 28. Februar. Sollten wahrend der Brutzeit Rickschnitt-
maBnahmen erfolgen missen, ist eine dkologische Baubetreuung zu involvie-
ren, um eine tatsachliche Brut ausschlieBen zu kénnen. Gehdlze sind temporar
wahrend der Bautatigkeiten durch Bauschutzzaune zu schitzen.

V1 - Végel, Fledermduse und sonstige Nachttiere

Die nachtliche Beleuchtung ist auf ein MindestmaB zu reduzieren und z.B. Be-
wegungsmelder oder Zeitschaltuhren zu nutzen. UberméaBig groBe Glasflachen
oder Eckverglasungen in der Gebaudereihe Richtung Iller sind zu vermeiden
oder sie mussen aus reflexionsarmem Vogelschutzglas oder strukturiertem
Glas erbaut werden. Nicht zuldssig sind verspiegelte Glasarten oder hell be-
leuchtete groBe Glasflachen.

CEF1 - Zauneidechse

Spatestens im Winter vor Baubeginn sind innerhalb der festgesetzten Umgren-
zung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (siehe §§ 7 und 10 BP), entlang der Ostgrenze des
Geltungsbereichs ortsnahe Lebensraumverbundelemente, in Form eines Tran-
sitstreifens herzustellen und mit fir Zauneidechsen geeigneten Habitatstruktu-
ren (Rohboden, Steine, Sand, Holz und Wurzelstécke) auszustatten. Nach der
Erstellung sind entlang der Umgrenzung ein Bauschutzzaun und ein Reptilien-
zaun herzustellen, welche wahrend der gesamten Bauphase bestehen bleiben.
Zudem ist an diesen Orten eine Bepflanzung mit dornigen Gehdlzen wie
Wildrosen, Schlehen etc. zum Schutz vor Katzen vorzusehen. Zu den Dor-
nenstrauchern sind Sand und Sonnensteine zu gruppieren. Zur Sonnenseite ist
ein Saum mit einer artenreichen Wiesenblumenmischung anzusaen und exten-
siv zu pflegen.

Die Lebensraumverbundelemente sind im mehrjahrigen Turnus zu pflegen.
Flachenalternierend sind jedes Jahr jeweils ca. 50% der Habitat-Flachen von
Gehodlzanflug wieder frei zu stellen, um eine gute Besonnung zu gewahrleisten.

Ordnungswidrigkeit

Mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 € kann belegt werden, wer vorsatzlich
oder fahrlassig einer der grinordnerischen Festsetzungen dieser Satzung zuwi-
derhandelt (§ 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).
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Zuordnung von Okopunkten zum Ausgleich im Sinne des §
1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemafB § 9 Abs. 1a Satz
2 BauGB

GemaB § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist der Eingriff in Natur und Landschaft aus-
zugleichen. Der durch den Eingriff verursachte Kompensationsbedarf in Hohe
von 65.172 Wertpunkten wird durch die Zuordnung von dem stédtischen Oko-
konto Riederau auf Flurstlick 677/36, Gemarkung Sankt Mang kompensiert.
Die genaue benétigte Anzahl der zuzuordnenden Okopunkte kann sich im
Laufe des weiteren Verfahrens @ndern und wird mit dem Satzungsbeschluss
festgesetzt. Der Erwerb der Okopunkte erfolgt rechtzeitig vor Satzungsbe-
schluss nach Herstellung des Einvernehmens mit den zustandigen Fachbehor-
den. Der Nachweis (iber die Umbuchung/Zuordnung der 0.g. Okopunkte wird
der Unteren Naturschutzbehdrde noch vor Satzungsbeschluss vorgelegt.
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4 Ortliche Bauvorschriften

§ 12 Gelandegestaltung und Stiitzmauern
Das natirliche Gelande darf nur soweit verandert werden, als dies zur ord-
nungsgemaBen Errichtung der Gebaude und flr den Anschluss an die offentli-
che Verkehrsflache unumganglich ist. Stitzmauern sind nur ausnahmsweise
zulassig.

§ 13 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur auf den jeweiligen Baugrundstlicken, an der Statte der
Leistung zuldssig. Werbeanlagen mit blinkendem, wechselndem oder beweg-
tem Licht sowie Bild-/Videowande und Skybeamer sind unzuldssig. Freiste-
hende Werbeanlagen dirfen gemessen von OK Gelande bis OK Werbeanlage
maximal 6 m hoch sein. Werbeanlagen als Dachaufbauten und Werbeanlagen
an Fassaden die den Schnittpunkt "Wand-Dach" Uberschreiten sind unzuldssig.

§ 14 Ordnungswidrigkeit
Mit einer Geldstrafe von bis zu 500.000 € kann belegt werden, wer vorsatzlich
oder fahrlassig den 6rtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt
(Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).
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Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen, Kennzeichnungen

Regelwerke

Die im Bebauungsplan erwdhnten Regelwerke wie DIN, Stellplatzsatzung der
Stadt Kempten (Allgau), etc. kdnnen im Stadtplanungsamt im stadtischen Ver-
waltungsgeb&ude KronenstraBe 8 wahrend der Offnungszeiten eingesehen
werden.

Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan werden die durch den Bebauungsplan ,Stiftsbleiche
II* Gberplanten Flachen als gewerbliche Flachen dargestellt. Eine Anderung
oder Berichtigung des Flachennutzungsplans ist somit nicht erforderlich.

Altlastenkataster

Altlastenbereiche und Altlastenverdachtsflachen im Sinne des § 2 Abs. 5 und 6
BBodSchG sind im Plangebiet nicht bekannt. Es wird empfohlen bei Aushubar-
beiten einen Sachverstandigen nach § 18 BBodSchG oder einen vergleichbar
qualifizierten Sachverstandigen mit der Untersuchung des anfallenden Aus-
hubs i. S. der einschlagigen Gesetze, Verordnungen und Normen zu beauftra-
gen. Sollten dabei Erkenntnisse erzielt werden, die auf das Vorliegen von
Schadstoffen i. S. des Bodenschutz- und Wasserrechts in Konzentrationen
Uber den Prifwerten der BBodSchV vorliegen, so ist das Amt fir Umwelt- und
Naturschutz der Stadt Kempten (Allgau) unverzlglich zu unterrichten.

Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bo-
denmaterial innerhalb der Bauflache. Die materiellen Anforderungen richten
sich nach dem jeweiligen Entsorgungsweg (z. B. §§en 6 u.7 BBodSchV, Leitfa-
den zur Verfillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen, Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV) sowie DepV).

Artenschutz

GroBe Glasflachen oder Eckverglasungen in der Gebaudereihe Richtung Iller
sollen vermieden werden oder sie sollen zum Schutz vor Kollisionsgefahr aus
reflexionsarmem Vogelschutzglas oder strukturiertem Glas erbaut werden.
Auch vermieden werden sollen verspiegelte Glasarten oder hell beleuchtete
groBe Glasflachen.

Barrierefreiheit
Auf den Baugrundstlicken ist die ErschlieBung barrierefrei auszufiihren.

Bodenschutz

Zum Stichtag 11.12.2023 liegen im Amt fir Umwelt- und Naturschutz keine
Erkenntnisse Uber Altlasten i. S. des § 2 Abs. 5 BBodSchG oder Altlastver-
dachtsflachen i. S. des § 2 Abs. 6 BBodSchG vor.
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Nach Abschluss der BaumaBnahmen soll der Boden wieder seine natirlichen
Funktionen Gbernehmen. Im Rahmen des Antrags auf Baugenehmigung soll
ein bodenkundlicher Planer die bodenschitzenden Planungsziele sichern.

Fur alle anfallenden Erarbeiten sind die allgemein geltenden Normen DIN
18915 Kapitel 7.3 (Ausgabe Juni 20189 und die DIN 19731 zum sachgemaBen
Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials anzuwen-
den. Bei der Verwertung von Uberschlissigem Mutterboden (Oberboden) und
geeignetem Unterboden sind insbesondere die §§ 6 bis 8 BBodSchV n. F. beim
Auf- und Einbringen von Material in und auf den Boden, bzw. in und unter eine
durchwurzelbare Bodenschicht zu beachten.

Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Nach dem Arbeitsblatt DWA - A 138 durfen keine Versickerungen im Bereich
von belasteten Aufflllungen ausgefiihrt werden. Laut des umwelt- und geolo-
gischen Berichts (siehe Anlage 6) wurden keine Aufflillungen festgestellt. Soll-
ten bei der Errichtung der Sickeranlagen augenscheinlich Aufflllungshorizonte
aufgeschlossen werden, so sind diese zu begutachten und ggf. einzugrenzen
oder auszuheben sowie detailliert altlastentechnisch zu untersuchen.

Flachen fiir die Landwirtschaft

Um den Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flachen mdglichst gering zu
halten, wird die notwendige Ausgleichflache auf ein Mindestmal begrenzt. Der
Ausgleich erfolgt auf einer bereits bestehenden Ausgleichsflache (Okokonto
Riederau auf Flurstliick 677/36, Gemarkung Sankt Mang). Durch den 6kologi-
schen Ausgleich erfolgt keine zusatzliche negative Auswirkung auf angren-
zende landwirtschaftliche Nutzflachen, Grenzabstande (z.B. flir Zaune) werden
eingehalten.

Denkmalschutz

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind keine Baudenkma-
ler vorhanden. Aufgrund des raumlichen Zusammenhangs mussen dennoch
die Belange zweier Baudenkmaler bericksichtigt werden:

Baudenkmal ehemalige Stiftsbleiche:

Nach aktuellem Stand und in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt flr
Denkmalpflege ist das Hauptgebaude der ehem. Stiftsbleiche als Baudenkmal
zu erhalten. Lediglich das landwirtschaftlich genutzte Nebengebdude (Stall und
Scheune) kann abgebrochen werden.

Baudenkmal Gut Hartnagel

Das eingetragene Baudenkmal Gut Hartnagel (D-7-63-000-249) liegt naher
am B-Plan Stiftsbleiche II, als das Baudenkmal ehem. Stiftsbleiche, und wird
deshalb inhaltlich mit aufgenommen. Das Gut Hartnagel ist 1752 als Stiftsk-
emptisches Spital errichtet worden. Eine besondere Denkmaleigenschaft ist die
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Alleinlage der bis heue noch weithin in der Landschaft ablesbaren, 3-flligeligen
baulichen Anlage. Da die Flachen der Stiftsbleiche II topografisch unterhalb
des Guts Hartnagel liegen, kann realistisch davon ausgegangen werden, dass
der bestehende Eindruck der Alleinlage durch eine zukinftige Bebauung im
Bereich der Stiftsbleiche II nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

Nach Abstimmung mit der Stadtplanung wird davon ausgegangen, dass die
neue und die bestehende ndrdliche Bebauung, bedingt durch das nach Sitden
abfallende Gelande, miteinander verschmelzen werden. Eine Reduzierung der
maximal zuldssigen Hohe von 14 m ist somit nicht erforderlich.

Weiter ist verbindlich davon auszugehen, dass die Anbindung der Grundstlicke
ausschlieBlich von der tiefer gelegenen StraBe An der Stiftsbleiche erfolgt und
nicht als direkte ErschlieBung von der Memminger StraBe. Eine Ausnutzung
der zul. Gebdudehdhe vom hdéchsten Punkt des Gelandes ist deshalb nicht zu
erwarten.

Bodendenkmal

Im Planungsgebiet ist im Zusammenhang mit der Stiftsbleiche mit frihneuzeit-
lichen Bodendenkmalern zu rechnen. Falls Bodendenkmaler gefunden werden,
dirfen diese in ihrem Bestand ohne denkmalrechtliche Genehmigung weder
verandert noch beeintrachtigt werden.

Der jeweilige Antragsteller hat im Bereich von Flachen, in denen Denkmaler
nachgewiesen oder vermutet werden, flr alle Bodeneingriffe eine Erlaubnis
nach Art. 7 DSchG bei der unteren Denkmalschutzbehérde einzuholen. Der
Oberbodenabtrag in den jeweiligen Teilflachen des Plangebietes muss im Ein-
vernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des bayerischen Landesamtes flr
Denkmalpflege (BLfD) durchgefiihrt werden. Die Arbeiten kdnnen wegen des
voraussichtlich gréBeren zeitlichen Aufwandes nicht vom BLfD selbst beauf-
sichtigt werden. Dies muss deswegen von einer geeigneten Grabungsfirma im
Auftrag des Antragstellers durchgeftihrt werden. Mit den bauseits erforderli-
chen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die vorhandenen Boden-
denkmaler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen wurden.

Bauverbots- und Baubeschrankungszone

Die Bauverbots- und Baubeschrankungszone nach § 9 BundesfernstraBenge-
setz bzw. Artikel 23 und 24 Bayerisches StraBen- und Wegegesetz sind in der
Bebauungsplanzeichnung als nachrichtliche Ubernahme dargestellit.

AuBerhalb der ErschlieBungsbereiche der Ortsdurchfahrten dirfen langs der
aufgefihrten StraBen in den Bauverbotszonen keine baulichen Anlagen errich-
tet werden. Die Abmessungen betragen jeweils vom Rand der befestigten
Fahrbahn 20 m bei Bundes- und StaatsstraBen.

In den Baubeschrankungen nach § 9 Abs. 2 FernStrG und Artikel 24 BayStrWG
durfen daruber hinaus bauliche Anlagen nur mit Zustimmung der zustandigen
StraBenbaubehdrde errichtet werden. Die Abmessungen betragen jeweils vom
auBeren Rand der befestigten Fahrbahn 40 m bei Bundes- und Staatsstral3en.
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Wasserversorgung

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, 6f-
fentlichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vor-
ranggebiet Wasserversorgung.

Wild abflieBendes Wasser/Starkregenereignisse

Das Planungsgebiet liegt unterhalb eines Hangbereichs. Bei der Planung der
einzelnen Bauvorhaben ist deshalb auf die Gefahr von wild abflieBendem Was-
ser bei lokalem Starkniederschlag zu achten. Bei der ErschlieBungsplanung
und Gebaude kdnnen auch abseits von oberirdischen Gewassern vielfaltigen
Gefahren durch Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstande)
ausgesetzt sein. So kdnnen Uberall eine Uberflutung der StraBen bei Starkre-
genereignissen oder Sturzfluten durch lokale Unwetterereignisse auftreten.
Auch das Grundwasser kann in vielen Bereichen, nicht nur in den Talauen, ho-
her ansteigen als bisher beobachtet. Es wird empfohlen, Keller wasserdicht
und auftriebssicher auszuflihren. Alle Leitungs- und Rohrdurchfihrungen mus-
sen dicht sein. Lichtschachte, Kellerabgange, Kellerfenster sowie Haus und
Terrasseneingange sollten wasserdicht bzw. hochwassergeschiitzt ausgefiihrt
werden. Das ErdgeschoB der Geb&ude sowie Lichtschichte, Offnungen und
Treppenabgange sollen zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich Gber
dem jeweiligen Gelande bzw. Uber dem jeweiligen StraBenniveau liegen und
alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. Auf die entsprechenden Anforderun-
gen insbesondere des § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird verwie-
sen.

12



Stadt Kempten (Allgau)

Bebauungsplan ,,Stiftsbleiche II"

im Bereich zwischen Memminger StraBe, Iller, Hartnagel und
Thomas-Dachser-Stral3e

- Teil IT -

Begrindung mit Umweltbericht
Anlagen

01.06.2022
19.10.2023

16.10.2025

Entwurf



Stadt Kempten (Allgau) Bebauungsplan Nummer 6013

Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II"
Stadtplanungsamt

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1 BegrinNdUNg....cciieiiiecimmicmmssssmsssssmssssssssnsssssnsssssnnssssnnssnsan 3

1.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen .........cicccciiinciinnnnnen 3
L P 3
Bisherige Festsetzungen durch bestehende Bebauungsplane ............. 4

1.2 Plangebiet......ccciiiiiiiiiiiiriiis s s s s s e 4
= [o B A €] o] £ 1= P 4
Topographische und hydrologische Verhaltnisse ...........cc.cooeviiiiinns 4

1.3 Stddtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen ...... 5
Stadtebauliche Situation - Bestand..........ccovviiiiiiiiiiici 5
Erfordernis der PlanUng ......cooeiiiiiii i i i i e naee e 6
Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung der Planung ........ 6
Stadtebaulicher ENtwuUrf ... 7
Art der baulichen NULZUNG ...t i e e aes 7
MaB der baulichen NULZUNG .....c.c.viiiiiiiiiiiicc i e 8
BaAUWEISE .t e 8
Stellplatze und Garagen ...covviiiiiiiiii e 9
Verkehrsflachen ... 9
Offentliche Griinflichen und Fldchen oder MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.......... 10
Anfahrbarkeit der Landwirtschaftlichen Flachen.................coeinh 11

Leitungsrechte, Fihrung von oberirdischen oder unterirdischen
Versorgungsanlagen und — leitungen .........cccoiiiiii i 12

Wasser-, Gas-, Strom und Fernwarmeversorgung, Fernmeldenetz.... 13

Schutz vor schadlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes.......ccovoiiiiiiii i 13
Hohenlage baulicher Anlagen ......c.ooiiiiiiiii e 22
Ortliche BauvorsChriften .. ..iviiviiiii e e, 23
1.4 Beriicksichtigung der Belange des Klimaschutzes........... 23

1.5 Umweltvertraglichkeit / Naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung / Griinordnung / Artenschutz............cccuue.. 26



Stadt Kempten (Allgau) Bebauungsplan Nummer 6013

Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II"
Stadtplanungsamt

Entwurf
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung..........ccoooviiiiiii e, 26
(€] 8] a o] /e | 1 18] o o [P 27
Besonderer ArtensChutz .......cccoiiiiii i 28

1.6 Kenndaten der Planung........ccciiicimmincsmnnnscsnnsssssnssnsssnnnn s 32



1.1

Begriindung

Planungsrechtliche Voraussetzungen

FNP / LP

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der
Stadt Kempten (Allgau) ist das geplante Gewerbegebiet bereits als
gewerbliche Bauflache ausgewiesen. Es handelt sich um eine gréBere
zusammenhangende und im Sudteil bereits tUberplante Flache von ca. 13 ha.
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Abbildung 1: Ausschnitt des Flachennutzungsplans der Stadt Kempten (Stand Sept. 2009)

Das Gebiet wird Uber die StraBe An der Stiftsbleiche und weiterfiihrend
Richtung Osten Uber die Thomas-Dachser-StraBe (Nordspange) und Richtung
Westen uUber die Memminger StraBe erschlossen. Der Thomas-Dachser-Stral3e
und weiter im Osten der PorschestraBBe folgend ist das Gebiet indirekt an die
Anschlussstelle Leubas der Autobahn A7 angebunden. Dartber hinaus besteht
ein Anschluss an das OPNV- und Radwegenetz. Bislang wurden die
betreffenden Teilflachen (Flurstlicke 883/1, 883/2 und 883/3)
landwirtschaftlich genutzt.

Aufgrund der sehr begrenzten Flache der geplanten Gewerbegebiete und der
groBen Nachfrage nach gewerblicher Flache, sowie aufgrund der bestehenden
Eigentumsverhaltnisse kann die 6stlich gelegene Ausgleichsflache nicht im
Bebauungsplan umgesetzt werden. Daflr erfolgt der 6kologische Ausgleich
mittels des stadtischen Okokontos Riederau. Eine Eingriinung von Osten,
Westen und Suden wird durch die grinordnerischen Festsetzungen
sichergestellt. Der neue Bebauungsplan wird durch die bestehende StraBBe An
der Stiftsbleiche erschlossen. Der Bebauungsplan wird damit aus dem
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rechtskraftigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
entwickelt. Ein separates Anderungsverfahren ist planungsrechtlich nicht
erforderlich.

Bisherige Festsetzungen durch bestehende Bebauungspldne

Im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans ,Stiftsbleiche II" gab es
bisher noch keinen qualifizierten Bebauungsplan, die Flachen wurden bisher
dem AuBenbereich gemaB § 35 BauGB zugeordnet.

Plangebiet

Lage / GroBe
Der Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans ,Stiftsbleiche II" umfasst
eine Gesamtflache von 27.644 m?2,

Topographische und hydrologische Verhaltnisse

Das Plangebiet wird derzeit als Acker- und Grinland genutzt. Das unbebaute
Gelande steigt nur sehr leicht von Osten (ca. 657 m U. NN) nach Westen an
(ca. 658 m 0. NN). Morphologisch handelt es sich um die ehemalige Aueflache
der Iller.

Das Plangebiet ist bis HQ500 kein Uberschwemmungsgebiet der Iller. Laut
Wasserwirtschaftsamt sind allerdings Uberschwemmungen durch den westlich
des Plangebiets verlaufenden Bleicher Bach mdglich. GemaB Kemptener
Starkregenanalyse von 2020 besteht bei einem gréoBeren Teil des Plangebiets
eine modgliche Beeintrachtigung durch seltene Starkregenereignisse (TN=
30A). Eine Versickerung des Niederschlagswassers bis HQ5 auf den
Gewerbegrundstlcken ist grundsatzlich méglich.

Wahrend den Gelandearbeiten im Frihling 2022 wurde mit den Schiirfen der
Bodenuntersuchung Grundwasser in den Talkiesen festgestellt. Untergeordnet
reicht das Grundwasser bis in die Talsande. Grundwasser kommt im
Untersuchungsgebiet gemaB den Messungen zufolge in Tiefen zwischen 4 m
und 5 m u. Gelandeoberkante vor. Das Grundwasser liegt auf Kote zwischen
rd. 653 m . NN im Westen und rd. 652 m G. NN im Osten. Die
GrundwasserflieBrichtung ist in etwa nach Norden bis Nordosten gerichtet. Die
Kiese bilden auf Grund des Reliefs des Stauers im Untersuchungsgebiet ein
ausgepragtes Rinnensystem. Der Grundwasserstauer wird von den
Beckenschluffen gebildet.
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Abbildung 2: Ausschnitt Starkregenanalyse Stadt Kempten (Stand 2020). Seltene Starkregen (TN= 30A)

Stadtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen

Stadtebauliche Situation - Bestand

Das durch den einfachen Bebauungsplan Uberplante Areal befindet sich im
AuBenbereich gemaB § 35 BauGB und besteht faktisch aus landwirtschaftlicher
Flache. Weiter im Sidden und Osten befinden sich die Bebauungspldne
»Stiftsbleiche™ (Nr. 606, Rechtskraft 2003) und Nordspange (Nr. 7012,
Rechtskraft 2011). Im Norden des neuen BP befindet sich eine Splittersiedlung
mit ca. vier Gebauden mit gemischter Nutzung. Im Osten, Richtung Iller,
grenzen laut Flachennutzungsplan Flachen flr die Landwirtschaft, mit einer
Umgrenzung von Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft an. Im Westen befindet sich die Memminger StraBe und
der Bleicher Bach.
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Abbildung 3: Stidtebauliche Situation Bestand (Quelle: Flurkarte GIS Stadt Kempten)

Erfordernis der Planung

In Kempten gibt es zahlreiche Betriebe, die dringend neue Gewerbegebiete
bendtigen. Im Flachennutzungsplan sind deswegen im Kemptener Norden,
Ostlich der Memminger StraBe bereits seit langerer Zeit gewerbliche Flachen
eingeplant. 2003 wurden mit der Aufstellung des Bebauungsplans

. Stiftsbleiche™ neue Gewerbegebiete geschaffen und diese in den
darauffolgenden Jahren schrittweise bebaut.

Aufgrund des weiterhin groBen Bedarfs an Gewerbegrundsticken, soll nérdlich
des bestehenden Gewerbegebiets nun der neue einfache Bebauungsplan
»Stiftsbleiche II" entstehen. Die betreffenden Flurstiicke Nr. 883/1, 883/2 und
883/3 befinden sich aktuell noch im AuBenbereich gemal § 35 BauGB. Zur
Baurechtschaffung ist deswegen die Aufstellung des einfachen Bebauungsplans
. Stiftsbleiche II" erforderlich.

Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung der Planung

Das Areal Stiftsbleiche ist aufgrund seiner Ortsrandlage seit Jahren fir die
Entwicklung von Gewerbe vorgesehen. GréBere Teile der Flurstlicke Nr. 883/1,
883/2 und 883/3 sollen baldmdglichst mit dem einfachen Bebauungsplan
»Stiftbleiche II" Uberplant und so neue, dringend bendétigte Gewerbeflachen
geschaffen werden.

Das Plangebiet steigt nach Westen zur Memminger Stra8e hin Gber mehrere
Meter an. Zur Nivellierung dieses teilweise steilen Gefalles und zum ebenen
Anschluss an die neue 6ffentliche Verkehrsflache kénnen das Gelande ggf.
verandert und Richtung Memminger StraBe auch Stitzmauern errichtet
werden. Zu beachten ist hier, dass Stitzmauern ab einer H6he von 2 m
Abstandsflachen auslésen.



Aufgrund von wasserrechtlichen Themen durch den Bleicher Bach ist parallel
zum Bebauungsplanverfahren weiter nérdlich eine
Hochwasserentlastungsmulde vorgesehen. Hierbei handelt es sich um das
wasserrechtliche Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren
~Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche II", welches getrennt vom
einfachen Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" durchgefthrt wird. Durch den
Bebauungsplan werden im Sidden des Plangebiets Eidechsenhabitate
beeintrachtigt, welche im Geltungsbereich des oben genannten
wasserrechtlichen Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahrens ausgeglichen
werden.

Stadtebaulicher Entwurf

Der stadtebauliche Entwurf beinhaltet ein Gewerbegebiet von ca. 24.881 m2.
Das Gewerbegebiet kann bei Bedarf in mehrere Grundstlicke aufgeteilt
werden. Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt von Suden Uber die bestehende
StraBe An der Stiftsbleiche.

Im Siden schlieBt ungetrennt und direkt das bereits mit einem Bebauungsplan
Uberplante Gewerbegebiet Stiftsbleiche an. Im Norden schlieBt das
Mischgebiet Hartnagel an. Richtung Osten grenzt das Gebiet an
Ausgleichsflachen bzw. landwirtschaftliche Flachen und folgend an die Iller an.
Im Westen grenzen jenseits der Memminger StraBe ebenfalls
landwirtschaftliche Flachen an. Richtung Sudosten befindet sich ein groBeres
Uberschwemmungsgebiet, welches auBerdem Ausgleichsflachen fiir das
Gewerbegebiet Stiftsbleiche beinhaltet.

Als begriinter Gebietsabschluss ist im Norden und Osten Stellen eine
Randbegrinung mit einer dreireihigen Strauchhecke und Baumen zweiter
Ordnung festgesetzt.

Art der baulichen Nutzung

Es wird ein Gewerbegebiet gemaB § 8 BauNVO festgesetzt. Zuldssig sind
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, 6ffentliche Betriebe und Geschafts-,
Blro- und Verwaltungsgebdude, Tankstellen und Anlagen flr sportliche
Zwecke. Damit entspricht der Bebauungsplan der 2009 im Rahmen des
Flachennutzungsplans beschlossenen Vorgabe des Stadtrats, gut erschlossene
und nutzbare Flachen dem Gewerbe vorzuhalten.

Weiterhin werden die Ausnahmen gemaB § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.
Zur Vermeidung von ungesunden Wohnverhaltnissen und zugleich das
Gewerbegebiet einschrankenden Immissionsorten werden Wohnnutzungen,
auch fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie flir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, nicht zugelassen. Aufgrund der aktuell knappen Verflugbarkeit
von gewerblichen Bauflachen werden Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke sowie auch Vergnligungsstatten nicht zugelassen.



MaB der baulichen Nutzung
Das MaB der baulichen Nutzung wird im Baugebiet durch die Grundflachenzahl
(GRZ) und die zulassigen Héhen der Gebaude als HéchstmaB festgesetzt.

Grundflachenzahl (GRZ)

Die Grundflachenzahl wird entsprechend der maximal zulassigen Obergrenze
nach § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,8 festgesetzt. Die festgesetzte Obergrenze
ermaglicht groBtmadgliche Entwicklungsmaéglichkeiten flr die
Gewerbetreibenden.

Gebdaudehdhe (GH)

Es werden maximale Gebdaudeh6hen als HéchstmaB festgesetzt. Dabei wird
von der Oberkante (OK) des RohfuBbodens im Erdgeschoss bis zur OK Attika
bei Flachdachern und bis zum Schnittpunkt der AuBenkante AuBenwand mit
der OK Dachhaut bei geneigten Dachern gemessen. Die Gebaudehdhe darf
durch Solarthermie- und PV-Anlagen und ausnahmsweise auch durch andere
Dachaufbauten uberschritten werden.

Erforderlich war eine Beschrankung der H6henentwicklung, um ein
stadtebauliches Einfligen in das Landschaftsbild und das bereits bestehende
Gewerbegebiet Stiftsbleiche im Stiden zu ermoglichen und einer
Beeintrachtigung des Mischgebietes im Norden entgegenzuwirken. Die
Gewerbegebiete mussen auch einen passenden Ortsrand Richtung Iller und
entlang der Memminger StraBe ausbilden.

Dennoch sollten die festgesetzten Maximalhéhen den zukinftig dort
ansassigen Unternehmen, auch im Hinblick auf die recht kleinen
Gewerbegrundstlicke, langfristig Spielraum flr mdgliche Erweiterungen geben.
Die festgesetzten Héhen sind auf einen maximal vertraglichen Wert ausgelegt.
Anders als absolute maximale Gelandehdéhen (gemaB m. . NHN) ermdglichen
relative Gelandehohen eine ahnlich hohe Bebauung auch bei ansteigendem
Gelande. Zur Ermdglichung gleicher Gebaudehdhen und um auf das Richtung
Westen stark ansteigende Gelande einzugehen, wurden deshalb relative
Gebdaudehdhen festgesetzt. Durch die ausnahmsweise HohenlUberschreitung
durch Dachaufbauten werden Solarthermie- und PV-Anlagen begunstigt und
andere Dachaufbauten nach Ermessen der Stadt ggf. ermdglicht.

Bauweise

Im Gewerbegebiet ist die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO
festgesetzt, die Baukdrper mit einer Gesamtlange von mehr als 50 m zu-
lasst. Hierdurch wird der Bau groBer Hallen ermdéglicht.

Es werden keine Baugrenzen oder Baulinien festgesetzt, womit eine maximale
Flexibilitat fir die Vorhabentrager, auch im Sinne zusammenschaltbarer
Grundstiicke, sichergestellt wird. Die Gebaudeabstande werden ausschlieBlich
durch Abstandsflachen gemaB Artikel 6 der Bayerischen Bauordnung geregelt.
Die nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen sind als 6ffentliche Grinflachen
festgesetzt. Diese bilden als Gehdlzglrtel (Strauchhecke) Richtung Norden
Abstandsgriin zum Mischgebiet Hartnagel, Richtung Osten den Ubergang zu
landwirtschaftlichen Flachen und der Iller und Richtung Westen Rand-
/Trennbegriinung zur Memminger Strale.



Stellpldtze und Garagen

Damit mdglichst viel Niederschlagswasser auf eigenem Grundstiick versickern
kann und gleichzeitig der Bodenschutz beachtet wird, sind Stellplatze fir PKW,
Fahrgassen und Zufahrten zu wenig frequentierten Stellplatzen und
Lagerflachen - soweit nicht die Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in den
Untergrund besteht — mit wasserdurchldassigen Materialien (Schotterrasen,
Rasenwaben-/ Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster) herzustellen.

Verkehrsflachen

Der neue Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" im Norden des Stadtgebiets wird
Uber die bestehende StraBe An der Stiftsbleiche erschlossen.

Flr die Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbliro R+T Verkehrsplanung wurde
die Verkehrssituation auf Grundlage der aktuellen Kfz-Verkehrsmengen an den
Knotenpunkten ermittelt.

Bei der Ermittlung der Prognose-Verkehrsmengen fir das Prognosejahr 2035
wurden neben dem durch das Plangebiet induzierten Neuverkehr aufgrund der
seit Jahren steigen Bevdlkerung (in Kempten und im Landkreis Oberallgau)
auch ein allgemeiner Prognosezuwachs vorgesehen. Daruber hinaus wurde der
spezifische Neuverkehr durch das geplante Wohngebiet Halde-Nord (im
direkten Umfeld des Plangebietes) berlicksichtigt. Insgesamt sind durch das
neue Gewerbegebiet rund 820 Kfz-Fahrten am Tag zu erwarten, die sich
gemaB bestehender Knotenstromrelationen bzw. in Abhangigkeit des
Netzzusammenhangs auf das Ubrige StraBennetz verteilen. Der
Anschlussknotenpunkt (,Thomas-Dachser-StraBe / An der Stiftsbleiche™) ist in
allen Lastfallen (Bestand, Prognose-Nullfall, Prognose-Planfall)
vorfahrtgeregelt und im derzeitigen Ausbauzustand ausreichend
leistungsfahig. Die zu erwartenden Rickstauldangen sind in allen Lastfallen
vertretbar: die vorhandenen Linksabbiegestreifen sind ausreichend lang und
es ist keine Beeintrachtigung umliegender Knotenpunkte oder Zufahrten zu
erwarten. Auch mit den unterstellten Prognose-Verkehrsmengen bietet der
untersuchte Knotenpunkt noch ausreichend Kapazitatsreserven fir weitere
Entwicklungen.

Die StraBe An der Stiftsbleiche ist tUber die ,Thomas-Dachser-StraBe"™ und
weiterfiUhrend Uber zwei Hauptverkehrswege: 6stlich Gber die sogenannte
~Nordspange" (Riederaubriicke) und westlich liber die Memminger StraBe
verkehrlich gut erschlossen.
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Abbildung 4: Auszug Verkehrsuntersuchung R+T Verkehrsplanung (Dez. 2022)

Offentliche Griinflichen und Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Am nordlichen und 6stlichen Plangebietsrand werden 6ffentliche Grinflachen
mit der Zweckbestimmung Durchgriinung und Gehdlzgurtel (Strauchhecke)
festgesetzt. AuBerdem bilden die Grinflachen einen Kontext zu den 6stlich
anschlieBenden landwirtschaftlichen Flachen und dem Landschaftsschutzgebiet
Iller. Am &stlichen Gebietsrand befinden sich auBerdem CEF-MaBnahmen flr
die durch den Bebauungsplan beeintrachtigten Eidechsenhabitate. Dieser
Bereich wird deshalb auBerdem als Flache fir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 20
und Abs. 6 BauGB festgesetzt (siehe auch Grinordnung und besonderer
Artenschutz).

Am Westrand, entlang der Memminger StraBe werden &6ffentliche Grinflachen
mit der Zweckbestimmung Durchgrinung festgesetzt. Durch die Bepflanzung
mit Baumen, Blumen und Grasern grenzt sich das Gewerbegebiet etwas von
der Memminger StraBBe ab. AuBerdem wird das Plangebiet durch die Baume
klimatisch etwas aufgewertet.

Oberflichengewisser und Uberschwemmungsgebiete

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich innerhalb des
Uberschwemmungsgebietes des Bleicher Baches. Bei der (iberschwemmten
Flache handelt es sich um einen naturlichen Retentionsraum, flr den der § 77
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gilt und der in dessen Funktion als
Ruckhalteflache grundsatzlich zu erhalten ist. Fir dieses faktische
Uberschwemmungsgebiet sind die §§ 78 ff. WHG sinngem&B anwendbar. Der
aktuelle Planungsprozess hat auBerdem gezeigt, dass die
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HochwasserschutzmaBnahmen fir das Gebiet des bestehenden
Bebauungsplans ,Stiftsbleiche™ (BP-Nr. 606) baulich noch nicht ganzlich
hergestellt wurden.

Die 0.g. Punkte bedlirfen somit einer baulichen Anlage zur
Hochwasserentlastung sowie auch ErtlichtigungsmaBnahmen am Bleicher Bach
(Abklrzung: HEM). Durch die HEM wird die Ausnahmenzulassungen im Sinne
von § 78 Abs. 2 oder Abs. 3 WHG sinngemal eingehalten und nachgewiesen.
Die HEM soll neben der Ableitung des anfallenden Uberwassers aus dem
Bleicher Bach auch als Ausgleich flir verloren gegangenen Retentionsraum
durch das gegenstandliche Gewerbegebiet dienen. Gleichzeitig werden die
noch fehlenden MaBnahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 606 ,Stiftsbleiche"
hergestellt bzw. sie werden durch die neuen MaBnahmen effektiv ersetzt. Die
vorgesehenen MaBnahmen und Veranderungen am Bleicher Bach und am
Hochwasserschutz stellen einen Gewasserausbau im Sinne des §67 WHG dar,
der wasserrechtlich nach §68 WHG zu behandeln ist.

Das aktuell laufende Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren fir die HEM
wird aller Voraussicht nach im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Der
Beginn der BaumaBnahmen fur die HEM ist fir das zweite Quartal 2025
geplant. Die HEM ist fur die Realisierung des Gewerbegebietes in rechtlicher
Hinsicht essentiell. Erst wenn die 0.g. wasserbaulichen und
hochwasserschutztechnischen MaBnahmen hergestellt und voll funktionsfahig
sind, darf der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens ,Stiftsbleiche
IT" und die anschlieBende bauliche Ausfiihrung des Gewerbegebiets erfolgen.
Um das Planfeststellungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren parallel
zu fUhren und unnétige Verzégerungen zu vermeiden, soll das betreffende
Bebauungsplanverfahren aber dennoch férmlich ausgelegt und somit mdglichst
weit, bis kurz vor den Satzungsbeschluss geflihrt werden. Die féormlich
beteiligten, zustandigen Behérden kénnen dem Bebauungsplan dann unter den
0.g. Bedingungen zustimmen, womit dem WHG entsprochen wird.

Das wasserrechtliche Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren liegt dem
Bebauungsplan bei (siehe Anlage 7).

Flr die vorgesehenen Wasserbauwerke muss auch auf Grundstiicke des
Freistaats Bayern entlang der Iller zugegriffen werden. Von der Stadt Kempten
werden deswegen auch entsprechende privatrechtliche Gestattungsvertrage
mit dem Freistaat Bayern bzw. dem Wasserwirtschaftsamt Kempten als
Grundstickseigentimer vorgesehen.

Anfahrbarkeit der Landwirtschaftlichen Flachen

Durch den Bebauungsplan werden die bisher landwirtschaftlich genutzten
Flursticke 883/1, 883/2 und 883/3 groBtenteils Gberplant. Hierdurch wird die
Anfahrbarkeit der weiter dstlich gelegenen Flursticke 883 und 918/3 nicht
beeintrachtigt. Sie sind weiterhin Uber die Flurstiicke 884 und 894/2
(Wasserwirtschaftsweg Iller) sowie Uber den Nordteil der Flurstiicke 883/1,
883/2 und 883/3 anfahrbar. Zusatzlich soll flr eines der neuen
Baugrundsticke auf Flurstliick 883/2 und dem stadtischen Flurstiick 883/3 ein
Geh- und Fahrtrecht in Form einer Dienstbarkeit zu Gunsten der
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Flurstlickeigentimer bzw. der Nutzer der Flurstlicke 883 und 918/3 vereinbart
werden.

Leitungsrechte, Fithrung von oberirdischen oder unterirdischen
Versorgungsanlagen und - leitungen

Die Fihrung von Versorgungsleitungen wurde im Vorfeld mit den Kemptener
Kommunalunternehmen (KKU) abgestimmt. Die Unterversorgung im
ErschlieBungsgebiet ist privat. Samtliche Versorgungsleitungen sind
unterirdisch zu fihren. Oberirdische Standorte sind mir dem Stadtplanungsamt
abzustimmen.

GemahB Stellungnahme der AllgduNetz GmbH vom 20.09.2022 wird AllgauNetz
die Versorgung des Plangebietes durch ein Niederspannungskabelnetz
vornehmen. Die Stromeinspeisung in dieses Kabelnetz kann nur Gber eine neu
zu errichtende Trafostation erfolgen. Die bendtigte GrundstlicksgréBe hierfir
betragt ca. 24 m2. Das Stationsgebdude (Nebenanlage i.S.d. § 14 BauNVO)
hat die Abmessungen ca. 3,00 x 3,30 m und eine Traufhéhe von ca. 2,80 m.
Damit durch die Planung der Trafostation mdglichst wenig Gewerbeflache
verloren geht, wird diese platzsparend im sudlichen Teil des Plangebiets, nahe
der offentlichen Verkehrsflache An der Stiftsbleiche festgesetzt. Da jegliche
Stromversorgung im Plangebiet von der Errichtung und Inbetriebnahme dieser
Station abhangt, soll die AllgauNetz GmbH Eigentimer des Grundstlickes flr
die Trafostation bzw. der Trafostation selber sein.

Um die entsprechenden Leitungen vor Schadigungen zu schitzen, werden
mehrere Leitungsrechte flr Leitungen u.a. der Kemptener
Kommunalunternehmen (KKU) und der AllgduNetz GmbH mit jeweils
beidseitigem Schutzstreifen von insgesamt ca. 87 m Lange festgesetzt.

Im Westen des Gewerbegebiets verlauft gemaB der zeichnerischen Darstellung
in ca. 5 m Tiefe, von Norden nach Sluden, eine Abwasserleitung der KKU. Eine
Verlegung dieser Leitung ware aufgrund der hohen Umbau- und
Wartungskosten unwirtschaftlich. Mit den KKU und dem Ingenieurbtro A & B
GmbH und Co.KG wurde vereinbart, dass der Verbleib dieser Abwasserleitung
unbedenklich ist (siehe Besprechung vom 16.06.2023). Demnach ist eine
Uberbauung der Leitung durch Hochbauten, Tiefbauten,
Gelandeveranderungen, Baumpflanzungen, usw. aufgrund der groBen Tiefe
technisch vertretbar. Um eine maximale Ausnutzung des ohnehin kleinen
Plangebietes zu ermdglichen, wird eine Uberbauung zugelassen. Damit es
wahrend der BaumaBnahmen jedoch zu keiner Schadigung der
Abwasserleitung kommt, ist jegliche bauliche Tatigkeit zwingend vorher mit
den KKU abzustimmen.

Uber die Flurstiicke 884/11, 884/13 und 884/17, auBerhalb des
Geltungsbereichs, verlaufen gemaB der zeichnerischen Darstellung mehrere,
teilweise recht groBe unterirdische Leitungen. Der Schutzsteifen befindet sich
teilweise innerhalb des Geltungsbereichs. Eine Uberbauung ist hier aufgrund
der LeitungsgréBen nicht denkbar. Jegliche bauliche Tatigkeit innerhalb des
Schutzstreifens ist unzulassig.
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Wasser-, Gas-, Strom und Fernwarmeversorgung, Fernmeldenetz
Der Bebauungsplan liegt an der 6ffentlichen Verkehrsflache An der
Stiftsbleiche und ist im Hinblick auf Strom-, Telefon-, Gas-, Abwasser- und
Trinkwasserversorgung erschlossen. Hierflir wird an die zentrale Anlage des
entsprechenden Versorgungstragers auf der offentlichen Verkehrsflache
angeschlossen.

Niederschlagswasser

Laut Bericht des IB FM-Geotechnik vom Mai 2022 (siehe Anlage 6) sind die
untersuchten Talkiese als ,stark durchlassige Béden™ einzustufen, die generell
den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (April 2005) entsprechen.
Die Mdglichkeit einer Versickerung auf dem Plangebiet ist also grundsatzlich
gegeben. Anfallendes, nicht verschmutztes Niederschlags-/Oberflachenwasser
ist auf eigenem Grund dezentral Gber Rickhalte-/Versickerungsanlagen zu
entwassern. Die DWA-Regelwerke M153, A102, A117 und A138 gelten
entsprechend.

Abfallbeseitigung
Die Beseitigung der Abfalle erfolgt durch den Zweckverband flr
Abfallwirtschaft Kempten.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung erfolgt tUber eine in der ErschlieBungsstraBe liegende
Wasserleitung und Uber Grundstiicksanschlisse.

Schutz vor schadlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

2003 wurde der Bebauungsplan ,Stiftsbleiche™ (Nr. 606) rechtkraftig, welcher
fur den sudlichen Teil der Stiftsbleiche ein Gewerbegebiet festsetzt. Erste
Entwirfe zur Uberplanung des Gebiets nérdlich des BP ,Stiftsbleiche" stammen
aus den Jahren 2018 /2019. Das damalige Plangebiet umfasste zu diesem
Zeitpunkt auch noch die heterogen bebauten Flachen in Hartnagel. Das Gebiet
Hartnagel wurde im aktuellen Bebauungsplanverfahren jedoch abgetrennt.

Zur Abklarung der immissionsschutzrechtlichen Themen hat die untere
Immissionsschutzbehdrde (uIB) am 21.09.2023 eine frihzeitige und am
03.02.2025 eine aktualisierte Stellungnahme und Neuberechnung erstellt
(siehe Anlage 2), in welcher auch die vorherigen ErschlieBungskonzepte und
schalltechnischen Gutachten eingearbeitet sind. Die ulB verweist dabei auf

e die durch das Blro Gansloser erarbeiteten Nutzungs- und
ErschlieBungskonzepte vom 25.02.2019 (Accon 1) sowie

e das schalltechnische Gutachten der Accon GmbH vom 14.09.2018
(Accon 2, siehe Anlage 3) mit

e erganzenden Berechnungen vom 17.10.2018 der Accon GmbH (Accon 3,
siehe Anlage 4).
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Abbildung 5: Karte zeigt das ehemalige Plangebiet von 2018/19 (friihzeitige Stellungnahme der ulB vom
21.09.2023)

Der Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" wurde mit Beschluss vom 01.06.2022 als
qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt. Er unterscheidet sich von der
Planung, die dem Gutachten Accon 2 zugrunde liegt (siehe Abbildung 5), durch
die deutliche Verkleinerung des Plangebiets sowie durch die ErschlieBung und

Flachenaufteilung mit Weiterfihrung der StraBe An der Stiftsbleiche und
Entwasserungsmulden (siehe Abbildung 6).

-/

\

Abbildung 6: Plangebiet des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche II", Planstand 2023
14



Der Vorentwurf des Bebauungsplans , Stiftsbleiche II" wurde auf Bitte des
Stadtrats nach der frihzeitigen Beteiligung nochmals umfassend geandert. Der
Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" ist nun ein einfacher Bebauungsplan ohne
zusatzliche Verkehrsflachen innerhalb des Plangebiets (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Plangebiet des Bebauungsplans , Stiftsbleiche II", Planstand aktuell

Im vorliegenden einfachen Bebauungsplan ,Stiftsbleiche IT" werden maximal
zuldssige Emissionskontingente Lexin dB flr tagsitber (6:00 h bis 22:00 h) und
nachts (22:00 h bis 6:00 h) festgesetzt. Die Priifung der Einhaltung erfolgt
nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. GemaB der Stellungnahme der ulB
vom 03.02.2025 begriinden sich die festgesetzten Emissionskontingente
folgendermaBen:

Immissionsorte

Fur die Beurteilung des Vorhabens sind die in Abbildung 8 aufgefiihrten
Immissionsorte, die gemaB ihrer tatsachlichen Nutzung als Misch- bzw. als
Gewerbegebiet eingestuft werden, relevant. Die Immissionsorte sind mit
Ausnahme der nach Osten orientierte Aufenthaltsraume im Gebdude
Memminger StraBe 158 (2.0G), die bei dieser Untersuchung nicht
berilicksichtigt wurden, dem Gutachten Accon 3 entnommen.
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Immissionsort Einstufung
Hartnagel 2 1 OG 1 Sud GE
Hartnagel 2 2 0OG 1 S/0O GE
MM-Str. 156 1 OG 1 S/W MI
MM-Str. 156 1 OG 1 S/W* MI
MM-Str. 156 2 OG 2 Sud MI
MM-Str. 157 1 EG N/W MI
MM-Str. 1571 0G 1 N/W MI
MM-Str. 157 2 EG Nord MI
MM-Str. 157 2 OG 1 Nord MI
MM-Str. 158 1 EG S/0O MI
MM-Str. 165 1 EG Ost MI
MM-Str. 165 1 OG 1 Ost MI
MM-Str. 167 1 EG S/0O MI
MM-Str. 1671 0G 1 S/0 MI
MM-Str. 167 2 EG Ost MI
MM-Str. 167 2 OG 1 Ost MI

Abbildung 8: Tabelle mit den relevanten Immissionsorten (Stellungnahme der ulB vom 03.02.2025)

Zu den schitzenswerten Nutzungen kann angemerkt werden, dass das
ehemalige Bauernhaus Memminger StraBe 165 schon langere Zeit unbewohnt
ist, aufgrund der genehmigungsrechtlichen Situation aber noch als
Immissionsort zu bericksichtigen ist. Unter der Adresse ,Hartnagel 2" sind
mehrere Personen gemeldet. Eine verwaltungsseitige Uberpriifung konnte
allerdings feststellen, dass in dem Gebdude keine Wohnungen genehmigt sind
und somit nur die Bliroraume als Immissionsorte, tagsltber, zu berlicksichtigen
sind. Emissionskontingente wurden folglich nur fir den Tageszeitraum
berechnet.

Vorbelastung

Fur die Berechnung der dem Plangebiet noch zur Verfiigung stehenden
Emissionskontingente sind die unter nachfolgend aufgefiihrten Adressen
angemeldeten Gewerbebetriebe sowie die im Bebauungsplan Stiftsbleiche-I
festgesetzten Emissionskontingente zu berilcksichtigen. Eine Liste der aktuell
auf den Grundstlicken 874, 874/1 und 874/2, Gemarkung St. Lorenz
betriebenen Anlagen kann der Stellungnahme der unteren
Immissionsschutzbehdrde vom 03.02.2025 entnommen werden.

Memminger StraBe 156, 158 (874)
Hartnagel 1 (874/1)
Hartnagel 2 (874/2)

Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung von Bebauungsplanen wird auf der
Grundlage der DIN 18005-1:2002-07 "Schallschutz im Stadtebau"
durchgefihrt.

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Larm vom 28.08.1998
dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdausche soweit sie durch Anlagen hervorgerufen

16



werden. Der TA-Larm kommt durch die Anerkennung als antizipiertes
Sachverstandigengutachten in der Rechtsprechung eine Bindungswirkung nach
auBen zu. Unter Ziffer 3.2.1 (Prifung im Regelfall) ist festgelegt, dass

die Genehmigung fiir die zu beurteilende Anlage auch bei einer Uberschreitung
der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Griinden des
Larmschutzes nicht versagt werden darf, wenn der von der Anlage verursachte
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant
anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden
Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach

Nummer sechs am maBgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet. Ebenfalls unter Ziffer 3.2.1 ist bestimmt, dass die
Genehmigung einer Anlage wegen einer Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte nicht versagt werden darf, wenn infolge standig
vorherrschender Fremdgerausche keine zusatzlichen schadlichen
Umwelteinwirkungen durch die zu beurteilende Anlage zu beflirchten sind.

Emissionskontingentierung gemaB DIN 45691:

Um sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte an den umliegenden
Immissionsorten nicht Uberschritten werden, kénnen gewerbliche Flachen im
Rahmen eines Bebauungsplans kontingentiert werden. Das Verfahren zur
Bestimmung der Emissionskontingente ist in der DIN 45691 geregelt.

Bei der Festsetzung von Emissionskontingenten ist gemaB § 1 Abs. 2 Satz 2
BauNVO auf eine korrekte Gliederung der kontingentierten Baugebiete zu
achten. Die Baugebiete sind demnach hinsichtlich ihrer Kontingente so zu
gliedern, dass flr eines der Baugebiete keine Kontingentierung festgesetzt
wird. Das betreffende Baugebiet muss sich dabei nicht unbedingt im
Plangebiet selber befinden, sondern kann auch auf einem anderen Baugebiet
selber Art und ahnlicher GréBe nachgewiesen werden. Hierbei kann es sich um
einen beplanten (gemaB § 30 BauGB) oder unbeplanten Innenbereich (gemaB
§ 34 BauGB) handeln.

Das emissionsmaBig unbeschrankte Gewerbegebiet, ohne
Emissionskontingente wird im vorliegenden Fall auf Flurstlick 677/39,
Gemarkung Sankt Mang, Gemeinde Kempten nachgewiesen. Das Flurstlick ist
mit dem Bebauungsplan ,GE-Riederau 1" (BP-Nr. 7018) Uberplant, welcher im
betreffenden Teil ein Gewerbegebiet ohne beschrankende
Emissionskontingente festsetzt (siehe Abbildungen 9 und 10).
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https://www.umwelt-online.de/regelwerk/laerm/tlaer2.htm#a6

Emissionskontingentierung (Quelle: Flurkarte und Luftbild GIS Stadt Kempten)

\

Abbildung 10: Bebauungsplan ,Riederau I" als Baugebiet fiir gebietsiibergreifende
Emissionskontingentierung (Quelle: GIS Stadt Kempten)

Abbildung 9: Lage Bebauungsplan ,Riederau I" als Baugebiet fiir gebietsibergreifende
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Berechnung:
Die festgesetzten Emissionskontingente wurden mit Stellungnahme der

unteren Immissionsschutzbehdérde vom 03.02.2025 berechnet (siehe auch
Abbildung 11).

Bebaungsplan "Stiftsbleiche Il (Nord)"
Lageplan mit Darstellung der Immissionsorte und Emissionskontingente
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Abbildung 11: Karte zeigt die festgesetzten Emissionskontingente, bezogen auf die einzelnen
Gewerbegrundstiicke (Stellungnahme der uIB vom 03.02.2025)



Den nachfolgenden Abbildungen 12a und b kénnen -getrennt flir den Tages-

und Nachtzeitraum- folgende Angaben enthommen werden:

e Planwert (Immissionsrichtwert — 6dB(A))

e Immissionskontingent Lkl und Lik2

e Immissionsrichtwert (IRW)

¢ Immissionskontingente beide Gewerbegebiete

Tageszeitraum
KL= eka - zz?zsn;feiche |
63dB [69dB |IRW und Il
Immissions-
Planwert | L 1 Lik2 kontingent

IPkt060 » | Hartnagel 2 1 OG 1 Sud 59 52 58 65 60
IPkt062 » | Hartnagel 22 0G 1S/0 59 52 58 65 59
IPkt012 » | MM-Str. 156 1 OG1S/W 54 50 53 60 56
IPkt016 » | MM-Str. 156 2 0G2Sid 54 51 53 60 56
IPkt026 » | MM-Str. 157 1 EG N/W 54 41 49 60 58
IPkt027 » | MM-Str. 157 1 OG1N/W 54 41 49 60 58
IPkt028 » | MM-Str. 157 2 EG Nord 54 41 49 60 58
IPkt029 » | MM-Str. 157 1 EG Ost 54 41 49 60 58
IPkt023 » | MM-Str. 158 1 OG10st 54 51 54 60 57
IPkt021 » | MM-Str. 165 1 EG S/O 54 50 53 60 57
IPkt022 » | MM-Str. 165 1 0G1S/0 54 50 53 60 57
IPkt007 » | MM-Str. 167 1 EG S/O 54 49 52 60 55
IPkt008 » | MM-Str. 167 1 OG1S/0 54 49 52 60 55
IPkt009 » | MM-Str. 167 2 EG Ost 54 49 52 60 55
IPkt010 » | MM-Str. 167 2 OG10st 54 49 52 60 55

Abbildung 12a: Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse flir die Beurteilungspegel an den jeweiligen

Immissionsorten im Tageszeitraum (Stellungnahme der uIlB vom 03.02.2025).
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Nachtzeitraum
LK1= | R zri:sr;feiche |
48dB |54dB IRW und Il
Immissions-
Planwert | Lix 1 Lik2 kontingent
IPkt012 » | MM-Str. 156 1 OG1S/W 39 35 38 45 41
IPkt016 » | MM-Str. 156 2 0G2Sud 39 36 38 45 42
IPkt026 » | MM-Str. 157 1 EG N/W 39 26 34 45 43
IPkt027 » | MM-Str. 157 1 OGIN/W 39 26 34 45 43
IPkt028 » | MM-Str. 157 2 EG Nord 39 26 34 45 43
IPkt029 » | MM-Str. 157 1 EG Ost 39 26 34 45 43
IPkt023 » | MM-Str. 158 1 OG1Ost 39 36 39 45 42
IPkt021 » | MM-Str. 165 1 EG S/O 39 35 38 45 42
IPkt022 » | MM-Str. 165 1 0OG1S/0O 39 35 38 45 42
IPkt007 » | MM-Str. 167 1 EG S/O 39 34 37 45 40
IPkt008 » | MM-Str. 167 1 0G1S/0 39 34 37 45 40
IPkt009 » | MM-Str. 167 2 EG Ost 39 34 37 45 40
IPkt010 » | MM-Str. 167 2 OG1Ost 39 34 37 45 40

Abbildung 12b: Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse fiir die Beurteilungspegel an den jeweiligen

Immissionsorten im Nachtzeitraum (Stellungnahme der ulB vom 03.02.2025).
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Beurteilung Gewerbeldrm

Wie der Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehdrde vom
03.02.2025 entnommen werden kann, wird der Planwert an allen
Immissionsorten eingehalten. DefinitionsgemaB liegt der Immissionsbeitrag
aller Gewerbeflachen somit mindestens 6 dB(A) unterhalb des
Immissionsrichtwertes und die Anforderung der Ziffer 3.2.1 der TA-Larm ist
erfullt.

Summiert man die Vorbelastung (Emissionskontingente Stiftsbleiche I) und die
Zusatzkontingente (Stiftsbleiche II, LEK 1+2), so zeigt sich, dass die
entsprechenden Immissionsrichtwerte in beiden Beurteilungszeitraumen an
allen relevanten Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens 2 dB(A)
unterschritten werden.

Eine weitere Reduzierung der vorgeschlagenen Kontingente wird aus Sicht der
unteren Immissionsschutzbehdrde weder flr erforderlich, noch - wegen der
sich daraus ergebenden starken Einschrankung fir die sich ansiedeln
wollenden Gewerbebetriebe - fir empfehlenswert erachtet. Die Errichtung von
Wohnnutzungen im Plangebiet wird ausgeschlossen. Bei der Beurteilung der
Auswirkungen des Gewerbegebiets auf nahezu alle umliegenden
Immissionsorte ist zusatzlich zu berlcksichtigen, dass wegen der hohen
Verkehrslarmimmissionen der Memminger StraB8e (standig vorherrschende
Fremdgerausche) keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch den
Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II" zu erwarten sind.

Fazit Verkehrslarm:

Das Gewerbegebiet wird stark vom Verkehrslarm der Memminger StralBe
beeintrachtigt. Die entsprechenden Beurteilungspegel kénnen dem Gutachten
Accon 2 entnommen werden. Falls Blirogebaude entlang der StraBe errichtet
werden sollten, ist das SchalldammmaB der AuBenbauteile entsprechend der
eingefuhrten DIN 4109-1:2018:01 ,Schallschutz im Hochbau™ zu bestimmen.

Hohenlage baulicher Anlagen

GemaB §§ 78 ff WHG muss flir neue Baugebiete im Hinblick auf
Hochwasserabfllisse an Oberflachengewdassern ein dauerhaft ausreichender
Hochwasserschutz, bzw. eine hochwasserangepasste Bau- und Betriebsweise
vorliegen.

Sollte kein Hochwasserschutz vorliegen, dann wird als Bemessungshochwasser
mindestens von einem einhundertjahrlichen Abfluss (HQ100) ausgegangen
und auf diesen daraus errechneten Wasserstand ein geeigneter Freibord
hinzuaddiert. Der Freibord im Plangebiet betragt laut Wasserwirtschaftsamt
(WWA) 50 cm. Zur Sicherung baulicher Anlagen wird ein Klimazuschlag von 15
% dringend empfohlen.

Das Ingenieurbiro A & B GmbH und Co KG hat im Auftrag der Stadt Kempten
Konzepte flr geeignete HochwasserschutzmaBnahmen am Bleicher-Bach und
die Entwasserung des Geltungsbereichs Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II"
erstellt. Es ist demnach davon auszugehen, dass der Hochwasser-
/Starkregenschutz im neuen Bebauungsplan bzw. ggf. auch gegeniber seiner
Umgebung eingehalten wird und Dritte durch Hoch- und Niederschlagswasser
keinen wesentlichen Nachteil erleiden.

GemahB der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass der
entsprechende Hochwasserschutz flir das Gewerbegebiet entlang des weiterhin
bestehenden Bleicher-Bachs langs der Memminger StraBe, am neuen
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1.4

StraBendurchlass und entlang der neuen geplanten Hochwassermulde sowie
zur Iller hin gewahrleistet ist.

Um Vorhabentragern eine gréBtmaogliche Planungsfreiheit zu erméglichen,
wurde deshalb entschieden, dass keine feste Mindesthdhe fir den
ErdgeschossfuBboden in Form einer festgesetzten Hohenlage festgesetzt wird.
Flr den Fall von extremen Starkregen bzw. Hochwasser wird dennoch
unbedingt empfohlen, neue bauliche Anlagen ausreichend hoch zu errichten.

Ortliche Bauvorschriften

Gelandeveranderungen und Stdtzmauern

Um das natirliche Gelande mdglichst weitgehend zu erhalten, darf dieses nur
soweit verandert werden, als dies zur ordnungsgemaBen Errichtung der
Gebdude und fur den Anschluss an die 6ffentliche Verkehrsflache
unumganglich ist.

Richtung Memminger StraBe steigt das Gelande steil an, was ggf. gréBere
Gelandeveranderungen und die Errichtung von Stitzmauern erforderlich
macht. Um Vorhabentragern flr solche Falle einerseits bestmdgliche
Planungsfreiheit zu gewahren und andererseits sicherzustellen, dass
Stltzmauern in Abstimmung mit der Stadt Kempten erfolgen bzw. wo
unpassend vermieden werden, sind diese nur ausnahmsweise zulassig.

Werbeanlagen

Um Fremdwerbung zu verhindern, sind Werbeanlagen nur auf den jeweiligen
Baugrundstiicken, an der Statte der Leistung zuldssig. Damit eine stérende
AuBenwirkung, insbesondere in den AuBenbereich, nach Hartnagel und zur
Memminger StraBe verhindert wird, sind Werbeanlagen mit blinkendem,
wechselndem oder bewegtem Licht sowie Bild-/Videowande und Skybeamer
unzuldssig. Aus denselben Grinden durfen freistehende Werbeanlagen
gemessen von OK Gelande bis OK Werbeanlage maximal 6 m hoch sein.
Werbeanlagen als Dachaufbauten und Werbeanlagen an Fassaden die den
Schnittpunkt "Wand-Dach" des hdochsten Gebaudeteils liberschreiten sind
unzulassig.

Beriicksichtigung der Belange des Klimaschutzes
Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gewerbegebiet, das auf einer
bislang unbebauten Fléache entstehen soll. Dementsprechend ist mit
vorribergehend baubedingten CO2-Emmissionen zu rechnen. Durch die
Gewerbenutzung ist mit einem Anstieg der CO2-Emissionen vor allem durch
die Erhéhung des Zu- und Abfahrtverkehrs und durch das verarbeitende
Gewerbe (Fahrzeugbau) auszugehen. Im Umfeld wirken bereits die CO2-
Emissionen der angrenzenden Memminger StraBBe und das stdlich
angrenzende Gewerbegebiet auf das Plangebiet ein. Es ist gesetzlich geregelt,
dass auf den Gebauden auf mindestens 1/3 der Dachflachen Photovoltaik-
und/oder Solarthermieanlagen errichtet werden mussen (Art. 44a BayBO),
welche die Verwendung fossiler Brennstoffe deutlich reduzieren und einen
positiven Beitrag zur Energiewende leisten. Zudem sind in den
grinordnerischen Festsetzungen Baum- und Strauchpflanzungen vorgesehen,
um den Effekten der Versiegelung durch Neubebauung entgegenzuwirken. Die
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Pflanzen wandeln nicht nur CO2 und Wasser zu Biomasse um, sondern binden
auch den Feinstaub aus der Luft. Durch die Bepflanzung wird ein kihleres und
angenehmeres Klima geschaffen, da die Pflanzen Sonnenlicht absorbieren und
wie eine natlrliche Klimaanlage wirken.

Mit der Einflihrung des Gesetzes zur Férderung des Klimaschutzes bei der
Entwicklung in den Stadten und Gemeinden™ (BauGB-Klimaschutznovelle) am
30.07.2011 sind die Belange des Klimaschutzes bereits im Zuge der
Bauleitplanung besonders zu beachten. Folgende MaBnahmen sind bei diesem
Verfahren bericksichtigt worden:

- Festsetzung von Grinflachen, die nicht Gberbaut bzw. versiegelt werden
durfen.

- Pflanzgebote von Baumen der Wuchsklasse I sowie eine groBe drei bzw.
zweireihige Strauchhecke. Verschattungswirkung von neu zu pflanzenden
Baumen und Strauchern mindert das Aufheizen der Bodenoberflache am
Tag.

Der Bebauungsplan kann die Nutzung erneuerbarer Energien nicht verbindlich

festsetzen, sondern lediglich anregen. Fir weitere Informationen siehe folgend
die Prifmatrix auf nachfolgender Seite.
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Beschreibung der Quellkategorien
gemdl Anlage 1 K5G

\erbrennung vor Brennstaffen in der
Erergigwintzchalt; Pipelinetranspaort
[Gbriger Transport); Flichtige
Emiszionen aus Brennstoffen

Energiewirtschaf|

Beschreibung der Planung

Daz Verfahren hat keine
Buswirkungen auf kinftige
Treibhazgazemiszionen im Sektar
Energiewintschaft,

Beschreibung der MaBnahmen

Buf Ebene des Bebauungsplans sind
im Sektar keine gesonderten
Mabnakhmen zur Minderung von
Treibhausgazemmiszionen nach § 3
KSG vorgesehen,

Prognose der
Auswirkung

\Yerbrennung von Brennstoffenim
verarbeitenden Gewerbe und in der

Bauwirtschaft; Industrieprozesze und
Produktverwendung, CO2-Transport
und -Lagerung

Daz Verfahren hat keine
Buswirkungen auf kinftige
Treibhazgazemiszionen im Sektar
Industrie.

Buf Ebene des Bebauungsplans sind
im Sektar keine gesonderten
Mabnahmen zur Minderung von
Treibhausgazemmiszionen nach § 3
KSG vorgesehen,

\Yerbrennung von Brennstoffenin:
Handel und Behé&rden; Haushalten,
Sonstige Tatigkeiten im
Zusammenhang mit der
\erbrennung von Brennstaffen
linsbesondere in militSischen
Eirrichtungen]

DOurch die Planungen wird Baurecht
imInnenbereich auf einer
GesamtgrundflZche von knapp unter
20.000m’ tiberplant. Hierbei sind
agriPere Teile des Plangebistes
bersitz im Bestand genutzt bzw.
bebaut.

Mafnahmen im Gebsudeszektor
unterliegen der geltenden
Erergiesinzparverardnung EnEY
bzw. dem Gebiudesneigiegesetz

GEG).

Tranzport [ziviler inldndischer
Luftwerkehr; Straberwerkehr;
Schienenmwerkehr, inldndizcher
Schiffsverkehr] ahne

Pipelinetransport

Laut Verkehrsgutachtenistim
Progriczeplantzllim Plangebist mit
einer als moderat zu bewertenden
Werkehrszunahme von maximal
250007V zu rechnen.

Zur Minimierung zusatzlicher
\erkehre in den angrenzenden
Bestandsquartieren , wird das neue
Gewerbegebiet an den sffentlichen
Perzonennahwerkehr
angeschlossen,

Landwirtzchaft;

\erbrennung vor Brennstoffen in
Land- und

Farstwirschaft und in der Fischerei

Daz Verfahren hat keine
Buswirkungen auf kinftige
Treibhazgazemiszionen im Sektar
Landwirtschafr,

Buf Ebene des Bebauungsplans sind
im Sektor keine gesonderten
Mabnakhmen zur Minderung von
Treibhausgazemmiszionen nach § 3
KSG vorgesehen,

N E T e | Abfall und Abw asser;
T Sonstige

Durch daz kinfige Baurecht werden
abfallwirtzchafliche Belange nicht
iber daz durchzchnittliche Maf) einer
EBebauung belastet bzw. tangiert.

Buf Ebene des Bebauungsplans sind
im Sektar keine gesonderten
Mabnakhmen zur Minderung von
Treibhausgazemmiszionen nach § 3
KSG vorgesehen,

Landnutzung,
Landnutzungs-
anderung und
Forstwirtschaft

‘wiald, Acker, Grinland.
Feuchtgebiete, Siedlungen;
Holzpradukte; fnderungen zwischen
Landnutzungskategarien

Die Planungen erfalgen im
Zuzammenhang bebauter Bereiche
[% 34 BaulGE). Durch die Planungen
erfalgt kein direkter Eingriff in
beztehende wWald, Acker,
Feuchtgebiets ader
Griinlandflzchen.

Fir die new zu bebauenden
landwirtzchaftlichen Fldchen wurden
AuzgleichsHlEchen im Umw eltbericht
Busgleichflachen berechnet. Diese
werden auf dem Okokonto "Riederau
T [Flurstiick 67 736) nachgewiesen.

Legende:
_ direkte oder indirekte ‘Wirkung hoher Erheblichkeit

direkte oder indirekts Witkung mittlerer Erheblichkeit

direkte oder indirekte Wirkung geringer Ertheblichkeit

keine direkte oder indirekte Wirkung

Abbildung 13: Priifmatrix zur sektorlibergreifenden Betrachtung nach § 13 KSG Rechtsfassung: Aug 2021)
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1.5

Umweltvertraglichkeit / Naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung / Griinordnung / Artenschutz

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemaB §1 Abs. 6 Ziff. 7 BauGB die
Belange des Umweltschutzes zu berlcksichtigen. Die §§ 13 ff BNatSchG
(Bundesnaturschutzgesetz) sehen die Anwendung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung u.a. fur die Bauleitplanung vor, wenn infolge der Realisierung
einer Planung Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1a
Abs. 2 und 3 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung
und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwagung zu bericksichtigen.
Vermeidungs- und ErsatzmaBnahmen zu saP-relevanten Arten (§ 44 Abs. 5
Satz 2 BNatSchG) unterliegen nicht der Abwagung. Bebauungsplanungen die
den artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden gemaB § 44 Abs. 1i. V. m.
Abs. 5 BNatSchG entgegen stehen sind damit nicht vollzugsfahig und nichtig.

Die geplante Flache von insgesamt ca. 27.644 m2 wird zurzeit
landwirtschaftlich als Grinland bzw. Acker genutzt und wird von Stden durch
die offentliche Verkehrsflache ,An der Stiftsbleiche™ erschlossen. An der
Grenze zum bestehenden Gewerbegebiet hat sich ein ca. 3 m breiter,
extensiver Krautsaum entwickelt. Hier wurden Vorkommen der Zauneidechse
nachgewiesen. Nordlich, auBerhalb des Plangebiets verbleibt u.a. auf den
plangegenstandlichen Grundstlicken 883/, 883/2 und 883/3 ein Grlnstreifen
fir den Hochwasserschutz.

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Biotope. Ca. 60 m
Richtung Nordosten befinden sich an und mit der Iller auf den Flursticken Nr.
860, 862/6 und 894/2 verschiedene nicht gemaB Art. 23 BNatSchG geschutzte
Biotope (Gehdlze, Hecken, Gewasserbegleitgehdlz, FlieBgewasser). Auf dem
ca. 160 m entfernten Flurstick Nr. 884 befindet sich ein gemaBi Art. 23
BNatSchG geschitztes Biotop (GroBréhricht).

Laut Umweltbericht bestehen im unbeplanten Zustand folgende Biotop- und
Nutzungstypen:

1. Geringe naturschutzfachliche Bedeutung:
- 20 m2 Verkehrsflache

2. Geringe naturschutzfachliche Bedeutung:
- 15.350 m2 Acker
- 11.340 m2 Intensivgrinland
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3. Mittlere naturschutzfachliche Bedeutung:

- 480 m2 maBig artenreiche Sdume und Staudenfluren trocken-warmer
Standorte (BK)

- 90 m2 Mesophile Geblische

4. Hohe naturschutzfachliche Bedeutung:
keine

GemaB Umweltbericht entsteht flr das Vorhaben auf einer Eingriffsflache von
27.644 m=2 eine Ausgleichsbedarf in Hohe von 65.172 Wertpunkten.
Aufgrund der begrenzten Flache des geplanten Gewerbegebiets und der
groBen Nachfrage nach gewerblicher Flache, sowie aufgrund der
Eigentumsverhaltnisse der gemaB FNP zum &kologischen Ausgleich
vorgesehenen Flurstiicke 883 und 918/3, kdnnen vor Ort keine Flachen
O0kologisch aufgewertet und so als Ausgleichsflache flir die zu erwartenden
Auswirkungen der Planung herangezogen werden.

Der durch den Eingriff verursachte Kompensationsbedarf wird deswegen
anstelle dessen durch die Zuordnung des stédtischen Okokontos Riederau auf
Flurstlick 677/36, Gemarkung Sankt Mang in entsprechender Hohe
kompensiert und von diesem abgebucht (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Geltungsbereich BP ,Stiftsbleiche II" und Okokonto ,Riederau™ (Quelle: Flurkarte und
Luftbild GIS Stadt Kempten)

o
drs

Griinordnung

Um eine angemessene Durchgrinung zu erreichen, sind Gebdude so
anzuordnen, dass ein mindestens 3 m breiter Pflanzstreifen entlang der
Grundsticksgrenzen dauerhaft angelegt werden kann. Um dem jeweiligen
Gewerbe ausreichen Bewegungsfreiraum zu ermdglichen, dirfen Pflanzstreifen
durch Stellplatze, Zugange und Zu- bzw. Umfahrten unterbrochen werden.
Pflanzstreifen sind mit Stauden oder einer salzvertraglichen Krauter- und
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Blumenmischung auf Magersubstrat mit einem Blumenanteil von mindestens
50% einzusaen und mit einer zweimaligen Mahd/Jahr dauerhaft zu erhalten.
Die zu pflanzenden Baume und begrinten Flachen sind im Wuchs zu férdern,
zu pflegen und vor Zerstdérung zu schitzen. Ausgefallene Pflanzen sind
artgleich und gleichwertig, entsprechend den festgesetzten Pflanzenqualitaten
zu ersetzen. Mit der Abteilung Stadtgrin des Tiefbauamtes Kempten wurden
far die entsprechenden Zwecke sinnvolle Pflanzlisten abgestimmt. Hiermit wird
fur die Verwendung entsprechend passender und widerstandfahiger Pflanzen
gesorgt. AuBerdem wird der dauerhafte Erhalt der griinordnerischen
MaBnahmen gesichert.

Tiefgaragen und sonstige unterirdische Gebaudeteile auBerhalb der
Hochbauten und befestigten Flachen sind erdliberdeckt auszufiihren, die
erdliberdeckten Flachen kédnnen ggf. begrint werden.

Offentliche Griinfldche entlang der Memminger StraBe

Hier werden Baume 1. Ordnung festgesetzt. Die Baume missen einen
Mindestabstand von 1,50 m zu befestigten Flachen einhalten. Hierdurch wird
den Baumwurzeln ausreichend Abstand zu befestigten Flachen gewahrt. Durch
die Bepflanzung soll die klimatische und 6kologische Wertigkeit des
Plangebiets erhéht und eine Durchgriinung zwischen Memminger StraB8e und
dem Gewerbegebiet erreicht werden.

Offentliche Griinfldche entlang der Nord- und Ostgrenze

Hier werden heimische Straucher, als drei- bzw. zweireihige Strauchhecke
festgesetzt, wodurch naturschutztechnische Belange gesichert werden.
GemaB Umweltbericht sind entlang des dstlichen Gebietsrandes gemaB der
zeichnerischen Darstellung punktuell Lebensraumverbundelemente flr
Zauneidechsen zu errichten (siehe auch Grinflachen und besonderer
Artenschutz). Hierdurch werden die neuen Habitate im Norden und die
bestehenden Habitate im Sidden durch einen Transitstreifen verbunden.

Besonderer Artenschutz

V1 - Gehdlzbritende Vogelarten

Fallung und Rilickschnitt von Gehélzen erfolgen auBerhalb der Vogelbrutzeit
von 01. Oktober bis 28. Februar. Sollten wahrend der Brutzeit
RluckschnittmaBnahmen erfolgen muissen, ist eine dkologische Baubetreuung
zu involvieren, um eine tatsachliche Brut ausschlieBen zu kénnen. Hierdurch
werden bestimmte in Gehdlzen britende Végel geschitzt. Gehdlze sind
temporar wahrend der Bautatigkeiten durch Bauschutzzaune zu schitzen,
damit sie nicht durch die BaumaBnahmen beschadigt werden.

V1 - Vbgel, Fledermduse und sonstige Nachttiere

Zum Schutz der nachtaktiven Fledermause und sonstiger Nachttiere vor
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen ist die nachtliche
Beleuchtung auf ein MindestmaB zu reduzieren und z.B. Bewegungsmelder
oder Zeitschaltuhren zu nutzen. Ubermé&Big groBe Glasflachen oder
Eckverglasungen in der Gebaudereihe Richtung Iller sind zu vermeiden oder
sie missen zum Schutz vor Kollisionsgefahr mit Végeln aus reflexionsarmem
Vogelschutzglas oder strukturiertem Glas erbaut werden. Nicht zulassig sind
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verspiegelte Glasarten oder hell beleuchtete groBe Glasflachen, da sie blenden
und Kollisionen mit Végeln verscharfen.

CEF1 - Zauneidechse

Der Umweltbericht (siehe Anlage 1) sieht vor, flir das bestehende ganzjahrige
Zauneidechsenhabitat im gesamten extensiven Gras- und Krautsaum entlang
der stdlichen Grenze des Geltungsbereichs CEF-MaBnahmen umzusetzen.
Vergramung, Umsiedlung und Rickbau des Ursprungshabitats erfolgen nach
einem zwingend einzuhaltenden Schema. Die Eidechsen werden in CEF-
Ersatzhabitate auf den Flursticken Nr. 883/1 und 883/2 umgesiedelt (siehe
Bebauungsplanzeichnung und Abbildung 16). Zusatzlich hierzu wird an
Ostrand des Plangebiets ein Transitstreifen fir die Tiere festgesetzt. Durch
diese MaBnahmen soll die zerstérte Eidechsenpopulation ausgeglichen werden.

Ersatzhabitate:

Spatestens bis Winter des Jahres vor Baubeginn werden ortsnahe
Ersatzhabitate errichtet und mit fir Zauneidechsen geeigneten
Habitatstrukturen (Rohboden, Steine, Sand, Holz und Wurzelstdcke)
ausgestattet. Zudem ist eine sofortige Bepflanzung mit dornigen Gehdlzen wie
Wildrosen, Schlehen etc. zum Schutz vor Katzen vorgesehen. Sand und
Sonnensteine sind wichtige Strukturelemente, zu denen die geplanten
Dornenstraucher entsprechend gruppiert werden mussen. Die Ersatzhabitate
sind zwingend als vorgezogene AusgleichsmaBnahme vor Baubeginn
umzusetzen. Zur Sonnenseite wird ein Saum mit einer artenreichen
Wiesenblumenmischung angesat und extensiv gepflegt. Die Herstellung erfolgt
mit einer Auskofferung von 0,5 m gemaB der schematischen Darstellung Abb.
4 Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung — Zauneidechse,
LfU 2020 (siehe auch Abbildung 15).

Die Ersatzhabitate sind dauerhaft zu pflegen, um die Funktionsfahigkeit zu
erhalten: Die Flachen sind im 1- bis 2-jahrigem Turnus zu pflegen. d.h.
flachenalternierend sind jedes Jahr jeweils ca. 30% der Flachen von
Gehdlzanflug wieder frei zu stellen, um eine gute Besonnung zu gewahrleisten.
Dabei ist auch sicherzustellen, dass mind. 2 m2 leicht grabbares Substrat
(Sand(Holzhackschnitzel) zur Eiablage vegetationsfrei bleibt. Zeitpunkt:
Winterhalbjahr Oktober bis Februar. Zielart: Zauneidechse

Die Vermeidung der Uberalterung der Gehélze dient einerseits der
Aufrechterhaltung der optimalen Lebensraumeigenschaften fir die
Zauneidechse und andererseits der Funktion der
HochwasserschutzmaBnahmen. Durch die Entwicklung von drei verschiedenen
Altersstadien ist jeweils mindestens ein Abschnitt mit optimalen
Lebensraumeigenschaften vorhanden. Ferner dient dieser Zeitplan den
Reproduktionszyklen der zielgebenden Insekten, welche erst nach drei Jahren
erfolgreich abgeschlossen sind.
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Strauchpflanzung (niedrige Dornenstraucher
wie Wildrosen, Berberitze, Himbeere)

N \, p steiniges Material (ca. 10 - 40 cm) S
«
lose Aste  locker ca. Im
p locker per Hana gescnicniet
Aushub
Sand Wurzeln
Hoéhen: A +Stimme
100-150cm Aushub -
150-160cm Kies ‘
100 cm Aste g
o
wn
@
[ &
Vorhandene Grasnarbe/Boden
ca. 30 cm abschieben
|
2-4 m Aushub 4-5m Kies 2m Sand 4m Wiese

Abb. 4: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsméglichkeit, Totholz und Eiablagesubstrat. Grafik
LfU nach einer Vorlage von Irene Wagensonner, akt. 2020

Quelle: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt: ,Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung - Zauneidechse"; Augsburg Juli 2020

Abbildung 15: Auszug Umweltbericht vom 16.10.2025 - Schematisches Beispiel fir ein
Zauneidechsenhabitat

Transitstreifen mit Lebensraumverbundelementen:

Innerhalb der Umgrenzung von Flachen flir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (siehe §§ 10 und 11
BP), werden entlang der Ostgrenze des Geltungsbereichs ortsnahe
Lebensraumverbundelemente, in Form eines Transitsstreifens errichtet und

mit

geeigneten Habitatsstrukturen (Rohboden, Steine, Sand, Holz und

Wurzelstbcke) ausgestattet.
Nach der Herstellung muss entlang der betreffenden Grinfladchen ein
Bauschutzzaun und einen Reptilienzaun hergestellt werden, welcher wahrend

der

gesamten Bauphase bestehen bleibt.

Zudem ist dort eine sofortige Bepflanzung mit dornigen Gehdlzen wie
Wildrosen, Schlehen etc. zum Schutz vor Katzen vorzusehen. Sand und
Sonnensteine sind wichtige Strukturelemente, zu denen die geplanten
Dornenstraucher entsprechend gruppiert werden mussen. Zur Sonnenseite
wird ein Saum mit einer artenreichen Wiesenblumenmischung angesat und
extensiv gepflegt (siehe Abbildung 15). Hierdurch wird eine Verbindung von

den

neuen CEF-Ersatzhabitate im Norden zum bestehenden Habitat auf

Flurstick 884, Gemarkung Sankt Lorenz ermdglicht.

Die

Lebensraumverbundelemente sind im mehrjahrigen Turnus zu pflegen.

Flachenalternierend sind jedes Jahr jeweils ca. 50% der Habitat-Flachen von
Gehdlzanflug wieder frei zu stellen, um eine gute Besonnung zu gewahrleisten.

Der

Transitstreifen wird auf diese Weise dauerhaft erhalten. Die Ausfihrung

erfolgt spatestens im Winter vor Baubeginn. (siehe auch Grinflachen und
Grinordnung).
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Passive Vergramung und Umsiedlung:

Ab Mitte Marz des Jahres vor Baubeginn wird das Habitat regelmaBig kurz
gemaht. Vor der baubedingten Raumung des Habitats sind die Zauneidechsen
durch einen erfahrenen faunistischen Gutachter in die Ersatzhabitate CEF1
umzusiedeln. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde (uNB) und
dem faunistischen Gutachter muss das Bergen der Tiere durch mehrmaliges
Abfangen an mindestens 10 Terminen, bei guter Witterung zu geeigneter
Tageszeit (Dokumentation) erfolgen und vor der Paarung und Eiablage
beginnen. Die Umsiedlung ist erst dann als erfolgreich anzusehen, wenn nach
den 10 Terminen, bei drei aufeinanderfolgenden Kontrollgdngen nach dem 10.
September innerhalb von 14 Tage keine Zauneidechsen mehr gesichtet
werden. Die Raumung des Ursprungshabitats muss in Anwesenheit einer
O0kologischen Baubegleitung erfolgen. Jetzt noch auftretende Individuen
werden geborgen und sofort in die CEF-Ersatzhabitate umgesetzt. Hierdurch
wird sichergestellt, dass mdglichst wenige Tiere wahrend der BaumaBnahmen
zu Schaden kommen und maéglichst viele Tiere in die neuen CEF-
Ersatzhabitate Uibergesiedelt werden kdénnen.
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artenreiches Granland (8 WP)
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Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP
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Abbildung 16: LBP HWS Héartnagel/Stiftsbleiche II, Anlage 7 vom 28.10.2024
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1.6 Kenndaten der Planung

Geltungsbereich Ca. 27.644 m=2
Gewerbegebiete Ca. 24.881 m=2
Versorgungsflachen (Elektrizitat) Ca. 25 m2
offentliche Grinflachen Ca. 2.738 m2
Anlagen
Anlage 1: 1IB f. Garten- u. Landschaftsplanung Dipl.-Ing. M. Puscher -
Umweltbericht vom 16.10.2025
Anlage 2: Untere Immissionsschutzbehérde (ulB) — Stellungnahme vom
03.02.2025
Anlage 3: Accon GmbH - Schalltechnisches Gutachten vom 14.09.2018
(Accon 2)
Anlage 4: Accon GmbH - Schalltechnische erganzende Berechnungen vom
17.10.2018 (Accon 3)
Anlage 5: FM Geotechnik - Umwelt- und geotechnischer Bericht vom
08.07.2022
Anlage 6: IB A&B GmbH & Co.KG - Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche
2, Bleicher Bach (Nordast) - Antrag auf wasserrechtliche
Genehmigung vom 16.11.2024
Anlage 7: R+T Verkehrsplanung - Verkehrsuntersuchung vom 15.12.2022

32



Umweltbericht nach BauGB 8§2a

Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan
Stiftsbleiche I

16.10.2025

der Finanzen und flir Heimat &

} BayernAtlaS Bayerisches Staatsministerium

N c,'/;/
%4, g/ Neuhausen

i

ST e A

W

s
X

T & o1 3l

0 50100 200m

Mafstab 1:10.000
Gedruckt am 14.08.2022 16:42
https:/iv.bayem.de/6G5Vp

Vorhabenstrager: Umweltbericht:

Stadt Kempten Ingenieurbiro fur Garten- und Landschafts-
Stadtplanungsamt Planung IGL, Dipl. Ing. (FH) Miriam Puscher
KronenstralRe 8 Drosselweg 79, 87439 Kempten

87435 Kempten Tel.: 0831 /5903706

E-Mail: igl.puscher@t-online.de

n
Datum: 16.10.2025 Unterschrift: ........ccccoevvvvvnrenes Datum: 16.10.2025 Unterschrift: M}r‘@&a—-


mailto:igl.puscher@t-online.de

Bebauungsplan ,Stiftsbleiche 11
Umweltbericht Projekt-Nr. 2230 - IGL Puscher

Inhaltsverzeichnis

Seite
1. Beschreibung des Vorhabengebiets 2
1.1 Bestehende Festsetzungen fiir das Vorhaben 2
1.2 Standort und GréRe des Vorhabens 2
2. Bestandsbeschreibung, Bestandsbewertung und Prognose der
Umweltauswirkungen bei Durchflihrung des Vorhabens 3
2.1 Schutzgut Klima und Luftreinheit 3
2.2 Schutzgut Boden und Geologie 3
2.3 Schutzgut Flache 4
2.4 Schutzgut Wasser 5
2.5 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biodiversitét 6
2.6 Schutzgut Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgtiter 8
2.7 Schutzgut Gesundheit des Menschen 8
2.8 Wechselwirkungen 9
3. Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchfiihrung der Planung 10
4, MaflRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich von
Umweltauswirkungen 10
4.1 Malnahmenvorschlage zu Vermeidung und Verminderung von
Beeintrachtigungen 10
4.2 Art und Ausmalf3 von unvermeidbaren Beeintrachtigungen 11
4.3 Berechnung der Ausgleichsmafinahmen entsprechend der Bayerischen
Eingriffsregelung flr Bauleitplanung 12
4.4 MafRnahmen im Baugebiet 13
4.5 Ausgleichsmalznahmen 14
4.6 MaRRnahmen fir den speziellen Artenschutz 14
Alternative Planungsmaoglichkeiten 16
Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisliicken bei der Zusammenstellung
der Unterlagen 16
Monitoring 19
Zusammenfassung 19
Literaturverzeichnis und Quellen 20
Anhang 1: Erstabschichtung speziell geschitzter Arten (Tabelle) 21
Anhang 2: Prufung der Verbotstatbestande fur speziell geschitzte Arten 34

Anlage 1: Bestands- und MalRnahmenplan zum Umweltbericht




Bebauungsplan ,Stiftsbleiche 11
Umweltbericht Projekt-Nr. 2230 - IGL Puscher

1. Beschreibung des Vorhabengebiets

Die Stadt Kempten plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bereich zwischen
Memminger Stral3e, lller, Hartnagel und Thomas-Dachser-Strale. Damit soll das bestehende
Gewerbegebiet Stiftsbleiche nach Norden erweitert werden. Betroffen sind die Flurstiicke
883/1, 883/2 und 883/3 der Gemarkung Sankt Lorenz, Stadt Kempten.

Die geplante Flache liegt im Norden des Stadtgebietes und westlich der lller zwischen den
bestehenden Gewerbe- bzw. Mischgebieten Stiftsbleiche und Hartnagel. Westlich verlauft
die St2009 als Memminger StralRe, im Osten befindet sich die Iller mit einer naturschutzfach-
lichen Ausgleichsflache und dem Naherholungsgebiet ,lller”.

Die geplante Flache wird zurzeit landwirtschaftlich als Griinland und Acker genutzt. An der
Grenze zum bestehenden Gewerbegebiet hat sich ein rd. 3 m breiter, extensiver Krautsaum
entwickelt. Hier wurden Vorkommen der Zauneidechse nachgewiesen.

Das geplante Gewerbegebiet wird von Suden tber die Thomas-Dachser-Stral3e bzw. An der
Stiftsbleiche erschlossen. Zu den bestehenden Bushaltestellen an der Memminger Stral3e
wird eine FuRwegverbindung vorgesehen.

Nordlich auRerhalb des Vorhabens verbleibt auf den plangegenstandlichen Grundstiicken
ein etwa 20 m breiter Grinstreifen fur den Hochwasserschutz. Auf diesem wird auf den Flur-
stiicken Nr. 883/1 und 883/2 innerhalb des Geltungsbereichs des Wasserrechtsverfahrens
»,Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11 ein Ersatzhabitat fiir die Zauneidechsen erri-
chet.

Die artenschutzrechtliche Ubersichtsbegehung ergab auf Grund des Extensivstreifens, der
mit Biotop- und Ausgleichsflachen an der lller verbunden ist, ein Potential fur die Zau-
neidechse. Zur konkreten Feststellung der Art wurde in 2022 eine Bestandsaufnahme veran-
lasst und dabei entlang der gesamten sudlichen Grenze der Vorhabensflache adulte und
juvenile Individuen festgestellt.

1.1. Bestehende Festsetzungen fir das Vorhaben

Flachennutzungsplan Kempten Stand 30.03.2021
Im Flachennutzungsplan Kempten ist die geplante Flache bereits als ,Gewerbliche Baufla-
che” dargestellt.

1.2. Standort und Grof3e des Vorhabens

Gesamtflache : 2,764 ha
GRZ: 0,8
Hohen: bis zu 14 m zuzlglich Solarthermie- oder PV-Anlagen
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2. Bestandsbeschreibung, Bestandsbewertung und Prognose
der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden
drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

2.1 Schutzgut Klima und Luftreinheit

Bestandsbeschreibung

Das Vorhabensgebiet liegt am nérdlichen Stadtrand von Kempten nahe der lller im lllertal.
Das Gebiet ist bereits zu drei Seiten von bebauter Flache umgeben. Nach Norden und Sii-
den bestehen Gewerbeflachen, westlich grenzt die stark befahrene Memminger StralRe an.
Das lllertal fungiert als Frischluftschneise, in der die Stadtluft nach Norden aus der Stadt
flieRRt und sich erst in der Enge bei Krugzell wieder staut. Das Planungsgebiet fungiert daher
als wichtige Kaltluftbahn.

Bestandsbewertung

Das Vorhabensgebiet hat als Grin- und Ackerflache keine klimatische Funktion, ist also we-
der ein Kalt- noch ein Frischluftentstehungsgebiet. Aufgrund der Vorbelastungen im Umfeld
besteht kein Reinluftgebiet. Die bestehenden Bauwerke, vorallem die Nordbriicke, riegeln
den Kaltluftstrom bereits erheblich ab.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Der vorgesehene Versiegelungsgrad fiihrt lokal zu einer klimatischen Verschlechterung
(Temperaturerwdrmung, héhere Temperaturschwankungen, erhéhte Staubentwicklung etc.).
Hinzu wird auf groRer Flache Boden bewegt bzw. Giberbaut, wodurch CO2 freigesetzt wird
und die Funktion der CO2-Speicherung vollstandig verloren geht.

Mit den ermdéglichten groRen Hallen verstarkt sich der Querriegel zum Kaltluftstrom.

Die Anlage von Fassaden- oder Dachbegriinungen, Dach- und/oder Wand-PV oder Solar-
thermie wird empfohlen, eine baurechtliche Verpflichtung ist jedoch nur geman BayBO Art.
44a vorgesehen.

Folgende MalRnahmen zum Klimaschutz werden im Bebauungsplan festgesetzt:

o Festsetzung von randlichen Griinflachen, die nicht Uberbaut bzw. versiegelt werden dir-
fen.

o Pflanzgebote von Baumen der Wuchsklasse | sowie eine grol3e drei- bzw. zweireihige
Strauchhecke.

Das Vorhaben ist von mittlerer bis hoher Erheblichkeit fir das Schutzgut Klima.
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2.2 Schutzgut Boden und Geologie

Bestandsbeschreibung

Das Vorhabensgebiet besteht gemaR Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1: 25.000 aus einer
Talftillung aus Lehm oder Sand, z. T. kiesig, zudem Ton bis Schluff, teils mit Torf, Sand oder
Kies, Auenlehm/-mergel, Kolluvien, polygenetische Talfiillungen, jingere Hochflutablagerun-
gen und Flussmergel. (BayernAtlas 08/2022)

Das geologische Profil der Schirfgruben zum Bodengutachten vom 03.06.2022 bestatigt die
Angaben (fm Geotechnik Altusried).

Gemald Gefahrenhinweiskarten des Bayern Atlas bestehen im Vorhabensbereich keine Geo-
risiken (Bayern Atlas 08/2022).

Die Boden werden gebildet aus fast ausschlief3lich Kolluvisol aus grusfihrendem Lehmsand
bis Lehm (Schwemmfachersediment, Ubersichtsbodenkarte 1 : 25.000).

Gemal3 Standortauskunft Bodenkundliche Basisdaten (UmweltAtlas Bayern 07/2025) liegen
fur den Eingriffsort folgende Basisdaten vor:

Nahrstoffverfugbarkeit: hoch

Pflanzenverfugbares Bodenwasser: hoch

Grundwasser: > 20 dm tief

Stauwasser: Stau- oder Haftndsse nicht vorhanden
Grobbodengehalt (Steine): mittel steinig, kiesig, grusig
Carbonatgehalt (Kalk) im Untergrund: extrem carbonatreich

Humusgehalt im Oberboden: sehr stark humos

Bestandsbewertung

Im Planbereich befinden sich weder geologische Besonderheiten, noch seltene Bodenarten.
Aufgrund der Ebenheit der Flache und dem in Auenbereichen sehr fruchtbaren Béden ist die
landwirtschaftliche Nutzungsfahigkeit sehr hoch. Die nattrlichen Bodenfunktionen wie Rlck-
haltevermégen des Bodens bei Niederschlagsereignissen und das Rickhaltevermdgen fur
Schwermetalle sind mit ,sehr hoch®, die natirliche Ertragsfunktion mit ,hoch* bewertbar. Auf-
grund des hohen Humusgehalts im Oberboden ist mit einer grolen CO2-Speicherkapazitat
im Boden zu rechnen.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Ziel der Bodenschutz-Gesetze und -Verordnungen ist es, die Funktionen des Bodens nach-
haltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen ab-
zuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen
Zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Das
Vorhaben ,Gewerbegebiet® kann die Erhaltung der Bodenfunktionen nicht erméglichen, da
ein Gewerbegebiet i.d.R. mit einer Vollversieglung einhergeht.

Das geplante Gewerbegebiet ist mit einem sehr hohen Versiegelungsgrad von tiber 80% der
Flache verbunden. Dies fihrt zu einem vollstandigen Verlust an Bodenfunktionen. Die Bo-
denzerstorung ist irreversibel. Fruchtbare Boden gehen verloren.



Bebauungsplan ,Stiftsbleiche 11
Umweltbericht Projekt-Nr. 2230 - IGL Puscher

Da im gesamten Planungsbereich ein Abtrag und eine Veranderung der Bdéden und Boden-
schichten zu erwarten ist, muss jeweils mit der einzelnen Baugenehmigung ein Boden-
schutzkonzept erstellt werden, eventuell verbunden mit einer bodenkundlichen Baubeglei-
tung.

Das Vorhaben ist von hoher Erheblichkeit fir das Schutzgut Boden und Geologie.

2.3 Schutzgut Flache

Bestandsbeschreibung

Das Schutzgut Flache hat qualitative sowie quantitative Eigenschaften. Quantitativ bedeutet,
dass der Raum unterschiedlichen Nutzungen unterliegt. Die qualitativen Eigenschaften der
Flache beziehen sich auf die Nutzungsqualitat.

Die plangegenstandlichen Grundstiicke werden landwirtschaftlich genutzt. Die zusammen-
hangenden Griinflichen entlang der lller dienen der Naherholung, wobei die landwirtschaftli-
chen Flachen einen randlichen Bestandteil davon bilden ohne direkt einer Erholungsnutzung
Zu unterliegen.

Bestandsbewertung

Aufgrund der wenigen Nutzungsmaoglichkeiten der Bestandsflache und aufgrund der beste-
henden Vorbelastungen im Umfeld wird dem Schutzgut Flache eine eher geringe Qualitat
zugesprochen.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Eine verdichtete Bauweise mit GRZ 0,8 bedeutet einen verminderten ,Baudruck® in der
Landschaft und ist daher im Sinne der Ressourcenschonung als sehr positiv anzusehen.
Dennoch ist die Flachenumwandlung von landwirtschaftlicher zu gewerblicher Nutzung als
Freiflachenverlust anzusehen, wobei die direkte Versiegelung auch als erhebliche Qualitats-
minderung anzusehen ist.

Das Vorhaben ist von mittlerer Erheblichkeit fir das Schutzgut Flache.

2.4 Schutzgut Wasser

Bestandsbeschreibung

Im Vorhabensgebiet besteht kein Oberflachengewasser.

Gemal Daten des Bay. LfU bestehen auf der Vorhabensflache keine Retentionsrdume oder
Flachen mit akuten Hochwassergefahren, der Geltungsbereich wird vom WWA jedoch als
faktisches Uberschwemmungsgebiet des Bleicher Baches angesehen.

Die fur das Bodengutachten angelegten Schirfgruben vom 03.06.2022 zeigen einen Grund-
wasserstand von -1,38 m bis -1,93 m unter BOK (fm Geotechnik Altusried).
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Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Kempten (Stadtplanungsamt, August 2020) zeigt eine
Gefahrenlage durch Uberflutung des gesamten geplanten Bauareals, ausgehend vom 2-
armigen Bleicher Bach:

2 Bleicher Bach

Bleicher
Bac ‘

Uberflutungsausdehnung

Wasserstand > 10 cm

[ seltener Starkregen (Tn=30a)

B auBergewohnlicher Starkregen (Tn=100a)
I extremer Starkregen (90 mm/h)

Bestandsbewertung

Besondere naturschutzfachliche Wertigkeiten des Schutzguts Wasser im Vorhabensgebiet
sind nicht erkennbar. Die Starkregengefahrenlage zeigt jedoch ein potentielles Risiko von
Hochwasser bei Extremniederschlag. Der Erhalt von Retentionsraumen ist fur alle Unterlie-
ger von grol3er Bedeutung.

Ackerbauliche Nutzung, ganz besonders klassischer Maisanbau, ist i.d.R. mit hoher Schad-
stoffbelastung verbunden, da die Stoffe bis in das Grundwasser durchsickern.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Oberflachengewasser werden von dem Vorhaben nicht beeintrachtigt, da keine bestehen.
Der geplante hohe Versiegelungsgrad erhdht jedoch die Hochwassergefahrenlage insge-
samt, da Wasser kaum mehr naturlich versickern kann. Der Verlust des Retentionsvolumens
wird daher ausgeglichen. Um die Flache Uberschwemmungsfrei zu bekommen, ist am nérd-
lichen Rand des geplanten Gewerbegebietes eine Hochwasserentlastungsmulde fir den
Bleicher Bach vorgesehen. Hierbei handelt es sich um das langwierige und komplexe was-
serrechtliche Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren ,Hochwasserschutz Hartna-
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gel/Stiftsbleiche 11, welches getrennt vom einfachen Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II“ durch-
gefuhrt wird.

Versiegelung bedeutet auch weniger Versickerung von Regenwasser, wodurch dem Grund-
wasserkorper Wasser verloren geht. Regenwasser, das nur noch punktuell vor Ort zur Versi-
ckerung gebracht wird, kann nicht mehr breitflachig durch die Bodenstrukturen gereinigt wer-
den und kann weniger im Boden gespeichert werden. Bei Grundwasserstanden von 1,38 bis
1,93 m unter BOK ist mit einem Eindringen der Baukérper in den Grundwasserspiegel zu
rechnen. Die Grundwasserstrome werden unterbrochen und gestort.

Das Vorhaben ist von mittlerer Erheblichkeit flir das Schutzgut Wasser.

2.5 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biodiversitat

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Naturraum-Haupteinheit (Ssymank): Voralpines Moor- und Hugelland
Naturraum-Einheit (Meynen-Schmithiisen et al.): lller-Vorberge
Naturraum-Untereinheit (ABSP): lllertal und lllerbecken

Ursprungsgebiet gebietseigenes Saatgut: Sudliches Alpenvorland (17)
Vorkommensgebiet gebietseigener Geholze (BfN/LfU): Alpenvorland (6.1)

Potentiell Natirliche Vegetation: Giersch-Bergahorn-Eschenwald mit Ubergéangen zum
Waldmeister- oder Waldgersten-Buchenwald

Das Planungsgebiet liegt weitab von FFH- oder IBA-Gebieten (Entfernung 6,6 km zum FFH-
Gebiet ID 8228-301 ,Kempter Wald mit Oberem Rottachtal” und 5,8 km zum FFH-Gebiet ID
8326-371 ,Allgduer Molassetobel). Die lller ist als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Von
diesem wird mit dem Vorhaben ein Abstand von tber 50 m eingehalten.

Die lller ist als Auenlandschaft naturschutzfachlich von sehr hoher Bedeutung und beher-
bergt eine Vielzahl seltener Arten, vorallem Vogel und Fledermause.

Weitere Schutzgebiete nach BayNatSchG Art. 13 bis 16 bzw. nach BNatSchG 88 23 bis 29
(NSG bis LB) oder geschiitzte Landschaftsbestandteile bestehen nicht im Vorhabensgebiet
oder in unmittelbarer Nahe und kénnten durch die Planung betroffen sein.

Im Vorhabensgebiet befindet sich kein Biotop der amtlichen Bay. Stadt-Biotop-Kartierung,
jedoch grenzt eine naturschutzfachliche Ausgleichsflache des Okoflachenkatasters (OFK ID
132880) an das Vorhabensgebiet.

Von naturschutzfachlicher Wertigkeit ist der extensive Gras- und Krautsaum entlang der be-
stehenden Gewerbegebietsgrenze. Diese stellt eine lineare Verbindung zu den OFK-Flachen
dar und erstreckt sich tUber das Gebiet der bestehenden Stiftsbleiche und das Planungsge-
biet Stiftsbleiche Il. Auch konnten hier durch Artenkartierer Daniel Honold Zauneidechsen
festgestellt werden. Es ist von einem Ganzjahreshabitat auszugehen (siehe Anhang 2).

Entlang der Zufahrt bzw. Grundsticksgrenze zum Trafohaus steht eine etwa 5 m hohe Ge-
bischhecke, welcher ebenfalls eine Wertigkeit als Biotoptrittstein sowie als Eingrinung ftr
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das Landschaftsbild zukommt. Die Memminger Stral3e wird von einer Baumreihe gesaumt,
von der zwei Baume das Vorhabensgebiet begrenzen.

Die Vorhabensflache wird aktuell im nérdlichen Teil als Griinland, der stidliche Teil als Acker
genutzt. Auf dem Acker wird Mais angebaut, zum Zeitpunkt der Kartierung in 2022 war Huh-
nerhirse als Zwischenbegriinung ausgebracht.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Aufgrund bestehender Nutzungen der Vorhabensflache und vorhandener Beeintrachtigun-
gen im Umfeld des Vorhabens handelt es sich um eine naturschutzfachlich geringwertige
Flache, zumindest was die Flora betrifft. Lediglich der Extensivstreifen und nahe Gebuschflu-
ren von Eingriinungen bieten naturnahe Lebensrdume. Hier leben speziell geschiitzte Arten,
fur die Schutz- und Vermeidungsmal3nahmen umzusetzen sind. Wichtig zu bericksichtigen
ist, dass diese Flachen im Zusammenhang stehen mit Nachbarflachen, die aulZerhalb der
Vorhabensflache liegen, und durch Teilflachenverlust ihre Wertigkeit vollstandig verlieren
kénnen.

In dem hochwertigen Lebensraum der nahen lller sind zudem seltene Arten anzutreffen, die
durch das geplante Gewerbegebiet beeintrachtigt werden kénnten. Ein grof3es Problem fur
Nachttiere stellt die Lichtverschmutzung (= Aufhellung des Nachthimmels durch kiinstliche
Lichtquellen) dar, die bei Gewerbebetrieben oft ein enormes Ausmalf annimmit.
Nachtinsekten werden vom Licht angezogen, Flederm&use und Nachtvdgel folgen. Die Tiere
verlassen dabei nicht nur ihren geschitzten Lebensraum, sondern begeben sich in den Ge-
fahrenbereich des hellen Lichts und menschlicher Aktivitdten. Oft erfolgt auch ein direkter
Tod durch hei3e Leuchtmittel. Insbesondere Auengebiete sind aufgrund des Wasserdarge-
bots immer insektenreiche Lebensraume und werden durch Lichtverschmutzung erheblich
beeintrachtigt.

Daher wird eine Festsetzung zum Thema Beleuchtung und Lichtemissionen in die Satzung
aufgenommen.

Das Vorhaben ist von mittlerer bis hoher Erheblichkeit fur das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
Biodiversitat.

2.6 Schutzgut Landschaft, Kultur- und sonstige Sachguter

Bestandsbeschreibung

Die Landschaft des Vorhabenbereichs ist gepragt von der lller, den lllerauen und der
Hangleite. Das direkte Umfeld dominieren die bestehenden Gewerbeflachen Stiftsbleiche
und Hartnagel.

Im Flachennutzungsplan der Stadt Kempten ist eine Sichtachse von einer Altlasten oder Alt-
lastenverdachtsflache bei Zollhaus Uber einen Aussichtspunkt an der Altusrieder Stral3e bei
Zollhaus quer Uber das Vorhabensgebiet zum Kloster Lenzfried eingezeichnet.

Im Vorhabensbereich befinden sich keine festgesetzten Bau- oder Bodendenkmale. An der
ZufahrtsstralRe aul3erhalb der Vorhabensflache liegt das namensgebende Denkmal ,Stifts-
bleiche®, ein Wirtschaftsgebaude von 1786.
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Bestandsbewertung

Die lllerauen sind als Landschaftsschutzgebiet bzw. Landschaftliches Vorbehaltsgebiet ge-
maf Regionalplan als Erholungsflachen geschitzt und werden auch stark fir die Naherho-
lung frequentiert. Das Vorhabensgebiet liegt nicht im Schutzgebiet und wird daher als ge-
ringwertig eingestuft.

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Das Vorhabensgebiet liegt auf einer Héhe von 657 bis 664 miUNN, der im FNP markierte
Aussichtspunkt auf 679 miNN. Mit einer maximalen Bauh6he von 14 m wird die Sichtachse
nicht beeintrachtigt.

Zum Schutz des Landschaftsbildes wird das Vorhabensgebiet in Richtung Naherholungsge-
biet lller eingegrunt.

Durch Eingriinung wenig reduzierbar ist die Beleuchtung des Nachthimmels durch kiinstli-
ches Licht. Auch wenn durch die Stadt und die Gewerbegebiete bereits eine Vorbelastung
des Naturgutes N&achtlicher Sternenhimmel vorliegt, ist jede weitere Beleuchtung eine zu-
satzliche Beeintrachtigung des néchtlichen Landschaftsbildes.

Im Planungsgebiet ist im Zusammenhang mit der Stiftsbleiche mit frihneuzeitlichen Boden-
denkmalern zu rechnen. Falls Bodendenkmaler gefunden werden, dirfen diese in ihrem Be-
stand ohne denkmalrechtliche Genehmigung weder verandert noch beeintrachtigt werden.

Das geplante Vorhaben ist von geringer bis mittlerer Erheblichkeit fir das Schutzgut Stadt-
und Landschaftsbild.

2.7 Schutzgut Gesundheit des Menschen

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Im Vorhabensgebiet dominiert die landwirtschaftliche Nutzung, im Umfeld die Gewerbenut-
zung. Erholungseinrichtungen bestehen keine.

Die Memminger Stral3e ist sehr stark befahren, wodurch ein dauerhaft hoher Larmpegel
durch Verkehrslarm besteht. Hinzu kommen die von den umgebenden Gewerbebetrieben,
der Nordbriicke und vom nahen Schiel3gelande der Bundeswehr ausgehenden Schallemis-
sionen. Insgesamt ist das Vorhabensgebiet sehr stark verlarmt und als Wohn- oder Erho-
lungsflache nicht geeignet. Die Schallemissionen reichen bis zu den Wohngebieten Auf der
Halde und Neuhausen.

An der Memminger Stral3e befinden sich beidseitig Bushaltestellen. Diese sind aufgrund des
hohen und zuweilen enorm schnellen Verkehrs, der von der Kuppe her kommt und nicht
rechtzeitig sicht- oder horbar ist, nur im Laufschritt erreichbar. Die Kuppe liegt in 200 m Ent-
fernung. Zur Stral3enquerung bleibt also nur 10 Sekunde Zeit bis das Fahrzeug den Queren-
den erreicht, wenn dieses mit den erlaubten 70 km/h fahrt. Bei 100 km/h verbleibt nur 7 Se-
kunden Zeit fur die Querung der 8 m breiten StralRe. Nach eigenen Beobachtungen ist dies
z.B. fur eine Mutter mit Kind an der Hand nicht machbar.
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Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung des Vorhabens

Das Vorhaben verschlechtert die Situation fur FuRganger an der Memminger Stral3e, ermdg-
licht es aber die Stadtgrenze nach aul3en zu verschieben und damit eventuell die Geschwin-
digkeit des Verkehrs auf 50 oder 60 km/h zu reduzieren.

Die bestehende Larmbelastung wird durch das geplante Gewerbegebiet je nach Gewerbeart
mehr oder weniger zunehmen, wenn auch der Verkehrslarm der Memminger Stral3e alle wei-
teren Immissionsorte weiterhin Uberlagern durfte. Es empfehlen sich MalRnahmen zur Redu-
zierung von Schall durch z.B. Schallschutz- oder schalldammende MalRhahmen, um die Vor-
gaben der TA-Larm einzuhalten. Daher ist geplant, Festsetzungen zum Gewerbelarm zu
treffen. Das Thema Immission ist im Textteil Il ausfihrlich dargestellt.

Insbesondere die nachtliche Beleuchtung erhdht die schadlichen Stérungen in der Nacht,
indem das Licht den Tag-Nacht-Rhythmus von Menschen erheblich durcheinander bringt.
Anwohner im Umfeld des Vorhabens und je nach Beleuchtungsintensitat dartiber hinaus,
werden eine Beeintrachtigung spuren.

Das geplante Vorhaben ist von mittlerer Erheblichkeit fiir das Schutzgut Gesundheit des
Menschen.

2.8 Wechselwirkungen

Das ,Gesamtsystem Umwelt* (= Okosystem) besteht nicht nur aus einzelnen, isolierten
Schutzgitern, sondern vor allem aus den Beziehungen und Abhangigkeiten der Schutzguter
untereinander. Wechselseitige Beziehungen zwischen verschiedenen Organismen sowie
zwischen Organismen und ihrer Umwelt erméglichen Stoffkreislaufe und damit auch die Re-
generationsfahigkeit von Natur und Umwelt.

Eine potentielle Wechselwirkung besteht zwischen dem 2-armigen Bleicher Bach und der
lller. Die urspriungliche Verbindung wurde durch den Bau der Memminger StrafRe bereits
stark unterbrochen. Die spatere Bebauung, wie auch das jetzt geplante Baugebiet, verstar-
ken die Barriere weiter.

Nordlich des Vorhabens wird fir den potentiellen Hochwasserdurchfluss vom nérdlichen Arm
des Bleicher Bachs ein rd. 20m breiter Wiesenstreifen mit Hochwasserentlastungsmulde
ausgebildet.

Wechselwirkungen bestehen i.d.R. zwischen dem Flusssystem lller und den Grundwasser-
stromen. Es wird ein Grundwasserspiegel von 1,38 bis 1,93 m unter BOK genannt. Somit ist
eine Beeintrachtigung des Grundwasserstromes durch die Bebauung zu erwarten.

Boden bildet innerhalb des gesamten Okosystems die Basis und damit die Grundlage, auf
der menschliches und tierisches Leben aufRerhalb des Wassers tberhaupt ermdglicht ist.
Insbesondere die sehr hohe Rickhaltefahigkeit und damit Speicherfahigkeit des Bodens hat
grol3e Auswirkungen beispielsweise auf die Schutzgiter Wasser (Gundwasserneubildung
und Hochwasserabfluss), Klima (Kuhlleistung, CO2-Speicherung), Nahrungserzeugung u.a.
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3. Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchftiihrung der Planung

Der Umweltzustand mit landwirtschaftlicher Nutzung wirde voraussichtlich unverandert be-
stehen bleiben.

Die Bodenfunktionen wie Wasserspeicherkapazitat, CO2-Speicherung, Riickhaltung von
Schadstoffen, Grundwasserneubildung, Auenentwicklungspotential usw. wiirden unverandert
bestehen bleiben.

Der Hochwasserriickhalt wiirde zugunsten der Unterlieger bestehen bleiben und kdnnte
durch MalRnahmen wie Auwaldentwicklung verbessert werden.

4. Mallhahmenvorschlage zu Vermeidung, Verminderung und
Ausgleich von Umweltauswirkungen

4.1 MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trachtigungen

Folgende MalRnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft sind in die Satzung
aufgenommen:

- Offentliche Griinflachen (86)

- Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschatft (87)

- Schutz vor schadlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (89)

- Grinordnung (810)
- Offentliche Grunflachen entlang der Memminger StraRRe
- Offentliche Gruinflache entlang der Nord- und Ostgrenze
- Geholzpflege/Ersatz ausgefallener Baume und begriinte Flachen

- Vermeidungs- und CEF-MaRnahmen (Artenschutz) (811)
- V1 Gehdlzbritende Vogelarten
- V2 Vogel, Flederm&use und sonstige Nachttiere
- CEF1 Zauneidechse

- Zuordnung von Okopunkten zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer
Stelle gemalR § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (Nr. 3)

4.2 Artund Ausmald von unvermeidbaren Beeintrachtigungen

- Versiegelung von fruchtbarem und landwirtschaftlich nutzbarem Boden
- Beeintrachtigung des Grundwassers

- Beeintrachtigung der natirlichen Bodenfunktionen

- Uberbauung von potentieller Auenentwicklungsflache
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- Temporarer Verlust von Habitatflache der Zauneidechse, verbunden mit passiver Ver-
gramung und Umsiedlung der Art
- Erhoéhung der Lichtverschmutzung

4.3 Berechnung der AusgleichsmalRnahmen entsprechend der
Bayerischen Eingriffsregelung fir Bauleitplanung

Die Bewertung des Ausgangszustandes erfolgt gemaR Leitfaden (StMB 2021) pauschal an-
hand des mittleren Wertes der Grundwerte der betroffenen Biotop- und Nutzungstypengrup-
pen:

0 WP fur BNT ohne naturschutzfachliche Bedeutung gem. Biotopwertliste

3 WP fiir BNT mit einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung (1 — 5 WP)

8 WP flr BNT mit einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung (6 — 10 WP)

11 - 15 WP fur BNT mit einer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung mit den jeweiligen
Wertpunkten gem. Biotopwertliste

Folgende Biotop- und Nutzungstypen bestehen aktuell auf der Gesamtflache von 2,73 ha:

ohne naturschutzfachliche Bedeutung:
10 m2  Verkehrsflache, versiegelt V11l oOWP

geringe naturschutzfachliche Bedeutung:

15.350 m2 Acker All 2 WP
11.714 m2 Intensivgriinland Gl1 3 WP

mittlere naturschutzfachliche Bedeutung:

480 m2 MaRig artenreiche Saume und Staudenfluren
trocken-warmer Standorte (BK) K121 8 WP
90 m2 Mesophile Geblsche B112 10 WP

hohe naturschutzfachliche Bedeutung:

keine

Bestimmung des Planungsfaktors

Der Planungsfaktor ergibt sich durch VermeidungsmafRnahmen am Ort des Eingriffes. Im
Bebauungsplan sind am 6stlichen und am westlichen Rand MalRhahmen zur Eingriinung
vorgesehen, die per Satzung festgesetzt werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass lber den rechnerisch ermittelten Aus-
gleichsbedarf auch die Beeintrachtigungen der Funktionen der nicht flachenbezogen bewert-
baren Merkmale und Auspragungen der Schutzglter, die GUber das Plangebiet hinaus beein-
trachtigt werden (hier vorallem die Wechselwirkungen des Baugebiets mit dem Lebensraum
lller und dem Biotopverbund), mit abgedeckt sind. Auch das Schutzgut Boden bzw. die Bo-
denfunktionen, die durch das Planungsvorhaben beeintrachtigt werden, sollten tiber die na-
turschutzfachliche Ausgleichsmafinahme verringert werden.
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Eingriffsbewertung

Kompensationsbedarf fir die flachenbezogenen bewertbaren Merkmale und Auspra-
gungen des Schutzguts Arten und Lebensraume (8§ 7 Abs. 2 Satz 1 BayKompV)

berech- Einﬁqriffs-
nete L schwere Planungs
Bedeutung und Bewertung Eingriffs- | Beeintrach- Kompensa-
N Wert- - . nungs- .
der Schutzguter flache (m?) | tigungsfak- tionsbedarf
punkte tor faktor
(0] (2.B. GR2)
ohne naturschutzfachliche 0 10 08 0 0
Bedeutung
geringe
naturschutzfachliche 3 27.064 0,8 5% 61.706
Bedeutung
mittlere
naturschutzfachliche 8 570 0,8 5% 3.466
Bedeutung
hohe naturschutzfachliche 11 0 1 0 0
Bedeutung
Summe Kompensationsbedarf 27.644 m? 65.172 WP

4.4 MalRnahmen im Baugebiet

e Grinordnung

Um eine angemessene Durchgriinung zu erreichen, sind Gebaude so anzuordnen, dass ein
mindestens 3 m breiter Pflanzstreifen entlang der Grundstiicksgrenzen dauerhaft angelegt
werden kann. Um dem jeweiligen Gewerbe ausreichend Bewegungsfreiraum zu ermdogli-
chen, dirfen Pflanzstreifen durch Zugange und Zu- bzw. Umfahrten unterbrochen werden.
Pflanzstreifen sind mit Stauden oder einer salzvertraglichen Krauter- und Blumenmischung
auf Magersubstrat mit einem Blumenanteil von mindestens 50% einzuséden und mit einer
zweimaligen Mahd/Jahr dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Baume und begriinten
Flachen sind im Wuchs zu férdern, zu pflegen und vor Zerstdrung zu schiitzen. Ausgefallene
Pflanzen sind artgleich und gleichwertig, entsprechend den festgesetzten Pflanzenqualitaten
zu ersetzen. Mit der Abteilung Stadtgriin des Tiefbauamtes Kempten wurden fur die entspre-
chenden Zwecke sinnvolle Pflanzlisten abgestimmt. Hiermit wird fiir die Verwendung ent-
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sprechend passender und widerstandfahiger Pflanzen gesorgt. AuRerdem wird der dauerhaf-
te Erhalt der grinordnerischen MalRnahmen gesichert.

Tiefgaragen und sonstige unterirdische Gebaudeteile aul3erhalb der Hochbauten und befes-
tigten Flachen sind erdiiberdeckt auszufiihren, die erdiberdeckten Flachen kénnen ggf. be-
grint werden.

o Offentliche Griinflache entlang der Memminger StraRe

Hier werden Baume 1. Ordnung festgesetzt. Die Ba&ume missen einen Mindestabstand von
1,50 m zu befestigten Flachen einhalten. Hierdurch wird den Baumwurzeln ausreichend Ab-
stand zu befestigten Flachen gewahrt. Durch die Bepflanzung soll die klimatische und 6kolo-
gische Wertigkeit des Plangebiets erhéht und eine Durchgriinung zwischen Memminger
Straf3e und dem Gewerbegebiet erreicht werden.

o Offentliche Grinflache entlang der Nord- und Ostgrenze

Hier werden heimische Straucher, als drei- bzw. zweireihige Strauchhecke festgesetzt,
wodurch naturschutztechnische Belange gesichert werden.

Zusatzlich sind entlang des dstlichen Gebietsrandes gemalf3 der zeichnerischen Darstellung
punktuell Lebensraumverbundelemente fir Zauneidechsen zu errichten (siehe Kap. 4.6).
Hierdurch werden die neuen Habitate im Norden und die bestehenden Habitate im Stden
durch einen Transitstreifen verbunden.

4.5 Ausgleichsmallnahmen

Gemal § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist der Eingriff in Natur und Landschaft auszugleichen.
Der durch den Eingriff verursachte Kompensationsbedarf in Hohe von 65.172 WP wird durch
die Zuordnung von dem stadtischen Okokonto Riederau auf Flurstiick 677/36, Gemarkung
Sankt Mang kompensiert. Die genaue benétigte Anzahl der zuzuordnenden Okopunkte kann
sich im Laufe des weiteren Verfahrens @ndern und wird mit dem Satzungsbeschluss festge-
setzt. Der Erwerb der Okopunkte erfolgt rechtzeitig vor Satzungsbeschluss nach Herstellung
des Einvernehmens mit den zustandigen Fachbehdrden. Der Nachweis Uber die Umbu-
chung/Zuordnung der o0.g. Okopunkte wird der Unteren Naturschutzbehorde noch vor Sat-
zungsbeschluss vorgelegt.

4.6 MalRnahmen fur den Besonderen Artenschutz

Artenschutzrechtlich begriindete Vermeidungsmalinahmen zur Minimierung
negativer Auswirkungen auf die Fauna V1, V2 und CEF1

o V1- Gehdlzbritende Vogelarten

Fallung und Ruckschnitt von Gehdlzen erfolgen aulRerhalb der Vogelbrutzeit von 01. Ok-
tober bis 28. Februar. Sollten wahrend der Brutzeit Riickschnittmalinahmen erfolgen
mussen, ist eine 6kologische Baubetreuung zu involvieren, um eine tatséachliche Brut aus-
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schlie3en zu kénnen. Hierdurch werden bestimmte in Gehdlzen britende Vogel ge-
schutzt. Gehdlze sind temporar wahrend der Bautatigkeiten durch Bauschutzzdune zu
schitzen, damit sie nicht durch die Baumal3nahme beschadigt werden.

e V2 -Vogel, Fledermause und sonstige Nachttiere

Zum Schutz der nachtaktiven Fledermause und sonstiger Nachttiere vor nachteiligen
Auswirkungen durch Lichtimmissionen ist die nachtliche Beleuchtung auf ein Mindest-
malfd zu reduzieren und z.B. Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren zu nutzen. Zudem
wird die Beleuchtung ausschlieRlIcih auf Verkehrsflachen gerichtet. UbermaRig groRe
Glasflachen oder Eckverglasungen in der Gebaudereihe Richtung lller sind zu vermeiden
oder sie mussen zum Schutz vor Kollisionsgefahr mit Vogeln aus reflexionsarmem Vo-
gelschutzglas oder strukturiertem Glas erbaut werden. Nicht zulassig sind verspiegelte
oder hell beleuchtete Glasflachen, da sie blenden und Kollisionen mit Vogeln begtinsti-
gen.

e CEF 1 - Zauneidechse

Der Umweltbericht sieht vor, fir das bestehende ganzjahrige Zauneidechsenhabitat im
gesamten extensiven Gras- und Krautsaum entlang der sidlichen Grenze des Geltungs-
bereichs CEF-Malinahmen umzusetzen. Vergramung, Umsiedlung und Riickbau des
Ursprungshabitats erfolgen nach einem zwingend einzualtenden Schema. Die Eidechsen
werden in CEF-Ersatzhabitate auf den Flurstiicken Nr. 883/1 und 883/2 umgesiedelt
(siehe Bebauungsplanzeichnung und Abbildung 16 im Textteil Il). Zusatzlich hierzu wird
am Ostrand des Plangebiets ein Transitstreifen fur die Tiere festgesetzt. Durch diese
MaRnahmen soll die zerstorte Eidechsenpopulation ausgeglichen werden.

Ersatzhabitate:

Spéatestens bis Winter des Jahres vor Baubeginn werden ortsnahe Ersatzhabitate errich-
tet und mit fiir Zauneidechsen geeigneten Habitatstrukturen (Rohboden, Steine, Sand,
Holz und Wurzelstocke) ausgestattet. Zudem ist eine sofortige Bepflanzung mit dornigen
Geholzen wie Wildrosen, Schlehen etc. zum Schutz vor Katzen vorgesehen. Sand und
Sonnensteine sind wichtige Strukturelemente, zu denen die geplanten Dornenstraucher
entsprechend gruppiert werden mussen. Die Ersatzhabitate sind zwingend als vorgezo-
gene AusgleichsmalRnahme vor Baubeginn umzusetzen. Zur Sonnenseite wird ein Saum
mit einer artenreichen Wiesenblumenmischung angesat und extensiv gepflegt. Die Her-
stellung erfolgt mit einer Auskofferung von 0,5 m gemaf der schematischen Darstellung
Abb. 4 Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prufung — Zauneidechse, LfU
2020 (siehe auch Abbildung 15 im Textteil II).

Die Ersatzhabitate sind dauerhaft zu pflegen, um die Funktionsfahigkeit zu erhalten: Die
Flachen sind im 1- bis 3-jahrigen Turnus zu pflegen. d.h. flachenalternierend sind jedes
Jahr jeweils ca. 30% der Flachen von Geholzanflug wieder frei zu stellen, um eine gute
Besonnung zu gewébhrleisten. Dabei ist auch sicherzustellen, dass pro Stukturelement
mind. 2 m2 leicht grabbares Substrat (Sand, Holzhackschnitzel) zur Eiablage vegetati-
onsfrei bleibt. Zeitpunkt: Winterhalbjahr Oktober bis Februar.
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Die Vermeidung der Uberalterung der Gehdolze dient einerseits zur Aufrechterhaltung der
optimalen Lebensraumeigenschaften fur die Zauneidechse und andererseits der Funkti-
on der HochwasserschutzmaRhahme. Durch die Entwicklung von drei verschiedenen Al-
tersstadien ist jeweils mindestens ein Abschnitt mit optimalen Lebensraumeigenschaften
vorhanden. Ferner dient dieser Zeitplan den Reproduktionszyklen der zielgebenden In-
sekten, welche erst nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen sind.

Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat

Strauchpflanzung (niedrige Dornenstréucher
wie Wildrosen, Berberitze, Himbeere)

steiniges Material (ca. 10 - 40 cm)

lose Aste locker ca. 1m
locker per Hand geschichtet

Aushub ’
o ) % | Sand Wurzeln
Hohen: k) 7 R AT ) - g +Stdmme
100-150cm Aushub = ST DR S AL eE
150-160cm Kies 22 ke i, Y < > <
100 cm Aste AR o o £ R J &
. e AW ol 3 < ! o
“ o - ' i s ] v"vj L 8
Vorhandene Grasnarbe/Boden "L( g ;
ca. 30 cm abschieben S \ ggf. Drainage Kies/Sand
L )
2-4 m Aushub ‘ 4-5m Kies 2m Sand 4m Wiese

Abb. 4: Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Uberwinterungsméglichkeit, Totholz und Eiablagesubstrat. Grafik
LfU nach einer Vorlage von Irene Wagensonner, akt. 2020

Quelle: Bayerisches Landesamt fur Umwelt: ,Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung - Zauneidechse*; Augsburg Juli 2020

Transitstreifen mit Lebensraumverbundelementen:

Innerhalb der Umgrenzung von Flachen fir MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (siehe 88 10 und 11 BP), werden entlang der Ost-
grenze des Geltungsbereichs ortsnahe Lebensraumverbundelemente, in Form eines Tran-
sitstreifens errichtet und mit geeigneten Habitatsstrukturen (Rohboden, Steine, Sand, Holz
und Wurzelstocke) ausgestattet.

Nach der Herstellung muss entlang der betreffenden Grinflachen ein Bauschutzzaun und
einen Reptilienzaun hergestellt werden, welcher wahrend der gesamten Bauphase bestehen
bleibt.

Zudem ist dort eine sofortige Bepflanzung mit dornigen Gehdélzen wie Wildrosen, Schlehen
etc. zum Schutz vor Katzen vorzusehen. Sand und Sonnensteine sind wichtige Strukturele-
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mente, zu denen die geplanten Dornenstraucher entsprechend gruppiert werden missen.
Zur Sonnenseite wird ein Saum mit einer artenreichen Wiesenblumenmischung angesat und
extensiv gepflegt (siehe Abbildung 15). Hierdurch wird eine Verbindung von den neuen CEF-
Ersatzhabitaten im Norden zum bestehenden Habitat auf Flurstiick 884, Gemarkung Sankt
Lorenz ermdoglicht.

Die Lebensraumverbundelemente sind im mehrjahrigen Turnus zu pflegen. Flachenalternie-
rend sind jedes Jahr jeweils ca. 50% der Habitat-Flachen von Gehdlzanflug wieder frei zu
stellen, um eine gute Besonnung zu gewahrleisten. Der Transitstreifen wird auf diese Weise
dauerhaft erhalten. Die Ausfihrung erfolgt spatestens im Winter vor Baubeginn. (siehe auch
Grunflachen und Grinordnung).

Passive Vergramung und Umsiedlung

Ab Mitte Marz des Jahres vor Baubeginn wird das Habitat regelmafiig kurz gemaht. Vor der
baubedingten RAumung des Habitats sind die Zauneidechsen durch einen erfahrenen
faunistischen Gutachter in die Ersatzhabitate CEF1 umzusiedeln. In Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehdrde (uUNB) und dem faunistischen Gutachter muss das Bergen der
Tiere durch mehrmaliges Abfangen an mindestens 10 Terminen, bei guter Witterung zu ge-
eigneter Tageszeit (Dokumentation) erfolgen und vor der Paarung und Eiablage beginnen.
Die Umsiedlung ist erst dann als erfolgreich anzusehen, wenn nach den 10 Terminen, bei
drei aufeinanderfolgenden Kontrollgangen nach dem 10. September innerhalb von 14 Tage
keine Zauneidechsen mehr gesichtet werden. Die Raumung des Ursprungshabitats muss in
Anwesenheit einer 6kologischen Baubegleitung erfolgen. Jetzt noch auftretende Individuen
werden geborgen und sofort in die CEF-Ersatzhabitate umgesetzt. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass mdglichst wenige Tiere wahrend der Baumalnahmen zu Schaden kommen und
maoglichst viele Tiere in die neuen CEF-Ersatzhabitate Ubergesiedelt werden kénnen.

Planung des Ersatzhabitats fir die Zauneidechse:
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5. Alternative Planungsmadglichkeiten

Die Mdglichkeit alternativer Planungsmdglichkeiten ist nicht gegeben, da die Stadt bereits an
ihre Grenzen angestol3en ist und hier eine Art Baullicke zwischen bestehendem Gewerbe
besteht. Die einzige Alternative wéare es keine Weiterentwicklung anzustreben.

6. Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnisliicken bei der
Zusammenstellung der Unterlagen

Alle erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Flachennutzungsplan und Biotopkartierung, standen
zur Verfugung und konnten ausgewertet werden.

Kenntnisliicken bestehen beziiglich Grundwasserbeeinflussung. Nicht kalkulierbar ist eine
Erh6hung der Hochwassergefahren im Zusammenhang mit der Klimaver&nderung und ob
die 20 m breite Hochwasserentlastungsrinne bei steigendem und durch die Bebauung ver-
andertem Grundwasserstand noch ausreichend Volumen aus den Bachen und den Uberbau-
ten Flachen aufnehmen kann. Hierfur sind gesonderte Berechnungen erforderlich.

7. Monitoring

1. Durchfiihrungskontrolle der per Satzung festgesetzten Gehdlzpflanzungen
1. Durchfiihrungskontrolle der CEF1-MalRBnahme zum speziellen Artenschutz
2. Sichtkontrollen jahrlich vom 1. bis 5. Jahr

3. Sichtkontrolle im 10. Jahr

4. nach 10 Jahren weitere Sichtkontrollen nach Bedarf
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8. Zusammenfassung

Die Stadt Kempten mdchte ihr nérdlich gelegenes Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche® nach Nor-
den erweitern und hat hierflr einen Bebauungsplan aufgestellt. In dem Vorhabensgebiet
bestehen Vorbelastungen fur nahezu alle Schutzguter. Diese Vorbelastungen werden durch
das Vorhaben nicht wesentlich verschlechtert, jedoch starker verfestigt. Verbesserungen von

Natur und Umwelt sind nicht erkennbar.

Schutzgut

Bestehende
Vorbelastungen

Prognose der
Umweltauswirkungen
bei Durchfuhrung
der Planung

Prognose der Entwick-
lung des Umweltzu-
standes ohne Planaus-
fihrung
= Nullvariante

mittlere bis hohe Erheb-

Klima und Luft hoch . . Keine Veradnderung
lichkeit

Geologie und . . : Bodenfuktionen blieben

Boden gering hohe Erheblichkeit erhalten

Flache gering mittlere Erheblichkeit Keine Veranderung

Wasser gering mittlere Erheblichkeit Retentionsraum bliebe
erhalten

Pflanzen, Tiere mittel mittlere bis hohe Erheb- Keine Veranderung

und Biodiversitat

lichkeit

Landschaft /
Orts- und Land-
schaftsbild / Kul-
tur und Sachgu-
ter

mittel bis hoch

geringe bis mittlere
Erheblichkeit

Keine Veranderung

Gesundheit des
Menschen

mittel bis hoch

mittlere
Erheblichkeit

Keine Verdnderung

Wechselwirkun-
gen

mittel

mittlere bis hohe
Erheblichkeit

Keine Veranderung
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Anhang 1: Erstabschichtung speziell geschitzter Arten

Tabellen zur Ermittlung des zu prifenden Artenspektrums

Stadtgebiet Kempten (TK 8227)

Bebauungsplan ,,Stiftsbleiche 11

Die folgenden Erlauterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt gepruften
Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfligharen Tabellen beinhalten
alle in Bayern aktuell vorkommenden

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsfliichtlinge,
Neozoen, Vermehrungsgaste und Irrgaste

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer
neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung
bestimmt werden missen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgéste, nicht autochthone Arten sowie Gastvogel sind
in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU diejenigen Vogelarten nicht
enthalten, die aufgrund ihrer eurydken Lebensweise und mangels aktueller Gefahrdung in einem ers-
ten Schritt (Relevanzpriifung) einer vereinfachten Betrachtung unterzogen werden kdnnen. Bei diesen
weit verbreiteten, sog. ,Allerweltsvogelarten” kann regelmaflig davon ausgegangen werden, dass
durch Vorhaben keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmaRig tUberprift und ggf. bei neueren Erkenntnissen fortge-
schrieben (aktuell aufgrund der Fortschreibung der Roten Liste Vdgel Bayern und Deutschland um 5
weitere Vogelarten).

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine gro3ere Anzahl von
Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und haufigen Vogelarten von einem Vorhaben be-
troffen sein kénnen, sind diese Arten ebenfalls als zu prifende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in rele-
vanten Rast-/Uberwinterungsstatten im Wirkraum des Projekts als regelmaRige Gastvigel zu erwarten
sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prifen-
de Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die ausfiihrliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur Nachvollziehbarkeit der
Ermittlung des zu priifenden Artenspektrums und als Hilfe fiir die Abstimmung mit den Naturschutzbe-
hdérden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten missen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der
ausgefullten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begriindet wer-
den.
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Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang):

Schritt 1: Relevanzprifung

V: Wirkraum des Vorhabens liegt:
X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)
0= auBerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensraume, Walder, Gewasser):
X = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art voraussichtlich erfullt
oder keine Angaben moglich (k.A.)
0= nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfillt
E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:
X = gegeben, oder nicht auszuschliel3en, dass Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen
0= projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen
werden kann, dass keine Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen (i.d.R. nur
weitverbreitete, ungefahrdete Arten)
Arten, bei denen eines der 0.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunachst als nicht-relevant identifi-
ziert und kénnen von einer weiteren detaillierten Priifung ausgeschlossen werden.
Alle Gbrigen Arten sind als relevant identifiziert; fur sie ist die Prifung mit Schritt 2 fortzusetzen.

Schritt 2: Bestandsaufnahme

NW:  Artim Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X = ja

0 nein

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet méglich, d. h. ein Vorkommen
ist nicht sicher auszuschliel3en und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Ver-
breitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich

X = ja

0= nein

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzpriifung
(Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilitat zu Giberprufen.

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anlage
1, Mustervorlage) zugrunde gelegt.

Fur alle tbrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.

Weitere Abklrzungen:
RLB: Rote Liste Bayern:

Alle bewerteten Arten der Roten Liste geféhrdeter Tiere werden gem. LfU 2016 einem einheitlichen
System von Gefahrdungskategorien zugeordnet (siehe folgende Ubersicht).l

! LfU 2016: Rote Liste gefahrdeter Tiere Bayerns — Grundlagen.
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Kategorie

Bedeutung

0

Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet

Gefahrdet

Gefahrdung unbekannten Ausmalies

Extrem selten

Vorwarnliste

Daten unzureichend

0 <A O W N=

Ungefahrdet

<+

Nicht bewertet (meist Neozooen)

Kein Nachweis oder nicht etabliert (nur in Regionallisten)

Die in Bayern gefiahrdeten GefaRpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet?:

efahrdungskategorien

0

A O w o =

<

ausgestorben oder verschollen
(0* ausgestorben und 0 verschollen)

vom Aussterben bedroht
stark gefahrdet
gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen

extrem selten
(R* aulerst selten und R sehr selten)

Vorwarnstufe
ungefahrdet
sicher ungefahrdet

Daten mangelhaft

RLD: Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN®:

Symbol

Kategorie

0

¥ O < T O @ N =

*

Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet

Gefahrdet

Gefahrdung unbekannten AusmaBes
Extrem selten

Vorwarnliste

Daten unzureichend

Ungefahrdet

Nicht bewertet

Bei der Angabe des jeweiligen Gefédhrdungsstatus einer Art ist jeweils auf die aktuellen Ausgaben der
entsprechenden Roten Listen Bezug zu nehmen. Diese sind auf den Webseiten des Bundesamts flr

Naturschutz und des Bay. Landesamts fur Umwelt verdéffentlicht.
sg: streng geschitzte Art nach 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

2

LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste geféahrdeter GefaRpflanzen Bayerns.

Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009
(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf).
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1 A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Tierarten:
V | L | E JNW|PO ||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung

Flederméause (RLB 2017/RLD2020)
Alpenfledermaus Hypsugo sanii R R X
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 X !

X |0 Braunes Langohr Plecotus auritus - 3 X

X |0 Breitfligelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 X

X |0 Fransenfledermaus Myotis nattereri - - X !

X |0 Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 X

X110 Grol3e Bartfledermaus / Myotis brandtii 2 - X
Brandtfledermaus
GroRRe Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 X

X |0 Grol3er Abendsegler Nyctalus noctula - \Y X

X |0 GroRRes Mausohr Myotis myotis - - X !

X |0 Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - X
Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 X

X |0 Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D X

X |0 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 X !

X |0 Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus \% - X

X |0 Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3 X
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 X

X110 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - X

X |0 Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - X
Weildrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - X
Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 X

X110 Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D X

X |0 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - X
Saugetiere ohne Fledermause (RLB 2017/RLD2020)
Baumschléafer Dryomys nitedula 1 R X

X110 Biber Castor fiber - \% X
Birkenmaus / Waldbirken-  |Sicista betulina 2 1 X 0]
maus
Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 X I
Fischotter Lutra lutra 3 3 X
Gartenschlafer Eliomys quercinus 2 2 !
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V | L | E JNW|PO ||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
Haselmaus Muscardinus avellanarius - \% X
Luchs Lynx lynx 1 1 X
Wildkatze Felis silvestris 2 3 X !
Wolf Canis lupis 1 3 X
Kriechtiere
Askulapnatter Zamenis longissimus 1 2 X
Europ. Sumpfschildkrote Emys orbicularis 1 1 X
Mauereidechse Podarcis muralis 1 \Y X
Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 X
Ostliche Smaragdeidechse |Lacerta viridis 1 1 X
X| X | XX Zauneidechse Lacerta agilis \% \% X
Lurche
X |0 Alpensalamander Salamandra atra - - X
Bergmolch Triturus alpestris - - !
Geburtshelferkrote Alytes obstetricans 1 3 X
Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 X !
X110 Kammmolch Triturus cristatus 2 \% X !
X |0 Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae D G X
Knoblauchkréte Pelobates fuscus 2 3 X
X |0 Kreuzkrote Bufo calamita 2 \% X !
X |0 Laubfrosch Hyla arborea 2 3 X
Moorfrosch Rana arvalis 1 3 X
Springfrosch Rana dalmatina 3 - X
Teichfrosch Rana kl. esculenta / Pelophylax - - !
escolenta
Wechselkrote Pseudepidalea viridis 1 3 X
Fische
Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D - X
Libellen (RLB 2018)
Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 - X
Ostliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 X
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3 X
Grof3e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 X
Grine Keiljungfer Ophiogomphus cecilia \% - X
Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 1 X
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V | L | E JNW|PO ||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung

Kéafer
GroRer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 X
Schwarzer Grubenlaufkéfer |Carabus nodulosus 1 1 X
Scharlach-Plattkafer Cucujus cinnaberinus R 1 X
Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 X
Eremit Osmoderma eremita 2 2 X
Alpenbock Rosalia alpina 2 2 X
Tagfalter (RLB 2016)

X110 Wald-Wiesenvogelchen Coenonympha hero 2 2 X
Moor-Wiesenvogelchen Coenonympha oedippus 1 1 X
Kleiner Maivogel Euphydryas maturna 1 1 X
Quendel-Ameisenblauling  [Maculinea arion / Phenagris arion 2 3 X

X |0 Dunkler Wiesenknopf- Maculinea nausithous / Phenagris \% \% X
Ameisenblauling nausithous
Heller Wiesenknopf- Maculinea teleius / Phenagris telei- 2 2 X
Ameisenblauling us
Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 X
Flussampfer-Dukatenfalter |Lycaena dispar R 3 X
Blauschillernder Feuerfalter |Lycaena helle 2 2 X
Apollo Parnassius apollo 2 2 X I
Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 X I
Nachtfalter
Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 X
Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 X
Nachtkerzenschwarmer Proserpinus proserpina \% - X
Schnecken
Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 X
Gebéanderte Kahnschnecke |Theodoxus transversalis 1 1 X
Muscheln
Bachmuschel, Gemeine Unio crassus 1 1 X
Flussmuschel

GefaRpflanzen:
V | L | E NW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung

Lilienblattrige Becherglocke | Adenophora liliifolia 1 1 X
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V | L |E INW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 X
Braungruner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 X
Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 X "
Herzloffel Caldesia parnassifolia 1 1 X
X |0 Europaischer Frauenschuh | Cypripedium calceolus 3 3 X
Bohmischer Fransenenzian | Gentianella bohemica 1 1 X
Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 X
Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 X
Liegendes Bichsenkraut Lindernia procumbens 2 2 X
Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 X
Froschkraut Luronium natans 0 2 X
Bodensee-Vergissmeinnicht | Myosotis rehsteineri 1 1 X 1
Finger-Kiichenschelle Pulsatilla patens 1 1 X
Sommer-Wendeléhre Spiranthes aestivalis 2 2 X
Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 X
Préachtiger Dunnfarn Trichomanes speciosum R - X
B Vogel (RLB 2016)

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RODL ET AL. 2012) ohne
Gefangenschaftsflichtlinge, Neozoen, Vermehrungsgéaste und Irrgaste

V | L | E JNW|PO ||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
X |0 Alpenbirkenzeisig Acanthis cabaret - - -
Alpenbraunelle Prunella collaris - R -
Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R -
Alpenschneehuhn Lagopus muta R R -
Alpensegler Apus melba 1 R -
X | x| X Amsel¥ Turdus merula - - -
X |0 Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 X
Bachstelze® Motacilla alba - - -
Bartmeise Panurus biarmicus R - -
X |0 Baumfalke Falco subbuteo - 3 X
Baumpieper Anthus trivialis 2 \% -
X |0 Bekassine Gallinago gallinago 1 1 X
Berglaubsanger Phylloscopus bonelli - - X

Bergpieper

Anthus spinoletta
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V | L | EINW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
Beutelmeise Remiz pendulinus \% - -
Bienenfresser Merops apiaster R - X
Birkenzeisig Carduelis flammea - - -
Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 X
Blasshuhn®’ Fulica atra - - -
Blaukehlchen Luscinia svecica - \Y X
X | X | X Blaumeise* Parus caeruleus - - -
Bluthanfling Carduelis cannabina 2 \% -
Brachpieper Anthus campestris 0 1 X
Brandgans Tadorna tadorna R - -
X110 Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 3 -
X | X | X Buchfink® Fringilla coelebs - - -
Buntspecht® Dendrocopos major - - -
X110 Dohle Coleus monedula \% - -
Dorngrasmiicke Sylvia communis \ - -
X |0 Dreizehenspecht Picoides tridactylus - 2 X
Drosselrohrsanger Acrocephalus arundinaceus 3 \% X
Eichelhaher Garrulus glandarius - - -
Eisvogel Alcedo atthis 3 - X
Elster® Pica pica - - -
X |0 Erlenzeisig Carduelis spinus - - -
X110 Feldlerche Alauda arvensis 3 3 -
X110 Feldschwirl Locustella naevia \% \% -
X |0 Feldsperling Passer montanus \% \% -
Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R X
Fichtenkreuzschnabel* Loxia curvirostra - - -
Fischadler Pandion haliaetus 1 3 X
X | X | X Fitis* Phylloscopus trochilus - - -
X110 Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 - X
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 X
X |0 Flussuferlaufer Actitis hypoleucos 1 2 X
X |0 Gansesager Mergus merganser - 2 -
Gartenbaumlaufer® Certhia brachydactyla - - -
X | X | X Gartengrasmiicke* Sylvia borin - - -
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 - -
Gebirgsstelze® Motacilla cinerea - - -
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V | L | EINW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
X |0 Gelbspétter Hippolais icterina 3 - -
Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - -
Girlitz* Serinus serinus - - -
X |0 Goldammer Emberiza citrinella - - -
Grauammer Emberiza calandra 1 3 X
X110 Graugans Anser anser - - -
X110 Graureiher Ardea cinerea \% - -
Grauschnapper® Muscicapa striata - - -
X |0 Grauspecht Picus canus 3 2 X
Grof3er Brachvogel Numenius arquata 1 1 X
X | x| X Grunfink® Carduelis chloris - - -
X |0 Grinspecht Picus viridis - - X
X110 Habicht Accipiter gentilis \% - X
Habichtskauz Strix uralensis R R X
Halsbandschnapper Ficedula albicollis 3 3 X
Haselhuhn Tetrastes bonasia 3 2 -
Haubenlerche Galerida cristata 1 1 X
Haubenmeise® Parus cristatus - - -
X |0 Haubentaucher Podiceps cristatus - - -
Hausrotschwanz* Phoenicurus ochruros - - -
X |0 Haussperling Passer domesticus \% \% -
X | X | X Heckenbraunelle® Prunella modularis - - -
Heidelerche Lullula arborea 2 \% X
X |0 Hoéckerschwan Cygnus olor - - -
Hohltaube Columba oenas - - -
Jagdfasan*) Phasianus colchicus - - -
Kanadagans Branta canadensis - - -
Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 - X
KernbeiRer? Coccothraustes coccothraustes - - -
X110 Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 X !
X |0 Klappergrasmiicke Sylvia curruca 3 - -
Kleiber® Sitta europaea - - -
X |0 Kleinspecht Dryobates minor \% \% -
X110 Knakente Anas querquedula 1 2 X
X | X | X Kohlmeise* Parus major - - -
X |0 Kolbenente Netta rufina - - -
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V | L | EINW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
X |0 Kolkrabe Corvus corax - - -
X110 Kormoran Phalacrocorax carbo - - -
Kranich Grus grus 1 - X
X |0 Krickente Anas crecca 3 3 -
X |0 Kuckuck Cuculus canorus \Y \Y -
X |0 Lachmoéwe Larus ridibundus - - -
Loffelente Anas clypeata 1 3 -
Mauerlaufer Tichodroma muraria R R -
X 10 Mauersegler Apus apus 3 - -
X |0 Méusebussard Buteo buteo - - X
X110 Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 \% -
Misteldrossel* Turdus viscivorus - - -
X |0 Mittelmeerméwe Larus michahellis - - -
Mittelspecht Dendrocopos medius - - X !
X | X | X Ménchsgrasmiicke® Sylvia atricapilla - - -
Moorente Aythya nyroca 0 1 -
Nachtigall Luscinia megarhynchos - - -
Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1 X
X110 Neuntoter Lanius collurio \% - -
Ortolan Emberiza hortulana 1 3 X
Pirol Oriolus oriolus \% \% -
Purpurreiher Ardea purpurea R R X
Rabenkrahe® Corvus corone - - -
Raubwirger Lanius excubitor 1 2 X
X110 Rauchschwalbe Hirundo rustica \% \% -
RaufuBkauz Aegolius funereus - - X
Rebhuhn Perdix perdix 2 2 -
Reiherente® Aythya fuligula - - -
Ringdrossel Turdus torquatus - - -
Ringeltaube*> Columba palumbus - - -
Rohrammer® Emberiza schoeniclus - - -
Rohrdommel Botaurus stellaris 1 2 X
Rohrschwirl Locustella luscinioides - - X
Rohrweihe Circus aeruginosus - - X
Rostgans Tadorna ferruginea - -
X | X|X Rotkehlchen® Erithacus rubecula - - -
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V | L | EINW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
X |0 Rotmilan Milvus milvus \Y - X !
Rotschenkel Tringa totanus 1 \% X
X |0 Saatkrahe Corvus frugilegus - - -
X110 Schellente Bucephala clangula - - -
Schilfrohrsénger Acrocephalus schoenobaenus - \% X
Schlagschwirl Locustella fluviatilis \% - -
Schleiereule Tyto alba 3 - X
X 10 Schnatterente Anas strepera - - -
Schneesperling Montifringilla nivalis R R -
Schwanzmeise® Aegithalos caudatus - - -
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 - X
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola \% \% -
Schwarzkopfmoéwe Larus melanocephalus R - -
X |0 Schwarzmilan Milvus migrans - - X
X |0 Schwarzspecht Dryocopus martius - - X
X |0 Schwarzstorch Ciconia nigra - - X
Seeadler Haliaeetus albicilla R -
Seidenreiher Egretta garzetta - - X
Singdrossel* Turdus philomelos - - -
Sommergoldhahnchen®  |Regulus ignicapillus - - -
X |0 Sperber Accipiter nisus - - X
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria 1 - X
Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - X
Star? Sturnus vulgaris - - -
Steinadler Aquila chrysaetos R 2 X
Steinhuhn Alectoris graeca R 0 X
Steinkauz Athene noctua 3 2 X
Steinrotel Monticola saxatilis 1 1 X
Steinschmétzer Oenanthe oenanthe 1 1 -
X |0 Stieglitz Carduelis carduelis \% - -
Stockente* Anas platyrhynchos - - -
StraRentaube® Columba livia f. domestica - - -
Sturmmowe Larus canus R - -
X | X | X Sumpfmeise® Parus palustris - - -
Sumpfohreule Asio flammeus 0 1
Sumpfrohrsanger® Acrocephalus palustris - - -
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V | L | EINW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
X |0 Tafelente Aythya ferina - - -
Tannenhaher? Nucifraga caryocatactes - - -
X | X | X Tannenmeise* Parus ater - - -
X110 Teichhuhn Gallinula chloropus - \% X
X |0 Teichrohrsanger Acrocephalus scirpaceus - - -
X110 Trauerschnapper Ficedula hypoleuca \% - -
Tupfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 1 X
Tiirkentaube® Streptopelia decaocto - - -
X110 Turmfalke Falco tinnunculus - - X
Turteltaube Streptopelia turtur 2 3 X
Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 X
Uferschwalbe Riparia riparia \% - X
X |0 Uhu Bubo bubo - - X
Wacholderdrossel Turdus pilaris - - -
Wachtel Coturnix coturnix 3 - -
Wachtelkdnig Crex crex 2 2 X
Waldbaumlaufer® Certhia familiaris - - -
X110 Waldkauz Strix aluco - - X
X |0 Waldlaubsanger Phylloscopus sibilatrix 2 - -
Waldohreule Asio otus - - X
Waldschnepfe Scolopax rusticola - \% -
Waldwasserlaufer Tringa ochropus R - X
X |0 Wanderfalke Falco peregrinus - - X
X |0 Wasseramsel Cinclus cinclus - - -
Wasserralle Rallus aquaticus 3 \% -
X | X | X Weidenmeise* Parus montanus - - -
Weildriickenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 X
X110 Weilstorch Ciconia ciconia - 3 X
X110 Wendehals Jynx torquilla 1 2 X
X |0 Wespenbussard Pernis apivorus \% \% X
Wiedehopf Upupa epops 1 2 X
Wiesenpieper Anthus pratensis 1 \% -
Wiesenschafstelze Motacilla flava - - -
Wiesenweihe Circus pygargus R 2 X
Wintergoldhahnchen® Regulus regulus - - -
X | X | X Zaunkonig® Troglodytes troglodytes - - -
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L | E INW|PO||Art Art RLB RLD sg Verant-
wortung
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 X
X | X Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - -
Zippammer Emberiza cia R 1 X
Zitronenzeisig Carduelis citrinella - 3 X
0 Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 1 X
Zwergohreule Otus scops R - X
Zwergschnapper Ficedula parva 2 - X
Zwergtaucher® Tachybaptus ruficollis - - -

%)

weit verbreitete Arten (,Allerweltsarten”), bei denen regelmafig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben
keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzpri-
fung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung bei der Vorhabenszulassung des
Bayerischen Landesamtes fur Umwelt
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Anhang 2:
Prifung der Verbotstatbestande flr speziell geschutzte Arten

Zauneidechse (Lacerta agilis)

1 Grundinformationen
Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: 3
Art im Wirkraum: [X] nachgewiesen [] potenziell méglich

Erhaltungszustand der Art auf Ebene Bayerns
[Jginstig  [X] ungiinstig — unzureichend [] ungiinstig — schlecht

Lebensraum und Lebensweise

Die warmeliebende Zauneidechse besiedelt ein breites Biotopspektrum von strukturreichen
Flachen (Gebisch-Offenland-Mosaik) einschliellich Stral3en-, Weg- und Uferrandern. Ge-
eignete Lebensrdume sind warmebegunstigt, bieten aber gleichzeitig Schutz vor zu hohen
Temperaturen. Die Habitate mussen im Jahresverlauf ein Mosaik unterschiedlichster Struk-
turen aufweisen, um im Jahresverlauf trockene und gut isolierte Winterquartiere, geeignete
Eiablageplatze, Moglichkeiten zur Thermoregulation, Vorkommen von Beutetieren und De-
ckungsmaoglichkeiten zu gewahrleisten. Dabei ist haufig eine sehr enge Bindung der Zau-
neidechse an Straucher oder Jungbaume festzustellen.

Normalerweise Ende Mai bis Anfang Juli legen die Weibchen ihre ca. 5-14 Eier an sonnen-
exponierten, vegetationsarmen Stellen ab. Dazu graben sie wenige cm tiefe Erdldcher oder
-gruben. Je nach Sommertemperaturen schliipfen die Jungtiere nach zwei bis drei Mona-
ten. Das Vorhandensein besonnter Eiablageplatze mit grabbarem Boden bzw. Sand, ist ei-
ner der Schlisselfaktoren fir die Habitatqualitat.

Uber die Winterquartiere, in der die Zauneidechsen von September/Oktober bis
Méarz/April immerhin den gré3ten Teil ihres Lebens verbringen, ist kaum etwas bekannt.
Die Art soll "Ublicherweise" innerhalb des Sommerlebensraums Uberwintern. Die Wabhl
dieser Quartiere scheint in erster Linie von der Verflugbarkeit frostfreier Hohlraume abzu-
hangen. Grundsatzlich sind auch offene, sonnenexponierte Béschungen oder Gleisschot-
ter geeignet. Da Zauneidechsen wechselwarme Tiere sind, die auf schnelle Temperatur-
zufuhr angewiesen ist, um aktiv werden zu kénnen, werden Bereiche mit Ost-, West- oder
Sudexposition zum Sonnen bevorzugt. Die Tiere ernahren sich im Wesentlichen von bo-
denlebenden Insekten und Spinnen.

Lokale Population:

Ein Vorkommen von Zauneidechsen im Eingriffsbereich wurde entlang des extensiven
Saums festgestellt. Es wurden adulte und juvenile Individuen nachgewiesen. Daher wird
von einem Ganzjahresquartier ausgegangen einschlieRlich Uberwinterungsquartier und
Eiablagebereichen.

Die Habitatflache auf dem Geléande des Vorhabens steht in engem Zusammenhang mit
den Extensivbereichen auf dem Gelande der Fa. Mildner bzw. der OFK-Flache Nr. 86082
zwischen dem Gewerbegebiet Stiftsbleiche | und der lller.

Zudem ist von einer Biotopverbindung zwischen der lller und den Extensivflachen von
Gewerbegebiet und Memminger Stral3e Uber den Saum auszugehen.
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Zauneidechse (Lacerta agilis)

Begehungen:
10.08.2022
16.08.2022
26.08.2022

Die Populationsgrof3e ist mittel (B).
Die Habitatqualitat ist mittel (B).
Bestehende Beeintrachtigungen sind mittel (B).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
[] hervorragend (A) [X] gut (B) (] mittel — schlecht (C)

2.1

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Schadigung der Lebensstatten der Zauneidechse im Rahmen des geplanten Ein-
griffs erfolgt durch vollstandige Uberbauung sowie einer Unterbrechung des Biotopver-
bundes. Mit dem Bau eines ortsnahen Ersatzbiotopes sowie einem Biotopverbund entlang
der Ostseite der Planungsflache mit jeweils attraktiven Strukturen soll die Qualitéat des
Habitats erhalten werden.

Damit bleibt die 6kologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten bzw. Habitate langfristig im Gesamtzusammenhang erhalten.

[] Konfliktvermeidende Manahmen erforderlich:

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:
= Aufzéhlung und Beschreibung der Mal3nahmen unter Kap. 4.6

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Durch Umsiedlung der Art in ihrer Aktivitatsphase, d.h. auRerhalb von Eiablagezeit und
Winterstarre, wird das Storungsverbot nicht erfullt.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:
= Aufzahlung und Beschreibung der Malinahmen unter Kap. 4.6

Storungsverbot ist erfiillt: [ Jja [X nein

2.3

Prognose des Tétungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine Verletzung oder Totung wirde dann erfolgen, wenn die Zauneidechse dem Bauge-
schehen ausgesetzt wéare. Durch Umsiedlung und Schutzzaunung wird das Totungsrisiko
nicht signifikant erhoht.
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Zauneidechse (Lacerta agilis)

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:
= Aufzéhlung und Beschreibung der Mal3nahmen unter Kap. 4.6

Totungs- und Verletzungsverbot ist erfiillt: [ ]ja [X] nein

Geholzbritende Vogelarten
Okologische Gilden Europaischer Vogelarten nach VRL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland / Bayern: www.Ifu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere

Arten im Wirkraum: [_] nachgewiesen [X] potenziell mdglich

Status: Brutvégel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
X ginstig [ ungiinstig — unzureichend [ ungiinstig - schlecht

Lebensraum und Lebensweise

In der Gruppe der Gehdlzbriter werden alle Arten zusammengefasst, die eine enge Bin-
dung an den Lebensraum ,Gehdlz* aufweisen und zur Fortpflanzung ausschlief3lich oder
Uberwiegend auf vorhandene Baumhohlen, Astgabeln und Strauchdickicht angewiesen
sind, z.B. Meisenarten, Amsel, Rotkehlchen.

Lokale Population

In den Eingriffsflachen konnten aktuell keine Brutnachweise festgestellt werden.
Aufgrund der Kleinflachigkeit besthender Gehdlzstukturen und aufgrund der bestehenden
hohen Belastung durch Larm sind nur eurytke Arten zu erwarten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
(] hervorragend (A) (] gut(B) X1 mittel — schlecht (C)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 Satz
1-3 u. 5 BNatSchG

Bei dem Vorhaben erfolgt randlich eine Beeintrachtigung von Geholzbestand. Mit dem
Vorhaben werden neue Geholzfluren geschaffen. Ein Verbot liegt dadurch nicht vor, da
die 6kologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im rdumlichen Zusammenhang bestehen bleibt.
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Geholzbritende Vogelarten
Okologische Gilden Europaischer Vogelarten nach VRL

X1 Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:
= Aufzéhlung und Beschreibung der Mal3nahmen unter Kap. 4.6

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Schadigungsverbotisterfiillt: [ ]ja X nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG
Bei dem Vorhaben erfolgt nur randlich und temporér eine Beeintrachtigung von Gehdlz-
bestand. Zur Vermeidung einer Stérung ist eine temporare Schutzzaunung maglich.
X1 Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:
= Aufzahlung und Beschreibung der Mal3hahmen unter Kap. 4.6
[l CEF-MaBnahmen erforderlich:

Storungsverbot ist erfiillt: []ja X nein

2.3 Prognose des Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 Satz1,2 u. §
BNatSchG

Bei Geholzrodungen werden zeitliche Vorgaben fir Fall- und Rickschnittmal3nahmen be-
achtet.
X1 Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:
= Aufzéhlung und Beschreibung der Mal3nahmen unter Kap. 4.6
[] CEF-MaBnahmen erforderlich:

Totungs- und Verletzungsverbot ist erfiillt: [ | ja X nein

Gutachterliches Fazit

Durch Vermeidungsmaf3nahmen wie Zeitvorgaben, Bergen von Individuen und Schutzzéu-
nung sowie vorgezogenes Anbieten von Ersatzlebensraum und Biotopverbund ist eine Erful-
lung von Verbotstatbestdnden hinsichtlich der Vogelarten und der Zauneidechse minimiert.
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ENTWURF

I. An Von Eingangsvermerk

Amt 61 Amt 35
Herrn Westhoff

Ansprechpartner
Frau Westermaier

Telefon
3519
Ihre Zeichen und Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum
35-we/ 03.02.25
BETREFF
Immissionsschutz

Bebauungsplan ,,Stiftsbleiche II" im Bereich zwischen Memminger StraBe, Iller,
Hartnagel und Thomas-Dachser-StraBBe

1. Vorgeschichte

Erste Planungen zur nordlichen Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets Stiftsblei-
che I (Sid) stammen aus den Jahren 2018 /2019. Zu diesem Zeitpunkt umfasste das
Plangebiet auch die bereits gréBtenteils bebauten Flachen in Hartnagel, die im jetzigen
Verfahren abgetrennt wurden. Die Wohnnutzungen in den gemischt genutzten Gebduden
Memminger StraBe 156 und 158 lagen zum damaligen Zeitpunkt im Gewerbegebiet und
wurden erst mit den erganzenden Berechnungen (siehe unten) in die Beurteilung aufge-
nommen. Hinsichtlich der damals ermittelten Planungsgrundlagen wird auf die durch das
Blro Gansloser erarbeiteten Nutzungs- und ErschlieBungskonzepte vom 25.02.2019 (Ac-
con 1) sowie das schalltechnische Gutachten der Accon GmbH vom 14.09.2018 (Accon 2)
mit ergdnzenden Berechnungen (siehe Mail vom 17.10.2018 an Axinja Litsch, Amt 61,
(Accon 3) verwiesen.

Mit Schreiben 35-we vom 21.09.2023 wurde zu dem bereits deutlich verkleinerten Plan-
gebiet, in dem eine zentrale ErschlieBungsstraBe und 7 Parzellen a 2700 - 4500 m?2 un-
tergebracht werden sollten, ausfiihrlich Stellung genommen.

Wegen der zwischenzeitlich erfolgten, erneuten Plandnderungen wird die vorgenannte
Stellungnahme durch nachfolgende Ausfihrungen ersetzt.

2. Sachverhalt

Der rdumliche Geltungsbereich kann der anhangenden Planzeichnung (Anhang 1) ent-
nommen werden. Die zentrale ErschlieBungsstra8e im Plangebiet ist entfallen, die Gewer-
beflachen werden von Stden Uber den bestehenden Wendehammer ,An der Stiftsbleiche™
erschlossen. Die Plangebiet wird in zwei Flachen aufgeteilt, die sich beziiglich ihrer Emis-
sionskontingente unterscheiden. Um der Forderung nach korrekter Gliederung der kon-
tingentierten Baugebiete nachzukommen, wird zudem wird ein emissionsseitig unbe-
schranktes Gewerbegebiet auf Flurstlick 677/39, Gemarkung Sankt Mang, Gemeinde
Kempten ausgewiesen.

2.1 Immissionsorte

Far die Beurteilung des Vorhabens sind die in Tabelle 1 aufgefihrten Immissionsorte, die
gemahB ihrer tatsachlichen Nutzung als Misch- bzw. als Gewerbegebiet eingestuft werden,
relevant. Die Immissionsorte sind mit Ausnahme der nach Osten orientierte Aufenthalts-

radume im Gebaude Memminger StraBe 158 (2.0G), die bei dieser Untersuchung nicht be-
ricksichtigt wurden, dem Gutachten Accon 3 entnommen.


file://///FileSRV02.stadt.kempten.de/groups$/35VZ/technischer%20Immissionsschutz/Bebauungspläne,%20Stadtsanierung/Stiftsbleiche-Nord/19-02-25,%20Gansloser,%20GE%20Stiftsbleiche-Härtnägel_Nutzungs-%20und%20Erschließungskonzept.pdf
file://///FileSRV02.stadt.kempten.de/groups$/35VZ/technischer%20Immissionsschutz/Bebauungspläne,%20Stadtsanierung/Stiftsbleiche-Nord/18-07-15,%20Schalltechnisches%20Gutachten%20Accon.pdf
file://///FileSRV02.stadt.kempten.de/groups$/35VZ/technischer%20Immissionsschutz/Bebauungspläne,%20Stadtsanierung/Stiftsbleiche-Nord/Ergebnisse%20BPlan%20Kempten.pdf

Tabelle 1: Immissionsorte

Immissionsort Einstufung
Hartnagel 2 1 OG 1 Sud GE
Hartnagel 2 2 0G 1 S/0 GE
MM-Str. 156 1 OG 1 S/W MI
MM-Str. 156 1 OG 1 S/W* MI
MM-Str. 156 2 OG 2 Sid MI
MM-Str. 157 1 EG N/W MI
MM-Str. 157 1 OG 1 N/W MI
MM-Str. 157 2 EG Nord MI
MM-Str. 157 2 OG 1 Nord MI
MM-Str. 158 1 EG S/0O MI
MM-Str. 165 1 EG Ost MI
MM-Str. 165 1 OG 1 Ost MI
MM-Str. 167 1 EG S/0 MI
MM-Str. 167 1 0OG 1 S/0 MI
MM-Str. 167 2 EG Ost MI
MM-Str. 167 2 OG 1 Ost MI

Zu den schitzenswerten Nutzungen kann angemerkt werden, dass das ehemalige Bau-
ernhaus Memminger StraBe 165 (Eigentimer: Katholische Kirchenstiftung) schon langere
Zeit unbewohnt ist, aufgrund der genehmigungsrechtlichen Situation aber noch als Im-
missionsort zu berlicksichtigen ist. Unter der Adresse ,,Hartnagel 2" sind mehrere Perso-
nen gemeldet. Nach Durchsicht des Hausaktes ist jedoch festzustellen, dass in dem Ge-
bdude keine Wohnungen genehmigt sind und somit nur die Blirordume als Immission-
sorte (tagsliber) zu berlicksichtigen sind.

2.2 Vorbelastung

Fir die Berechnung der dem Plangebiet noch zur Verfligung stehenden Emissionskontin-
gente sind die unter nachfolgend aufgefiihrten Adressen angemeldeten Gewerbebetriebe
sowie die im Bebauungsplan Stiftsbleiche-I festgesetzten Emissionskontingente zu be-
rtcksichtigen. Eine Liste der aktuell auf den Grundsticken 874, 874/1 und 874/2, Ge-
markung St. Lorenz betriebenen Anlagen kann dem Anhang II enthommen werden.

¢ Memminger Strale 156, 158 (874)
e Hartnagel 1 (874/1)
e Hartnagel 2 (874/2)

Memminger StraBe 156, 158

Das sich nunmehr auBerhalb des Plangebietes befindenden Grundstiick Memminger
StraBe 156, 158 (ehemals ,Stiftsbleiche -Nord 01"“) ist vor allem aufgrund der baurechtli-
chen Genehmigung fir eine Gaststatte und Spielhalle vom 11.06.14 im &6stlich gelegenen
Anbau des Gebaudes Memminger StraBe 158 immissionsschutzrechtlich relevant. Dem
von 6:00 - 03:00 Uhr getffneten Spielcasino mit 41 im Siiden des Grundstiicks gelege-
nen Stellplatzen wurde die volle Ausschépfung der Immissionsrichtwerte von tagsiiber 60
und nachts 45 dB(A) zugestanden. Die im Accon-Gutachten aufgrund der tatsachlichen
Emissionen flir das Casino angesetzte Vorbelastung ist somit rechtlich nicht korrekt.

Anstelle der in der Vergangenheit im Erdgeschoss des 6stlichen Gebdudeteils (Memmin-
ger StraBe 158) betriebenen Gaststatten (Federico II, La Perla, Antica Roma) befindet
sich im ersten und zweiten Geschoss hunmehr ein (baurechtlich nicht genehmigtes) Un-
ternehmen namens MHE Hacker Engineering e.K., dessen Emissionen jedoch im Vergleich
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mit der von Accon berechneten Gaststatte als vernachlassigbar einzustufen ist. Die Gbri-
gen, ausschlieBlich im Tageszeitraum betriebenen Gewerbebetriebe (Wascherei, Reini-
gung) sind ebenfalls nicht von immissionsschutzrechtlicher Relevanz.

Hartnagel 1, Stiftsbleiche — Nord 02

Das Marmor- und Granitwerk wird unverandert betrieben. Die entsprechenden Emissio-
nen kdnnen dem Gutachten Accon 3 entnommen werden.

Hartnagel 2, Stiftsbleiche — Nord 03

Das mutmaBlich sehr larmrelevante ,, Transportunternehmen fiir den gewerblichen Giter-
kraftverkehr mit Fahrzeugen bis 3,5 to. zulassigem Gesamtgewicht /Autovermietung®,
das in der Stellungnahme vom 21.09.2023 als maBgebliche Larmquelle bericksichtigt
wurde, ist abgemeldet. Stattdessen befindet sich nunmehr eine weitere Reparaturwerk-
stdatte auf dem Grundstiick. Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Larmvorbelas-
tung an den nachstgelegenen Immissionsorten gegeniber friiheren Berechnungen deut-
lich reduziert hat.

Bebauungsplan Stiftsbleiche I (Siud)

Fir die vom Umgriff des rechtskraftigen Bebauungsplans ,Stiftsbleiche™ vom 29.05.2003
erfassten Grundstiicke sind immissionswirksame, flachenbezogene Schalleistungspegel
(Lw " ") festgesetzt. Diese Gerauschkontingentierung hat zur Folge, dass die Immissions-
richtwerte an einigen der vorgenannten Immissionsorte (insbesondere Memminger
StraBe 157) bereits weitgehend ausgeschopft sind.

Die Lage der Immissionsorte und der kontierten Flachen kann dem Lageplan in Anlage 3
entnommen werden.

3. Beurteilungsgrundlagen

3.1 DIN 18005

Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung von Bebauungspldanen wird auf der Grundlage
der DIN 18005-1:2002-07 "Schallschutz im Stadtebau" durchgefthrt. Im Beiblatt 1 sind

folgende schalltechnische Orientierungswerte (OW) genannt:

Allgemeines Wohngbiet

tagsiber 55 dB(A)

nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)
Mischgebiet

tagsiber 60 dB(A)

nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)

Der héhere Nachtwert wird fur die Beurteilung von StraBen- und Schienenverkehrslarm
herangezogen.

3.2 TA-Larm

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Larm vom 28.08.1998 dient dem
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerausche soweit sie durch Anlagen hervorgerufen werden. Der TA-Larm kommt
durch die Anerkennung als antizipiertes Sachverstéandigengutachten in der Rechtspre-
chung eine Bindungswirkung nach auBen zu. Die maBgeblichen Immissionsorte liegen bei
bebauten Flachen 0,5 m auBerhalb vor dem gedffneten Fenster des vom Gerausch am
starksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe November
1989 (Aufenthaltsraume).
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Die unter Ziffer 6.1 der TA-Larm aufgefiihrten Immissionsrichtwerte (IRW) entsprechen
mit wenigen Ausnahmen (Kerngebiet) den in der DIN 18005 festgesetzten Orientierungs-
werten z.B. im MI: 60 / 45 dB(A).

(Anmerkung: Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgrundstiick sowie der Ein- und Aus-
fahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurtei-
lenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Ubrigen Anlagengerduschen zu erfas-
sen und zu beurteilen.)

Unter Ziffer 2.2 der TA-Larm ist der Einwirkungsbereich einer Anlage wie folgt definiert:

Der Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flachen, in denen die von der Anlage
ausgehenden Gerausche

a. einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem fur
diese Flache maBgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder

b. Gerduschspitzen verursachen, die den flir deren Beurteilung maBgebenden
Immissionsrichtwert erreichen

Unter Ziffer 3.2.1 (Prifung im Regelfall) ist des Weiteren festgelegt, dass die Genehmi-
gung fiir die zu beurteilende Anlage auch bei einer Uberschreitung der Immissionsricht-
werte aufgrund der Vorbelastung aus Grinden des Larmschutzes nicht versagt werden
darf, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Geset-
zeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der
zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach
Nummer 6 am maBgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
Ebenfalls unter Ziffer 3.2.1 ist bestimmt, dass die Genehmigung einer Anlage wegen ei-
ner Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht versagt werden darf, wenn infolge
standig vorherrschender Fremdgerausche keine zusatzlichen schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch die zu beurteilende Anlage zu beflirchten sind.

3.3 DIN 45691

Um sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte an den umliegenden Immissionsorten
nicht tberschritten werden, kénnen gewerbliche Flachen im Rahmen eines Bebauungs-
plans kontingentiert werden. Das Verfahren zur Bestimmung der Emissionskontingente
ist in der DIN 45691 geregelt.

4, Berechnung

Wegen der (genehmigten) Ausschdpfung des Immissionsrichtwertes an den nérdlich des
Plangebiets gelegenen Immissionsorten Memminger StraBe 156, 158 durch das
Spielcasino, wird der Planwert zur Berechnung der beiden Emissionskontingente nach
DIN 45691 in Verbindung mit den Vorgaben der TA-Larm, Ziffer 3.2.1 festgelegt. Dies
hat zur Folge, dass die von einer neu zu genehmigenden Anlage ausgehende Zusatzbe-
lastung den jeweils geltenden Immissionsrichtwert am maBgeblichen Immissionsort um
mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan han-
delt, werden die beiden Teilflachen zwei Anlagen gleichgesetzt.

Die Berechnung der Emissions- bzw. der Immissionskontingente erfolgt mit dem Larm-
prognoseprogramm IMMI. Das Emissionskontingent ist als flachenbezogene Schallleis-
tung definiert. Das Immissionskontingent ist der Wert, den der Beurteilungspegel aller
auf einen Immissionsort einwirkenden Gerausche der entsprechenden Teilflache nicht
Uberschreiten darf. Siedeln sich -wie derzeit geplant- zwei Gewerbebetriebe auf einer der
beiden Flachen an, sind berechnet sich das zuldssige Immissionskontingent entsprechend
der jeweiligen GrundstlicksgroBe.

Der nachfolgenden Tabelle kénnen -getrennt flir den Tages- und Nachtzeitraum- folgende
Angaben entnommen werden:


https://www.umwelt-online.de/regelwerk/laerm/tlaer2.htm#a6

e Planwert (Immissionsrichtwert — 6dB(A))
e Immissionskontingent Lik1l und Lik2
e Immissionsrichtwert (IRW)
e Immissionskontingente beide Gewerbegebiete
Tageszeitraum
LEK1= |LEK2= Summe Stiftsblei-
63 dB 69 dB IRW che lund I
Plan- Immissions-
wert Lik1 Lik2 kontingent
IPkt060 » | Hartnagel 2 1 OG 1 Sid 59 52 58 65 60
IPkt062 » | Hartnagel 22 0G 1 S/0 59 52 58 65 59
IPkt012 » | MM-Str. 156 1 OG1S/W 54 50 53 60 56
IPkt016 » | MM-Str. 156 2 0G2Sid 54 51 53 60 56
IPkt026 » | MM-Str. 157 1 EG N/W 54 41 49 60 58
IPkt027 » | MM-Str. 157 1 OG1N/W 54 41 49 60 58
IPkt028 » | MM-Str. 157 2 EG Nord 54 41 49 60 58
IPkt029 » | MM-Str. 157 1 EG Ost 54 41 49 60 58
IPkt023 » | MM-Str. 158 1 OG10st 54 51 54 60 57
IPkt021 » | MM-Str. 165 1 EG S/O 54 50 53 60 57
IPkt022 » | MM-Str. 165 1 0G1S/0 54 50 53 60 57
IPkt007 » | MM-Str. 167 1 EG S/O 54 49 52 60 55
IPkt008 » | MM-Str. 167 1 0G1S/0 54 49 52 60 55
IPkt009 » | MM-Str. 167 2 EG Ost 54 49 52 60 55
IPkt010 » | MM-Str. 167 2 OG10st 54 49 52 60 55
Nachtzeitraum
LEK1= |LEK2= Summe Stiftsblei-
48 dB 54 dB IRW che lund Il
Immissions-
Planwert | Lik 1 Lik 2 kontingent
IPkt012 » | MM-Str. 156 1 OG1S/W 39 35 38 45 41
IPkt016 » | MM-Str. 156 2 0G2Sud 39 36 38 45 42
IPkt026 » | MM-Str. 157 1 EG N/W 39 26 34 45 43
IPkt027 » | MM-Str. 157 1 OG1N/W 39 26 34 45 43
IPkt028 » | MM-Str. 157 2 EG Nord 39 26 34 45 43
IPkt029 » | MM-Str. 157 1 EG Ost 39 26 34 45 43
IPkt023 » | MM-Str. 158 1 OG10st 39 36 39 45 42
IPkt021 » | MM-Str. 165 1 EG S/O 39 35 38 45 42
IPkt022 » | MM-Str. 165 1 0G1S/0 39 35 38 45 42
IPkt007 » | MM-Str. 167 1 EG S/O 39 34 37 45 40
IPkt008 » | MM-Str. 167 1 0G1S/0 39 34 37 45 40
IPkt009 » | MM-Str. 167 2 EG Ost 39 34 37 45 40
IPkt010 » | MM-Str. 167 2 OG10st 39 34 37 45 40

Die Summenpegel (Spalte 7) fir den Nachtzeitraum kdénnen auch der anhangenden Dar-
stellung (Anhang 4) entnommen werden.




5. Beurteilung
5.1 Gewerbelarm

Wie den obenstehenden Tabellen entnommen werden kann, wird der Planwert an allen
Immissionsorten eingehalten. DefinitionsgemaB liegt der Immissionsbeitrag jeder Gewer-
beflachen somit mindestens 6 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes und die Anfor-
derung der Ziffer 3.2.1 der TA-Larm ist erfillt.

Summiert man die Vorbelastung (Emissionskontingente Stiftsbleiche I) und die Zusatz-
kontingente (Stiftsbleiche II, LEK 1+2), so zeigt sich, dass die entsprechenden Immissi-
onsrichtwerte in beiden Beurteilungszeitraumen an allen relevanten Immissionsorten ein-
gehalten bzw. um mindestens 2 dB(A) unterschritten werden.

Die Vorbelastung durch die im Anhang aufgelisteten Betriebe (Hartnagel, Memminger
StraBe 156 - 158) wurde im Gegensatz zu der vorangegangenen Stellungnahme aus
nachfolgenden Griinden nicht mehr quantifiziert:

e Die Ermittlung der Larmimmissionen ist mit einem sehr groBen Aufwand verbun-
den und beschreibt -wie an dem nunmehr nicht mehr angemeldeten Transportun-
ternehmen ersichtlich- nur einen Istzustand, der sich aufgrund der nicht erteilten
bzw. nicht notwendigen Nutzungsanderungsgenehmigungen jederzeit dndern
kann.

e An allen Immissionsorten stehen noch Larmkontingente flir bestehende Betriebe
zur Verfligung.

¢ Momentan sind -mit Ausnahme des Casinos- keine Betriebe gemeldet, deren Lar-
mimmissionen nach Uberschlagiger Einschdtzung einen maBgeblichen Beitrag zum
Immissionspegel liefern. Es kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausge-
gangen werden, dass im Planzustand — mit Ausnahme der Memminger StraBe
158- an keinem Immissionsort Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte auftre-
ten.

e Im Fall des vorgenannten Immissionsortes wird der (ndchtliche) Immissionsricht-
wert bereits durch den baurechtlichen Genehmigungsbescheid fir das Casino aus-
geschopft. Der Immissionsbeitrag durch das Gewerbegebiet Stiftsbleiche-II be-
tragt an diesem Immissionsort 40,8 dB(A) und liegt damit um 4 dB(A) unterhalb
des Immissionsrichtwertes. Bei Ausschdpfung des Emissionskontingents in der
gleichen Nachtstunde (!) wirde sich der Gesamtbeurteilungspegel um 1,4 dB(A)
erhdhen, was als irrelevant gelten kann.

Eine weitere Reduzierung der vorgeschlagenen Kontingente wird weder flr erforderlich,
noch -wegen der sich daraus ergebenden starken Einschrankung flr die sich ansiedeln
wollenden Gewerbebetriebe- fir empfehlenswert erachtet. Die Errichtung von Wohnnut-
zungen im Plangebiet sollte ausgeschlossen werden. Bei der Beurteilung der Auswirkun-
gen des Gewerbegebiets auf nahezu alle umliegenden Immissionsorte ist zusatzlich zu
berlicksichtigen, dass wegen der hohen Verkehrslarmimmissionen der Memminger Stral3e
(standig vorherrschende Fremdgerausche) keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch
das Gewerbegebiet Stiftsbleiche II zu erwarten sind.

5.2 Verkehrslarm

Das Gewerbegebiet wird stark vom Verkehrslarm der Memminger StraBe beeintrachtigt.
Die entsprechenden Beurteilungspegel kdnnen dem Gutachten Accon 2 entnommen wer-
den. Falls Blrogebaude entlang der StraBe errichtet werden sollten, ist das Schalldémm-
malB der AuBenbauteile entsprechend der eingefiihrten DIN 4109-1:2018:01 ,,Schall-
schutz im Hochbau™ zu bestimmen.



6. Festsetzungsvorschlag

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die nachfolgend ange-
gebenen Emissionskontingente Lexk nach DIN 45691 weder tagsuber (6:00 bis 22:00 Uhr)
noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) Gberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB

LEK, tags LEK, nachts

GE1 |63 48
GE2 |69 54

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Im Rahmen des jeweiligen baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens ist durch ein Gutachten eines anerkannten schalltechnischen Ing.-Biros
nachzuweisen, dass das Vorhaben den oben genannten Anforderungen entspricht. Auf
Antrag des Betreibers kann von der Erstellung des schalltechnischen Nachweises abgese-
hen werden, wenn eine Prifung durch das Amt fir Umwelt- und Naturschutz der Stadt
Kempten (Allgau) ergibt, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft of-
fensichtlich gering sind.

Westermaier

II. z.A.

Anlagen:



Anlage 1: Planzeichnung: neues Plangebiet

\ va W\ t:}
2. PLANZEICHENERKLARUNG
2.1. Planungsrechtliche Festsetzungen @ 2 phanzander Baum, hier Wuchsdasse |
211 At der baulichen Nutzung @ 24 phanzandor Baum, hiar Wuchskiassa I

- 9 219 Sonstige Festsetzungen

2.1.2  MaB der baulichen Nutzung [:::] ces
Grundfiachenzah
o8 hios E mit Leitungarechtan zu belastance Fidchen
GH Gedaudehche als Hochstmas, hior 14m i o
m zum Schutz gegen schadiche Umweiteinairkungen im Snne des Bundes-
Immissicraschetzgesatzes
213 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen -
max. zuldssige s
a Anweichonde Bauwoise hier tags: 63 db | nachts: 48 db

max zultssige s

21 14 Verkehrsflachen hier tags: 69 db | nachts: 54 db

pewato Verkahrstische

Anlage 2:
Derzeit auf den Flurstliicken 874, 874/1 und 874/2, Gemarkung St. Lorenz angemeldete
Gewerbebetriebe

Betriebs-
Betriebsbezeichnung Beginn statte Tatigkeit
B + R Autohaus GmbH Alfred Handel mit Kraftfahrzeugen Vermie-
Maier 02.05.2002 Hartnagel 2  tung von Kraftfahrzeugen
Motorsportteam Kfz-Techniker Oldti-
C. Abt Racing GmbH 13.01.2015 Hartnagel2  mer Instandsetzung
T . blicl Sifterkeat
kehr it Fal bic 3.5 to_zuls
Kiesbetrieb, Fuhrunternehmen (Werks-
Hiemer Engelbert 24.01.1977 Hartnagel 2 verkehr) ; Tiefbau ; StraRenbau

Herstellung Vertrieb und Projektierung

von Fachmagazinen die Verbreitung auf

gedrucktem und elektronischem Wege

sowie Dienstleistungen fir verkaufsfor-
MZ Mediaverlag GmbH 08.10.2014 Hartnagel 2  dernde MaRRnahmen



RS-Mobility GmbH

TBP Immobilien GmbH

Wolfle Nutzfahrzeuge GmbH B+R
Autohaus Kempten

Zwick Manfred

Betriebsbezeichnung

Steinleitner Peter (reintextextilrei-

nigung)

Hebibi Halit (Hebibi-Bau)

Hebibi Valentina (V.B.H-Bau)

Hebibi Valentina ("Albijon")

MHE Hacker Eninerring e.K.

Uniento GmbH, GF: Gokhan Gok-
sel

01.03.2024

04.09.2020

31.03.1983

03.03.2014

Beginn

01.05.2020

20.11.2024

26.10.2020

19.12.2014

01.06.2021

01.10.2021

Hartnagel 2

Hartnagel 2

Hartnagel 2

Hartnagel 2

Betriebs-
statte

Memminger
StraRe 156

Memminger
StraRe 158

Memminger
StralRe 158
Memminger
StralRe 158

Memminger
StraRe 158

Memminger
StraRe 158

Reparatur von Kfz und Restauration von
Classic-Fahrzeugen

Vermietung und Verpachtung von eige-
nen Immobilien

Reparaturwerkstatte und Umbau von
Nutzfahrzeugen Bremssonderuntersu-
chungen Handel mit Nutzfahrzeugen

Organisation und Durchfiihrung von Ver-
anstaltungen und Events Fachverlag fir
Bauhaupt- und Nebengewerbe

Titigkeit

Chemische Reinigung

Trockenbau

Trockenbau, Rohr- und Kanalreiniger, Kabel-
verleger im Hochbau (ohne Anschlussarbei-
ten), Holz- und Bautenschutzer, Einbau von
genormten Baufertigteilen), Gebaudereini-
ger, Bodenleger, Betonbohrer und-schnei-
der

Betrieb der Spielhalle "Albijon", Betrieb der
Schankwirtschaft "Albijon"

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Han-
del von industriellen elektronischen und
mechatronischen Komponenten, Geraten
und Softwareprodukten sowie Service-
dienstleistungen in diesem Zusammenhang
Herstellung und Verkauf von Textilien aller
Art; Online Vermarktung, Online Dienstleis-
tungen, Logistik- und Kommissionierung,
Verkauf von Kosmetik und Beautyprodukten
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Anlage 3: Lageplan mit LEK und Immissionsorten

Bebaungsplan "Stiftsbleiche Il (Nord)"
Lageplan mit Darstellung der Immissionsorte und Emissionskontingente
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Anlage 4: Lageplan mit Immissionskontingenten (Stiftsbleiche I und II)

Bebaungsplan "Stiftsbleiche Il (Nord)"
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Titel: Schalltechnische Untersuchung

zur Aufstellung des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche Nord®
in Kempten

Auftraggeber: Stadt Kempten
Kronenstral3e 8
87435 Kempten

Auftrag vom: 07.05.2018

Bericht-Nr.: ACB-0918-8302/02

Ersetzt Bericht-Nr.: -

vom: -

Umfang: 37 Seiten Bericht und 11 Anlagen
Datum: 14.09.2018

Bearbeiter: Dipl.-Met. Isabel Trautsch

B.Sc Stefan Herrmann

Zusammenfassung: Die Stadt Kempten beabsichtigt die stadtebauliche
Ordnung von Gewerbeflachen nérdlich des bestehenden
Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche” in Kempten zwischen der
Memminger Stra3e und der lller in Form der Aufstellung
des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche Nord“. Innerhalb des
Plangebietes sind bereits Gewerbebetriebe teilweise mit
vorhandener Wohnnutzung ansassig.

Hinsichtlich des Immissionsschutzes wurde zum einen die
Mdoglichkeit der Ansiedlung weiterer Betriebe sowie eine
Erweiterung des vorhandenen Granitwerkes untersucht.
Hierfur wurde die Vorbelastung aus dem im Siden
angrenzenden Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche® ermittelt und
daraufhin Emissionskontingente nach DIN 45691 fur das
Plangebiet  ,Stiftsbleiche  Nord“  festgelegt, um
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sicherzustellen, dass in den angrenzenden Gebieten die
Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. die wertgleichen
Immissionsrichtwerte nach TA Larm eingehalten werden.
Durch die Berechnung der Gerduschabstrahlung der
ortsansassigen Betriebe wurde die Einhaltung der
Emissionskontingente und die Mdglichkeit  einer
Erweiterung des Granitwerkes bestéatigt.

Zum anderen wurden die Schallimmissionen,
hervorgerufen durch den umliegenden Stral3enverkehr der
Memminger Strae (St 2009) ermittelt und beurteilt. Die
Orientierungswerte der DIN 18005 werden weitgehend
eingehalten. Am westlichen Rand des Planungsgebietes
zur Memminger StraRe hin liegen Uberschreitungen der
Orientierungswerte der DIN 18005 fur Gewerbegebiete
vor. Aufgrund der berechneten Uberschreitungen missen
an betroffenen Fassaden  zusatzlich passive
Schallschutzmaf3nahmen vorgesehen werden.

Diese Unterlage darf nur insgesamt kopiert und weiterverwendet werden.
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Kempten beabsichtigt die stddtebauliche Ordnung von Gewerbeflachen nordlich des
bestehenden Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche” in Kempten zwischen der Memminger Strale
und der lller durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche Nord®. Innerhalb des
Plangebietes sind bereits Gewerbebetriebe teilweise mit vorhandener W ohnnutzung ansassig.
Hinsichtlich des Immissionsschutzes soll zum einen die Moglichkeit der Ansiedlung weiterer
Betriebe sowie eine Erweiterung des vorhandenen Granitwerkes untersucht werden. Hierfir
soll die Vorbelastung aus dem im Stden angrenzenden Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche” ermittelt
und daraufhin Emissionskontingente nach DIN 45691 fur das Plangebiet ,Stiftsbleiche Nord*
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass in den angrenzenden Gebieten die Orientierungs-
werte nach DIN 18005 [1] [2] bzw. die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA Larm [3]
eingehalten werden. Fur die bestehenden ortsansassigen Betriebe ist die Einhaltung der
zugewiesenen Emissionskontingente zu Uberprifen. Zum anderen sollen die zu erwartenden
Schallimmissionen, hervorgerufen durch den umliegenden StraBenverkehr der Memminger
Stral3e (St 2009) ermittelt und beurteilt werden.

Die ACCON GmbH (ACCON) wurde mit der Durchfuhrung der schalltechnischen Unter-
suchung beauftragt. Im vorliegenden Bericht werden Vorgehensweise sowie Ergebnisse der
schalltechnischen Untersuchung zusammenfassend dargestellt.

2  Ortliche Gegebenheiten

Das Planungsgebiet liegt nordlich des bestehenden Gewerbegebiets ,Stiftsbleiche* zwischen
der Memminger Stral3e (St 2009) und der lller. Das Gelande ist zu lller hin leicht abschssig.
An der Memminger Stral3e (St 2009) befinden sich Wohngeb&ude in lockerer Bebauung, teil-
weise mit landwirtschaftlicher Nutzung. Weiter im Norden grenzt das Untersuchungsgebiet an
landwirtschaftlich genutzte Flachen an. Auf der anderen Uferseite der lller befinden sich
ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Die Lage des Plangebietes ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt.
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Schallschutz in der Bauleitplanung (DIN 18005)

Fur eine schalltechnische Beurteilung im Rahmen der Bauleitplanung ist die DIN 18005-1
(,Schallschutz im Stadtebau®) vom Juli 2002 [1] malRgebend. Fir die Beurteilung von L&rm-
einwirkungen auf schutzwirdige Nutzungen innerhalb des Plangeltungsbereiches sind im
Rahmen der Bauleitplanung die schalltechnischen Orientierungswerte fiir den Beurteilungs-
pegel des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 (,Schallschutz im Stadtebau“) vom Mai 1987 [2]
heranzuziehen. Diese Orientierungswerte sind nachfolgender Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005-1, Beiblatt 1

Orientierungswert
Gebietsnutzung im Einwirkbereich tags nachts
dB(A) dB(A)

a) reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete,

Ferienhausgebiet 50 40735
b) allgem_eine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), 55 45/ 40
Campingplatzgebiete
c) Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
d) besondere Wohngebiete (WB) 60 45/ 40
e) Dorfgebiete (MD) und Mischgebieten (Ml) 60 50/ 45
f) Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55/50
s)] E%?:Eggssa?tndergeblete, soweit sie schutzbedirftig sind, je nach 45 bis 65 | 35 bis 65

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie flur Gerdusche von vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten, die héheren
Orientierungswerte beziehen sich auf die Belastung durch Verkehrslarm. Die Orientierungs-
werte beziehen sich in der Regel auf folgende Zeiten:

e tags 06:00 Uhr —22:00 Uhr
e nachts 22:00 Uhr — 06:00 Uhr.

Falls nach drtlichen Verhaltnissen andere Regelungen gelten, soll eine mindestens acht-
stundige Nachtruhe sichergestellt sein.

Die ermittelten Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen wie
z. B. Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sollen wegen der unterschiedlichen
Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich
allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Gemald dieser Norm ist eine Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte
;wunschenswert®, beim Bau neuer Wohngebiete haben diese W erte somit einen hinweisenden
Charakter. Die Orientierungswerte sollen bereits auf dem Rand der Bau- oder Grundstiicks-
flachen eingehalten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die schalltechnischen
Orientierungswerte keine strengen Grenzwerte darstellen. Sie sind als sachverstandige
Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz aufzufassen und stellen ein stadte-
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bauliches Qualitatsziel dar, das nicht mit Schwellenwerten fir gesundheitliche Beein-
trachtigungen oder gesetzlichen Grenzwerten gleichzusetzen ist.

Wenn konkurrierende stadtebauliche Belange es erfordern, kann nach geltender Recht-
sprechung eine Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte bei sachgerechter
stadtebaulicher Begrindung Akzeptanz finden. Als Hilfsmittel zur Abgrenzung des
Abwagungsspielraums werden haufig die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [6]
verwendet.

3.2 Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

Die Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) [6] gilt fur den Neubau oder wesentliche
Anderungen bestehender StraRen oder Schienenwege. Die Immissionsgrenzwerte nach
8 2 Absatz 1 gelten fur ihren Anwendungsbereich zum Schutz der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche und sind Tabelle2 zu
entnehmen.

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Immissionsgrenzwert
Nr. Gebietsnutzung tags nachts
dB(A) dB(A)
1 |an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 47

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und

2 Kleinsiedlungsgebieten 59 49
3 |in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 54
4 |in Gewerbegebieten 69 59

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

e tags 06:00 Uhr — 22:00 Uhr
e nachts 22:00 Uhr — 06:00 Uhr.

Die Immissionsgrenzwerte gelten wéahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von
16 Stunden und wahrend der Nacht fur eine Beurteilungszeit von 8 Stunden. Abweichend von
der TA Larm [3] ist fUr die Beurteilung der Nacht nicht die volle Nachtstunde mit dem hdchsten
Beurteilungspegel zu ermitteln.

Diese Grenzwerte sind im Vergleich zu den Orientierungswerten nach DIN 18005-1 [2]
normalerweise um 4 dB hoher. Lediglich bei Kerngebieten sind diese um 1 dB niedriger. Bei
einer Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte sind beim Bau oder einer wesentlichen
Anderung offentlicher StraRen, Eisenbahnen und StraBenbahnen SchallschutzmaRnahmen zu
prufen. Die 16. BImSchV [6] gilt somit nicht fir den Fall der Planung eines Baugebiets an einer
bestehenden Strae oder Schiene. Die Grenzwerte gelten fur ihren Anwendungsbereich zum
Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche. Diese
Grenzwerte kdnnen daher bei der Beurteilung der Gerduschbelastung von Verkehrswegen auf
ein Bauvorhaben oder Baugebiet fUr die Beurteilung, ab wann die Gerausche als schadliche
Umwelteinwirkungen angesehen werden konnen, herangezogen werden. Die Immissions-
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grenzwerte der 16. BImSchV [6] kennzeichnen die Grenze zur erheblichen Larmbelastigung
im Sinne des BImSchG [7].

Bei Planung und Abwégung, also der Prifung des Verhaltnisses von Kosten zu angestrebten
Schutzzweck, sind deshalb die verninftigerweise in Erwdgung zu ziehenden Maoglichkeiten
des Schallschutzes (z. B. Errichtung einer Larmschutzwand oder Einsatz eines larm-
mindernden Fahrbahnbelags) auszuschépfen, um jedenfalls diese Werte der 16. BImSchV [6]
einzuhalten.

3.3 Léarmsanierungswerte (VLarmSchR 97)

In den ,Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstra3en in der Baulast des
Bundes® (VLarmSchR 97 [8]) werden in Abschnitt D Immissionsgrenzwerte fur die Larm-
sanierung festgelegt. Nachfolgend werde diese als Larmsanierungswerte bezeichnet. Diese
Larmsanierungswerte wurden mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2010 um 3 dB(A) reduziert.

Tabelle 3: Larmsanierungswerte (VLarmSchR 97 / reduzierte Werte)
Larmsanierungswert
Nr. Gebietsnutzung tags nachts
dB(A) dB(A)
L e i sous donastomoie .| 70167 | sorsT
2 |Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 72169 62/59
3 |Gewerbegebieten 75172 65/62

Die Oberste Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, fir Bau und Verkehr
fuhrt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 [9] unter Punkt 11.4.3 folgendes aus:

J---] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmal} erreichen, dass eine Gesundheits- oder
Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs.2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) beflrchten lasst, was
jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzunehmen ist, ist die
Grenze der gemeindlichen Abwagung erreicht. [...]"

Obgleich der oben beschriebene Sachverhalt im Zusammenhang mit den ,Auswirkungen des
Wegfalls des Schienenbonus auf die Bauleitplanung“ aufgefuhrt wird, ergibt sich hieraus, dass
bei Verkehrsgerauschimmissionen im Allgemeinen Uber 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts
die gemeindliche Abwagungsgrenze erreicht ist.

3.4 Baulicher Schallschutz gegeniber Auf3enlarm (DIN 4109)

Die DIN 4109 in ihrer Fassung vom November 1989 ist in Bayern baurechtlich eingefuhrt [10].
Die Erfullung des darin geforderten Schallschutzes ist somit notwendig.

Fur die vorliegende Untersuchung wird der Schallschutz entsprechend der aktuellen Normen-
reine DIN 4109 vom Januar 2018 [11] betrachtet. Mit der neuen Fassung kodnnen sich
gegeniber der alten Fassung hohere Anforderungen an den Schallschutz ergeben, wenn die
Differenz zwischen dem Verkehrslarm tags und nachts kleiner als 10 dB ist. Im Gegensatz zur
alten Norm wird dadurch einem erhohten Ruhebedurfnis wahrend der Nachtzeit Rechnung
getragen.
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Die Kombination aller AuRRenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtungen)
eines Aufenthaltsraumes muss ein bestimmtes gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3
R'wges erflllen. Dieses ist abhangig vom vorherrschenden ,Malfigeblichen Aulenlarmpegel*
und dem je nach Nutzungsart der Rdume zulassigen, vom Aul3enlarm verursachten Innen-
raumpegel.

Es wird zun&chst das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal (erf. R’y gesy gemar
DIN 4109-1 [11] ohne Berlcksichtigung der Raumgeometrie gemafd folgender Gleichung
ermittelt:

/ —
erf.R w,ges — La - KRaumart

mit erf. Rwges gefordertes gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3
La maldgeblicher Aulzenlarmpegel nach DIN 4109-2
Kraumart Korrekturwert fur unterschiedliche Raumarten

Der Korrekturwert fir unterschiedliche Raumarten betragt
25 dB fir Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien,
30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraumen und Ahnliches und
35 dB fur Buroraume und ahnliches.

Unabhéangig von dem maRgeblichen AuRenlarmpegel betragt das geforderte gesamte
bewertet Bau-Schalldamm-MalR mindestens 35 dB fiir Bettenrdaume in Krankenanstalten und
Sanatorien und 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraumen, Biiroraume und Ahnliches.

Nach der DIN 4109-2 [12] muss das ermittelte gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3
R'wges aller Auf3enbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtungen) abzuglich eines
Sicherheitsbeiwertes (Unsicherheit der Prognose upog) mindestens so grold sein, wie das in
Abhéangigkeit vom vorherrschenden mafgeblichen Aul3enl&armpegel laut DIN 4109-1 [11]
geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3 erf. R'wges, das in Abhangigkeit von dem
Verhdltnis der AuRenflache zur Grundflache eines Raumes noch mit dem Korrekturwert Kac
zu korrigieren ist:

’ ’
R w,ges — Uprog = erf.R w,ges + KAL

Die Korrektur kann zu geringeren oder héheren Anforderungen fihren (Tabelle 4).

Tabelle 4: Beispiele der Korrekturwerte fiir das erforderliche R'w ges
Verhaltnisse von %5/g 20 | 16 | 13 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04
S
K, =10 1og(m> +40dB | +3dB | +2dB | +1dB | 0dB | -1dB | -2dB | -3dB
) G
Ss vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenflache in m2
Se Grundflache eines Aufenthaltsraumes in m?

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass lbliche Baukonstruktionen ein Schall-
damm-Mal} von R’yges = 35 dB erreichen und somit fir Gebaude bzw. Fassadenteile bei
Raumen mit tblichen Geometrieen bei Wohnnutzung in Bereichen mit mafdgeblichen Aul3en-
larmpegeln bis zu 65 dB(A) keine besonderen Anforderungen bestehen.
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Zu gangigen AuRRenbauteilen zahlen beispielsweise AulRenwénde in Mauerwerk, Ubliche 3-
fach-verglaste Fenster fur den Warmeschutz sowie warmegedammte Pfettendach-
Konstruktionen. Bei Neubauten wird aufgrund der Vorgaben der EnEV i. d. R. ein fenster-
unabhéangiges Luftungskonzept geplant. Dieses muss dann nur noch der schalltechnischen
Situation angepasst werden, z. B. Wahl eines Lifters mit ausreichender Schallddmmung. Wir
empfehlen im Allgemeinen fur Schlaf-, Kinder-, und Wohnzimmer ein schallgeddmmtes
Bellftungskonzept bei Aul3engerauschpegeln tber 50 dB(A) umzusetzen.

3.5 Bundes-Immissionsschutzgesetz und TA Larm

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerausche sowie der Vorsorge gegen schéadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche dient die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) [3]. Sie gilt fir genehmi-
gungsbedurftige und nicht genehmigungsbedurftige Anlagen.

Fir die Summe der Geréduscheinwirkungen aus bestehenden Gewerbe- und Industrieanlagen
(Vorbelastung) und den Gerauschen geplanter Anlagen gelten nach TA Larm [3], Ziffer 6.1 die
in Tabelle 5 aufgefiihrten Immissionsrichtwerte. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf
die Immissionen auf3erhalb der Gebaude.

Tabelle 5: Immissionsrichtwerte nach TA Larm [3], Ziffer 6.1

Immissionsrichtwerte

Gebietsnutzung im Einwirkungsbereich tags nachts
dB(A) dB(A)

a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
c) urbane Gebiete 63 45
d) Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 60 45
e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 40
f) reine Wohngebiete 50 35
g) Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten 45 35

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

e tags 06:00 Uhr — 22:00 Uhr
e nachts 22:00 Uhr — 06:00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages flr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden.
MalRgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 01:00 Uhr bis
02:00 Uhr) mit dem hochsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant
beitragt.
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4 Gerauschkontingentierung

Bei der stadtebaulichen Planung, insbesondere bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete,
ist aus schalltechnischer Sicht zu gewabhrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen durch die
zulassigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles, nadmlich
die Einhaltung der maf3geblichen Immissionsrichtwerte, flhren.

Ein Instrument dies zu gewéhrleisten und rechtlich umzusetzen ist die Festsetzung von
Emissionskontingenten im Bebauungsplan. Die Emissionskontingente Lex werden im Bebau-
ungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. der Einwirkbereiche in der Umgebung des
Plangebietes. Die Emissionskontingente Lex geben die zulassige Schallabstrahlung pro
Quadratmeter der Grundstucksflache an. Das Verfahren zur Bestimmung des Emissions-
kontingentes ist in der DIN 45691 [13] geregelt. Die Hohe der Emissionskontingente wird dabei
durch umliegende schiutzenswerte Bebauung begrenzt (vgl. Abschnitt 4.1).

Die Immissionsrichtwerte gelten fur die Summe der Gerauschimmissionen aller auf einen
Immissionsort einwirkenden gewerblichen Anlagen. Daher mussen bestehende Gewerbe-
gebietsflachen als Vorbelastung berlcksichtigt werden. Im vorliegenden Fall sind die
Einwirkungen der bereits bestehenden Betriebe im Plangebiet ,Stiftsbleiche Nord® nicht als
Vorbelastung zu berlcksichtigen, da diese Grundstiicke selbst kontingentiert werden. Folglich
sind lediglich die Einwirkungen des Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche” als Vorbelastung zu
bertcksichtigen.

4.1 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Die Hohe der Emissionskontingente wird durch umliegende schiitzenswerte Bebauung
begrenzt. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die in nachfolgender Tabelle 6
dargestellten Gebaude (Immissionsorte 10 01 bis IO 08) aufgrund ihrer Lage als maf3geblich
begrenzende Elemente zu werten sind. Die Immissionsorte 10 09 bis 10 11 befinden sich
innerhalb des Plangebietes und sind deshalb flr die Gerduschkontingentierung nicht von
Belang, werden aber trotzdem aufgefuhrt, da die bestehenden und neu hinzukommenden
Betriebe im Plangebiet hier trotzdem die Immissionsrichtwerte nach TA Larm einhalten
mussen. Die Lage der Immissionsorte ist in Anlage 1 dargestellt.

Tabelle 6: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte
Immissionsort Immissionsrichtwert
. tags nachts
Bezeichnung Nutzung
dB(A) dB(A)
IO 01 Memminger Stral3e 153 MI 60 45
IO 02 Memminger Stral3e 157 Mi 60 45
IO 03 Memminger Stral3e 165 MI 60 45
IO 04 Memminger Stral3e 167 Mi 60 45
IO 05 Memminger Stral3e 171 Ost MI 60 45
IO 05 Memminger Strafl3e 171 Nord Mi 60 45
IO 06 Memminger Stral3e 160 MI 60 45
IO 07 Am Bach 72 WA 55 40
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Immissionsort Immissionsrichtwert
. tags nachts
Bezeichnung Nutzung
dB(A) dB(A)
IO 08 Am Bach 58 WA 55 40
IO 09 Hartnagel 2 Ost GE 65 50
IO 09 Hartnagel 2 Siid GE 65 50
IO 09 Hartnagel 2 West GE 65 50
IO 10 Memminger Stral3e 156 Sid GE 65 50
IO 10 Memminger Stral3e 156 West GE 65 50
10 11 Memminger Stral3e 158 GE 65 50

Die drei Immissionsorte 10 01 bis 10 03 (Memminger StraBe 153, 157 und 165) liegen
stidwestlich des Plangebietes und waren flr den Bebauungsplan ,Stiftsbleiche“ malRgebliche
Immissionsorte. Der Vollstandigkeit halber wurden sie hier mit aufgenommen. Samtliche
Immissionsorte entlang der Memminger Stral3e (10 01 bis 10 06) werden als Mischgebiet
eingeschatzt, da es sich um eine lockere Bebauung mit teilweise gewerblicher oder land-
wirtschaftlicher Nutzung handelt. Die beiden Immissionsorte 10 07 und 10 08 (Am Bach) in
Neuhausen werden als allgemeines Wohngebiet eingeschétzt, da in diesem Bereich
ausschliefdlich Wohnbebauung in Form eines typischen Wohnbaugebietes zu finden ist. Die
Immissionsorte 10 09 bis IO 11 liegen im Planungsgebiet und werden dementsprechend als
Gewerbegebiet eingestulft.

4.2 Vorbelastung

Die maximal zuldssigen Gerauschimmissionen des Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche* wurden
gemal Bebauungsplan wie im Folgenden dargestellt festgelegt. Eine grafische Darstellung
zeigt Abbildung 3.

.innerhalb des Gewerbegebietes, Teilbereiche GE1 bis GEs, durfen die in der nachfolgen
aufgefuhrten Tabelle genannten, immissionswirksamen, flachenbezogenen Schallleistungs-
pegel (Lw) nicht Gberschritten werden:

GE-Teilbereich Lw™ (dB(A)/m2) tags Lw™ (dB(A)/m2) nachts
GE1 60 43
GE2 64 48
GEs 65 50
GE4 70 56
GEs 70 55
GEs 70 55

... Bei der Ermittlung der zuléssigen Orientierungswertanteile und deren Einhaltung durch das
jeweilige Bauvorhaben ist zu berlcksichtigen, dass die in der Tabelle angegebenen
immissionswirksamen, flachenbezogenen Schallleistungspegel nur auf die Uberbaubaren
Grundstiicksflachen bezogen sind und bei ihrer Berechnung nur das Abstandsmafl3
beriicksichtigt wurde.”
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Abbildung 3:  Auszug aus dem Bebauungsplan ,Stiftsbleiche® [14]

Wie in [15] angegeben, wurde bei der Ausbreitungsberechnung nur das Abstandsmalfl
berticksichtigt, d. h. es wurde nur die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in den
Halbraum (10 x lg2mr?) bericksichtigt. Hieraus ergibt sich an allen Immissionsorten eine
Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 5 dB. Nur an den drei Immissions-
orten 10 01 und 10 03 im Suden an der Memminger Stral3e, die mal3geblich fiir das Gewerbe-
gebiet ,Stiftsbleiche® waren, liegen die Immissionswerte nur maximal 1 dB unter den
Richtwerten.

Die Berechnungsergebnisse der Vorbelastung sind in Tabelle 7 dargestelit.

Tabelle 7: Ergebnisse der Vorbelastung

Immissionsort

Beurteilungspegel

Immissionsrichtwerte

. tags nachts tags nachts
Bezeichnung Nutzung
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
10 01 Memminger Stral3e 153 MI 58 43 60 45
10 02 Memminger Stral3e 157 MI 60 45 60 45
10 03 Memminger Stral3e 165 MI 56 41 60 45
10 04 Memminger Stral3e 167 Ml 53 39 60 45
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Immissionsort Beurteilungspegel | Immissionsrichtwerte
: tags nachts tags nachts
Bezeichnung Nutzung
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IO 05 Memminger Stral3e 171 Ost MI 52 37 60 45
IO 05 Memminger Stra3e 171 Nord MI 52 37 60 45
IO 06 Memminger Stral3e 160 MI 52 37 60 45
IO 07 Am Bach 72 WA 49 34 55 40
IO 08 Am Bach 58 WA 49 34 55 40

4.3 Kontingentierung
Die Gerauschkontingentierung erfolgt gemar DIN 45691 [13] Abschnitt 4.

Die Ausbreitungsberechnungen werden mit dem EDV-Programm CadnaA [16] durchgefihrt.
Die einzelnen Gebietsflachen des Bebauungsplans werden dabei als Flachenschallguellen
definiert. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt normgerecht, hierbei wird ausschliel3lich
das Abstandsmal unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung bertcksichtigt.

Die der Kontingentierung zugrundeliegenden Teilflachen (blaue Schraffur) sind in Anlage 2
dargestellt. Gemal Norm wurden Flachen im Plangebiet, fur die eine gewerbliche Nutzung
ausgeschlossen ist, wie z. B. 6ffentliche Verkehrs- oder Grunflachen, bei der Kontingentierung
nicht berticksichtigt.

Das Abstandsmal3 AL;; fur jede Teilflache ergibt sich gemé&f3 DIN 45691 [13] zu:

Sk
ALi,j =-10- logz 47_[52
X k.j

J
Mit Si = FlachengroRe der betrachteten Teilflache in m?

Sij = horizontaler Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilflache in m
2k(SK) =S

Die damit fur die einzelnen Flachen berechneten zulédssigen Immissionsanteile sind von den
tatsdchlichen Umgebungsverhaltnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhangig.
Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Vertraglichkeitsprufung fur ein
konkretes Vorhaben aus. Hierbei wird Giberprtft, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebs-
grundstick resultierenden zulassigen Immissionsanteil einhalt. In ginstigen Fallen kénnen
beispielsweise unter Ausnutzung von Abschirmwirkungen auf dem Ausbreitungsweg die real
abgestrahlten flachenbezogenen Schallleistungen Uber den hier festzulegenden Emissions-
kontingenten Lex liegen.

Da die Immissionsrichtwerte fur die Summe der Gerauschimmissionen aller auf einen Immis-
sionsort einwirkenden gewerblichen Anlagen gelten, dirfen unter Berticksichtigung der Vor-
belastung des Gewerbegebietes Stiftsbleiche (siehe Abschnitt 4.2) die zu kontingentierenden
Flachen die Immissionsrichtwerte nicht voll ausschopfen.

Die immissionsseitig einzuhaltenden Planwerte Lg, sind nach Norm entsprechend nachfolgend
dargestellter Formel zu berechnen und auf ganze Dezibel gerundet anzugeben:
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Lp;; = 10 -log(10% 2617 — 100 Lvor.))
Mit Lai: Immissionsrichtwert Gesamtbelastung
Lwr:  Teilpegel der Vorbelastung

An den ausgewdahlten mafigebenden Immissionsorten ergeben sich die in Tabelle 8
aufgeflhrten Planwerte Lp,.

Tabelle 8: Planwerte Lei zur Beriicksichtigung der Vorbelastung
Immissions- .
. Teilpegel
— richtwert
Immissionsort G Vorbelastung Planwert Lp,
esamt- L
belastung Lg vor
] tags |nachts| tags |nachts | tags [nachts
Bz ening] Nutzung | 4g(a) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)
IO 01 Memminger Stral3e 153 Mi 60 45 58 43 55 40
IO 02 Memminger Strafl3e 157 Mi 60 45 60 45 45 30
IO 03 Memminger Stra3e 165 Mmi 60 45 56 41 58 43
IO 04 Memminger Stral3e 167 Mi 60 45 53 39 59 44
IO 05 Memminger Stral3e 171 Ost Mi 60 45 52 37 59 44
IO 05 Memminger Strafl3e 171 Nord Mi 60 45 52 37 59 44
IO 06 Memminger Stral3e 160 MI 60 45 52 37 59 44
IO 07 Am Bach 72 WA 55 40 49 34 54 39
IO 08 Am Bach 58 WA 55 40 49 34 54 39

Unter MaRgabe der Einhaltung der Planwerte Lg, wurden fur die einzelnen Teilflichen folgende
zulassige Emissionskontingente Lex ermittelt:

Tabelle 9: Emissionskontingente Lex
Emissionskontingente Tag / Nacht in dB(A)
Teilflachen Lex:tags L ek:nachts
dB(A) dB(A)
GE Stiftsbleiche Nord 01 60 53
GE Stiftsbleiche Nord 02 62 49
GE Stiftsbleiche Nord 03 62 45
GE Stiftsbleiche Nord 04 60 45
GE Stiftsbleiche Nord 05 60 40
GE Stiftsbleiche Nord 06 59 35
GE Stiftsbleiche Nord 07 59 40
GE Stiftsbleiche Nord 08 59 40
GE Stiftsbleiche Nord 09 55 35
GE Stiftsbleiche Nord 10 56 35
GE Stiftsbleiche Nord 11 58 35

Basierend auf den in Tabelle 9 dargestellten Emissionskontingenten Lex erfolgt abschliel3end
eine Ausbreitungsberechnung nach den Mal3gaben der DIN 45691 (Abstandsmal’ bei Voll-
kugelausbreitung) [13]. Als Berechnungsergebnis erhalt man die mit den Lex korrespon-
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dierenden Immissionskontingente Lix an den betrachteten Immissionsorten. In Tabelle 10
werden die Immissionskontingente Lix den Planwerten Lp; gegenibergestellt.

Tabelle 10: Planwerte Lei zur Berticksichtigung der Vorbelastung
Immissionsort Planwert Lp Immissions- HEE el
kontingent Lk Lik - Lp
. tags nachts tags nachts tags | nachts
Bezeichnung
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A)
IO 01 Memminger Stral3e 153 55 40 43,3 28,3 -11,7 -11,7
IO 02 Memminger Stral3e 157 45 30 45,0 29,9 0,0 -0,1
IO 03 Memminger Stral3e 165 58 43 51,5 37,6 -6,5 -5,4
IO 04 Memminger Stral3e 167 59 44 54,4 43,8 -4,6 -0,2
IO 05 Memminger Stral3e 171 Ost 59 44 52,2 40,1 -6,8 -3,9
IO 05 Memminger Stral3e 171 Nord 59 44 51,7 39,3 -7,3 -4,7
IO 06 Memminger Stral3e 160 59 44 54,9 43,0 -4,1 -1,0
IO 07 Am Bach 72 54 39 46,1 32,6 -7,9 -6,4
IO 08 Am Bach 58 54 39 45,6 31,9 -8,4 -7,1

Die Tabelle zeigt, dass die Planwerte Lp durch die angesetzten Emissionskontingente Lex an
allen betrachteten Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden (siehe hierzu auch
Anlage 5 und Anlage 6). Mit Einhaltung der Planwerte werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 [1] bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Larm [3] auch unter Berlcksichtigung der
Vorbelastung durch das Gewerbegebiet Stiftsbleiche eingehalten.

Die Emissionskontingente Lex der Gewerbeflachen (GE Stiftsbleiche Nord 01 bis 11) werden
im Bebauungsplan verbindlich festgelegt und gelten bzgl. Einwirkungsbereiche in der
Umgebung des Plangebietes. Im Zuge der Baugenehmigung fur einen Betrieb, der sich im
Bebauungsplangebiet ansiedeln méchte, ist entsprechend der DIN 45691 [13] Abschnitt 5
nachzuweisen, dass die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente eingehalten
werden.

5 Gerauscheinwirkungen auf das Plangebiet

5.1 StralRenverkehrslarm

5.1.1 Emissionen - StralRenverkehrslarm

Die Emission durch den StraRenverkehrslarm wird gemaf der ,Richtlinien fur den Larmschutz
an Strallen — RLS-90“ [17] ermittelt. Grundlage der Untersuchung sind die im Bayerischen
Stral3eninformationssystem [18] verfugbaren Verkehrszahlen fur die Memminger StralRe
(Staatsstraf3e St 2009, Zahlstellennummer 82279458). Auf Hohe des Plangebietes befindet
sich der StralRenabschnitt 600. Gemal} der Zahlung aus dem Jahr 2015 betragt dort die
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) 13.096 Kraftfahrzeuge (Kfz). Die Aufteilung
des Verkehrs auf die Tag- und Nachtzeit wird mit 762 Kfz/h tags und 113 Kfz/h nachts
angegeben, der Lkw-Anteil mit 3,8 % tags und 3,3 % nachts.

8302_02_B 20



Bericht-Nr.: ACB-0918-8302/02 a C E Dn

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Auf diesem StralRenabschnitt liegt die zulassige Héchstgeschwindigkeit bei 70 km/h fur alle
Fahrzeugarten. Es wird keine Korrektur fur evtl. vorhandene larmarme Fahrbahnbelage
angesetzt und es wird davon ausgegangen, dass keine lauten Stral3enoberflachen wie Betone
oder Pflaster relevanten Straf3enabschnitt vorhanden sind (Dswo = 0 dB).

Fur die Zufahrtsstral3e Hartnagel zum Plangebiet wurden Verkehrsbewegungen der bereits
bestehenden Betriebe ermittelt und fur diese Berechnung herangezogen.

Aufgrund der Ortsbesichtigung vom 17.07.2018 wird davon ausgegangen, dass auf der Zufahrt
Hartnagel im Wesentlichen nur Anliegerverkehr stattfindet, hauptséchlich verursacht durch die
Betriebe im Bereich ,Stiftsbleiche Nord 02“ und ,Stiftsbleiche Nord 03“. Hierbei handelt es sich
um eine relativ kurze Straf3e innerhalb des Gewerbegebietes, die im Westen in die Memminger
Stral3e (St 2009) mundet. Dort verkehren taglich 306 Kraftfahrzeuge (Kfz). Die Aufteilung des
Verkehrs auf die Tag- und Nachtzeit wird mit 15,4 Kfz/h tags und 7,5 Kfz/h nachts
angenommen, der LKW-Anteil mit 16 % tags und 0 % nachts. Da es sich bei dem Lkw-Verkehr
ausschlie3lich um Lieferverkehr handelt und die einzelnen Betriebe nur tagsiber beliefert
werden, findet in der Nacht kein Lkw-Verkehr statt.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit in diesem Bereich liegt bei 50 km/h fur alle Fahrzeug-
arten, larmarme Fahrbahnbeléage sind nicht vorhanden (Dstro = 0).

Die in der Berechnung angesetzten Parameter sind der nachfolgenden Tabelle 11 zu
entnehmen.

Tabelle 11: Daten der berticksichtigten Stral3en

DTV M+ pr Mn PN | Vmax | LmeTag | LmENacht
[Kfz/d] | [Kizlh] | [%] | [Kfz/h] | [%] | [m/s] | [dB(A)] | [dB(A)]

Memminger Straf3e (St 2009) | 13.096 762 3,8 113 3,3 70 64,5 56,0

StraRBenabschnitt

Hartnagel (Zufahrtsstrafe) 306 15,4 16 7,5 0 50 49,1 39,5
DTV Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
Kfz Kraftfahrzeuge (pro Tag)
M+t Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 06:00 bis 22:00 Uhr (Tag)
P+ Prozentualer Anteil der Lkw an der Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 06:00 bis 22:00 Uhr (Tag)
Mn Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht)
Py Prozentualer Anteil der Lkw an der Menge der Fahrzeuge pro Stunde von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Nacht)
Vinax zulassige Hochstgeschwindigkeit in m/s
LmE Tag Emissionspegel am Tag der Strae in dB(A)

LmE, Nacht Emissionspegel in der Nacht der Stra3e in dB(A)

5.1.2 Immissionen-StralRenverkehrslarm

Es werden die durch den Stral3enverkehrslarm verursachten Schallimmissionen auf das
Plangebiet berechnet. Die Berechnung erfolgt mit dem EDV-Programm CadnaA [16] gemal}
RLS-90 [17].

Die Berechnung erfolgt mit A-bewerteten Pegeln bei einer Frequenz von 500 Hz.

Das Héhenprofil des Gelandes wird mittels eines digitalen Hohenmodels berticksichtigt.

Wie die Rasterlarmkarten in Anlage 6 und Anlage 7 zeigen, werden die Orientierungswerte
der DIN 18005 [1] [2] weitgehend eingehalten. Am westlichen Rand des Planungsgebietes zur
Memminger StraRRe hin liegen Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 [1] [2]
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fur Gewerbegebiete vor. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [6] werden im Plangebiet
Uberwiegend eingehalten, die Larmsanierungswerte der VLarmSchR 97 [8] werden im
gesamten Planungsgebiet unterschritten. Aufgrund der berechneten Verkehrslarmbelastung
am westlichen Rand des Planungsgebietes mussen an betroffenen Fassaden zusatzlich
passive Schallschutzmal3nahmen vorgesehen werden.

5.2 Gewerbeldrm

5.2.1 Emissionen — Gewerbelarm
Die Emissionen aus Gewerbe wurden bereits in Abschnitt 4.2 erlautert und werden in gleicher
Weise fur die Beurteilung der Larmeinwirkung auf das Plangebiet angesetzt.

5.2.2 Immissionen — Gewerbelarm

Wie aus den Rasterkarten in Anlage 3 und Anlage 4 ersichtlich, werden die Orientierungswerte
der DIN 18005 [1] [2] sowohl am Tage als auch in der Nacht nur in den sudlichen Teilen des
Plangebietes uberschritten. Am Immissionsort 10 02 tritt bereits durch die Vorbelastung eine
Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 [1] [2] von 0,1 dB(A) auf. In allen
anderen Teilbereichen werden die Orientierungswerte eingehalten. Aufgrund der berechneten
Uberschreitungen mussen an betroffenen Fassaden zusatzlich passive Schallschutz-
mal3nahmen vorgesehen werden.

53 LarmschutzmalRnahmen

Aufgrund der festgestellten Larmbelastung werden nachfolgend verschiedene Larmschutz-
mafinahmen untersucht.

5.3.1 Allgemeines

Es kdnnen die nachfolgend aufgefuhrten La&rmschutzmaRnahmen zur Erfillung gewiinschter
Zielwerte — z. B. der Orientierungswerte nach DIN 18005 [1] [2] — umgesetzt werden. Je nach
Ortlicher Situation konnen einzelne MalRnahmen sowie eine Kombination mehrerer
MaflRnahmen angewendet werden.

Die verschiedenen Malinahmen sind entsprechend nachfolgender Reihenfolge gewichtet zu
prifen; so sind folglich aktive Malinahmen den passiven vorzuziehen und eine Entscheidung
zu Gunsten einer untergeordneten MafRnahme im Abwagungsprozess darzustellen und zu
begrinden.

e Aktiver LA&rmschutz

o Es wird untersucht, ob die gewinschten Zielwerte durch Larmminderungs-
malnahmen auf dem Schall-Ausbreitungsweg erfiillt werden kénnen. Zu diesen
Maflinahmen gehoéren Larmschutzwénde und -wélle.

o Die Schallemission einer StraRe kann durch den Einsatz einer larmmindernden
Asphaltdeckschicht reduziert werden.

o Durch aktiven Larmschutz kann eine Minderung der Schallimmissionen im Bau-
gebiet erzielt werden. Hierdurch werden im Vergleich zu den nachfolgenden
Malinahmen insbesondere Géarten, Terrassen und Balkone qualitativ aufgewertet.
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e Grundrissorientierung

o Es wird untersucht ob die gewunschten Zielwerte durch eine angepasste Grund-
rissorientierung von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen erfullt werden konnen.

o Sofern an einzelnen Gebaudeseiten deutlich geringere Schallimmissionen zu
erwarten sind, sollten schutzbediirftige Aufenthaltsraume sowie die Fensterflachen
(insbesondere zur Beliftung dienende Fenster) zu diesen Gebaudeseiten hin
angeordnet werden.

o Im Vergleich zum passiven Larmschutz kann hierdurch immer noch eine —
schalltechnisch vertragliche — naturliche Bellftung tUber Fenster sichergestellt
werden. Bei Anordnung an leisen Gebaudeseiten werden aul3erdem Terrassen
und Balkone qualitativ aufgewertet.

e Passiver Larmschutz

o Als Mindestanforderung zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeits-
verhéltnissen werden Anforderungen an den baulichen Schallschutz formuliert.

o Der Schallschutz von Aufenthaltsraumen gegeniber Aul3enlarm ist in der Norm
DIN 4109-1 [11] festgelegt. AuRRenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatz-
einrichtungen) sind dementsprechend auszufihren.

o Bei erhohten Anforderungen an den Schallschutz von schutzbedirftigen
Aufenthaltsraumen sind in der Regel fensterunabhangige Bellftungssysteme
vorzusehen.

5.3.2 Aktiver Larmschutz

Larmschutzwande zum Schutz eines Gewerbegebiets sind haufig aufgrund der Kosten-
Nutzenrelation ungeeignet, weil anders als zum Schutz von Wohngebieten im Gewerbegebiet
keine schitzenswerten Aulienwohnbereiche existieren und damit der Nutzen sich
Uberwiegend auf die Larmminderung in Gebauden beschréankt, was auch durch andere
MalRnahmen sichergestellt werden kann. Andere aktive SchallschutzmafRnahmen sind nur
begrenzt wirksam oder liegen nicht im Einflussbereich der Bauleitplanung (z. B. Geschwindig-
keitsbegrenzungen, larmarme Fahrbahnbeléage).

5.3.3 Grundrissorientierung

Wird eine angepasste Grundrissorientierung als Larmminderungsmal3nahme vorgesehen, so
sollten schutzbedirftige Aufenthaltsraume (insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer) und ihre
zur Bellftung vorgesehenen Fenster zu larmarmen Seiten orientiert werden.

Dies bedeutet, dass — wenn madglich — keine schutzbedurftigen Aufenthaltsrdume in den
Bereichen mit Orientierungswertiiberschreitungen angeordnet werden sollten.

5.3.4 Passiver Larmschutz

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an den passiven Larmschutz ohne
zusatzlichen aktiven Larmschutz ermittelt. Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht
zwingend notwendig, da die Pflicht zur Erfullung des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109
sich durch das Baurecht ergibt, aber dennoch empfehlenswert.
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Nach DIN 4109-1 [11] sind in Aufenthaltsrdumen in Wohnungen, Birordumen und éhnlichen
Schallddmm-Mal3e von mindestens R’y ges = 30 dB einzuhalten.

Gebiete in denen héhere Anforderungen einzuhalten sind, sind in Anlage 9 dargestellt. In den
hier gelb bis rot markierten Bereichen liegt der maf3gebliche Auzenlarmpegel Gber 65 dB(A).

Wie in Abschnitt 3.4 bereits erwéhnt, wird im Allgemeinen die Schallschutz-Anforderung
R’wges = 35 dB von gangigen Baukonstruktionen (z. B. AuBenwande in Mauerwerk, Gbliche 3-
fach-verglaste Fenster fir den Warmeschutz sowie warmgedadmmte Pfettendach-
Konstruktionen) erfullt.

Bei der Umsetzung des baulichen Schallschutzes ist ebenfalls das Belliftungskonzept an die
AulRenlarmsituation anzupassen. Entsprechend der Empfehlung der Richtlinie VDI 2719 [19]
(siehe dort Abschnitt 10.2) ist ein schallgedammtes Liftungskonzept bei AufRengerausch-
pegeln grolRer 60 dB(A) vorzusehen. In jedem Buro/MWohnraum soll dann ein solches
Luftungskonzept umgesetzt werden. Dies gilt bei fir zum Schlafen vorgesehenen Raumen und
Kinderzimmern schon bei Au3engerauschpegel groRer 50 dB(A).

6 Textvorschlage fiir den Bebauungsplan

Nachfolgend werden Textvorschlége fur die Begrindung und Festsetzungen bzgl. des Schall-
immissionsschutzes formuliert.

6.1 Begrundung

Die Larmsituation im Plangeltungsbereich wurde untersucht. Sie wird maf3geblich durch
Immissionen der zu kontingentierenden Gewerbeflachen, durch das bestehende Gewerbe-
gebiet ,Stiftsbleiche” und durch den StralRenverkehr bestimmt.

Aus schalltechnischer Sicht ist zu gewahrleisten, dass die Geréduscheinwirkungen durch die
zulassigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles, namlich
die Einhaltung der maf3geblichen Immissionsrichtwerte, fuhren. Durch die Festsetzung von
Emissionskontingenten im Bebauungsplan kann dies gewéhrleistet und rechtlich umgesetzt
werden. Die Emissionskontingente Lex werden im Bebauungsplan verbindlich festgelegt und
gelten bzgl. der Einwirkbereiche in der Umgebung des Plangebietes. Die
Emissionskontingente Lex geben die zulassige Schallabstrahlung pro Quadratmeter der
Grundstucksflache an. Das Verfahren zur Bestimmung des Emissionskontingentes ist in der
DIN 45691 geregelt. Die Hohe der Emissionskontingente wird dabei durch umliegende
schutzenswerte Bebauung begrenzt.

In der Schalltechnischen Untersuchung ACB-0918-8302/02 vom 14.09.2018 der
ACCON GmbH wurde die schalltechnischen Einwirkungen auf das Plangebiet und die
Einwirkungen des Plangebietes auf die Umgebung untersucht und dementsprechend folgende
Festsetzungen getroffen.
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6.2 Festsetzungen

(1) Die schalltechnische Untersuchung ACB-0818-8302/02 wird als Bestandteil des
Bebauungsplanes festgesetzt.
(2) Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche Nord*

a. Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind nur zuldssig, wenn deren von dem
jeweiligen gesamten Betriebsgrundstiick abgestrahlten Schallemissionen die
nachfolgend genannten Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 vom
Dezember 2006 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr Gberschreiten.

Emissionskontingente
Tag / Nacht

Teilflache

Lek, tags Lek; nachts

dB(A) dB(A)
GE Stiftsbleiche Nord 01 60 53
GE Stiftsbleiche Nord 02 62 49
GE Stiftsbleiche Nord 03 62 45
GE Stiftsbleiche Nord 04 60 45
GE Stiftsbleiche Nord 05 60 40
GE Stiftsbleiche Nord 06 59 35
GE Stiftsbleiche Nord 07 59 40
GE Stiftsbleiche Nord 08 59 40
GE Stiftsbleiche Nord 09 55 35
GE Stiftsbleiche Nord 10 56 35
GE Stiftsbleiche Nord 11 58 35

b. Die Emissionskontingente Lex geben die zuldssige, immissionswirksame
Schallabstrahlung pro Quadratmeter der Grundstiicksflache an. Die Emissions-
kontingente Lex beziehen sich auf die gesamte Grundsticksflache.
Ausgenommen sind hierbei Flachen, fur die eine gewerbliche Nutzung
ausgeschlossen ist, wie Offentliche Verkehrsflachen und Grinflachen. Die
Flachen mit ihren Emissionskontingenten sind in der schalltechnischen
Untersuchung ACB-0918-8302/02 in Anlage 2 dargestellt.

c. Die Ermittlung der sich aus den maximal zulassigen flachenbezogenen
Schallleistungspegel ergebenden Immissionskontingente L hat gemafn
DIN 45691 2006-12, Abschnitt 5, auf Basis der Emissionskontingente Lex und
des Abstandsmafies unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung zu erfolgen.

d. Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente Lix durch konkrete
Vorhaben innerhalb der kontingentierten Teilflachen ist fir Immissionsorte im
Sinne Nr. 2.3 der TAL&mm an den n&chstgelegenen Baugrenzen oder
Gebaudefassaden der au3erhalb des Plangebietes liegenden Nutzungen, in
denen sich Fenster von Aufenthaltsraumen befinden oder auf Grund von
Planungsrecht entstehen kénnen, zu fiihren.
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Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten Vorhabens hat nach den
Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm von 1998
(TA Larm), zuletzt geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017,
zu erfolgen. Die Einhaltung der Immissionskontingente Lk (und damit auch der
Emissionskontingente Lex) ist gegeben, wenn der Beurteilungspegel L, des
konkreten Vorhabens an jedem zu betrachtenden Immissionsort kleiner oder
gleich dem L ist (L < Li).

Der Absatz (TA Larm) ,Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen
Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den
Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 15 dB unterschreitet
(Relevanzgrenze) gemall DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 darf nicht
angewendet werden.

(3) Larmeinwirkungen auf das Plangebiet

a.

In den von Orientierungswertiberschreitungen gekennzeichneten Bereichen
(siehe Anlage 3 und Anlage 4 der schalltechnischen Untersuchung ACB-0918-
8302/02) sind schutzbedirftige R&aume durch Grundrissgestaltung so
anzuordnen, dass sich zu Luftungszwecken notwendige Fenster von schutz-
bedurftigen Raumen an den larmabgewandten (leisen) Fassaden befinden.
Ausnahmsweise kann von der Grundrissgestaltung abgesehen werden, wenn
der Nachweis erbracht wird, dass eine Grundrissorientierung nicht moglich ist
und ausreichender Schallschutz gewahrleistet wird.

Die Kombination aller AuRenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatz-
einrichtungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes
resultierendes Schallddmm-Mall R’ygs nhach DIN 4109-1, Abschnitt 7.1
erftllen.

Die Schalldamm-Male R'w ges Sind durch die maf3geblichen Aul3enlarmpegel La
zu ermitteln. Der Nachweis ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen
Verfahrens zu erbringen.

Fir Schlaf- und Kinderzimmer mit Pegeln von grof3er 50 dB(A) tags/nachts (s.
Anlage 6 der schalltechnischen Untersuchung ACB-0918-8302/02) ist ein
schallgedammtes Belliftungskonzept vorzusehen,

Von den genannten Festsetzungen (3a) bis (3c) kann abgewichen werden,
wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der
tatsdchlichen Larmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Larm-
schutz resultieren.

7 Uberpriifung auf Einhaltung der Kontingentierung (GE)

Auf dem Gebiet des zukiinftigen Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche Nord®“ befinden sich bereits
vor Aufstellung des Bebauungsplans einige Gewerbebetriebe. Die von diesen Betrieben
jeweilige ausgehende Gerauschabstrahlung wurde ermittelt und mit den jeweiligen im
Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingenten und den sich daraus ergebenden
Immissionskontingenten verglichen. Damit soll sichergestellt werden, dass die sich aus dem
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Bebauungsplan ergebenden Emissionskontingente den Bestandsbetrieb und kinftige
Erweiterungen zulassen. Hierzu wurden die Betriebe in drei Gruppen zusammengefasst, die
jeweils auch einer Teilflache des neuen Bebauungsplanes ,Stiftsbleiche Nord“ entsprechen.
Die Teilflachen ,,GE Stiftsbleiche Nord 01“ bis ,,GE Stiftsbleiche Nord 03“ werden im Folgenden
betrachtet.

Im Teilgebiet ,Stiftsbleiche Nord 01“ sind drei Betriebe zusammengefasst. Hierbei handelt es
sich um ein Kichenstudio, ein Restaurantbetrieb und ein Casino. Im Teilgebiet ,Stiftsbleiche
Nord 02“ ist ein Granitwerk ansassig. Und im Teilgebiet ,Stiftsbleiche Nord 03“ sind sechs
Betriebe zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um zwei Burofirmen, ein Maler, eine
Baufirma und zwei Kfz-W erkstatten.

7.1 Immissionskontingente / Immissionsrichtwertanteile

Die einzuhaltenden Immissionsrichtwertanteile (Immissionskontingente) ergeben sich aus der
Kontingentierung zum Bebauungsplan (s. Abschnitt 4.3). Die maf3geblichen Immissionsorte
und die einzuhaltenden Immissionsrichtwertanteile sind in nachfolgender Tabelle 12
zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 12: Immissionsorte (I0) und einzuhaltende Immissionsrichtwertanteile (IRWA)
Immissionsort Immissionsrichtwertanteile (IRWA) in dB(A)
Stiftsbleiche | Stiftsbleiche | Stiftsbleiche
Bezeichnung Nutzung Nord 01 Nord 02 Nord 03
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht
IO 01 Memminger StraRe 153 MiI 294 22,4 37,8 24.8 371 20,1
IO 02 Memminger Stral3e 157 MiI 313 24,3 39,2 26,2 38,7 21,7
IO 03 Memminger Stral3e 165 Mi 415 34,5 453 32,3 44.8 27,8
IO 04 Memminger Stral3e 167 Mi 49,8 42,8 48,4 354 46,6 29,6
IO 05 Memminger Stral3e 171 Ost Mi 448 37,8 48,1 351 45,5 28,5
IO 05 Memminger Stral3e 171 Nord MI 43,6 36,6 47,8 34,8 451 28,1
IO 06 Memminger Stral3e 160 Mi 47,4 40,4 51,6 38,6 48,0 31,0
IO 07 Am Bach 72 WA 34,9 27,9 42,4 294 40,0 23,0
IO 08 Am Bach 58 WA 34,3 27,3 41,7 28,7 394 22,4

7.2 Emissionen

Ausgangspunkt fur die Berechnung und Beurteilung der Larmbelastigung durch die zu
betrachtenden Gewerbebetriebe bilden die Gerduschemissionen der Betriebe. Hierbei sind im
Wesentlichen Einflisse des Zulieferer- und Auslieferungsverkehrs sowie des Mitarbeiter- und
Kundenverkehrs zu bertcksichtigen. Im Folgenden werden die verwendeten Emissions-
ansatze der einzelnen Betriebe auf den drei Teilflachen beschrieben. Eine tabellarische
Ubersicht der Schallquellen befindet sich in Anlage 11.

Aus akustischer Sicht sind in Bezug auf die umliegenden schiitzenswerten Nutzungen die
Tage, an denen etwas geliefert wird, als unglnstiger zu werten, da dort Gerauschemissionen
ins Freie verlagert werden. Im Sinne der TA Larm wird im Zuge einer Maximalfallbetrachtung
jeweils der akustisch ungunstige Fall betrachtet. Dies bedeutet in den folgenden Féllen, dass
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die einzelnen Produktionsvorgdnge und die Anlieferung von Material per Lkw an ein und
demselben Tag erfolgen.

Pkw-Verkehr:

Zu samtlichen Betrieben auf allen drei Teilflachen gehéren auch Parkméglichkeiten fir ihre
Mitarbeiter bzw. Kunden. Es wird davon ausgegangen, dass die Nutzung samtlicher Pkw-
Stellplatze weitgehend der Nutzung eines P + R-Parkplatzes entspricht. Die Emissionen der
Stellplatze werden nach der Parkplatzlarmstudie [20] berechnet. Hierbei wird ein Impuls-
haltigkeitszuschlag fuir das Zuschlagen der Fahrzeugtiiren von K, = 4 dB(A) bertcksichtigt. Ein
Zuschlag fur die Fahrbahnoberflache wird nicht beriicksichtigt, da es sich dberall um
asphaltierte Flachen handelt. So unterscheiden sich die einzelnen Parkplatze nur noch in der
Anzahl der Stellplatze und die Anzahl der Bewegungen pro Stunde, was von Betrieb zu Betrieb
stark variiert und nachfolgend bei der ndheren Betrachtung der einzelnen Teilbereiche
gesondert dargestellt wird.

Die Pkw-Fahrten auf den jeweiligen Gelanden zu den Stellplatzen und wieder weg werden als
Linienschallquellen nach RLS-90 [17] im Modell nachgebildet. Die Quellhdhe wird mit
h = 0,5 m lGber Grund und der Schallleistungspegel mit L, = 93 dB(A) bei einer durchschnitt-
lichen Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h angesetzt. Dies entspricht dem Emissionswert der
RLS-90 [17] fur Pkw bei 30 km/h. Da die mittlere Fahrgeschwindigkeit auf den jeweiligen
Gelanden in der Regel deutlich geringer sein wird, liegt dieser Ansatz auf der sicheren Seite.

Lkw-Verkehr:

Die einzelnen Betriebe in den drei Teilbereichen werden gelegentlich von Lkw beliefert. Jeder
dieser Vorgange wird nach der ,Lkw-Studie” [21] nachgebildet und setzt sich aus den in
Tabelle 13 dargestellten Einzelereignissen zusammen.

Tabelle 13: Zusammensetzung Lkw-Gerausche (Einzelereignisse)
Bezeichnung Schalélgés;lungs- Eé?g;zr?iglse Dauer | Bezugszeit Mltézlgglgs-
Betriebsbremse Lkw 108 dB(A) 1,0 5s 1lh 79,4 dB(A)
Zuschlagen der Tur 100 dB(A) 2,0 5s 1h 74,4 dB(A)
Anlassen 100 dB(A) 1,0 10s 1h 74,4 dB(A)
Leerlauf 94 dB(A) 1,0 90s 1lh 78,0 dB(A)
Summe 83,1 dB(A)

Die Einzelereignisse werden mit dem Summenpegel von 81,3 dB(A) und einer Einwirkzeit von
einer Stunde als Flachenquellen auf dem Hofbereich des jeweiligen Betriebes berechnet. Da
an samtlichen Betrieben nur tagstiber Waren angeliefert werden, entfallen Anteile in der Ruhe-
oder Nachtzeit. So unterscheiden sich die einzelnen Anlieferungsvorgénge nur noch in der
Anzahl der Lkw, was von Betrieb zu Betrieb stark variiert und nachfolgend bei der naheren
Betrachtung der einzelnen Teilbereiche gesondert dargestellt wird.

Die Fahrwege der Lkw werden nach [21] als Linienschallgquellen mit einer Quellhéhe von
h=05m U(0ber Grund mit einem langenbezogenen Schallleistungspegel von
Lw1n = 63 dB(A)/m je Lkw und Stunde angenommen und stellt nach [21] einen konservativen
Ansatz dar.
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Schallabstrahlung von Werkhallen:

Die Schallabstrahlung von den AulRenbauteilen der Werkhallen der einzelnen Betriebe sowie
deren Offnungen wird nach VDI 2571 ,Schallabstrahlung von Industriebauten® [22] ermittelt.

Der jeweils ins Freie abgestrahlte Pegel der Schallleistung berechnet sich auf Grundlage des
im Raum vor dem Aul3enbauteil vorhandenen mittleren Schalldruckpegels (,Innenpegel®), dem
Schallddmmmald des abstrahlenden AuRenbauteils und seiner Flache.

Ré&ume, die im Sinne der TA Larm [3] keinen akustisch relevanten Beitrag liefern, kdnnen dabei
vernachlassigt werden.

Der Innenraumpegel in einer Werkhalle ergibt sich aus den Schallleistungspegeln der einge-
setzten Maschinen, deren téaglicher Betriebsdauer und dem Schallabsorptionsgrad der Halle.

Der Mittelungspegel einer Quelle mit zeitlich begrenztem Betrieb errechnet sich geméani

1
Lm,i =10- log <T— . 100’11"‘ ' ti)

ges

und der Gesamtmittelungspegel aus der energetischen Addition der einzelnen Mittelungs-
pegel.
Der Innenraumpegel L, einer Werkhalle berechnet sich nach VDI 2571 [22] zu

T
Ly= Ly +14+ 10logv

mit Lw = Gesamt-Schallleistungspegel im Raum
T = Nachhallzeit im Raum
V = Raumvolumen
wobei T = 0163+~

mit A = &quivalente Schallabsorptionsflache im Raum

Die dquivalente Schallabsorptionsflache A errechnet sich aus den Flachen des Raumes s, und
ihres jeweiligen Schallabsorptionsgrades a,. Um eine Abschétzung zur sicheren Seite hin zu
erzielen, wird der Absorptionskoeffizient a = 0,1 gewahlt. Der Innenraumpegel variiert tiblicher-
weise im Raum, je nach der Néhe zu den gerduschbestimmenden Anlagenteilen. Entlang der
Fassaden und unter dem Dach ist mit geringeren Werten zu rechnen, da hier in der Regel ein
gewisser Abstand zu den Einzelanlagen vorhanden ist. Hier wird der durch die Gesamtheit der
im Raum befindlichen Anlagen und Vorgange hervorgerufene und durch die raumakustischen
Eigenschaften beeinflusste Schalldruckpegel festgestellt.

7.2.1 GE Stiftsbleiche Nord 01

Im Teilgebiet ,Stiftsbleiche Nord 01“ sind drei Betriebe zusammengefasst. Hierbei handelt es
sich um ein Kiichenstudio, ein Restaurantbetrieb und ein Casino.

Kichenstudio:

Die Betriebszeiten sind ausschlieRlich wahrend der Offnungszeiten von 10:00 Uhr bis
19:00 Uhr. In dem Kichenstudio arbeiten 5 Mitarbeiter. Es sind Kiichen ausgestellt und
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maximal 2 Kunden am Tag werden beraten. Ca. drei Mal am Tag kommt ein Paketdienst und
einmal pro Woche werden groRere Teile mit einem Lkw angeliefert. Fur die Mitarbeiter ist an
der Westseite zur Memminger Straf3e hin ein Parkplatz mit 5 Stellplatzen eingerichtet. W eitere
5 Stellplatze fur Kunden, Paketdienste etc. befinden sich im Siden des Gebaudes an der
Stral3e Hartnagel. Fir diese beiden Parkplatze wird neben den bereits 0. g. Annahmen von
jeweils 10 Bewegungen auf 5 Stellplatzen wahrend der Offnungszeiten ausgegangen. Dies
entspricht 0,22 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz. Im Bereich zwischen diesen beiden
Parkplatzen erfolgt die Anlieferung eines Lkw einmal pro Woche, ausschlie3lich wahrend der
Offnungszeiten.

Restaurantbetrieb:

Der Restaurantbetrieb befindet sich derzeit in der Renovierung, so dass fur diesen Betrieb nur
Annahmen getroffen werden konnten. Es wurde eine Betriebszeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr
angenommen. Weiter wurde nach dem ,Praxisleitfaden Gastgewerbe® [23] ein ,Gasthaus mit
leiser Musik® mit einem Innenraumpegel von Laeq = 70 dB(A) gewahlt. Fur die Emissionen aus
dem Gebaude heraus werden gekippte Fenster und eine zeitweise geotffnete Eingangstur
angenommen. Die Eingangstur ist nicht dauerhaft getffnet oder im offenen Zustand fest-
gestellt und wird von den Gasten nur fir das Betreten und Verlassen des Restaurants und fur
die Bedienung im Aullenbereich geoffnet. Die Tur wird zu 20 % der Zeit als geoffnet
berlcksichtigt. Die Emissionen aus dem Restaurant werden mittels vertikaler Flachenguellen
in der Simulation dargestellt. Die Emissionspegel dieser Flachenquellen ergeben sich aus dem
Innenpegel, der Schalldammung und der FlachengréRe. Es wird von einem Schallddmm-Mal3
von 20 dB fiur die geschlossene Tur, 10 dB flr gekippte Fenster und O dB fir die getffnete
Eingangstir ausgegangen. Die Schallabstrahlung tber die Aul3enwande kann demgegentber
vernachlassigt werden. Weiter gibt es im Freien eine Freisitzflache mit ca. 20 Sitzplatzen auf
ca. 70 m?, auf der ein Biergartenbetrieb stattfindet. Hierzu wurde nach der ,Bayerischen
Biergartenverordnung“ [24] eine bewegte Punktquelle in 1 m Hohe auf 20 Sitzplatzen
angenommen. Die Kunden parken auf der 6ffentlichen Stral3e.

Casino:

Das Casino hat von 06:00 Uhr bis 03:00 Uhr ged6ffnet und wird von 10 Mitarbeitern unterhalten,
die jedoch nicht alle zur gleichen Zeit anwesend sind. Fur die Mitarbeiter befinden sich hinter
dem Haus 3 Stellpléatze und 4 vor dem Haus. Es wird davon ausgegangen, dass am Morgen,
vor Offnung des Casinos drei Mitarbeiter kommen und diese im Laufe des Tages wieder
gehen, gegen 13:00 Uhr kommen die nachsten drei Mitarbeiter und diese gehen erst am
Abend gegen 21:00 Uhr wieder. Um 20:00 Uhr kommen die restlichen vier Mitarbeiter, die die
ganze Nacht bis nach SchlieBung um 03:00 Uhr bleiben. Weiter wird davon ausgegangen, da
nach Aussage der Mitarbeiter der Besucherandrang sehr unterschiedlich ist, dass tagsuber
acht Kunden, am Abend vier Kunden und in der Nacht wiederum acht Kunden das Casino
besuchen. Zumindest finden diese Kunden einen Parkplatz auf dem zugehorigen Platz vor
dem Haus. Alle weitern Kunden parken auf der offentlichen Stral3e. Somit wird fir den
Parkplatz hinter dem Haus neben den bereits 0. g. Annahmen von 10 Bewegungen auf 3 Stell-
platzen am Tage zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr, 3 Bewegungen auf 3 Stellplatzen in der
Ruhezeit zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr bzw. zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr und
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7 Bewegungen auf 3 Stellplatzen in den Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 03:30 Uhr sowie vor
06:00 Uhr ausgegangen. Dies entspricht 0,256 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde tags,
0,333 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz wahrend der Ruhezeit und 0,389 Bewegungen
pro Stunde und Stellplatz nachts.

Fur den Parkplatz vor dem Eingang, der Uberwiegend von Kunden genutzt wird, wird mit
16 Bewegungen auf 4 Stellplétzen tags, 8 Bewegungen auf 4 Stellplatzen wahrend der
Ruhezeiten und 16 Bewegungen auf 4 Stellplatzen nachts in der Zeit von 22:00 Uhr bis
03:00 Uhr gerechnet. Dies entspricht 0,308 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz am Tage,
0,667 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der Ruhezeit und 0,8 Bewegungen pro Stunde
und Stellplatz in der Nacht.

Fur die Gerausche der Spielautomaten wurde nach dem ,Praxisleitfaden Gastgewerbe® [23]
ein Innenschallpegel flr ein , Tanzlokal, Bierlokal, Pub® mit einem La¢q = 85 dB(A) gewahlt. Fur
die Emissionen aus dem Gebaude heraus werden gekippte Fenster und eine zeitweise
gedffnete Eingangstir angenommen. Die Eingangstir ist nicht dauerhaft getffnet oder im
offenen Zustand festgestellt und wird von den Gasten nur fir das Betreten und Verlassen des
Casinos geoffnet. Die Tur wird zu 20 % der Zeit als gedffnet berticksichtigt. Die Emissionen
aus dem Casino werden mittels vertikaler Flachenquellen in der Simulation dargestellt. Die
Emissionspegel dieser Flachenquellen ergeben sich aus dem Innenpegel, der Schall-
dammung und der FlachengréfRe. Es wird von einem Schalldamm-Mal von 20 dB fiur die
geschlossene Tar, 10 dB fur gekippte Fenster und 0 dB fir die geotffnete Eingangstir
ausgegangen. Die Schallabstrahlung (ber die AuRenwande kann demgegeniber
vernachlassigt werden.

7.2.2 GE Stiftsbleiche Nord 02

Im Teilgebiet ,Stiftsbleiche Nord 02 ist ein Granitwerk ansassig, in dem zeitweilig sehr gro3e
Maschinen zum Einsatz kommen. Die Offnungszeiten sind von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, wobei
diverse Maschinen gelegentlich auch noch langer laufen. Im Granitwerk sind je nach
Auftragslage 20 bis 30 Mitarbeiter beschéatftigt, hier wird von einer Beschéftigung von
25 Mitarbeitern ausgegangen, fir die vor dem Verwaltungsgebaude auch ein Parkplatz mit
entsprechend vielen Stellplatzen zur Verfugung steht. Kunden werden nicht empfangen. Das
Granitwerk ist in finf Bereiche zu unterteilen:

Die groRe Werkhalle

Die Halle mit der grof3en Steinsége

Die Halle im Norden mit einer Abspritzanlage, der Rest des Gebéaudes ist offen
Freigelande mit diversen Maschinen wie Bagger, Radlader und einem Portalkran in
unmittelbarer N&he der Hallen

e Freigelande mit einem grolRen Portalkran auf der Ostlichen Seite des firmeneigenen
Zufahrtsweges

Ein Ubersichtsplan des Granitwerks zeigt Anlage 9.

Fur den Parkplatz mit 25 Stellplatzen fur 25 Vollzeitmitarbeiter wird mit 50 Bewegungen auf
25 Stellplatzen wahrend der Offnungszeiten von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, also
0,21 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz wahrend der Offnungszeiten (9,5 Stunden tags)
gerechnet. In der Nacht und in Ruhezeiten finden keine Bewegungen statt, da die Maschinen,
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die noch nach Ladenschluss arbeiten, ohne Betreuung durch Mitarbeiter arbeiten. Hierbei
handelt es sich um einen programmierten Prozess, der nicht Giberwacht werden muss.

Das Granitwerk wird von max. funf Lkw pro Tag beliefert. Die Anlieferung verteilt sich auf den
Bereich der westlichen Zufahrt zur groBen Werkhalle mit zwei Lkw und auf den Bereich des
AuRengeléandes im Nordosten mit dem grof3en Portalkran. Dort liefern drei Lkw an.

Fur alle drei Gebaude werden jeweils die gesamte Werkhalle als akustisch relevant
angesehen. Es wird jeweils ein Rauminnenpegel ermittelt, der von den verschiedenen Quellen
in der jeweiligen Halle, der Raumgeometrie sowie dem Absorptionskoeffizienten abhéangig ist.
Fur alle drei Hallen wird ein Absorptionskoeffizient von 0,1 angenommen. Bei den Wé&nden der
Hallen handelt es sich um PU-Sandwich-Konstruktionen, die nach gutachterlicher Erfahrung
ein Schallddmm-MaR von Ry, = 26 dB aufweisen. Fir die Dacher wird ebenfalls ein Schall-
damm-Maf von R, = 26 dB verwendet.

Die verwendeten Maschinen und deren Schallleistungspegel mitsamt der Einwirkzeit sowie die
ermittelten Rauminnenpegel der gro3en Werkhalle sind in Tabelle 14 aufgefuhrt.

Tabelle 14: Ermittlung des Rauminnenpegels der grol3en Werkhalle
Schallleistungs- | Einwirkzeit | Bezugszeit Mittelungspegel
Schallquellen pegel Lwa T Tges LwaT
dB(A) min min dB(A)
Frasmaschine 1151 360 570 113,0
Steinsage 1092 480 570 108,3
Diverse Winkelschleifer 1172 480 570 116,3
Hammern von Hand 751 480 570 74,3
Gabelstapler 993 480 570 98,3
Kleiner Radlader 1033 480 570 102,3
Ermittelter Rauminnenpegel 96,8 dB(A)
1 Schallleistungspegel nach gutachterlicher Einschatzung
2 Schallleistungspegel nach HLUG: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 2 [25]
3 Schallleistungspegel nach HLUG: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 1 [26]

Die beiden Tore im Osten sowie das Tor im Norden der gro3en Werkhalle sind wahrend der
gesamten Betriebszeit getffnet. Hier wurde bei der Ortsbesichtigung am 17.07.2018 ein
Schalldruckpegel Uber die Torflache von 76,7 dB(A) gemessen, woraus sich ein
dementsprechender flachenbezogener Schallleistungspegel von 76,7 dB(A)/m? ergibt. Das
Tor an der Sudseite hinter dem Verwaltungsteil ist wéahrend des Betriebes der Frase
geschlossen.

Die groBe Steinsage befindet sich in einer gesonderten kleineren Halle. Ein Sagevorgang
dauert vier Stunden und erfolgt ausschlieRlich bei geschlossenem Tor. Die Uberwachung
durch einen Mitarbeiter ist nicht erforderlich, daher erfolgt ein Sagevorgang gelegentlich auch
nach Feierabend, d. h. er wird um 17:00 Uhr gestartet und lauft dann in die Abendstunden
hinein. Somit wird fur die Ermittlung des Rauminnenpegels eine gesamte Bezugszeit Tges VON
Betriebsbeginn um 07:30 Uhr bis Ende eines abendlichen S&gevorgangs gegen 22:00 Uhr
angenommen. Es wird weiter davon ausgegangen, dass zwei Sagevorgéange pro Tag durch-
gefuhrt werden konnen. Der Schallleistungspegel der grol3en Steinsage wurde nach
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gutachterlicher Einschatzung ermittelt. In Tabelle 15 sind die verwendeten Annahmen

dargestellt.
Tabelle 15: Ermittlung des Rauminnenpegels der Halle mit der gro3en Steinsége
Schallleistungs- | Einwirkzeit | Bezugszeit Mittelungspegel
Schallquellen pegel Lwa T Tges Lwa,t
dB(A) min min dB(A)
GroR3e Steinséage 120 480 870 117,4
Ermittelter Rauminnenpegel 106,7 dB(A)

Die Abspritzanlage befindet sich ebenfalls in einer gesonderten Halle, deren Uberdachung
weiter auf das Freigelande reicht. Betrachtet wird aber nur der geschlossene Bereich mit der
Abspritzanlage. Die Abspritzanlage wird nur betétigt, so lange auch Mitarbeiter anwesend sind,
also zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr. Es wird von einer Einwirkzeit von vier Stunden am
Tag ausgegangen. Der Schallleistungspegel von 90 dB(A) resultiert aus der gutachterlichen
Einschatzung. In Tabelle 16 ist die Ermittlung des Rauminnenpegels der Halle mit der Ab-
spritzanlage dargestellt.

Tabelle 16: Ermittlung des Rauminnenpegels der Halle im Norden mit der Abspritzanlage

Schallleistungs- | Einwirkzeit | Bezugszeit Mittelungspegel
Schallquellen pegel Lwa T Tges LwaT
dB(A) min min dB(A)
Abspritzanlage 90 240 570 86,2
Ermittelter Rauminnenpegel 75,9 dB(A)

Auf dem Freigelande hinter der grof3en Werkhalle lagern diverse Steinblocke. Verschiedene
Maschinen wie Radlader, ein grof3er Bagger, ein kleiner Bagger sowie ein Portalkran werden
dort betrieben, um die Gesteinsblocke bewegen zu kdnnen. In Tabelle 17 sind die einzelnen
verwendeten Werkfahrzeuge und die entsprechenden Schallleistungspegel aufgefihrt. Die
Wege der Fahrzeuge wurden als Linienschallquellen auf dem Gelande sowie zum Freigelénde
im Osten nachgebildet. Lediglich der Protalkran wird als Flachenquelle in einer Héhe von 4,5 m
Uber Grund mit einem Schallleistungspegel von 93 dB(A) und einer Einwirkzeit von 60 Minuten
am Tag modelliert. Hier befinden sich die Laufschienen des Portalkrans auf einer Mauer in
4,5 m Hohe. Der Schallleistungspegel wurde an dem anderen Portalkran auf dem Freigelédnde
im Osten messtechnisch ermittelt.

Tabelle 17: Maschinen auf dem Freigeldnde und zum Freigeldnde im Osten
Schallleistungs- | Einwirk- | Anzahl lagg? Geschwindig-
Schallquellen pegel Lwa zeit T der Grund h keit v
; Fahrten
dB(A) min m km/h
Radlader 1 (klein) 103! 510 20 0,5 10
Radlader 2 (klein) 1
Fahrt von Tor 1 zu Tor 2 103 510 20 0.5 10
Gabelstapler 1 99! 450 20 0,5 15
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Schallleistungs- | Einwirk- | Anzahl ':g';f Geschwindig-
Schallquellen pegel Lwa zeit T der Grund h keit v
: Fahrten
dB(A) min m km/h
Gabelstapler 2
Fahrt zum Gelande im 99! 60 2 0,5 15
Osten
Bagger (groR) 982 30 1 0,5 10
Bagger (klein) 942 30 2 0,5 10
1 Schallleistungspegel nach HLUG: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 1 [26]
2 Schallleistungspegel nach HLUG: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 2 [25]

Auf dem Freigeléande auf der 6stlichen Seite des firmeneigenen Zufahrtsweges befindet sich
ein groRer Portalkran, der 5 — 6 Stunden im Monat in Betrieb ist. Die Flache wird hauptsachlich
als Lagerflache fur grol3e Gesteinsblocke genutzt, die zur Bearbeitung mit Hilfe des Protal-
kranes an den Rand der Flache gebracht werden, von wo aus sie dann mit dem Gabelstapler
in die groRe Werkhalle transportiert werden. Da die Laufschienen des grof3en Portalkranes
hier direkt auf dem Boden verlegt sind, wird dieser Kran als Flachenquelle in einer Hohe von
2,5m Uber Grund mit einem Schallleistungspegel von 93 dB(A) und einer Einwirkzeit von
60 Minuten am Tag modelliert. Der Schallleistungspegel wurde bei der Ortsbesichtigung am
17.07.2018 messtechnisch erfasst.

7.2.3 GE Stiftsbleiche Nord 03
Im Teilgebiet ,Stiftsbleiche Nord 03“ sind sechs Betriebe zusammengefasst. Hierbei handelt
es sich um zwei Blrofirmen, einen Maler, eine Baufirma und zwei Kfz-W erkstatten.

Bei den Burofirmen handelt es sich um kleine Betriebe mit nur wenigen Mitarbeitern. Hier wird
von insgesamt 20 Mitarbeitern ausgegangen, fir die auf den beiden gegeniberliegenden
Freiflachen Stellplatze zur Verfligung stehen. Zu diesen Betrieben in dem Gebdudekomplex
gehort auch ein Maler und eine Baufirma, die diese Raumlichkeiten jedoch nur als Lager
nutzen und nur zwei bis drei Mal pro Woche tberhaupt anwesend sind. Fur alle diese Betriebe
wurden sowohl auf dem sudlichen als auch auf dem westlichen Parkplatz jeweils 20 Stellplatze
angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass 15 Mitarbeiter auf dem sidlichen Parkplatz
und 5 Mitarbeiter auf dem westlichen Parkplatz parken. Dies bedeutet, auf dem sudlichen
Parkplatz finden 30 Bewegungen auf 20 Stellplatzen am Tage zwischen 07:00 Uhr und
18:00 Uhr statt, was 0,136 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz tags entspricht. Auf dem
westlichen Parkplatz sind es 10 Bewegungen auf 20 Stellplatzen am Tage zwischen 07:00 Uhr
und 18:00 Uhr, also 0,045 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz tags. In Ruhezeiten und
nachts finden hier keine Bewegungen statt.

Weiter befinden sich in dem Geb&udekomplex zwei Kfz-W erkstéatten, wovon bei einer jedoch
die Werkhalle eher selten als solche genutzt wird. Teilweise dient sie auch als Lager. Um auf
der sicheren Seite zu sein, wird hier dennoch ein normaler Werkstattbetrieb mit einer
Betriebszeit von 5 Stunden am Tag angenommen.

Bei der anderen Werkstatt handelt es sich um einen ganz normalen W erkstattbetrieb, der von
07:15 Uhr bis 18:00 Uhr gedffnet hat. Es werden 14 Mitarbeiter beschétftigt, die auf den Frei-
flachen rund um das Gebaude parken. Dort werden zudem auch Neuwagen bzw. reparierte
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Fahrzeuge abgestellt. In der Werkstatt werden ca. 15 Kunden am Tag bedient, die ebenfalls
rund um das Gebaude parken.

In beiden W erkstatten werden gelegentlich auch Lkw repariert. Die Fahrten dieser Lkw werden
als Linienschallquellen in einer Runde um das gesamte Gebaude simuliert. Bremsvorgange
und ahnliches finden in den Werkstatthallen statt, so dass diese nicht gesondert auf dem
Vorplatz betrachtet werden missen.

Somit werden fur die beiden Parkplatze im Osten und im Norden des Geb&udes folgende
Annahmen getroffen. Im Osten stehen 12 Stellplatze fiir Neuwagen, von denen maximal einer
am Tag bewegt wird, zur Verfiigung, dies bedeutet, hier finden 2 Bewegungen auf 12 Stell-
platzen am Tage wahrend der Offnungszeiten statt, also 0,016 Bewegungen pro Stunde und
Stellplatz. Im Norden werden insgesamt 120 Stellplatze angenommen, die durch die
Mitarbeiter-, Kunden- und sonstigen Fahrzeugbewegungen von reparierten Fahrzeugen
genutzt werden. Hier werden 90 Bewegungen auf 120 Stellplatzen am Tag zwischen
07:00 Uhr und 18:00 Uhr angenommen, also 0,068 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz zur
Folge hat. Nachts und in den Ruhezeiten findet kein Betrieb statt.

Fur die beiden Kfz-W erkstéatten werden jeweils die gesamte Werkhalle als akustisch relevant
angesehen. Dementsprechend wird basierend auf dem TUV-Bericht ,Handwerk und Wohnen
- bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel“ [27] fur beide Werkhallen ein mittlerer
Schalldruckpegel im Raum von Ly aeq = 75 dB(A) fir eine durchschnittliche Kfz-W erkstatt Gber
jeweils die gesamte Betriebszeit angesetzt. Im Falle der weniger aktiven Werkstatt wird eine
Betriebszeit von 5 Stunden angenommen. Im Falle der anderen W erkstatt sind die Betriebs-
zeiten von 07:15 Uhr bis 18:00 Uhr mit 10,75 Stunden genau bekannt.

Da es sich bei den Wanden der Werkhallen um Mauerwerk und bei dem Dach um eine
Stahlbetonkonstruktion handelt, ist die Schallabstrahlung Uber diese vernachlassigbar. Die
Schallabstrahlung erfolgt ausschlie3lich Gber die Tore bzw. Fenster.

Fur die Berechnungen wird davon ausgegangen, dass samtliche Tore am Tag wahrend der
gesamten Betriebszeit, d. h. 10,75 Stunden lang, getffnet sind, daher sind die Gerausche des
Offnens und SchlieRens vernachlassigbar.

Beide Werkstatthallen verfligen tber diverse Absaugvorrichtungen, die nach [27] fur Kfz-W erk-
stattbetriebe als Punktschallquellen mit einem Schallleistungspegel von Lwa = 85 dB(A) bei
einer taglichen Einwirkzeit von 4 h simuliert werden.

Die Geb&audehille wurde entsprechend dieser Annahmen in der Software nachgebildet.

7.3 Immissionen

Die berechneten anlagenbezogenen Beurteilungspegel L, an den maf3geblichen Immissions-
orten (10) sind den einzuhaltenden Immissionsrichtwertanteilen (IRWA) in der nachfolgenden
Tabelle 18 gegeniibergestellt.
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Tabelle 18: Immissionsorte (10), einzuhaltende Immissionsrichtwertanteile (IRWA) und
Beurteilungspegel Lr nach TA L&rm
- °
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g Bezeichnung 5 5 5 5 5 5 5 N o
— (@] [@)] (@] o (@] o (@] - =
= £ £ £ £ £ £ £ 3 G
E E| E E E|E| E|E| 8 &
[} ) Q <) Q <) Q e =
= = = = = = = < <
— N ™ < Ip] Lo (o] N~ (e8]
o o o o o o o o o
®} ®; ®} ® ® ® ®} ®} ©;
< Stiftsbleiche | Tag 294 | 313 | 415 | 498 | 448 | 436 | 474 | 349 | 343
= % c| Nord 01 Nacht | 22,4 | 24,3 | 345 | 428 | 37,8 | 36,6 | 404 | 27,9 | 27,3
S *52 Stiftsbleiche | Tag 378 | 392 | 453 | 484 | 48,1 | 478 | 51,6 | 424 | 41,7
a5 = Nord 02 Nacht | 24,8 | 26,2 | 32,3 | 354 | 351 | 34,8 | 38,6 | 29,4 | 28,7
E 2 | stiftsbleiche | Tag 371 | 38,7 | 448 | 466 | 455 | 451 | 48 40 | 39,4
= Nord 03 Nacht | 20,1 | 21,7 | 27,8 | 296 | 285 | 28,1 | 31,0 | 23,0 | 224
2 = Stiftsbleiche | Tag 20,8 | 209 | 310 | 355 | 31,3 | 196 | 37,9 | 13,7 | 183
o = | Nord 01 Nacht | 20,4 | 20,3 | 30,7 | 23,0 | 30,1 | 19,4 | 379 | 91 | 171
57T | stiftsbleiche | Tag 332 | 351 | 401 | 414 | 43,1 | 425 | 50,7 | 37,4 | 331
F:.) 3 NOl‘d 02 Nacht - - - - - - - - -
2 © | Stiftsbleiche | Tag 229 | 245 | 334 | 269 | 333 | 26,1 | 365 | 18,7 | 194
@ 2 | Nord 03 Nacht | - - _ . _ . - . .
Stiftsbleiche | Tag 8,6 | -104 | -105 | -143 | -135 | -240| 95 | -21,2 | -16,0
-‘f; Nord 01 Nacht | 2,0 | 4,0 | -3,8 | -198 | -7,7 | -17,2 | -2,5 | -18,8 | -10,2
E < | stiftsbleiche | Tag 46 | 41 | 52 | -70 | 50 | 53 | -09 | 50 | -8,6
_| % Nord 02 Nacht - - - - - - - - -
5 Stiftsbleiche | Tag -14,2 | -142 | 11,4 | -19,7 | -12,2 | -19,0 | -115 | -21,3 | -20,0
Nord 03 Nacht - - - - - - - - -

Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, dass an allen betrachteten Immissionsorten die
einzuhaltenden Immissionsrichtwertanteile (s. Abschnitt 7.1) unterschritten werden. In allen
drei Gebieten ist demnach eine Erweiterung der dort bereits anséssigen Betriebe moglich.

8  Zusammenfassung

Die Stadt Kempten beabsichtigt die stadtebauliche Ordnung von Gewerbeflachen nérdlich des
bestehenden Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche” in Kempten zwischen der Memminger Strale
und der lller in Form der Aufstellung des Bebauungsplans ,Stiftsbleiche Nord®. Innerhalb des
Plangebietes sind bereits Gewerbebetriebe teilweise mit vorhandener Wohnnutzung ansassig.

Hinsichtlich des Immissionsschutzes wurde zum einen die Mdéglichkeit der Ansiedlung weiterer
Betriebe sowie eine Erweiterung des vorhandenen Granitwerkes untersucht. Hierfiir wurde die
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Vorbelastung aus dem im Siuden angrenzenden Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche® ermittelt und
daraufhin Emissionskontingente nach DIN 45691 fur das Plangebiet ,Stiftsbleiche Nord*
festgelegt, um sicherzustellen, dass in den angrenzenden Gebieten die Orientierungswerte
nach DIN 18005 bzw. die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach TA Larm eingehalten
werden. Durch die Berechnung der Geréduschabstrahlung der ortsansassigen Betriebe wurde
die Einhaltung der Emissionskontingente und die Mdoglichkeit einer Erweiterung des
Granitwerkes bestatigt.

Zum anderen wurden die Schallimmissionen, hervorgerufen durch den umliegenden Stral3en-
verkehr der Memminger Stral3e (St 2009) ermittelt und beurteilt. Die Orientierungswerte der
DIN 18005 werden weitgehend eingehalten. Am westlichen Rand des Planungsgebietes zur
Memminger StraRe hin liegen Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 fiir
Gewerbegebiete vor. Aufgrund der berechneten Uberschreitungen miissen an betroffenen
Fassaden zuséatzlich passive Schallschutzmalinahmen vorgesehen werden.

Nordlingen, den 14.09.2018
ACCON GmbH

Dipl.-Met. Isabel Trj:%

A
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Anlage 1 Lageplan Immissionsorte
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Anlage 3 Rasterlarmkarte Vorbelastung Tag
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Beurteilungspegel
I ...<=35.0dB(A) Beurteilungszeitraum: Tag
[ 35.0 < ... <=40.0 dB(A) Berechnungshéhe: 4 m
I 400 < . <= 45.0 dB(A) MaRstab ca. 1:3000
45.0 < ... <=50.0 dB(A)
I 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
[ 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
I 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
I 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
<= -
I 70.0 < ... <= 75.0 dB(A) Gewarbelaii
I 75.0 < ... <= 80.0 dB(A) Vorbelastung
I 300 < ... dB(A)
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Anlage 4 Rasterlarmkarte Vorbelastung Nacht
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Anlage 5 Rasterlarmkarte Gerauschkontingentierung Tag
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Anlage 6 Rasterlarmkarte Gerauschkontingentierung Nacht
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Beurteilungspegel
[ ... <=35.0 dB(A) Beurteilungszeitraum: Nacht
[ 35.0 < ... <= 40.0 dB(A) Berechnungshohe: 4 m
I 40.0 < ... <= 45.0 dB(A) MaRstab ca. 1:2600
450 < ... <= 50.0 dB(A)
[N 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
[ 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
I 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
I 650 < ... <= 70.0 dB(A)
N 70.0 < ... <=75.0 dB(A) Gewerbelarm
[ 75.0 < ... <= 80.0 dB(A) Kontingentierung
I 300 <... dB(A)
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Anlage 7 Rasterlarmkarte StraRenverkehrslarm, Tag
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Beurteilungspegel

... <=35.0dB(A) Beurteilungszeitraum: Tag
I 35.0 < ... <= 40.0 dB(A) Berechnungshéhe: 4 m
I 40.0 < ... <= 45.0 dB(A) MaRstab ca. 1:1500
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
N 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
[ 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
I 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
I 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)
M 700 <.... =76 0.d5A) StraBenverkehrslarm
I 75.0 < ... <= 80.0 dB(A) RIS 60
I 500 <... dB(A)
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Anlage 8 Rasterlarmkarte StralRenverkehrslarm, Nacht
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Beurteilungspegel
[ ..<=350dB(A) Beurteilungszeitraum: Nacht
I 35.0 < ... <= 40.0 dB(A) Berechnungshéhe: 4 m
I 400 < ... <= 45.0 dB(A) MaRstab ca. 1:1500
45.0 < ... <= 50.0 dB(A)
B 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)
[ 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)
I 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)
I 650 < ... <= 70.0 dB(A)
I 70.0 < .. <= 75.0 dB(A) StraRenverkehrslarm
B 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)
RLS 90
I 800 <... dB(A)
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Anlage 9 Rasterlarmkarte Mal3geblicher Aul3enlarmpegel
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MaRgeblicher AuRenlarmpegel

.. <55 dB(A) Berechnungshshe: 4 m

T 55<=..<60dB(A) MaRstab ca. 1:2600
I 60 <= ... < 65 dB(A)
_ 65<=..<70dB(A)
70 <= ... < 75 dB(A)
[ 75<=...<80dB(A) MaRgeblicher AuBenlarmpegel
I 50 <= ... dB(A) Kontingentierung
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Anlage 10 Lageplan Granitwerk
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Bericht-Nr.: ACB-0918-8302/02

Anlage 11 Schallquellen

B-Planquellen

dCCOr

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht .

. Flache

Bezeichnung Lw" Lw Lw" Lw
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) (m?)
BPLAN GE 1 60 101,1 43 84,1 12895
BPLAN GE 2 64 103,3 48 87,3 8405
BPLAN GE 3 65 97,8 50 82,8 1922
BPLAN GE 5 70 101,1 55 86,1 1283
BPLAN GE 6 70 102,6 55 87,6 1840
BPLAN GE 4 70 110,9 56 96,9 12169
GE Stiftsbleiche Nord 01 60 95,1 53 88,1 3231
GE Stiftsbleiche Nord 02 62 105,1 49 92,1 20397
GE Stiftsbleiche Nord 03 62 103,3 45 86,3 13548
GE Stiftsbleiche Nord 04 60 94,2 45 79,2 2635
GE Stiftsbleiche Nord 05 60 97,5 40 77,5 5654
GE Stiftsbleiche Nord 06 59 91,7 35 67,7 1842
GE Stiftsbleiche Nord 07 59 96,5 40 77,5 5567
GE Stiftsbleiche Nord 08 59 94,6 40 75,6 3599
GE Stiftsbleiche Nord 09 55 89,6 35 69,6 2898
GE Stiftsbleiche Nord 10 56 96,4 35 75,4 10841
GE Stiftsbleiche Nord 11 58 97,4 35 74,4 8765
Stral3en
Lme genaue Zahldaten zul. Geschw. RQ | StraBenoberfl. | Steig.
Bezeichnung Tag | Nacht M p (%) Pkw | Lkw — Dstro ik %)
(dBA) | (dBA) | Tag | Nacht| Tag | Nacht | (km/h) | (km/h) (dB)
Staatsstrae 2009
(Memminger Straie) 65 56 762 113 3,8 3,3 70 70 3,80 0
Hartnagel 49 40 15 8 16,0 0,0 50 50 w4 0
Linienquellen
S Lw S Lw' Lw/Li Einwirkzeit Bew. Punktquellen
Bezeichnung Tag |Abend| Nacht| Tag |Abend | Nacht Tag | Ruhe | Nacht 0 |]ikreg: Richtw. Anzahl Geschw.
_ (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) Typ W (min) | (min) | (min) | (@B) | (Hz) _ Tag | Abend| Nacht | (km/h)

Coboipie G S 8 B N 72 N A O N Y B N R .
Gabelstapler 1 Granitwerk 925 70,2 Lw-PQ 99 450 0 0 0 500 | (keine) 20 0 0 15
PKW-Transporter Verkehr Autohaus 779 52,5 Lw-PQ 93 660 0 0 0 500 | (keine) 3 0 0 30
Bagger Granitwerk 789 58,0 Lw-PQ 98 30 0 0 0 500 | (keine) 1 0 0 10
Kleiner Radlader 1 Granitwerk 944 76.0 Lw-PQ 103 510 0 0 0 500 | {keine) 20 0 0 10
Kleiner Radlader 2 Granitwerk 90,1 76.0 Lw-PQ 103 510 0 0 0 500 | (keine) 20 0 0 10
Kleiner Bagger Granitwerk 76,4 - - 57.0 - - Lw-PQ 94 30 0 0 0 500 | (keine) 2 0 0 10
LKW-Anlieferung 2 Granitwerk 93,3 93.3 933 70.8 708 708 Lw' 63+10%l0g10{3*2) 60 0 0 0 500 | (keine)
LKW-Verkehr Autohaus 88,4 88.4 88.4 63.0 63,0 63,0 Lw' 63+10"l0g10(1) 60 0 0 0 500 | (keine)
PKW Mitarbeiter Blros 65,5 - - 47.8 - - Lw-PQ 93 660 0 0 0 500 | (keine) 1 0 0 30
PKW Kunden Mitarbeiter Autohaus 68,9 52,6 Lw-PQ 93 660 0 0 0 500 | (keine) 3 o} 0 30
PKW Kiichenstudio 63,1 - - 51,7 - - Lw-PQ 93 540 0 0 0 500 | (keine) 2 0 0 30
PKW Casino 615 | 642 | 643 51,2 | 539 | 541 |Lw-PQ 93 780 180 60 0 500 | (keine) 2 4 4 30
LKW Anlieferung Kichenstudio 822 82,2 822 69.9 69,9 69,9 Lw' 63+10'log(1*2) 60 0 0 0 500 | (keine)
PKW Granitwerk 73,3 - - 55,5 - - Lw-PQ 93 570 0 0 0 500 | (keine) 5 0 0 30
8302_02_B N
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Flachenqguellen

Lw h i Lw" Lw/Li Schalldammung Einwirkzeit Ko Frég: Bew. Punktquellen

Bezeichnung Tag |Abend| Nacht| Tag |Abend| Nacht Typ Wert R Flache | Tag | Ruhe | Nacht Richtw. Anzahl

(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) m?) | (min) | (min) | (min) | @B) | (Hz) Tag |Abend| Nacht
Portalkran 1 Granitwerk 930 | 930 [ 930 | 626 | 626 | 626 | Lw 93.0 60 0 0 0 500 | (keine)
Portalkran 2 Granitwerk 930 [ 930 [ 930 | 638 | 638 [ 638 | Lw 93.0 60 0 0 0 500 | (keine)
Dach groRe Sage Granitwerk 967 | 967 | 967 | 767 | 767 | 767 Li 1067 26 101 570 120 0 0 500 | (keine)
Dach Werkhalle Granitwerk 1006 | 1006 | 1006 | 668 | 668 | 668 Li 96,8 26 2373 570 0 0 0 500 | (keine)
Dach Gebaude Nord Granitwerk 658 | 658 | 658 | 459 | 459 | 459 Li 75.9 26 97 240 0 0 0 500 | (keine)
AuBengastronomie 79,0 79,0 - 60,8 60.8 - Lw-PQ 6343 180 120 0 0 500 | (keine) 20 20 0
LKW-Aniieferung 2 Granitwerk 909 [ 909 [ 909 | 773 | 773 | 773 | Lw | 83.1+10%0g10(3"2) 60 0 0 0 500 | (keine)
LKW-Anlieferung 1 Granitwerk 89,1 89,1 89,1 713 713 71,3 Lw 83,1+10%0g10(2*2) 60 ] 0 0 500 | (keine)
LKW-Anlieferung Kchenstudio 83,1 83,1 83,1 694 | 694 | 694 Lw 83,1 60 0 0 0 500 | (keine)
Vertikale Flachenquellen

Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Schallddmmung Einwirkzeit % =
Bezeichnung Tag |Abend| Nacht | Tag |Abend| Nacht Typ Wert R Fliche | Tag | Ruhe | Nacht he% Richtw.
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | {(dBA) (m?) {min) | (min) | {(min) | (dB) | (Hz)
Tor Ost 1 Granitwerk 88,9 88,9 88,9 76,7 76,7 76,7 Lw" | Tor_Ost_1 570 0 0 3 (keine)
Tor Ost 2 Granitwerk 88,9 88,9 88,9 76,7 76,7 76,7 Lw" | Tor_Ost_1 570 0 0 3 (keine)
Tor Nord Granitwerk 76,7 76,7 76,7 64,7 64,7 64,7 Lw | Tor_Ost_1 570 0 0 3 (keine)
Tor Gebaude Nord Granitwerk 76,7 76,7 76,7 64,7 64,7 64,7 Lw | Tor_Ost_1 360 0 0 3 (keine)
Wand grofie Sage Granitwerk 99,8 99,8 99,8 76,7 76,7 76,7 Li 106,7 26 205,59 570 120 0 3 500 | (keine)
Wand Werkhalle Granitwerk 95,2 95,2 95,2 66,8 66,8 66,8 Li 96,8 26 685,32 570 0 0 3 500 | (keine)
Wand Werkhalle Granitwerk 93,1 93,1 93,1 66,8 66,8 66,8 Li 96,8 26 422 47 570 0 0 3 500 | (keine)
Wand Gebaude Nord 69,3 69,3 69,3 45,9 459 459 Li 75,9 26 216,57 240 0 0 3 500 | (keine)
Tor 6 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 3 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 4 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 1 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 2 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 5 SAM Truck 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 300 0 0 3 500 | (keine)
Tor 2 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71,0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | (keine)
Tor 1 Wolfle 83,0 83,0 83.0 710 7.0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | {keine)
Tor 4 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71.0 7.0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | {keine)
Tor 3 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | (keine)
Tor 5 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | (keine)
Tor 6 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | (keine)
Tor 7 Wolfle 83,0 83,0 83,0 71,0 71,0 71.0 Li 75,0 0 16,01 645 0 0 3 500 | (keine)
Tor Gasthaus gedffnet 729 72,9 12,9 66,0 66,0 66,0 Li 70,0 0 4,87 36 24 0 3 500 | (keine)
Tior Gasthaus geschlossen 52,9 52,9 52,9 46,0 46,0 46,0 Li 70,0 20 4,87 144 96 0 3 500 | (keine)
Fenster 1 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 2 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 3 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 4 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 5 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 6 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 1.7 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 7 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 1.7 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 8 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 1.7 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 9 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 1.7 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 10 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 1.7 180 120 0 3 500 | (keine)
Fenster 11 Gasthaus 58,3 58,3 58,3 56,0 56,0 56,0 Li 70,0 10 17 180 120 0 3 500 | (keine)
Tor 1 Casino geoffnet 85,6 85,6 85,6 81.1 81.1 81,1 Li 85,0 0 29 156 36 12 3 500 | (keine)
Tur 1 Casino geschlossen 65,6 65,6 65,6 61,1 61,1 61,1 Li 85,0 20 29 624 144 60 3 500 | (keine)
Tor 2 Casino geoffnet 85,6 85,6 85,6 81,0 81,0 81,0 Li 85,0 0 29 156 36 12 3 500 | (keine)
Tur 2 Casino geschlossen 65,6 65,6 65,6 61,0 61,0 61,0 Li 85,0 20 29 624 144 60 3 500 | (keine)
Fenster 01 Casino 733 733 733 68,4 68,4 684 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 02 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 03 Casino 733 733 733 713 713 71.3 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 04 Casino 733 733 733 713 713 71.3 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 05 Casino 733 733 733 713 713 71.3 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 06 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 07 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 08 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 09 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 10 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 11 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 12 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 13 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Fenster 14 Casino 733 733 733 71,0 71,0 71,0 Li 85,0 10 1,68 780 180 60 3 500 | (keine)
Spektrum Tor Ost
. Oktavspektrum (dB)
Bezeichnung | Typ Quelle
Bew. | 31,5 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 A lin

Tor Ost 1 Lw 29,5 41,3 53,0 65,0 64,5 72,8 70,6 67,4 66,9 | 76,7 | 76,7 | Messung 2018-07-17
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Punktguellen
Schallleistung Lw Lw /Li Einwirkzeit
< g KO Freq. | . Hohe
Bezeichnung Tag |Abend | Nacht Typ | Wert Tag | Ruhe | Nacht Richtw
(dBA) | (dBA) | (dBA) (min) | (min) | (min) | (dB) (Hz) (m)
Absaugung 1 KFZ-Werkstatt 85 85 85 Lw 85 240 0 0 0 500 | (keine) | 7,0
Absaugung 2 KFZ-Werkstatt 85 85 85 Lw 85 240 0 0 0 500 | (keine) | 7,0
Absaugung 3 KFZ-Werkstatt 85 85 85 Lw 85 240 0 0 0 500 | (keine) [ 7,0
Absaugung 4 SAM Truck 85 85 85 Lw 85 240 0 0 0 500 | (keine) | 7,0
Absaugung 5 SAM Truck 85 85 85 Lw 85 240 0 0 0 500 | (keine) | 7,0
Parkplatze
Lwa Zahldaten 2uschlag Art 2uschlag Fahrbahn Einwirkzeit
Bezeichnung Typ | Tag | Ruhe | Nacht N |Kpa Kstro Berechnung | | Ruhe | Nacht
9 Anzahl B P2\ porkplatzart Fahrbahnoberfliche nach 0 ’ %
(dBA) | (dBA) | (dBA) BO Tag | Ruhe | Nacht | (dB) (dB) (min) | (min) | (min)
Parken Kunden Ki i ind 67,4 - = Stellplatz 5 1 0,220 0 0 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte Fahrgassen LfU-Studie 2007 540 0 0
Parken MA Klchenstudio ind 67,4 = @ Stellplatz 5 1 0,220 [ 0 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte Fahrgassen LfU-Studie 2007 540 0 [
Parken Kunden Casino ind 67,9 71,3 72,1 Stellplatz 4 1 0,308 | 0,667 | 0,800 | 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte LfU-Studie 2007 780 180 60
Parken Casino Mitarbeiter ind 65,9 67,0 67,7 Stellplatz 3 1 0,256 | 0,333 | 0,389 | 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte F LfU-Studie 2007 780 180 60
Parken Granitwerk ind 77,2 = = Stellplatz 25 1 0,210 0 0 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte Fahrgassen LfU-Studie 2007 570 0 0
Parken Biro suid ind 73,9 Stellplatz 20 1 0,136 0 0 4 P+R-Parkplatz 0 i F LfU-Studie 2007 660 0 0
Parken Biro west ind 69,1 Stellplatz 20 1 0,045 0 0 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte LfU-Studie 2007 660 0 0
Parken Autohaus ind 81,2 Stellplatz 120 1 0,068 0 [ 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte LfU-Studie 2007 660 0 0
Parken Neuwagen ind 61,0 Stellplatz 12 1 0,016 0 0 4 P+R-Parkplatz 0 Asphaltierte Fahrgassen LfU-Studie 2007 645 0 0
8302_02_B XIvV
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2011 u. a. mit folgenden Normen:

DIN EN ISO 14688-1; DIN EN ISO 14688-2, DIN EN 1SO 14689-1

DIN 1054: Baugrund- und Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, erganzende
Regelungen zur DIN EN 1997-1

DIN 19731, Verwertung von Bodenmaterial
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Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor
— Heuss — Allee 17, 53773 Hennef

[4] Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, August 2008

Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz

[5.1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)

[6.2] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), vom 12.07.2019

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt
[6] Anforderung an die Verfillung von Gruben und Briichen - Eckpunktepapier -, Stand
15.07.2021

1 Vorgang

Die Stadt Kempten plant derzeit die ErschlieBung des Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche 11 im
Norden von Kempten. Das Bauareal befindet sich auf den Flurstlicken 883/1 und 883/2, Ge-
markung Kempten (vgl. Lageplan Anl. 1.1 und 1.2). Vom Auftraggeber wurde die Unterlage [1]
in Form eines grundlegenden Erschliefungsplanes vorgelegt. Es sind den bisherigen Planun-
gen zufolge sieben Bauparzellen geplant, die sich um eine in etwa ovale ErschlieRungsstralie
gruppieren. Das neue Gewerbegebiet schliel3t im Norden an das bestehende Gewerbegebiet
an. Genauere Angaben zu der geplanten Bebauung liegen uns zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
VOr.

Unser Blro wurde im Mai 2022 beauftragt, eine Baugrunderkundung im Projektgebiet ,Stifts-
bleiche II* durchzufihren und einen umwelt- und geotechnischen Bericht zu erstellen. Im Be-
richt werden die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes im Norden und Osten des Bauge-
bietes dargestellt. Ferner werden die Griindungen der Erschliefungsstral’e und der Versor-
gungsleitungen beschrieben. Zusatzlich ist die altlastentechnische Vorerkundung Oberboden,
Tallehm und Talkies dargestellt

Am 03.06.2022 wurden insgesamt 8 Baggerschurfe (SG1/22 bis SG8/22) im Bereich der ge-
planten Versickerungsflachen und im Bereich der ErschlieRungsstralRe ausgefuhrt. In den
Schirfen SG2/22 und SG3/22 wurden Insitu - Sickerversuche durchgefihrt.

Die Lage und die Ansatzhéhen der Untersuchungspunkte wurden von unserem Biro einge-
messen. Die Lage der Aufschlusspunkte ist im Lageplan der Anlage 1.2 dargestellt. Die H6hen
der Ansatzpunkte, ebenso wie die detaillierte, nach DIN EN ISO 14688-1 und -2, DIN 18 196
und DIN 18 300 (2015) klassifizierte Bodenaufnahme, ist bei den geologischen Profilen der
Anlagen 2.1 bis 2.2 aufgefuhrt.

Aus den Untersuchungsstellen wurden Bodenproben der einzelnen Schichten entnommen
und folgende bodenmechanische Labor- und Feldversuche durchgefihrt:
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- Ermittlung Kornverteilungskurve nach DIN 18 123 (2 Stk., Probe Talkies)

- Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes ki anhand von Sickerversuchen in den Bag-
gerschurfen (2 Stk., Talkies)

- Umwelttechnische Analysen nach BBodSchV (2 Stk. Oberboden)

- Umwelttechnische Analysen nach bayer. Verflll-Leitfaden (2 Stk. Tallehm)

- Umwelttechnische Analysen nach LAGA M20 (2 Stk. Talkies)

2 Geomorphologische Situation und geologischer Uberblick, Bodenschichten, bau-
technische Beschreibung, Bodenkennwerte, Bodenklassifizierung, Homogenberei-
che, Erdbebenklassifizierung, geotechnische Kategorie, Frosteinwirkungszone

21 Geomorphologische Situation und geologischer Uberblick

Die zu bebauenden Grundstlicke werden derzeit als Acker- und Griinlandflachen genutzt. Im
Westen schlie3t die Memminger Strafl’e an das Baugebiet an. Im Osten liegen weitere Acker-
und Grlnlandflachen sowie die lller. Im Slidwesten grenzt das neue Gewerbegebiet an die
bestehenden Bebauungen des Gewerbegebietes ,Stiftsbleiche an. Im Norden grenzt das ge-
plante Gewerbegebiet an eine Wohnsiedlung an. Die Lage des neuen Gewerbegebietes ist
beim Lageplan der Anlage 1.2 dargestellt.

Das unbebaute Gelande steigt nur sehr leicht von Osten (ca. 657 m . NN) nach Westen an
(ca. 658 m U. NN). Morphologisch handelt es sich um die ehemalige Aueflache der lller.

Geologisch gesehen befindet sich das Bauareal demnach im Bereich junger Aueablagerungen
(Tallehme, Talsande), die von spat- bis postglazialen Sedimenten (Talkiese bzw. Schmelz-
wasserkiese) unterlagert werden. Die geologische Basis der quartaren Ablagerungen wird im
Untersuchungsgebiet von den tiefreichenden Beckensedimenten der letzten Eiszeit gebildet.
Die Beckenablagerungen entstanden in einem langsam verlandenden Eisrandstausee, der
von triben Schmelzwassern durchstromt wurde. Lokale Auffiillungen sowie ein Oberboden
schlief3en die Bodenschichtung nach oben hin ab.

2.2 Bodenschichten

Anhand der ausgefiuihrten Aufschliisse kann am Projektstandort von folgender genereller
Schichtenfolge ausgegangen werden:

Gewerbegebiet Mutterboden (Quartar)
Auffillung (nur sehr lokal) (rezent)
Tallehm (Quartar: Holozan)
Talsand (Quartar: Holozan)
Talkies (Quartar: spates Pleistozan)
(

Beckenschluff Quartar: Pleistozan)



.
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Im Einzelnen wurden mit den Aufschlissen folgende Schichtglieder / Schichttiefen festgestellt.

Tabelle 1A: Schichtglieder / Schichttiefen (von - bis m unter Gelande) Bereich Versickerung

Aufschluss SG1/22 S$G2/22 SG3/22 SG4/22
Ansatzhohe m i. NN 657.07 656.98 656.91 657.13
Mutterboden 0,00 -0,40 0,00 - 0,30 0,00 - 0,40 0,00 - 0,40
Tallehm 0,40 -4,10 0,30 - 1,50 - 0,40 - 1,00
Talsand - - 0,40 -1,50 1,00 -1,50
Talkiese 4,10 — 4,50* 1,50 — 4,20 1,50 — 4,80* 1,50 — 5,00*
Beckenschluff - 4,20 - 5,00* - -

* Endtiefe

Tabelle 1B: Schichtglieder / Schichttiefen (von - bis m unter Gelande) ErschlieBungsstralle

Aufschluss SG5/22 SG6/22 SG7/22 SG8/22

Ansatzhéhe m i. NN 657.14 657.04 657.12 658.09
Mutterboden 0,00 -0,40 0,00 - 0,40 0,00-0,35 0,00 -0,40
Auffiillung - - - 0,40 -1,20
Tallehm 0,40 -1,00 0,40 — 2,60 0,35-2,60 1,20 — 2,00
Talsand - - 2,60 -4,80 2,00-2,40
Talkiese 1,00 —4,30 2,60 — 4,50* 4,80 - 5,20* 2,40 —5,20*

Beckenschluff 4,30 - 5,10* - - -

* Endtiefe

2.3 Bautechnische Beschreibung der Schichten

Auffillungen (nur SG8/22: 0,4 — 1,2 m)

Eine Aufflllung wurde nur im Bereich des Schurfes SG8/22 festgestellt, der am Rand der be-
stehenden ErschlieBungsstral3e liegt. Es handelt sich um einen schwach schluffigen bis schluf-
figen, sandigen bis stark sandigen, gering steinigen Kies des Strallendammes. Der Lage-
rungszustand ist als locker einzustufen.

Mutterboden (Acker + Griinland)

Der dunkelgraubraun gefarbte Oberboden setzt sich am Projektstandort aus einem schwach
feinsandigen, schwach tonigen, gering kiesigen, schwach humosen Schluff zusammen. Auf
Grund der Humusgehalte zwischen 1,9 und 2,1 Masse - % (vgl. Anl. 6) ist der bodenkundlichen
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Kartieranleitung zufolge von einem schwach humosen bis mittel humosen Oberbdden auszu-
gehen (h2, h3). Eine Abgrenzung zu den z. T. darunter folgenden Tallehmen ist z. T. nur an-
hand der Durchwurzelung festzustellen. Die Schichtstarke variiert zwischen 0,3 m und 0,4 m.
Die Konsistenz ist weich. Der Oberboden ist zum Abtrag von Lasten nicht geeignet. Der
Oberboden ist vor Baubeginn abzuschieben und zu separieren. Der Mutterboden kann in sta-
tisch nicht relevanten Bereichen zur Gelandeangleichung oder als kulturfahiger Oberboden
wiederverwendet werden. Nutzungsbezogen sind ggf. Analysen nach der Bundesboden-
schutz- und Altlastenverordnung (Vorsorgewerte gem. BBodSchV, Wirkungspfade Boden —
Nutzpflanze oder Boden — Mensch etc.) erforderlich. Die Voruntersuchung nach BBodSchV
ergab fur beide Proben eine Uberschreitung der 70 % Vorsorgewerte auf Grund der Kupfer-
gehalte im Feststoff (vgl. Anl. 5.1). Der Mutterboden ware somit nur auf landwirtschaftlichen
Flachen verwertbar, die gleiche Hintergrundwerte zeigen.

Tallehm

Die Tallehme setzen sich aus gering bis schwach tonigen, lagenweise tonigen, schwach san-
digen bis sandigen, lokal stark sandigen Schluffen zusammen, deren Kiesanteil zwischen ge-
ring kiesig und kiesig variiert. Die Konsistenz ist der manuellen Ansprache zufolge als weich
einzustufen. Die Tallehmlagen sind zum Abtrag von Lasten nicht geeignet. Der Tallehm kann
nach einem Aushub in statisch nicht relevanten Bereichen wiederverwendet oder in Verfull-
malinahmen verwertet werden. An den Tallehmen wurden zwei umwelttechnische Analysen
durchgefuhrt. Diese ergaben eine Einstufung nach dem bayerischen Verfll-Leitfaden von Z0,
siehe Kapitel 5.

Talsand

Die Talsande setzen sich aus schwach schluffigen bis schluffigen, lokal gering kiesigen bis
schwach kiesigen Sanden zusammen. Die Lagerung des Bodens ist als locker zu bezeichnen.
Die z. T. bindige Matrix zeigt im Einflussbereich des Grundwassers eine weiche bis breiige
Konsistenz. Die Talsande sind insgesamt als gering tragfahig einzustufen. Wassergesattigte
Talsande flieken beim Anschnitt durch Baugruben aus den Bdschungen aus und zeigen
thixotrope Eigenschaften (Wasserbetteffekt).

Talkiese

Bei den Talkiesen handelt es sich um gering bis schwach schluffige, schwach sandige bis
sandige, lagenweise stark sandige, schwach steinige Kiese. In den Kiesen kénnen erfahrungs-
gemal Sandlinsen enthalten sein.

Die Talkiese zeigen auf Grund des Baggerwiderstandes einen mitteldichten Lagerungszu-
stand. Der Steinanteil > 60 mm Durchmesser der untersuchten Proben lag gemaf den Korn-
verteilungskurven der Anlagen 4.1 und 4.2 zwischen rd. 10 Gew.-% und 18 Gew.-%. Der
Feinstkornanteil @ < 0,063 mm schwankt zwischen ca. 3,0 Gew.-% und 4,2 Gew.%. Der zur
optimalen Verdichtung (100 % Proctordichte) des Kieses notwendige Wassergehalt liegt er-
fahrungsgemaf im Bereich zwischen 4 und 6 Gew.-%, so dass nach dem Aushub aus dem
Grundwasser ein Abtrocknen notwendig ist, um ihn technisch wieder zu verwerten.

Die mindestens mitteldicht gelagerten Talkiese sind zum Abtrag von Gebaudelasten geeignet.
Die nicht bindigen Talkiese kénnen — nach dem Abtrocknen — aus bautechnischer Sicht in
statisch relevanten Bereichen zur Gelandeangleichung wiederverwendet werden. An den Tal-
kiesen wurden zwei umwelttechnische Analysen durchgefiihrt. Diese ergaben eine Einstufung
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nach LAGA M20 von Z0, siehe Kapitel 5. Die Kiese waren demnach bei technischen Bauwer-
ken frei verwertbar.

Beckenschluff

Die glazial gebildeten Schichten liegen im Untersuchungsgebiet als grau gefarbte, schwach
feinsandige bis feinsandige, schwach tonige bis tonige Schluffe vor. Sie zeigen die flr Becken-
ablagerungen typische Feinstschichtung (,blattrige Banderung®). Die Schluffe besitzen eine
weiche bis steife Konsistenz und sind gering bis maRig tragfahig.

2.4 Bodenkennwerte und Klassifizierung

Auf Grund der Beschreibung der Béden nach Abs. 2.3, werden im Folgenden die fur den Erd-
bau notwendigen Bodenkennwerte und die Bodenklassen angegeben:

Tabelle 2: Charakteristische Bodenkennwerte (Erfahrungswerte)

Ruchts Raichts Reibungswinkel Gl Steifemodul
Schicht (erdfeucht) | (unter Auftrieb) T (draniert) Es [MN/m?]
Yy [kN/m3] Y' [kKN/m?] @ c' [kN/m?] S
Mutterboden 12-14 2-4 17,5-20,0 0 -
Auffullungen 20-21 10-11 32,5-35 0 -
Tallehm 17 -18 7-8 225-25 1-2 2-4
Talsand 18-19 8-9 27,5-30 0 4-6
Talkies 21-22 11-12 32,5-35 0 30-40
Beckenschluff 17 -19 7-9 22,5-27,5 2-3 8-12

* Steine und Blocke

Die vorgenannten Mittelwerte leiten sich aus den vorliegenden Untersuchungen und aus Er-
fahrungswerten von vergleichbaren Béden ab. Die Bodenparameter gelten flr die anstehen-
den Schichten im ungestérten Lagerungsverband.
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Bodengruppe Bodenklasse Frost- Verdichtbarkeits-
Schicht N 1% ) 9p6p DIN18300 empfindlichkeit klasse
(bis 2012) ZTV E-StB 17 ZTV A-StB 12
Mutterboden Oou, [0U] 1 F3 V3
Auffillungen [GW, GU] 3 F1, F2 V1
Tallehm UL, UM 4 F3 V3
. V1 bei SW, SU
Talsand SW, SU, sU 3,4,2 F1,F2, F3 V2 bei SU*
Talkies GW, GU, X (Y) 3,5,(6,7) F1, F2 V1
Beckenschluff UL, UM 4,(2) F3 V3

*je nach Anteil und GréR3e der Steine und Blécke / bei fester Konsistenz Bkl.6

Bldocke > 600 mm sind im Talkies méglich (dann Bkl. 7)

Im Jahr 2015 wurde die Umstellung der DIN 18300 beschlossen, bei der die Boden nach Ho-
mogenbereichen eingeteilt werden. Hierbei werden die ,alten“ Charakteristika Lésen, Laden
und Fordern mit den neuen Charakteristika des Behandelns, Einbauens und Verdichtens ver-
eint. Béden gleicher Eigenschaften werden zu Homogenbereichen zusammengefasst. Die Ho-
mogenbereiche entsprechen im Wesentlichen der bereits gewahlten geologisch orientierten
Schichtenfolge in diesem Gutachten, da hierbei ebenfalls Bodenschichten mit gleichen Eigen-
schaften zusammengefasst werden. Im Zuge der Umstellung der DIN 18300 wurden auch
andere Erdbaunormen (z. B. die DIN18319) bei welchen Bodenklassen angegeben waren auf
das neue System der Homogenbereiche umgestellt.

Die anhand der Aufschlisse festgelegten Homogenbereiche sind in der nachfolgenden Ta-

belle dargestellt.

Tabelle 4: Einteilung der Schichten in Homogenbereiche (fur Erdarbeiten gem. DIN 18300)

Homogenbereich

Baugrundschicht

A1 Auffullungen
B-1 Tallehm, Talsand
B-2 Talkies

Beckenschluff
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Tabelle 5: Kennwerte der Homogenbereiche (Feld- / Laborversuche' und Literaturwerte nach
DIN EN ISO 14688-2: 2011-06)
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locker Auffullungen
- — < < - - < -
A1 10-20 5 2 02-03 2 Kies
weich leicht plastisch locker
- - < < - -
B-1 2-3 1 1 I, ca. 0.5 0.6 15— 10 02-03 2-4 20-40 Tallehm, Talsand
10" - mitteldicht .
- < < - - < -
B-2 18" 5 2 061 2 Talkies
weich — steif mittel plastisch
- - < -
B-3 0 0 0 I ca. 0.5 — 0,65 1,15 — 25 2 40-70 Beckenschluff
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Tabelle 6: Klassifizierung der Boden (DIN 18 300 - 2015) Homogenbereich A-1 bis B-3

Bodenklasse

Bodenart :
(mit geologischer DIZ"(])!ISS-?(’)%O
EEE) ErdbaumaBnahmen
A-1

Auffiillungen
Kies

Verwendung zum Gelandeangleich in statisch nicht belasteten und belasteten
Bereichen moglich.
Verwendung z. B. bei RekultivierungsmaRnahmen, zum Gelandeangleich, Dammbau,
Hinterfullungsmafnahmen maglich.
Beim Ldsen, Laden und Transport keine besonderen Anforderungen.

Bei der Verwertung in Verfillma3nahmen Deklarationsanalysen nach bayerischem Ver-
full-Leitfaden oder bei der Verwendung in technischen BaumaRnahmen
Analysen nach LAGA M20 notwendig.

Tallehm, Talsand

B-1

In statisch belasteten Bereichen nach dem Lésen ohne Bodenstabilisierung nicht wieder
verwendbar, im Allgemeinen schlecht verdichtbar nach dem Lésen (z. T. V3)

Verwendung zum Geléndeangleich in statisch nicht belasteten Bereichen maglich.

Verwendung z. B. bei RekultivierungsmalRnahmen und zum Gelandeangleich.
Mit Stabilisierung verwendbar z. B. im Dammbau, Bauwerkshinterfiillung etc.
Beim Ldsen, Laden und Transport keine besonderen Anforderungen.

Bei der Verwertung in VerfillmaRnahmen Deklarationsanalysen nach bayerischem Ver-
full-Leitfaden oder bei der Verwendung in technischen BaumaRnahmen Analysen nach
LAGA M20 notwendig.

Talkies

B-2

Schwach bindige Kiese bei entsprechender Homogenitat nach dem Abtrocknen in sta-
tisch belasteten Bereichen wieder verwendbar, da im Allgemeinen gut verdichtbar nach
dem Losen (Verdichtbarkeitsklasse V1).

Verwendung zum Gelandeangleich in statisch nicht belasteten Bereichen mdglich.

Verwendung z. B. bei RekultivierungsmaRnahmen, zum Gelandeangleich,
Hinterflllungsmalinahmen mdglich.
Beim Losen und Laden keine besonderen Anforderungen. Beim Transport ggf. wasser-
dichte Mulden notwendig.

Bei der Verwertung in Verfillma3nahmen Deklarationsanalysen nach bayerischem Ver-
full-Leitfaden oder bei der Verwendung in technischen BaumaRnahmen nach LAGA M20
notwendig.

Beckenschluff

B-3

In statisch belasteten Bereichen nach dem Lésen ohne Bodenstabilisierung nicht wieder
verwendbar, im Allgemeinen schlecht verdichtbar nach dem Ldsen.
Verwendung zum Gelandeangleich in statisch nicht belasteten Bereichen mdglich.

Verwendung z. B. bei RekultivierungsmaRnahmen und zum Gelandeangleich méglich.
Beim Ldsen, Laden und Transport keine besonderen Anforderungen.

Bei der Verwertung in Verfullmalinahmen Deklarationsanalysen nach bayerischem Ver-
full-Leitfaden oder bei der Verwendung in technischen BaumaRnahmen Analysen nach
LAGA M20 notwendig.
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25 Erdbebenklassifizierung DIN 4149, geotechnische Kategorie DIN 4020,
Frosteinwirkungszone nach BASt

2.5.1 Erdbebenklassifizierung DIN 4149

Kempten in Bayern gehdrt, bezogen auf die Koordinaten der Ortsmitte, zur Erdbebenzone 0
sowie zur Untergrundklasse S. Die Erdbebenzone 0 umfasst Gebiete, denen gemal des zu-
grunde gelegten Gefahrdungsniveaus ein Intensitatsintervall von 6,0 bis < 6,5 zugeordnet ist.
Bei einer Gruindung von Bauwerken in den mind. mitteldichten Talkiesen kann die Baugrund-
klasse C angesetzt werden. Es sind jedoch detaillierte Prifungen auf Grund von Grindungstie-
fen und der daraus resultierenden Nahe zu den weichen Beckenschluffen notwendig.

2.5.2 Geotechnische Kategorie DIN 4020

Die DIN 4020 ,Geotechnische Untersuchungen flir bautechnische Zwecke* ist die Norm, die
sich mit den fur Deutschland giltigen Festlegungen zu geologischen Untersuchungen im Bau-
wesen beschaftigt. Zur Norm gehért das Beiblatt 1: ,Geotechnische Untersuchungen fiir bau-
technische Zwecke — Anwendungshilfen, Erkldrungen®. Sie erganzt die fur Europa gultige EN
1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrunds.

Geotechnische Untersuchungen nach dieser Norm sind Voraussetzung fir die Sicherheits-
nachweise im Erd- und Grundbau nach DIN 1054.

In der DIN 4020 wird im Wesentlichen zwischen drei geotechnischen Kategorien (GK) unter-
schieden:

o Kategorie 1 umfasst einfache Bauwerke auf ebenem, tragfahigem Grund, die weder
die Umgebung noch das Grundwasser beeinflussen

o Kategorie 2 umfasst Bauvorhaben, die weder zur Kategorie 1 noch zur Kategorie 3
zahlen

o Kategorie 3 umfasst Bauvorhaben mit schwierigen Konstruktionen und schwierigen
Baugrundverhaltnissen, die erweiterte geotechnische Kenntnisse erfordern

Die Kanalgrindungen sind den bisherigen Kenntnissen zufolge und im Zusammenhang mit
den Baugrund- und den Grundwasserverhaltnissen, in die geotechnische Kategorie 2 zu
stellen.

2.5.3 Frosteinwirkungszone nach BASt

Entsprechend der Karte Frosteinwirkungszonen Deutschland der Bundesanstalt fur Straen-
bau (BASt) liegt das Untersuchungsareal in der Frosteinwirkungszone Il (anzusetzende Frost-
tiefe 1,2 m).

(URL:https:.//www.bast.de/BASt _2017/DE/Strassenbau/Publikationen/Regelwerke/S2-Frost-
zonenkarte.pdf)


https://de.wikipedia.org/wiki/Normung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkundung
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurocode
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_1054
https://de.wikipedia.org/wiki/Geotechnik
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3 Schicht- und Grundwasserverhiltnisse, Durchlassigkeit der anstehenden

Boéden, Versickerung nach DWA-A 138, Geothermie
3.1 Schicht- und Grundwasserverhaltnisse

Wahrend den Gelandearbeiten im Juni wurde mit allen Schirfen Grundwasser in den Talkie-
sen festgestellt. Untergeordnet reicht das Grundwasser bis in die Talsande (SG7/22). Grund-
wasser kommt im Untersuchungsgebiet gemal den Messungen zufolge in Tiefen zwischen
rd. 4 m und 5 m u. GOK vor. Das Grundwasser liegt auf Kote zwischen rd. 653 m . NN im
Westen und rd. 652 m i. NN im Osten. Die Grundwasserflie3richtung ist in etwa nach Norden
bis Nordosten gerichtet. Die detaillierten Grundwasserspiegel sind bei den Schurfprofilen der
Anlagen 2.1 und 2.2 eingetragen. Die Kiese bilden auf Grund des Reliefs des Stauers im Un-
tersuchungsgebiet ein ausgepragtes Rinnensystem. Der Grundwasserstauer wird von den Be-
ckenschluffen gebildet.

3.2 Durchlassigkeit der anstehenden Boden, Versickerung nach DWA-A 138

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlassigen Untergrund und einen
ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberflache voraus. Der Untergrund muss die anfal-
lenden Sickerwassermengen aufnehmen kdénnen. Die Versickerung kann direkt erfolgen oder
das Wasser kann uber ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sicker-
anlage mit verzogerter Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugefihrt werden.
Nach dem DWA-A 138 (April 2005) sollte der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens, in dem die
Versickerung stattfinden soll, zwischen ki = 1,0 « 10% m/s und k; = 1,0 * 10% m/s liegen. Die
Machtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren héchsten Grundwasserstand,
rd. 1,0 m betragen, um eine ausreichende Filterstrecke fiir eingeleitete Niederschlagsabfliisse
zu gewabhrleisten. Bei Durchlassigkeitsbeiwerten von ki< 1,0 « 10 m/s ist eine Regenwasser-
bewirtschaftung Uber eine Versickerung nicht mehr gewahrleistet, so dass die anfallenden
Wassermengen Uber ein Retentionsbecken abzuleiten sind.

Zum Nachweis der Versickerungsfahigkeit der aufgeschlossenen Talkiese wurden in den
Schirfen SG2/22 und SG3/22 Insitu — Sickerversuche ausgefihrt (siehe Anlagen 3.1 und 3.2).
Es wurden die Durchlassigkeitsbeiwerte k: der Talkiese ermittelt. Ferner wurden im Labor zwei
Kornverteilungskurven bestimmt, aus denen der jeweilige ki Wert nach USBR abgeleitet
wurde. Die Feld- und Laborversuche ergaben fiir die Talkiese folgende Bemessungswerte:

Talkies, gering schluffig, SG2/22 Tiefe 2,0 m (Anl. 3.1):
Durchlassigkeit Feldversuch: ki=1,38 « 109 m/s
Bemessungswert nach DWA-A138 k= 2,76 * 10° m/s (Faktor 2)

Talkies, gering schluffig, SG3/22 Tiefe 2,0 m (Anl. 3.2):
Durchlassigkeit Feldversuch: ki = 8,02« 10% m/s
Bemessungswert nach DWA-A138 ki = 1,60 « 10% m/s (Faktor 2)
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Talkies, gering schluffig, SG1/22 Tiefe 4 — 4,5 m (Anl. 4.1):
Durchlassigkeit Laborversuch: ki=1,9 1092 m/s
Bemessungswert nach DWA-A138 ks = 3,8 + 10 m/s (Faktor 0,2)

Talkies, gering schluffig, SG4/22 Tiefe 2 — 3,5 m (Anl. 4.2):
Durchlassigkeit Laborversuch: ki=6,6+10% m/s
Bemessungswert nach DWA-A138 ki = 1,3 10% m/s (Faktor 0,2)

Nach DIN 18130, Teil 1, Tabelle 1 sind die untersuchten Talkiese als ,stark durchlassige Bo-
den” einzustufen, die generell den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (April 2005)
entsprechen.

Die Durchlassigkeiten der bindigen Tallehme liegen erfahrungsgemaf nach der DWA-A 138
nicht im Wertebereich zur ausschlielRlichen Versickerung von Oberflachenwasser.

Die Durchlassigkeitsbeiwerte der gering schluffigen bis schwach schluffigen Talkiese entspre-
chen den Anforderungen der DWA-A 138 fur eine ausschlie8liche Versickerung. Die Versicke-
rungsleistung ist jedoch stark vom Feinkornanteil abhangig. Es wird empfohlen, die gering
durchlassigen Tallehme und die Talsande mit den geplanten Sickeranlagen bis zu den Talkie-
sen zu durchstofen. Dabei kdnnen die bindigen Béden durch durchlassige Kies — Sand - Ge-
mische ersetzt werden, die an die sickerfahigen Talkiese anschlief3en.

Die Versickerung des Oberflachenwassers sollte daher vorrangig im Bereich der Schirfe
SG2/22 bis SG4/22 erfolgen, da hier die Talkiese oberflachennah vorliegen. Beim Schurf
SG1/22 reichen die Tallehme bis rd. 4 m u. GOK, so dass hier eine hohe Menge Bodenaus-
tausch notwendig ware.

Die Baugruben der Versickerungsanlagen sind vom Unterzeichner zu begutachten und abzu-
nehmen.

Nach dem Arbeitsblatt DWA - A 138 durfen keine Versickerungen im Bereich von Wasser-
schutzgebietszonen | und Il ausgefiihrt werden. Das Untersuchungsgebiet liegt dem Umwelt
Atlas Bayern des Landesamtes fUr Umwelt zufolge in keiner Wasserschutzzone. (URL:
https.//www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/Ifu_gewaesserbewirtschaftung)

Nach dem Arbeitsblatt DWA - A 138 dirfen ferner keine Versickerungen im Bereich von be-
lasteten Aufflllungen ausgefiihrt werden. Mit den Aufschlissen SG1/22 bis SG4/22 wurden
keine Auffullungen festgestellt. Sollten bei der Errichtung der Sickeranlagen augenscheinlich
Auffullungshorizonte aufgeschlossen werden, so sind diese zu begutachten und ggf. einzu-
grenzen oder auszuheben sowie detailliert altlastentechnisch zu untersuchen.
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3.3 Geothermische Standortbeurteilung

Auf dem Grundstlick kommt auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse eine thermische Nut-
zung von Grundwasser unserer Ansicht nach nicht in Betracht.

Laut Auskunft des UmweltAtlas Bayern ist die Errichtung einer Erdwarmesondenanlage grund-
satzlich méglich (Einzelfallprifung durch die Behorde). Das Grundstiick befindet sich aufder-
halb von Wasserschutzgebieten. Die Bohrtiefe ist laut Angaben des Umweltatlas Bayern zu-
nachst auf 20 m beschrankt. Es ist in Abhangigkeit von der Bohrtiefe mit artesisch gespanntem
Grundwasser zu rechnen. Grundsatzlich empfehlen wir die Ausflihrung von tieferen Sonden
(> 20 m), um die Effektivitat sowie Okonomie der Anlage zu steigern. Die unter der gering-
machtigen Uberdeckung anzutreffenden Beckenablagerungen weisen generell eine gute War-
meleitfahigkeit auf. Die tatsachlich auszuflihrende Tiefe wird jedoch wahrend der Bohrung
durch den Sachverstandigen vor Ort in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt in Abhan-
gigkeit von den angetroffenen Untergrundverhaltnissen festgelegt. Im Vorfeld der Bohrungen
ist zu prifen, ob die Platzverhaltnisse den Bau einer Erdsondenanlage in Abhangigkeit von
der bendtigen Entzugsleistung grundsatzlich erlauben (Mindestabstand der Sonden: 6 m). In
der Umgebung des Bauvorhabens liegen laut UmweltAtlasBayern bestehende Erdwarmeson-
denanlagen vor, die Tiefen zwischen 32 und 38 m aufweisen.

Aufgrund der angetroffenen Bodenverhaltnisse aus Uiberwiegend lehmigen und sandigen, teil-
weise durchfeuchteten Béden innerhalb der oberen 2 m sind grundsatzlich ginstige Verhalt-
nisse fur eine Erdreichkollektoranlage vorhanden. Hierfir werden PE-Rohre in den frostfreien
Untergrund mit Sandbettung eingebracht, durch die ein Sole-Wasser-Gemisch zirkuliert. In
Abhangigkeit von der bendtigten Warmemenge ist im Vorfeld zu prifen, ob die Flache fur eine
derartige Nutzung ausreicht. Anzumerken ist, dass die Flachen mit Kollektorfeld aufgrund der
Abklhlung erfahrungsgemal eine verzogerte Vegetationsperiode aufweisen, nur einge-
schrankt bepflanzt (Flachwurzler) und nicht Gberbaut werden dirfen. Alternativ kann die Er-
schlieBung der oberflachennahen geothermischen Energie auch Uber Erdwarmekérbe oder
flachgrindige Erdwarmesonden (Koaxial-, Wellrohrsonden) erfolgen, die eine Tiefe von ca. 5
bis 30 m aufweisen.

Detaillierte Fragen zur Machbarkeit, Optimierung und Planungen werden von unserer Partner-
firma GeoOffice, Frau Dipl.-Geol. Nickel (Priv. Sachverstandige d. Wasserwirtschaft), Ma-
yrhalde 11, 87452 Altusried, bei Bedarf bearbeitet.
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4 Griindung ErschlieBungsstraBe und Kanalleitungen
4.1 Grundung Erschlieungsstralie

Entsprechend der Schichtdarstellungen der Anlage 2.2 sowie nach Abschnitt 2.3 dieses Be-
richtes, stehen im Bereich der ErschlieBungsstrale tragfahige Talkiese zwischen 1,0 m
(SG5/22) und 2,6 m u. GOK (SG6/22, SG7/22) an. Daruber liegen gering tragfahige Tallehme
und Talsande.

Es ist davon auszugehen, dass die ErschlieBungsstra’e oberflachennah in den Tallehmen
und den Talsanden zu griinden ist.

Diese Bdden sind entsprechend der Tabelle 1 bezuglich der Frostempfindlichkeit nach ZTVE-
StB 17 der Klasse F3 (sehr frostempfindlich) zuzuordnen. Zudem sind diese Boéden als sehr
witterungsempfindlich zu bezeichnen. Die bindigen Anteile weichen durch Oberflachenwasser
bzw. Niederschlage rasch auf und verlieren dann zusatzlich an Festigkeit. Es ist ein frostsi-
cherer StralRenaufbau zu fordern.

Der Unterbau bzw. das Erdplanum muss im Stra3enbau den Mindestanforderungen bezlglich
Verdichtungsgrad (hier Verformungsmodul E., = 45 MN/m?) gentigen. In den Tallehmen und
den Talsanden sind diese Werte nicht mit Abwalzen zu erreichen. Es wird daher empfohlen,
eine Untergrundverbesserung in Form eines Teilbodenersatzkorpers aus Kiessand, Schotter
oder gltelberwachtem Betonrecycling mit d = 60 cm auf einem Geotextil der Giteklasse 4
einzubauen. Der Teilbodenersatzkorper ist hierbei lagenweise (max. Schitthéhe d = 20 - 30
cm) einzubauen und zu verdichten. Der Verdichtungsgrad ist entsprechend den Planungsvor-
gaben zu kontrollieren (statische und dynamische Plattendruckversuche) und nachzuweisen.
Der Teilbodenersatzkoérper ist so herzustellen, dass ein Lastabtragungswinkel von 45° einge-
halten wird.

Anmerkung:

Es wird dringend empfohlen, bei Baubeginn Testfelder (40 cm / 50 cm / 60 cm TBEK und
Geotextil auf Erdplanum) anzulegen und statische Plattendruckversuche zur Optimierung der
Einbaustérke auszufiihren.

Auf diesem Teilbodenersatzkérper erfolgt der Aufbau des frostsicheren Kiesoberbaus bzw.
des Strallendammes.

Anmerkung:
Die Plattendruckversuche kénnen im Rahmen einer z. B. Fremdiiberwachung von unserem
Bliro ausgefiihrt werden.
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Alternativ zum o.g. Teilbodenersatzkdrper ist eine Baugrundverbesserung in Form einer Bo-
denverfestigung durch Tragschichtenbinder (z.B. Dorosol C30 oder C50) zu nennen (Verbes-
serungstiefe rd. 60 cm in 2 Lagen). Hier ist jedoch unmittelbar bei Baubeginn durch Laborver-
suche (Wassergehalte, Proctordichten) zu prifen, in welchem Mischungsverhaltnis der Trag-
schichtenbinder zum Einsatz kommen sollte. Anzumerken ist, dass die verbesserten Talabla-
gerungen nach dem Abbinden des Bindemittels unter Umstanden schwer zu I6sen sind.

Es empfiehlt sich, nach Vorliegen der Stral’engradienten, eine entsprechende Ricksprache
mit unserem Buro in Hinblick auf die Grindungsvarianten infolge der inhomogenen Bodenver-
haltnisse.

Anmerkung:

Da sich bei einer Griindung der Stral3e in den Tallehmen durch die hohen Verkehrslasten
Langzeitsetzungen nicht vermeiden lassen, wird dringend empfohlen, Versorgungsleitungen
aullerhalb der ErschlieBungsstral3e zu fiihren.

4.2 Kanalbaumafinahmen

Die Kanalgraben kénnen in den anstehenden, wasserfreien Boden unter 45° frei gebdscht
werden. Alternativ zur freien Bdschung ist die Verbautafel einsetzbar. Eventuell auftretendes
Schichtwasser ist in der jeweiligen Baugrube mit einer offenen Wasserhaltung zu fassen und
ordnungsgemaf abzuflhren.

Grinden die Kanalrohre in den gering tragfahigen Tallehmen und Talsanden, ist unter dem
Sandbett ein Teilbodenersatzkdérper zur Bodenverbesserung von rd. 30 cm erforderlich (gut
verdichtbare Kies - Sand - Gemisch). Die Lagentrennung erfolgt Gber ein Geotextil der Gute-
klasse 3.

Kommen die geplanten Griindungssohlen der Rohre in den Talkiesen zu liegen, so sind unter
dem Sandbett keine zusatzlichen Griindungsmalinahmen notwendig.

Es wird empfohlen, die Kanalgraben mit dem beim Aushub anfallenden, gering bindigen Tal-
kiesen oder einem verdichtbarem Kiesmaterial (Feinkornanteil <5 Gew.-%) zu verfiillen.

Schachtbauwerke sind (ggf. GUber Magerbetonvertiefungen) in den Talkiesen zu griinden.
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5 Umwelttechnische Voruntersuchung Béden

Aus den Untersuchungsstellen wurden im Bereich des Baufeldes insgesamt 2 Mischproben
aus der Oberbodenlberdeckung entnommen und auf die Parameter gemafl BBodSchG §8,
Abs. 2, Nr. 1 (Vorsorgewerte) untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind bei den
Prifberichten des Analytik Labors BVU GmbH, Markt Rettenbach, dargestellt (Anlage 6). Die
Einstufungen der Proben in die Zuordnungen des BBodSchG — Vorsorgewerte sind bei der
Analysenibersicht der Anlage 5.1 tabellarisch enthalten.

Zusatzlich wurden zu Klarung méglicher Belastungen Bodenmischproben aus dem Tallehm (2
Stiick) und dem Talkies (2 Stlick) entnhommen, welche auf die Parameter geman bayerischem
Verfull-Leitfaden (Tallehm) und der LAGA M20 (Talkiese) untersucht wurden (Voruntersu-
chung). Die Ergebnisse der Untersuchungen sind bei den Prifberichten des Analytik Labors
BVU, Markt Rettenbach, dargestellt (Anlage 7 und 8). Die Einstufungen der Proben in die Zu-
ordnungen sind bei den Analysenlbersichten der Anlagen 5.2 und 5.3 tabellarisch enthalten.

5.1 Untersuchung der Oberbodenproben gemafl BBodSchG §8, Abs. 2, Nr. 1

Aus der landwirtschaftlich genutzten Flache wurden insgesamt 2 Mischproben des Oberbo-
dens wie folgt entnommen:

Mutterboden MP1 Oberboden SG1/22 und SG2/22 (Wiese)
Mutterboden MP2 Oberboden SG4/22 (Ackerflache)

Die Oberbodenproben wurden vom Labor BVU GmbH, Markt Rettenbach, auf die Parameter
gemal BBodSchG §8, Abs. 2, Nr. 1 (Vorsorgewerte) untersucht. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen sind bei den Prifberichten des Labors dargestellt (Anlage 6). Die Einstufungen der
Proben in die Zuordnungen des BBodSchG — Vorsorgewerte sind bei der Analysentibersicht
der Anlage 5.1 tabellarisch enthalten.

Tabelle 7: Grenzwertvergleich der Vorsorgewerte Oberbodenproben

Auffalligkeiten Einzelparameter / Einstufung nach
Probe BBodSchG §8, Abs. 2, Nr. 1 (Vorsorgewerte VSW)
Parameter Messwert 70 % VSW 100 % VSW
Mutterboden MP1 Kupfer 31 mg/kg FS liberschritten unterschritten
Mutterboden MP2 Kupfer 34 mg/kg FS tiberschritten unterschritten
(EL) Im Eluat

(FS) Im Feststoff



fm geotechnik

Projekt Nr.: A2205018 vV

Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il in Kempten Seite 18 von 20

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Analytik der beiden Oberbodenproben (Humusgehalte 1,9 und 2,1 %) fin-

den sich in der Analysendbersicht in der Anlage 6.1 dieses Berichtes wieder und sind im We-
sentlichen in der Tabelle 7 zusammengefasst. Bei den Proben wurden 70 % der Vorsorge-
werte fUr Kupfer Uberschritten. Dier Mutterboden ware demnach nur auf Flachen gleicher (Hin-
tergrund)-Belastung verwertbar.

52 Untersuchung der Bodenproben Tallehm gemaf bayerischem Verfill-Leitfaden

Aus den Aufschlissen wurden Proben wie folgt entnommen:

MP1  Tallehm SG1/22 und SG2/22
MP2 Tallehm SG4/22

Die Bodenproben wurden von dem Labor BVU, Markt Rettenbach, auf die Parameter des bay-
erischen Verfill-Leitfadens untersucht.

Die Ergebnisse der Analytik sowie die Analysenubersicht sind im Detail in der Anlage 5.2 und
7 enthalten. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse und Deklarationen zusammen-
fassend dargestellt.

Tabelle 8: Einstufung der Bodenproben Tallehm nach bayer. Verfiill-Leitfaden

Auffalligkeiten Einzelparameter / Einstufung nach EPP-
Probe Bayer. Verfiill-Leitfaden (EPP) Einstufung
Parameter Messwert EPP Einheit Gesamt
Tg/lllpeh1m unauffallig - 20 - 20
MP 2 -
Tallehm unauffallig - 20 - 20
(EL) Im Eluat

(FS) Im Feststoff

Ergebnisse

Die Tallehme im Bereich der durchgeflihrten Aufschliisse SG1/22 bis SG4/22 weisen eine
Zuordnung nach bayer. Verfiill-Leitfaden von Z0 auf und kdnnten bei einer gleichbleibenden
Qualitat uneingeschrankt in Gruben eingebaut und damit verwertet werden.
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5.3 Untersuchung der Bodenproben Talkies gemafl LAGA M20
Aus den Aufschllissen wurden Talkiesproben wie folgt entnommen:

MP1 Talkies
MP2 Talkies

SG1/22 und SG2/22
SG3/22 und SG4/22

Die Bodenproben wurden von dem Labor BVU, Markt Rettenbach, auf die Parameter der
LAGA M20 (Verwertung in technischen Bauwerken) untersucht.

Die Ergebnisse der Analytik sowie die Analysentbersicht sind im Detail in der Anlage 5.3 und
8 enthalten. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse und Deklarationen zusammen-
fassend dargestellt.

Tabelle 9: Einstufung der Bodenproben Talkies nach LAGA M20

Auffilligkeiten Einzelparameter / Einstufung nach LAGA M20
Probe LAGA M20 Einstufung
Parameter Messwert | LAGA M20 Einheit Gesamt
MP 1 Talkies unauffallig - Z0 - 20
MP 2 Talkies unauffallig - 20 - 20
(EL) Im Eluat

(FS) Im Feststoff

Ergebnisse

Die Talkiese im Bereich der durchgefihrten Aufschlisse SG1/22 bis SG4/22 weisen eine Zu-
ordnung nach LAGA M20 von Z0 auf und kénnten bei einer gleichbleibenden Qualitat unein-
geschrankt bei technischen Bauwerken als Baustoff eingebaut und damit verwertet werden.

Anmerkungen Umwelttechnik:

Die vorliegende Untersuchung ist als Indikative Untersuchung zu verstehen. Die Anzahl der
entnommenen Proben entsprechen nicht den Richtlinien der LAGA PN98 fiir eine Deklarati-
onsanalytik. Sofern Bodenmaterial von der Baustelle abtransportiert wird, sind in Absprache
mit der annehmenden Stelle und ggf. Haufwerk bezogene Beprobungen geméal3 den Vorschrif-
ten der LAGA PN98 notwendig, so dass das Material ordnungsgemal verwertet werden kann.

Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse ermbglichen erste Aussagen (iber die Situation
an den Untersuchungspunkten geméal3 den mit der Aufschlussmethode und der Analytik ver-
bundenen Verfahren. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass an nicht unter-
suchten Stellen unerkannte Verunreinigungen vorliegen.



fm geotechnik

Projekt Nr.: A2205018 vV

Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il in Kempten Seite 20 von 20

Bei der Haufwerks-Herstellung und Ablagerung sollte beriicksichtigt werden, dass eine ent-
sprechende Analytik einige Werktage in Anspruch nehmen kann. Die Haufwerke sollten so
gelagert werden, dass sie den weiteren Baustellenablauf nicht stéren. Es sind gegen das Erd-
reich dichte Lagerflachen einzuplanen.

Abschlussbemerkungen

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die bei den Untersuchungsstellen er-
mittelten Bodenschichten und deren geotechnischen Eigenschaften. Abweichungen von den
gemachten Angaben (Schichttiefen, Bodenzusammensetzung, Wasserstande etc.) kdnnen
auf Grund einer Heterogenitat des Untergrundes nicht ausgeschlossen werden. Ferner ist eine
sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine laufende Uberpriifung der angetroffenen
Bodenverhaltnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen erforder-
lich. Es wird deshalb empfohlen, zur Abnahme der Griindungssohlen den Verfasser des Gut-
achtens heranzuziehen.

Flr erganzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und
Ausfihrung noch offenen Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

& AL

Dipl.-Geol. K. Merk
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Mutterboden, Schluff

Mutterboden (Acker), Schluff

dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,

Y

dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,
schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering

kieisig, schwach humos
0.30 (656.68)

Tallehm, Schluff

)

\dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,

schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering‘@

schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering

kieisig, schwach humos
0.40 (656.51)

kieisig, schwach humos
0.40 (656.73)

Tallehm, Schluff

: 8 dunkelgraubraun, weich, feucht, schwach
. tonig, schwach sandig - sandig, schwach humos
e 1.50 (655.48)

Talkies, Fein- bis Grobkies

hellgraubraun - grau, mitteldicht, feucht
. o - nass, gering schluffig, sandig - stark
) sandig, schwach steinig

4.20 (652.78)

| Beckenschluff |

Beckenschluff, Schluff

(U0

grau - hellgrau, weich - steif, feucht, UL, UM .°
1 —————————4.80(652.11)

tonig, schwach feinsandign gebandert

m U. NN
658.00 657.07
657.00 Mutterboden, Schluff
dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,
schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering @J
kieisig, schwach humos
656.00 0.40 (656.67)
Tallehm, Schluff
dunkelgraubraun, weich, feucht, gering tonig,
feinsandig - stark feinsandig
655.00 0.90 (656.17)
Tallehm, Schluff
grau, weich, feucht, stark feinsandig, gering
kiesig
654.00 1.40 (655.67)
Tallehm, Schluff
dunkelgraubraun, weich - steif, feucht, UL, UM
653.00 4.20 (652.87) schwach tonig - tonig, schwach feinsandig
(03.06.22) 4.10 (652.97) . .
Talkies, Fein- bis Grobkies
hellgraubraun, mitteldicht, feucht - nass, GW
652.00 gering schluffig, sandig, schwach steinig
4.50 (652.57
Endtiefe
651.00
650.00

Anm.: Die Aufschlisse stellen nur punktuelle Untersuchungsergebnisse dar
Die Schichtgrenzen zwischen den Aufschlissen sind interpoliert und Gberhdht dargestellt

Endtiefe, kein Wasser

- Talsand, Fein- bis Mittelsand - ° graubraun, weich, feucht, gering tonig,
. © graubraun, locker, feucht, gering bis schwach ~ (SW,SU Manganoxid-Horz. 2.10] ° sandig - stark sandig
Manganoxid-Horz. 2.00 o schluffig *o 1.00 (656.13)
. _1.50 (655.41) Talsand, Fein- bis Mittelsand
o graubraun, locker, feucht, schwach schluffig
-+ O . - schluffig
. o Talkies, Fein- bis Grobkies ‘. o| \L1.50(65563)
. hellgraubraun - grau, mitteldicht, feucht -GW o Talkies, Fein- bis Grobkies
' _str(]e?r?iz’ gering schluffig, sandig, schwach hellgraubraun - grau, mitteldicht, feucht
o > - nass, gering schluffig, sandig - stark
@ sandig, schwach steinig
: 4.80 (652.11) ASUBPZN S 2 5.00 (652.13)
(03.06.22)  Endgtiefe EEEE240 T Endtiefe

Konsistenzen / Lagerungszustande + Bodenarten

Mutterboden Talsand

Mu

lTaIIehm

Talkies

Legende GW-Symbole
JAN 4
l Beckenschluff SW / GW Bohrende

—=Z SW / GW angebohrt

¥ 3W /GW Ruhe




SG8/22

658.09
m . NN
658.00 Mu | Mutterboden (Auffillung), Schluff
o dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,
LA gering tonig, schwach sandig - sandig, gering
bis schwach kieisig, schwach humos
657.00 ) 0.40 (6_537.69\’9
Auffillung, Kies
graubraun, locker, feucht, schwach schluffig, (GU,GU*
schluffig, sandig, stark sandig
656.00 1.20 (656.89)—_
Tallehm, Schluff——8
o graubraun, weich, feucht, schwach tonig
-0 - tonig, gering bis schwach feinsandig
655.00 : 2.00 (656.09) T
Talsand, Fein- bis Mittelsand
© braungrau, locker, stark feucht, schwach SU,SU*
654.00 schluffig - schluffig
’ : o 2.40 (655.69) ] ]
Talkies, Fein- bis Grobkies
o hellgraubraun - grau, mitteldicht, feucht GW.GU
653.00 5.20 (652.89) < | - - nass, gering bis schwach schluffig, sandig, 2
(03.06.22) schwach steinig
5.20 (652.89
Endtiefe
652.00
651.00
650.00

Anm.: Die Aufschlisse stellen nur punktuelle Untersuchungsergebnisse dar
Die Schichtgrenzen zwischen den Aufschlissen sind interpoliert und Uberhdht dargestellt

Geologisches Profil: SG8/22 - SG7/22 - SG6/22 - SG5/22 (ErschlieRungsstralie)

SG7/22

L0 graubraun, weich, feucht, schwach tonig,
= sandig, kiesig, Holzreste
. 2.60 (654.52)
e Talsand, Sand °
4.10 (653.02) < | == grau, locker, stark feucht - nass, schluffig, | S e | P .0
) 15 (652.89) |
(03.06.22) . thixotrop (03.06.22) £ 5 4,50 (652.54)
‘f ——480(652.32) . . Endtiefe
o Talkies, Fein- bis Grobkies____~——
hellgraubraun - grau, mitteldicht, nass,
gering bis schwach schluffig, sandig - stark GW,GU
sandig, schwach steinig
5.20 (651.92)
Endtiefe

657.12

SG6/22

657.04

Projekt Anlage

Gewerbegebiet "Stiftsbleiche 11" 2.2

fm geotechnik
wv
Projekt Nr.

A2205018

Wiesflecken 6  Mayrhalde 11
88279 Amtzell 87452 Altusried

Kempten

| Geologisches Profil: SG8/22 - SG7/22 - SG6/22 - SG5/22 (ErschlieRungsstralle) |
M. d. H. 1:75, M. d. L. unmafstablich

SG5/22
657.14

Mutterboden (Acker), Schluff

. [Mutterboden / Acker |
dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,

Mutterboden (Acker), Schluff

Mutterboden (Acker), Schluff

o0

schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering

kieisig, schwach humos
0.35 (656.77)

Tallehm, Schluff
dunkelgraubraun, weich, feucht, gering bis’schwach

tonig, sandig, schwach humos
1.30 (655.82)

Tallehm, Schluff

dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,

schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering @J

kieisig, schwach humos
0.40 (656.64)

Tallehm, Schluff
dunkelgraubraun, weich, feucht, gering bis
schwach tonig, sandig - stark sandig, lok.

schwach humos
2.60 (654.44)

Talkies, Fein- bis Grobkies
hellgraubraun - grau, mitteldicht, nass,
gering bis schwach schluffig, sandig - stark
sandig, schwach steinig

GwW,GU

dunkelgraubraun, weich, schwach feucht,
schwach tonig, schwach sandig - sandig, gering

kieisig, schwach humos
0.40 (656.74)

Tallehm, Schluff

graubraun, weich, feucht, gering tonig,
Manganoxid-Horz. 2.10| = o sandig - stark sandig, lok. stark kiesig

o 1.00 (656.14)

Talkies, Fein- bis Grobkies
grau, mitteldicht, feucht - nass, gering
schluffig, sandig, schwach steinig

4.30 (652.84) 4.30 (652.84)

Beckenschluff, Schluff
grau, weich - steif, feucht, schwach tonig,
feinsandig

(03.06.22)
| Beckenschluff |

Endtiefe

Mu Mutterboden

A Auffillung

Konsistenzen / Lagerungszustande + Bodenarten

lTaIIehm

Talsand

Talkies

l Beckenschluff

Legende GW-Symbole
=¥ SW / GW Bohrende
—=Z SW / GW angebohrt

¥ SW /GW Ruhe




fm geotechnik _

-

Sickerversuch in einer Schiirfgrube

mit dem Verfahren zur orientierenden Bestimmung der Gebirgsdurchlassigkeit

nach der Empfehlung E 1-4 des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponiebauwerke"

der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.

Projektnummer: A2205018

Projektname: Gewerbegebiet "Stiftsbleiche" Kempten
Versuchdatum: 03.06.2022

Schiirfgrube $G2/21

Versuchsnummer: 1

Anlage 3.1

Tiefe und Bodenart: 2,0 m u. GOK, Talkies, gering schluffig, sandig - stark sandig, schwach steinig

2. T. "Rollkieslagen”

Versuchsdaten Schurf:

Lange: 2,40 m
Breite: 1,30 m
Tiefe Sohle: 2,0 m unter Geldnde

Fliche Sohle: 3,12 m’

Bezugsradius 1,00 m
Wasserh6he bei Versuchsbeginn: 0,420 m iiber Sohle

Wasserhohe bei Versuchsende: 0,150 m Uber Sohle

nach Prinz: k;= (2 * r * delta h) / (8 * deltat * hm) (open-end-test mit fallendem Wasserspiegel)

Versuchsablauf und Auswertung _

Wasserstand (m ii. Sohle) t [min] t [sek] delta t [sek] hm [m] delta h [m] k¢ [m/s]

0,420 0,0 0,0 0,00 0,42000 0,000

0,400 0,5 30,0 30,00 0,41000 0,020 4,05E-04

0,320 1,0 60,0 30,00 0,36000 0,080 1,85E-03

0,280 1,5 90,0 30,00 0,30000 0,040 1,11E-03

0,220 2,0 120,0 30,00 0,25000 0,060 1,99E-03

0,150 3,0 180,0 60,00 0,18500 0,070 1,57E-03
Mittelwert: 1,38E-03

Anmerkungen: kf - Bemessungswert nach DWA A-138:
1,38E-03m/sx2 = 2,76 E-03 m/s




fm geotechnik _

Sickerversuch in einer Schiirfgrube

mit dem Verfahren zur orientierenden Bestimmung der Gebirgsdurchlassigkeit

nach der Empfehlung E 1-4 des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponiebauwerke

der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.

Projektnummer: A2205018

Projektname: Gewerbegebiet "Stiftsbleiche" Kempten
Versuchdatum: 03.06.2022

Schiirfgrube SG3/21

Versuchsnummer: 1

Anlage 3.2

Tiefe und Bodenart: 2,0 m u. GOK, Talkies, gering schluffig, sandig - stark sandig, schwach steinig

Versuchsdaten Schurf:

Lange: 1,90 m
Breite: 1,40 m
Tiefe Sohle: 2,0 m unter Geldnde

Flache Sohle: 2,66 m’

Bezugsradius 0,92 m
Wasserh6he bei Versuchsbeginn: 0,200 m iiber Sohle

Wasserhohe bei Versuchsende: 0,070 m Uber Sohle

nach Prinz: k;= (2 * r * delta h) / (8 * deltat * hm) (open-end-test mit fallendem Wasserspiegel)

Versuchsablauf und Auswertung _

Wasserstand (m ii. Sohle) t [min] t [sek] delta t [sek] hm [m] delta h [m] k¢ [m/s]

0,200 0,0 0,0 0,00 0,20000 0,000

0,160 1,0 60,0 60,00 0,18000 0,040 8,52E-04

0,140 2,0 120,0 60,00 0,15000 0,020 5,11E-04

0,110 3,0 180,0 60,00 0,12500 0,030 9,20E-04

0,090 4,0 240,0 60,00 0,10000 0,020 7,67E-04

0,070 5,0 300,0 60,00 0,08000 0,020 9,59E-04
Mittelwert: 8,02E-04

Anmerkungen: kf - Bemessungswert nach DWA A-138:
8,02 E-04m/sx2= 1,60 E-03m/s




fm geotechnik fm geotechnik .
b4 L Prifungsnummer: 1
Wiesflecken 6, 88279 Amtzell v KO rnun g S | inie g
Mayrhalde 11, Altusried Probe entnommen am: 03.06.2022
Gewerbegebiet Stiftsbleiche Kempten Art der Entnahme: Mischprobe, gestért
Bearbeiter: Me Datum: 02.06.2022 MP Ta|kies SG1/22 (4_4,5 m) Arbeitsweise: Siebung
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90 /B

o 80

[}

5 0 /

g /

£ 70

2 V4

Q0 4

5 60 /

3

£ //

©

v 50

5}

c q

:Q

X 40 /

(9]

©

9]

£ 30 /

®

c

)

172

s

= 20 4

A/a)
10 ]
L —o—|
—— |
0 | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: Talkies Bemerkungen: 2> >
Entnahmestelle: SG1/22 -2 N8Q
Tiefe 2-45m Schmelzwasserkies S S c_:’-
) [0] -
Bodenart G, u--, s-, X- Kies, gering schluffig, O
©

K [m/s] USBR 19-10% sandig, schwach steinig
TIU/SIG [%]: - 14.2/14.7/70.5 '
Bodengruppe GW Bodengruppe (GW)




fm geotechnik fm geotechnik v
b4 L Prifungsnummer: 2
Wiesflecken 6, 88279 Amtzell v KO rnun g S | inie g
Mayrhalde 11, Altusried Probe entnommen am: 03.06.2022
Gewerbegebiet Stiftsbleiche Kempten Art der Entnahme: Mischprobe, gestért
Bearbeiter: Me Datum: 02.06.2022 MP Talkies SG4/22 (2,0 - 3,5 m) Arbeitoweise: Siebung
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
90
o 80 n 10
[}
C
g v
E 70 o
1]
[0
O /
ﬁ 60 A
: ¥d
©
v 50 //
Q
£ /
He)
X 40 //
(9]
i B
o)
£ 30 /]
®
C
)
12}
s
s 20
4/
1]
10 e
£ —T & =
’/
//
0 | L1 | T/ | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: Talkies Bemerkungen: 2> >
Entnahmestelle: SG4/22 Sehmel y N n:_) N2
- chmelzwasserkies o o
Tiefe 2-35m g g E
Bodenart G, u--, s+, x Kies, gering schluffig, =
107 ©
K [m/s] USBR 6610 stark sandig, steinig
T/U/SIG [%]: -/3.0/23.0/56.2
Bodengruppe GW Bodengruppe (GW)




Bewertung von Bodenmischproben nach dem BBodSchG §8, Abs. 2, Nr. 1 (Vorsorgewerte)

(Vorsorgewerte nach Anhang 2, Tabellen 4.1 und 4.2 der BBodSchV)

(Die hier vorgelegten chemischen Befunde und Einstufungen sind nur mit den dazugehérigen

Originalbefunden des Analytik-Labors glltig)

Priifbericht BVU: 456/0521-522

fm geotechnik
v

Projekt Nr. A2205018
Stiftsbleiche Il, Kempten
Anlage Anl. 5.1

AU - Oberboden Vorsorgewerte BBodSchV

Analytik Vorsorgewerte (in Klammer 70% der Vorsorgewerte) Probe Nr. / Aufschluss / Bodenart
Metalle nach Tab. 4.1 BBodSchV organische Stoffe n. Tab 4.2 BBodSchV MP1 Oberboden MP2 Oberboden

Parameter Dimension Mutterboden SG1/2 Ackerkrume SG4

Schluff Schluff

pH-Wert 7,2 7,4

Humusgehalt % 2,1 1,9

LVl Ton Lehm / Schluff

Blei ? mg/kg 100 (70) 70 (49) 40 (28) 28 26

Cadmium mg/kg 1,5(1,1) 1(0,7) 0,4 (0,3) 0,35 0,3

Chrom mg/kg 100 (70) 60 (42) 30(21) 36 33

Kupfer mg/kg 60 (42) 40 (28) 20 (14) 31 34

Nickel mg/kg 70 (49) 50 (35) 15 (10,5) 30 26

Quecksilber mg/kg 1(0,7) 0,5 (0,35) 0,1 (0,07) 0,15 0,1

Zink ¥ mg/kg 200 (140) 150 (105) 60 (42) 85 84

organische Stoffe Humusgehalt > 8% | Humusgehalt <= 8%

Y PAK;gn. EPA mg/kg 10 (7) 3(2,1) 1,38 0,96

Benzo(a)pyren mg/kg 1(0,7) 0,3(0,2) 0,18 0,1

Y PCBg mg/kg 0,1(0,07) 0,05 (0,035) n.n. n.n.

<" Zeichen oder u.n. = unter Nachweisgrenze

n.u. = nicht untersucht

stark schluffige Sande sind nach Anhang 2, Abs. 4.3 der BBodSchV
entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten

70% der Vorsorgewerte unterschritten

70% der Vorsorgewerte (iberschritten
n.n. nicht nachweisbar _Vorsorgewerte (100%) Uberschritten

Y Bei Béden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert < 6,0 gelten fiir Cadmium, Nickel

und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand

% bei einem pH-Wert < 5,0 gilt fiir Blei der Vorsorgewert fiir Sand




Bewertung von Bodenmischproben nach dem Bayr. Verfiill-Leitfaden (Eckpunktepapier)
(Leitfaden zur Verfillung von Gruben, Briichen sowie Tagebau, Stand 23.12.2019)

(Die hier vorgelegten chemischen Befunde und Einstufungen sind nur mit den dazugehdrigen

Originalbefunden des Analytik-Labors giltig)

fm geotechnik
v

Projekt Nr A2205018

GWG Stiftsbleiche I, Kempten
Anlage 5.2

(bayr. Verfiill-Leitfaden / EPP)
MP Tallehm (Auelehm)

Analytik Zuordnungswerte Proben
20 1.1 21.2 22 MP1 Tallehm MP2 Tallehm
Parameter Dimension Sand Lehm / Schluff Ton SG1/2 SG4
Bewertung nach:  (Lehm/Schluff) (Lehm/Schluff)
Feststoff Fraktion <2 mm
Arsen mg/kg 20 20 20 30 50 150 3 4.9
Blei mg/kg 40 70 100 140 300 1000 9,2 11
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 2 3 10 0,15 0,12
Chrom (ges.)  mg/kg 30 60 100 120 200 600 25 29
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 200 600 16 21
Nickel mg/kg 15 50 70 100 200 600 19 25
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 0,03 0,02
Zink mg/kg 60 150 200 300 500 1500 44 50
EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <0,5 <0,5
KW mg/kg 100 100 100 300 500 1000 <50 <50
Cyanide (ges.) mg/kg 1 1 1 10 30 100 <0,25 <0,25
Summe PAK mg/kg 3 3 3 5 15 20 n.n. n.n.
Benzo(a)pyren mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <1 <1 <0,04 <0,04
Summe PCB 0,05 0,05 0,05 0,1 0,5 1 n.n. n.n.
Eluat
pH-Wert* 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12 8,41 8,23
el. Leitfahigkeit* uS/cm 500 500/2000 1000/2500 | 1500/3000 77 80
Arsen pg/l 10 10 40 60 <4 <4
Blei ug/l 20 25 100 200 <5 <5
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,2 <0,2
Chrom ug/l 15 30/50 75 150 <5 <5
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 <5
Nickel ug/l 40 50 150 200 <5 <5
Quecksilber ug/l 0,2 0,2/0,5 1 2 <0,15 <0,15
Zink ng/| 100 100 300 600 <10 <10
Phenolindex pg/l 10 10 50 100 <10 <10
Cyanide (ges.) ug/l 10 10 50 100 <5 <5
Chlorid mg/I 250 <2 <2
Sulfat mg/| 250 | 2507300 | 250/600 <5 <5
n.u. nicht untersucht
n.n. nicht nachweisbar Deklaration 20 20

u.n. unter Nachweisgrenze

*Eine Uberschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium

**siehe Priifbericht Labor Agrolab




fm geotechnik
v

Bewertung von Bodenproben nach Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 TR

(Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen Tab. 11.1.2-2 und Tab. 11.1.2-3) Anlage 5.3
(Die hier vorgelegten chemischen Befunde und Einstufungen sind nur mit den dazugehérigen Stiftsbleiche Il, Kempten
Originalbefunden des Analytik-Labors giiltig) Analysenuibersicht Schmelzwasserkiese LAGA M20

A2205018

Prifbericht: BVU Markt Rettenbach, 456/0519 - 0520 (20.06.2022)

Analytik Probe
Mischprobe 1 Mischprobe 2
Parameter Dimension Z0 Z1.1 71.2 2 hmel. kies hmel. kies
Zuordnung
Feststoff Zuordnungswerte Gesamtfraktion
pH-Wert (CaCl2)* 5,5-8 5,5-8 5,0-9 8.4* 8,5%
Arsen mg/kg 20 30 50 150 25 3
Blei mg/kg 100 200 300 1000 55 42
Cadmium mg/kg 06 1 3 10 01 008
Chrom (ges.) mg/kg 50 100 200 600 10 9
Kupfer mg/kg 40 100 200 600 94 76
Nickel mg/kg 40 100 200 600 97 10
Quecksilber mg/kg 03 1 3 10 002 002
Thallium mg/kg 05 1 3 10 <04 <04
Zink mg/kg 120 300 500 1500 22,0 21,0
EOX mg/kg 1 3 10 15 <0,5 <0,5
KW C10-C40 GC mg/kg 100 300 500 1000 <50 <50
Cvanide (ges.) mg/kg 1 10 30 100 <0,25 <0,25
Summe PCB  mg/kg 0,02 0,1 0,5 1 n.n. n.n.
Summe BTXE  mg/kg <1 1 3 5 n.n. n.n.
Summe LHKW  mg/kg <1 1 3 5 n.n. n.n.
Summe PAK  mg/kg 1 5 15 20 n.n. n.n.
Benzo(a)pyren mg/kg 0,5 <1 <0,04 <0,04
Eluat
pH-Wert* 6,5-9 6,5-9 6-12 55-12 9,18* 9,32*
el. Leitfhigkeit uS/cm 500 500 1000 1500 43 42
Chlorid mg/| 10 10 20 30 <2 <2
Sulfat mg/| 50 50 100 150 <5 <5
Phenolindex ug/l <10 10 50 100 <10 <10
Cyanide (ges.) ug/! <10 10 50 100 <5 <5
Arsen ug/! 10 10 40 60 <4 <4
Blei ug/l 20 40 100 200 <5 <5
Cadmium ug/l 2 2 5 10 <0,2 <0,2
Chrom ug/l 15 30 75 150 <5 <5
Kupfer ug/l 50 50 150 300 <5 <5
Nickel ug/l 40 50 150 200 <5 <5
Quecksilber ug/! 0,2 0,2 1 2 <0,15 <0,15
Thallium ug/! <1 1 3 5 <1 <1
Zink ug/l 100 100 300 600 <10 <10
n.u. nicht untersucht
n.n. nicht nachweisbar Deklaration 20 20
u.n. unter Nachweisgrenze

*) Eine Uberschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium, die Ursachen sind zu prifen!




Anlage 6

@ BV Bioverfahrenstechnik und
U Umweltanal ytik GmbH

GewerbestraRe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel.08392/921-0

BVU GmbH « GewerbestraRe 10 + 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

fm geotechnik

Wiesflecken 6
88279 Amtzell

Analysenbericht Nr. 456/0521 Datum: 20.06.2022

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber . fm geotechnik

Projekt . Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"

Projekt-Nr. : Entnahmestelle

Art der Probenahme : Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 08.04.2022
Probeneingang 1 15.06.2022 Originalbezeich. : MP 1 Oberboden "Mu"
Probenbezeich. 1 456/0521 Untersuch.-zeitraum : 15.06.2022 — 20.06.2022

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode MU* [%)]
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 70,6 - - - DIN EN 14346 : 2017-09 19
Fraktion < 2 mm [Masse %] 100 Siebung -
Glihverlust [% TS] 4,9 DIN EN 15169 :2007-05 51
TOC [% TS] 1,2 - - - DIN EN 15936 :2012-11 4,7
Humusgehalt (H) [% TS] 2,1 - - - berechnet -

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm [ Ton Methode MU* [%]

pH-Wert [-] 7,2 DIN ISO 10390:2021-04 3
Arsen [mg/kg TS] 8,4 EN ISO 11885 :2009-09 16
Blei [mg/kg TS] 28 40 70 100 | EN ISO 11885 :2009-09 11
Cadmium [mg/kg TS] 0,35 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09 12
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36 30 60 100 | ENISO 11885 :2009-09 8
Kupfer [mg/kg TS] 31 20 40 60 | EN ISO 11885 :2009-09 5
Nickel [mg/kg TS] 30 15 50 70 | EN ISO 11885 :2009-09 8
Quecksilber [mg/kg TS] 0,15 0,1 0,5 1,0 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 9
Zink [mg/kg TS] 85 60 150 200 | EN ISO 11885 :2009-09 7

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:

Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM -LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing.  (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik

und

Umweltanalytik ~ GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H< H> Methode MU* [%]
8% 8%

PCB 28 [ma/kg TS] <0,01 26
PCB 52 Ima/ka TSI <0.01 25
PCB 101 Ima/ka TSI <0.01 26
PCB 138 [ma/ka TSI <0.01 17
PCB 153 [ma/ka TSI <0.01 24
PCB 180 [ma/kg TS] <0,01 27
PCB Gesamt (DIN): [ma/ka TSI n.n. 0.05 0.1 DIN EN 17322:2021-03

Naphthalin [ma/kg TSI <0,04 22
Acenaphthen [ma/kg TS] <0,04 33
Acenaphthylen [ma/kg TS] <0,04 30
Fluoren [ma/kg TS] < 0,04 19
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04 26
Anthracen [mg/kg TS] <0,04 30
Fluoranthen [ma/kg TS] 0,2 16
Pyren [ma/kg TS] 0,18 17
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,13 21
Chrysen [ma/kg TS] 0,13 o5
Benzo(b)fluoranthen [ma/kg TS] 0,23 25
Benzo(k)fluoranthen [ma/kg TS] 0,07 19
Benzo(a)pyren [malkg TSI 0,18 0,3 1,0 15
Dibenz(a,h)anthracen [ma/kg TS] < 0,04 35
Benzo(g,h,i)perylen [ma/kg TSI 0,13 20
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,13 19

3 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 1,38 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Bel der Kontormitatsbetrachtung durch Grenzwertgegenuberstellung (BBodSchV:2021-02) werden Messunsicherheiten nicht mitbericksichtigt. Es

handelt sich um absolute Messwerte.
MU*: Erweiterte Mess-unsicherheit k=2

Die Priufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priiffgegenstande.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 456/0521; Seite 2 von 2



@ BV Bioverfahrenstechnik und
U Umweltanal ytik GmbH

GewerbestraRe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel.08392/921-0

BVU GmbH « GewerbestraRe 10 + 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

fm geotechnik

Wiesflecken 6
88279 Amtzell

Analysenbericht Nr. 456/0522 Datum: 20.06.2022

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber . fm geotechnik

Projekt . Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"

Projekt-Nr. : Entnahmestelle

Art der Probenahme : Art der Probe : Boden

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers Entnahmedatum 1 08.04.2022
Probeneingang 1 15.06.2022 Originalbezeich. : MP 2 Oberboden "Mu"
Probenbezeich. 1 456/0522 Untersuch.-zeitraum : 15.06.2022 — 20.06.2022

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Methode MU* [%)]
Erstellen der Prifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 73,9 - - - DIN EN 14346 : 2017-09 19
Fraktion < 2 mm [Masse %] 95 Siebung -
Glihverlust [% TS] 4,0 DIN EN 15169 :2007-05 51
TOC [% TS] 1,1 - - - DIN EN 15936 :2012-11 4,7
Humusgehalt (H) [% TS] 1,9 - - - berechnet -

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1)

Parameter Einheit Messwert Sand | Lehm [ Ton Methode MU* [%]

pH-Wert [-] 7,4 DIN ISO 10390:2021-04 3
Arsen [mg/kg TS] 8,7 EN ISO 11885 :2009-09 16
Blei [mg/kg TS] 26 40 70 100 | EN ISO 11885 :2009-09 11
Cadmium [mg/kg TS] 0,3 0,4 1 1,5 | ENISO 11885 :2009-09 12
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 33 30 60 100 | ENISO 11885 :2009-09 8
Kupfer [mg/kg TS] 34 20 40 60 | EN ISO 11885 :2009-09 5
Nickel [mg/kg TS] 26 15 50 70 | EN ISO 11885 :2009-09 8
Quecksilber [mg/kg TS] 0,1 0,1 0,5 1,0 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 9
Zink [mg/kg TS] 84 60 150 200 | EN ISO 11885 :2009-09 7

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:

Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM -LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing.  (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik

und

Umweltanalytik ~ GmbH

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK

Parameter Einheit Messwert H< H> Methode MU* [%]
8% 8%

PCB 28 [mg/kg TS] <0,01 26
PCB 52 Ima/ka TSI <0.01 25
PCB 101 Ima/ka TSI <0.01 26
PCB 138 [ma/ka TSI <0.01 17
PCB 153 [ma/ka TSI <0.01 24
PCB 180 [ma/kg TS] <0,01 27
PCB Gesamt (DIN): [ma/ka TSI n.n. 0.05 0.1 DIN EN 17322:2021-03

Naphthalin [ma/kg TSI <0,04 22
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04 33
Acenaphthylen [ma/kg TS] <0,04 30
Fluoren [ma/kg TS] < 0,04 19
Phenanthren [mg/kg TS] 0,04 26
Anthracen [mg/kg TS] <0,04 30
Fluoranthen [ma/kg TS] 0,18 16
Pyren [ma/kg TS] 0,15 17
Benzo(a)anthracen [ma/kg TS] 0,08 21
Chrysen [ma/kg TS] 0,09 o5
Benzo(b)fluoranthen [ma/kg TS] 0,14 25
Benzo(k)fluoranthen [ma/kg TS] 0,04 19
Benzo(a)pyren [malkg TSI 0,1 0,3 1,0 15
Dibenz(a,h)anthracen [ma/kg TS] < 0,04 35
Benzo(g,h,i)perylen [ma/kg TSI 0,07 20
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,07 19

3 PAK (EPA Liste): [mgl/kg TS] 0.96 3 10 DIN ISO 18287 :2006-05

Bel der Kontormitatsbetrachtung durch Grenzwertgegenuberstellung (BBodSchV:2021-02) werden Messunsicherheiten nicht mitbericksichtigt. Es

handelt sich um absolute Messwerte.
MU*: Erweiterte Mess-unsicherheit k=2

Die Priufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priiffgegenstande.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift|

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 456/0522; Seite 2 von 2



QBVU

Anlage 7

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanal ytik GmbH

BVU GmbH « GewerbestraBe 10 ¢ 87733 Markt Rettenbach

fm geotechnik
Wiesflecken 6
88279 Amtzell

GewerbestraRe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel.08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 456/0517 Datum: 20.06.2022
1 Allgemeine Angaben
Auftraggeber . fm geotechnik
Projekt . Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"
Projekt-Nr.
Kst.-Stelle
Art der Probe . Boden Art der Probenahme :
Entnahmestelle Entnahmedatum 1 08.04.2022
Originalbezeich. : MP 1 Auelehm "AL" Probeneingang 1 15.06.2022
Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Untersuchungszeitraum : 15.06.2022 - 20.06.2022 Probenbezeich. : 456/0517
2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP:2019-12)
Z0
Parameter Einheit Messwert Sl | z11|z12| z2 Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 81,7 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
Fraktion < 2 mm [Masse %] 94 - - - - Siebung
3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP:2019-12)
Z0
Parameter Einheit Messwert S \|_/u_) Z11 | 212 Z2 Methode
Arsen [mg/kg TS] 3 20 | 20 30 50 150 | EN ISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 9,2 40 | 70 140 300 [ 1000 | EN ISO 11885 :2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,15 04 |1 2 3 10 | EN ISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25 30 | 60 120 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 16 20 | 40 80 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 19 15 [ 50 100 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 01 | 05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Zink [mg/kg TS] 44 60 | 150 | 300 500 | 1500 | EN ISO 11885 :2009-09
Aufschlul3 mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [mg/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38 409-17 :2005-12
MKW (C10 - C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 100 300 500 [ 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINEN 1S017380:2013-10

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach
HRB 12942

Amtsgericht Memmingen
USt.-ID: DE 251 867 896

Bankverbindung:
Sparkasse MM -LI-MN

BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538

Geschaftsfiihrer:

Engelbert Schindele
Dipl.-Ing. (FH)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00



@ BV Bioverfahrenstechnik  und
. U Umweltanalytik ~ GmbH

3.1 PCB PAK

Parameter Einheit Messwert Z0 Z111|2z212 Z2 Methode
PCB 28 [ma/ka TSI <0.01
PCB 52 [ma/ka TSI <0.01
PCB 101 [ma/ka TSI <0.01
PCB 138 Ima/ka TSI <0.01
PCB 153 Ima/ka TSI <0.01
PCB 180 [ma/ka TSI <0,01
Y PCB (6): [ma/ka TSI n.n. 0.05 0.1 0,5 1,0 | DINEN 15308:2016-12
Naphthalin Ima/ka TSI <0.04 0.5 1.0
Acenaphthen Ima/ka TSI <0.04
Acenaphthvlen Ima/ka TSI <0.04
Fluoren Ima/ka TSI <0.04
Phenanthren Ima/ka TSI <0.04
Anthracen Ima/ka TSI <0.04
Fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Pvren Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Chrvsen Ima/ka TSI < 0.04
Benzo(b)fluoranthen Ima/ka TSI < 0.04
Benzo(k)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)pvren Ima/ka TSI <0.04 0.3 1.0 1.0
Dibenz(a.h)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a.h.i\pervlen [ma/ka TSI < 0.04
Indeno(1.2,3-cd)pvren | Ima/ka TSI < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2006-05

4 Eragebnisse der Untersuchunag aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11|Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert [-1 8.41 65-9 65-9 | 6-12 | 5512 | DINEN ISO 10523 04-2012
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 77 500 500 1000 | 1500 | DINEN 27888 :1993

20002 | 25002 | 30002
Arsen Tua/ll <4 10 10 40 60 | DINENISO 17294-2 :201701
Blei Tua/ll <5 20 25 100 200 | DINENISO 172942 201701
Cadmium Tua/ll <0.2 2 2 5 10 DIN ENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (aesamt) Tua/ll <5 15 D/5FP| 75 150 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer Tua/ll <5 50 50 150 300 | DINENISO 17294-2 :201701
Nickel Tua/ll <5 40 50 150 200 | DINENISO 17294-2 201701
Quecksilber Tua/ll <0.15 0.2 02/05 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium Tua/ll <1 <1 1 3 10 [ DINENISO 17294-2 :201701
Zink fua/l <10 100 100 300 600 | DINENISO 172942 201701
Phenolindex Tua/ll <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cvanid (gesamt) Tua/ll <5 10 10 50 100 | ENISO14403:2012-10
Chlorid Tma/ll <2 250 250 250 250 | ENISO 10304: 200907
Sulfat [ma/l] <5 250 250 250 250 | ENISO 10304:2009-07

300% | 600?

2) Im Rahmen der erlaubten Vertillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte tir Chiorid, Sultat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und
Quecksilber bis zu den jeweils héheren Werten zuléssig. Daruiber hinaus darf das Verfillmaterial keine anderen Belastungen beinhalten.

Bei der Konformitatsbetrachtung durch Grenzwertgegentberstellung (EPP:2019-12) werden Messunsicherheiten nicht mitberticksichtigt. Es handelt sich um absolute
Messwerte.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 456/0517; Seite 2 von 2



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanal ytik GmbH

BVU GmbH « GewerbestraBe 10 ¢ 87733 Markt Rettenbach

fm geotechnik
Wiesflecken 6
88279 Amtzell

GewerbestraRe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel.08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 456/0518 Datum: 20.06.2022
1 Allgemeine Angaben
Auftraggeber . fm geotechnik
Projekt . Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"
Projekt-Nr.
Kst.-Stelle
Art der Probe . Boden Art der Probenahme :
Entnahmestelle Entnahmedatum 1 08.04.2022
Originalbezeich. : MP 2 Auelehm "AL" Probeneingang 1 15.06.2022
Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Untersuchungszeitraum : 15.06.2022 - 20.06.2022 Probenbezeich. : 456/0518
2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (EPP:2019-12)
Z0
Parameter Einheit Messwert Sl | z11|z12| z2 Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 81,6 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
Fraktion < 2 mm [Masse %] 100 - - - - Siebung
3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (EPP:2019-12)
Z0
Parameter Einheit Messwert S \|_/u_) Z11 | 212 Z2 Methode
Arsen [mg/kg TS] 4,9 20 | 20 30 50 150 | EN ISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 11 40 | 70 140 300 [ 1000 | EN ISO 11885 :2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,12 04 |1 2 3 10 | EN ISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 29 30 | 60 120 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 21 20 | 40 80 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 25 15 [ 50 100 200 600 | EN ISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 01 | 05 1 3 10 | DIN EN ISO 12846 :2012-08
Zink [mg/kg TS] 50 60 | 150 | 300 500 | 1500 | EN ISO 11885 :2009-09
Aufschlul3 mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [mg/kg TS] <05 1 3 10 15 | DIN 38 409-17 :2005-12
MKW (C10 - C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] <50 100 300 500 [ 1000 | DIN EN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINEN 1S017380:2013-10

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach
HRB 12942

Amtsgericht Memmingen
USt.-ID: DE 251 867 896

Bankverbindung:
Sparkasse MM -LI-MN

BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538

Geschaftsfiihrer:

Engelbert Schindele
Dipl.-Ing. (FH)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00



@ BV Bioverfahrenstechnik  und
. U Umweltanalytik ~ GmbH

3.1 PCB PAK

Parameter Einheit Messwert Z0 Z111|2z212 Z2 Methode
PCB 28 [ma/ka TSI <0.01
PCB 52 [ma/ka TSI <0.01
PCB 101 [ma/ka TSI <0.01
PCB 138 Ima/ka TSI <0.01
PCB 153 Ima/ka TSI <0.01
PCB 180 [ma/ka TSI <0,01
Y PCB (6): [ma/ka TSI n.n. 0.05 0.1 0,5 1,0 | DINEN 15308:2016-12
Naphthalin Ima/ka TSI <0.04 0.5 1.0
Acenaphthen Ima/ka TSI <0.04
Acenaphthvlen Ima/ka TSI <0.04
Fluoren Ima/ka TSI <0.04
Phenanthren Ima/ka TSI <0.04
Anthracen Ima/ka TSI <0.04
Fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Pvren Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Chrvsen Ima/ka TSI < 0.04
Benzo(b)fluoranthen Ima/ka TSI < 0.04
Benzo(k)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)pvren Ima/ka TSI <0.04 0.3 1.0 1.0
Dibenz(a.h)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a.h.i\pervlen [ma/ka TSI < 0.04
Indeno(1.2,3-cd)pvren | Ima/ka TSI < 0,04

% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. 3 5 15 20 | DIN ISO 18287 :2006-05

4 Eragebnisse der Untersuchunag aus dem Eluat

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11|Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
pH-Wert [-1 8.23 65-9 65-9 | 6-12 | 5512 | DINEN ISO 10523 04-2012
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 80 500 500 1000 | 1500 | DINEN 27888 :1993

20002 | 25002 | 30002
Arsen Tua/ll <4 10 10 40 60 | DINENISO 17294-2 :201701
Blei Tua/ll <5 20 25 100 200 | DINENISO 172942 201701
Cadmium Tua/ll <0.2 2 2 5 10 DIN ENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (aesamt) Tua/ll <5 15 D/5FP| 75 150 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer Tua/ll <5 50 50 150 300 | DINENISO 17294-2 :201701
Nickel Tua/ll <5 40 50 150 200 | DINENISO 17294-2 201701
Quecksilber Tua/ll <0.15 0.2 02/05 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium Tua/ll <1 <1 1 3 10 [ DINENISO 17294-2 :201701
Zink fua/l <10 100 100 300 600 | DINENISO 172942 201701
Phenolindex Tua/ll <10 10 10 50 100 | DINENISO 14402:1999-12
Cvanid (gesamt) Tua/ll <5 10 10 50 100 | ENISO14403:2012-10
Chlorid Tma/ll <2 250 250 250 250 | ENISO 10304: 200907
Sulfat [ma/l] <5 250 250 250 250 | ENISO 10304:2009-07

300% | 600?

2) Im Rahmen der erlaubten Vertillung mit Bauschutt ist eine Uberschreitung der Zuordnungswerte tir Chiorid, Sultat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (ges.) und
Quecksilber bis zu den jeweils héheren Werten zuléssig. Daruiber hinaus darf das Verfillmaterial keine anderen Belastungen beinhalten.

Bei der Konformitatsbetrachtung durch Grenzwertgegentberstellung (EPP:2019-12) werden Messunsicherheiten nicht mitberticksichtigt. Es handelt sich um absolute
Messwerte.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prifbericht spezifizierten Priifgegensténde.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 456/0518; Seite 2 von 2



Anlage 8

@ BV Bioverfahrenstechnik und
U Umweltanal ytik GmbH

GewerbestraRe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel.08392/921-0

BVU GmbH « GewerbestraRe 10 + 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

fm geotechnik
Wiesflecken 6
88279 Amtzell

Analysenbericht Nr. 456/0519 Datum: 20.06.2022

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber . fm geotechnik

Projekt : Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"

Projekt-Nr. : Kostenstelle

Entnahmestelle : Art der Probenahme :

Art der Probe : Boden Entnahmedatum 1 08.04.2022

Probeneingang 1 15.06.2022 Originalbezeich. : MP 1 Schmelzwasserkies "SG"
Probenbezeich. 1 456/0519 Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers

Untersuch.-zeitraum : 15.06.2022 — 20.06.2022

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (LAGA M20)

Parameter Einheit Messwert Z0 | z1.1|z212 | Z2 Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 98,3 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
pH-Wert [-] 8.4 55-8 |55-8 5-9 DIN ISO 10390:2005-02
Arsen [mg/kg TS] 2,5 20 30 50 150 | ENISO 11885:2009-09
Blei [mg/kg TS] 5,5 100 | 200 | 300 |1000 |ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,1 0,6 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 10 50 | 100 | 200 | 600 |ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 9,4 40 | 100 | 200 | 600 | ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 9,7 40 | 100 | 200 | 600 | ENISO 11885:2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 0,3 1 3 10 | DINENISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 0,5 1 3 10 | ENISO 11885:2009-09
Zink [mg/kg TS] 22 120 | 300 | 500 [ 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschlul3 mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM -LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing.  (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00
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2.1 Summenparameter, PCB, BTXE., LHKW, PAK

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11|zl2 | Z2 Methode
EOX [ma/ka TSI <0.5 1 3 10 15 | DIN38409-17:2005-12
MKW (C10 - C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 - C40) [mg/kg TS] <50 100 300 500 | 21000 | DINEN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINENISO17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [ma/kg TSI <0,01
PCB 101 [ma/ka TSI <0.01
PCB 138 [ma/ka TSI <0.01
PCB 153 [ma/kg TSI <0,01
PCB 180 [ma/ka TSI <0,01
2 PCB (6): [ma/kg TSI n.n. 0,02 |0,1 0,5 1,0 DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [ma/ka TSI < 0.05
Toluol [ma/ka TSI <0.05
Ethvlbenzol [ma/ka TSI <0.05
m.p-Xvlol [ma/ka TSI < 0.05
o-Xvlol [ma/ka TSI < 0.05
T BTXE: [mg/kg TS] n.n. <1 |1 3 5 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Vinvichlorid [ma/ka TSI <0.01
Dichlormethan [ma/ka TSI <0.01
1-2-Dichlorethan [ma/ka TSI <0.01
cis 1.2 Dichlorethen [ma/ka TSI <0.01
trans-Dichlorethen [ma/ka TSI <0.01
Chloroform [ma/ka TSI <0.01
1.1.1- Trichlorethan [ma/ka TSI <0.01
Tetrachlormethan [ma/ka TSI <0.01
Trichlorethen [ma/ka TSI <0.01
Tetrachlorethen [markg TSI <0,01
Z LHKW: [ma/ka TSI n.n. <1 1 3 5 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Naphthalin Ima/ka TSI <0.04 0.5 1.0
Acenanhthen [ma/ka TSI <0.04
Acenanhthvien Ima/ka TSI <0.04
Fluoren Ima/ka TSI <0.04
Phenanthren [ma/ka TSI <0.04
Anthracen Ima/ka TSI <0.04
Fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Pvren [ma/ka TSI <0.04
Benzo(a)anthracen [ma/ka TSI <0.04
Chrysen [ma/ka TSI < 0.04
Benzo(b)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(k)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)pvren [ma/ka TSI < 0.04 0.5 1.0
Dibenz(a.h)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a.h.ipervlen Ima/ka TSI <0.04
Indeno(1.2,3-cd)pyren [ [ma/ka TSI < 0,04

= PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] N 1 5 15 20 | DINISO 18287 :2006-05
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

3.1 Alloemeine Parameter, Schwermetalle. Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert 20 |e2llyzlz) z2 Methode
Eluatherstelluna
pH-Wert [-1 9.18 65-9 | 65-9 |6-12 5512 | DINEN ISO 10523 04-2012
elektr. Leitfahiakeit [uS/cml 43 500 |50 |1000° | 15007 | DINEN 278881993
Arsen Tua/l <4 10 10 40 60 DINENISO 17294-2 :2017-01
Blei fua/l <5 20 25 100 200 | DINENISO 172942 201701
Cadmium Tua/ll <0.2 2 2 5 10 DINENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (gesamt) [ualll <5 15 302 75 150 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer Tua/ll <5 50 50 150 300 | DINENISO 17294-2:2017-01
Nickel Tua/ll <5 40 50 150 200 | DINENISO 17294-2 :201701
Quecksilber [ua/l <0,15 0,2 0.22 1 2 DIN ENISO 12846 :2012-08
Thallium Tua/ll <1 <1l 1 3 10 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01
Zink fua/l <10 100 100 300 600 | DINENISO 17294-2 :201701
Phenolindex [ua/l <10 <10 10 50 100 | DINEN ISO 14402:1999-12
Cvanid (aesamt) fua/ll <5 <10 10 50 100 | ENISO 14403:2012-10
Chlorid Tmal/ll <2 10 10 20 30 EN ISO 10304: 2009-07
Sulfat [ma/l] <5 50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07

Bel der Konformitatsbetrachtung durch Grenzwertgegenuberstellung (LAGA M20:1997) werden Messunsicherheiten nicht mitberticksichtigt. Es handelt sich um absolute

Messwerte.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prufbericht spezifizierten Prifgegenstande.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[onlinedokument ohne Unterschrift]

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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@ BV Bioverfahrenstechnik und
U Umweltanal ytik GmbH

GewerbestraRe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel.08392/921-0

BVU GmbH « GewerbestraRe 10 + 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

fm geotechnik
Wiesflecken 6
88279 Amtzell

Analysenbericht Nr. 456/0520 Datum: 20.06.2022

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber . fm geotechnik

Projekt : Kempten "KE" BV Stiftsbleiche "S+B"

Projekt-Nr. : Kostenstelle

Entnahmestelle : Art der Probenahme :

Art der Probe : Boden Entnahmedatum 1 08.04.2022

Probeneingang 1 15.06.2022 Originalbezeich. : MP 2 Schmelzwasserkies "SG"
Probenbezeich. 1 456/0520 Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers

Untersuch.-zeitraum : 15.06.2022 — 20.06.2022

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (LAGA M20)

Parameter Einheit Messwert Z0 | z1.1|z212 | Z2 Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 86,5 - - - - DIN EN 14346 : 2017-09
pH-Wert [-] 8,5 55-8 |55-8 5-9 DIN ISO 10390:2005-02
Arsen [mg/kg TS] 3 20 30 50 150 | ENISO 11885:2009-09
Blei [mg/kg TS] 4,2 100 | 200 | 300 |1000 |ENISO 11885:2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,08 0,6 1 3 10 | ENISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 9 50 | 100 | 200 | 600 |ENISO 11885:2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 7,6 40 | 100 | 200 | 600 | ENISO 11885:2009-09
Nickel [mg/kg TS] 10 40 | 100 | 200 | 600 | ENISO 11885:2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 0,3 1 3 10 | DINENISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <04 0,5 1 3 10 | ENISO 11885:2009-09
Zink [mg/kg TS] 21 120 | 300 | 500 [ 1500 ] ENISO 11885:2009-09
Aufschlul3 mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM -LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 731 50000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing.  (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D- PL-14583-01-00
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2.1 Summenparameter, PCB, BTXE., LHKW, PAK

Parameter Einheit Messwert Z0 Z11|zl2 | Z2 Methode
EOX [ma/ka TSI <0.5 1 3 10 15 | DIN38409-17:2005-12
MKW (C10 - C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 - C40) [mg/kg TS] <50 100 300 500 | 21000 | DINEN 14039 :2005-01
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] <0,25 1 10 30 100 | DINENISO17380:2013-10
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [ma/kg TSI <0,01
PCB 101 [ma/ka TSI <0.01
PCB 138 [ma/ka TSI <0.01
PCB 153 [ma/kg TSI <0,01
PCB 180 [ma/ka TSI <0,01
2 PCB (6): [ma/kg TSI n.n. 0,02 |0,1 0,5 1,0 DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [ma/ka TSI < 0.05
Toluol [ma/ka TSI <0.05
Ethvlbenzol [ma/ka TSI <0.05
m.p-Xvlol [ma/ka TSI < 0.05
o-Xvlol [ma/ka TSI < 0.05
T BTXE: [mg/kg TS] n.n. <1 |1 3 5 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Vinvichlorid [ma/ka TSI <0.01
Dichlormethan [ma/ka TSI <0.01
1-2-Dichlorethan [ma/ka TSI <0.01
cis 1.2 Dichlorethen [ma/ka TSI <0.01
trans-Dichlorethen [ma/ka TSI <0.01
Chloroform [ma/ka TSI <0.01
1.1.1- Trichlorethan [ma/ka TSI <0.01
Tetrachlormethan [ma/ka TSI <0.01
Trichlorethen [ma/ka TSI <0.01
Tetrachlorethen [markg TSI <0,01
Z LHKW: [ma/ka TSI n.n. <1 1 3 5 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Naphthalin Ima/ka TSI <0.04 0.5 1.0
Acenanhthen [ma/ka TSI <0.04
Acenanhthvien Ima/ka TSI <0.04
Fluoren Ima/ka TSI <0.04
Phenanthren [ma/ka TSI <0.04
Anthracen Ima/ka TSI <0.04
Fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Pvren [ma/ka TSI <0.04
Benzo(a)anthracen [ma/ka TSI <0.04
Chrysen [ma/ka TSI < 0.04
Benzo(b)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(k)fluoranthen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a)pvren [ma/ka TSI < 0.04 0.5 1.0
Dibenz(a.h)anthracen Ima/ka TSI <0.04
Benzo(a.h.ipervlen Ima/ka TSI <0.04
Indeno(1.2,3-cd)pyren [ [ma/ka TSI < 0,04

= PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] N 1 5 15 20 | DINISO 18287 :2006-05
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3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

3.1 Alloemeine Parameter, Schwermetalle. Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert 20 |e2llyzlz) z2 Methode
Eluatherstelluna
pH-Wert [-1 9.32 65-9 | 65-9 |6-12 5512 | DINEN ISO 10523 04-2012
elektr. Leitfahiakeit [uS/cml 42 500 |50 |1000° | 15007 | DINEN 278881993
Arsen Tua/l <4 10 10 40 60 DINENISO 17294-2 :2017-01
Blei fua/l <5 20 25 100 200 | DINENISO 172942 201701
Cadmium Tua/ll <0.2 2 2 5 10 DINENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (gesamt) [ualll <5 15 302 75 150 | DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer Tua/ll <5 50 50 150 300 | DINENISO 17294-2:2017-01
Nickel Tua/ll <5 40 50 150 200 | DINENISO 17294-2 :201701
Quecksilber [ua/l <0,15 0,2 0.22 1 2 DIN ENISO 12846 :2012-08
Thallium Tua/ll <1 <1l 1 3 10 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01
Zink fua/l <10 100 100 300 600 | DINENISO 17294-2 :201701
Phenolindex [ua/l <10 <10 10 50 100 | DINEN ISO 14402:1999-12
Cvanid (aesamt) fua/ll <5 <10 10 50 100 | ENISO 14403:2012-10
Chlorid Tmal/ll <2 10 10 20 30 EN ISO 10304: 2009-07
Sulfat [ma/l] <5 50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07

Bel der Konformitatsbetrachtung durch Grenzwertgegenuberstellung (LAGA M20:1997) werden Messunsicherheiten nicht mitberticksichtigt. Es handelt sich um absolute

Messwerte.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die im Prufbericht spezifizierten Prifgegenstande.

Markt Rettenbach, den 20.06.2022

[onlinedokument ohne Unterschrift]

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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A&B GmbH &Co.KG
INGENIEURBURO

Am Prinzenbuckel 28 | 87490 Borwang | Tel : 08304/9201-0 | Fax : 08304,/9201-20

Technische Unterlagen zum
Wasserrechtsverfahren

Hochwasserschutz
Hartnagel/Stiftsbleiche 2
Bleicher Bach (Nordast)

hier:
Antraq auf wasserrechtliche Genehmiqung

vom November 2024

Auftraggeber:

Stadt Kempten (Allgau)
Rathausplatz 22
Kreisstadt

Auftragnehmer:
Ingenieurblro

A & B GmbH & Co. KG
Am Prinzenbuckel 28
87490 Borwang
Projekt Nr.:  23-1288

Fertigung: 6



Wasserrechtsverfahren

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 2

Bleicher Bach (Nordast)

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

6.1

6.2

10
11

12

Erlauterung mit Antragstellung
Ubersichtslageplan
Lagepldane
Bestand — HQ100 max. Uberflutungsfliche
Bestand — HQ100 Natiirlicher Retentionsraum
Planung —-Hochwasserentlastungsmulde
Planung — HQ 4 Uberflutungsfliche
Langsschnitt Hochwasserentlastungsmulde
Querprofile Hochwasserentlastungsmulde
Bauwerksplane
Streichwehr
Stauwand Retentionsraum
Hydraulische Berechnungen
Kostenberechnung
Festpunktverzeichnis
Grundstiicksverzeichnis
UVP Vorpriifung

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Projekt-Nr. 23-1288

M=1:25.000
M=1:1.000
M=1:1.000
M=1:500
M=1:1.000

M=1:100/1000

M=1:100/100
M=1:50
M=1:50
entfallt
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A&B GmbH &Co.KG
INGENIEURBURO

Am Prinzenbuckel 28 | 87490 Borwang | Tel : 08304/9201-0 | Fax : 08304/9201-20

Genehmigungsplanung Projekt Nr.  23-1288

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Fertigung 6

Bleicher Bach (Nordast) Beilage 1
Erlauterung

mit Antragstellung

Vorhabenstrager: Aufgestellt:

Stadt Kempten (Allgau) Ingenieurburo

Kreisstadt A & B GmbH & Co. KG
Kempten, .....ccooceeeeeieeiiinnnn, Bdrwang, November 2024

Unterschrift A & B GmbH & Co. KG
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Vorhabenstrager

Stadt Kempten (Allgau)
Rathausplatz 22
87435 Kempten

vertreten durch den Tiefbauamtsleiter Herrn Markus Wiedemann.

1.2 Planfertiger

Ingenieurbiro A & B GmbH & Co. KG
Am Prinzenbuckel 28
87490 Bérwang

2 Anlass und Zweck des Vorhabens

Im Oktober 2023 hat der Planfertiger eine Entwurfsplanung fir den Hochwasserschutz am Bleicher
Bach (Nordast) fir den Ortsteil Hartnagel und das geplante Gewerbegebiet Stiftsbleiche 2 erstellt.

Derzeit erarbeitet die Stadt Kempten den Bebauungsplan Gewerbegebiet Stiftsbleiche 2, welches
nordlich des Gewerbegebiets ,Stiftsbleiche 1 erschlossen werden soll. Die bestehende HQ1oo-
Uberflutungsflache zeigt, dass der Bereich des geplanten Gewerbegebiets von dem HQioo-
Bemessungshochwasser tberflutet wird.

Die Hochwasserschutzplanung sieht vor, dass der vorhandene Bachlauf des Bleicher Bachs
(Nordast) im Abschnitt westlich der und parallel zur Memminger Stralle (St 2009) erhalten bleibt.
Hier wird zuklnftig eine Abflussmenge bis zum ca. HQs abgeflhrt. Der darlberliegende
Hochwasserabfluss wird jedoch Uber ein zu bauendes Entlastungswehr nach Osten abgeschlagen,
unter der Memminger Strale durchgefihrt und flie3t Gber eine neue Hochwasserentlastungsmulde
der lller zu.

Diese Genehmigungsplanung baut auf der Entwurfsplanung vom Oktober 2023 auf. Einige
Anderungen wurden eingearbeitet, v.a. die zwischenzeitliche Erhéhung der hydrologischen
Abflussdaten. Ziel dieser Planung ist die wasserrechtliche Genehmigung der hier erlauterten
HochwasserschutzmalRnahme und damit die Hochwasserfreilegung des geplanten Gewerbegebiets
Stiftsbleiche 2 bis zu einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis.

Das zugrundeliegende Planungskonzept ist mit dem WWA Kempten, Hr. Schéllhorn und der
wasserrechtlichen Genehmigungsbehérde Kempten, Hr. Zahn abgestimmt.

Aufgrund der zwischenzeitlich erhéhten hydrologischen Abflusswerte, wird in Abstimmung

Vorhabenstragers auf den ublicherweise empfohlenen Klimazuschlag von 15 % verzichtet.
Ansonsten ware eine grundlegende Umplanung erforderlich gewesen.

1:\2023\23-1288\Sek\Planung\04 Genehmigungsplanung\Wasserrecht\01 Erlauterung Okt 24.docx
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3 Bestehende Verhaltnisse

3.1 Allgemeines
Bleicher Bach (Nordast)

Lage: kl. Einzugsgebiet (EZG) der lller, Voralpenbereich
Fliel3¢folge: Bleicher Bach — lller — Donau
Einzugsgebietsgrofe: ca. 2,10 km?

Jahresniederschlagshohe: 1.275 mm

Hohenlage EZG: 653 — 864 NHN

Bewuchs EZG: Grinland, vereinzelte Baumbestande

Nutzung EZG: Grinland — Milchwirtschaft
Wasserbeschaffenheit: nicht bekannt

Gewasserbenutzung: nicht bekannt

Anstehende Béden/Baugrund: siehe Bodengutachten (siehe Kap. 4)

Mittelwasserabfluss MQ, OT Hartnagel: 551/s

3.2 Hydrologie/Hydraulik

Eine genaue Auflistung der Hochwasserscheitelwerte des Bleicher Bachs nach Teileinzugsgebieten
findet sich in der Beilage 7 unter ,HQ Scheitelwerte Bleicher Bach®, die vom WWA Kempten im Juli
2024 bereitgestellt wurde. Diese Werte sind ggu. der Entwurfsplanung nun erhdht. MaRgebend flr
diese Planung ist der Bezugspunkt C der genannten Anlage:

ca. HQq: 2,0 m3/s
HQ100: 5,0 m3¥/s

HQextrem = ca. HQ1g0 * 1,465
HQextrem: ca. 7,3 m3/s

Fir die Bezugspunkte C und E wurde vom WWA Kempten jeweils eine Hochwasserabflussganglinie
zur Verfigung gestellt, die Grundlage fir die Bestimmung der bestehenden HQ100-Uberflutungs-
flache und des naturlichen Retentionsraums war.

Fur die zweidimensionalen hydraulischen Berechnungen des Bleicher Bachs (Nordast) wurden die
folgenden Abflussbeiwerte nach Manning-Strickler verwendet:

Abflussbeiwerte kst 29 m'3/s (Bachsohle)
12 m"?/s (Bachboschung: stark begriint)
60 m'3/s (Asphalt)
25 m"3/s (Grlnland: Wiese und Mais)
15 m"3/s (Wald)

1:\2023\23-1288\Sek\Planung\04 Genehmigungsplanung\Wasserrecht\01 Erlauterung Okt 24.docx
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Alle eindimensionalen hydraulischen Bemessungen/Berechnungen wurden mit der Software FLUSS
14.1.39 der Fa. Rehm, alle zweidimensionalen Berechnungen mit den Softwares SMS 11.2 und
BASEMENT 2.8 erstellt. Alle Berechnungsausdrucke sind in der Beilage 7 ersichtlich.

3.3 Bestehende Gewasserstruktur

Allgemein

Der Bleicher Bach besteht aus zwei Gewasserasten. Der hier relevante nordliche Ast entwassert die
Ortsteile Burkharts, Heiligkreuz und Neuhausen und fliet dann, dem natirlichen Gefalle folgend,
auf den Ortsteil Hartnagel zu. Bevor der Bachlauf die Memminger Stral’e (Staatsstrale St 2009)
erreicht, biegt er nach Siden ab (hier kann es im Hochwasserfall zur Uberflutung der St 2009
kommen) und vereinigt sich auf H6he der Fa. Mildner Fahrzeugbau mit dem sudlichen Gewasserast.

Durch das starke Gefalle im Grof3teil des Einzugsgebiets haben die ablaufenden Hochwasser eine
kurze Anlaufzeit.

Im Zulaufbereich des Bezugspunkts C ist durch eine eigene zweidimensionale hydraulische
Berechnung sichergestellt, dass das gesamte ankommende Hochwasser HQ10 dem Planungs-
bereich bzw. dem Streichwehr zulauft und nicht an diesem vorbeiflief3t.

Bestehende HQ1oo-Uberflutungsfliche

Im Zuge der Planung wurde die bestehende max. HQuoo-Uberflutungsflache des Bleicher Bachs im
Bereich Hartnagel/Stiftsbleiche 2 durch eine zweidimensionale hydraulische Berechnung ermittelt
(siehe Beilage 3.1).

Das Berechnungsergebnis zeigt eindeutig, dass der Bereich des geplanten Gewerbegebiets
Stiftsbleiche 2 von dem HQ1o0 betroffen ist. Fur die Ausweisung des geplanten Gewerbegebiets sind
also Hochwasserschutzmafinahmen erforderlich.

Naturlicher Retentionsraum

Im Zuge der Planung wurde auch der bestehende natiirliche Retentionsraum des Bleicher Bachs im
Bereich Hartnagel/Stiftsbleiche 2 durch eine zweidimensionale hydraulische Berechnung ermittelt
(siehe Beilagen 3.2 und 7). Das Vorgehen wurde vorab mit Hr. Schéllhorn, WWA Kempten
abgestimmt. Retentionsraum innerhalb bebauter Bereiche und innerhalb des bestehenden Regen-
ruckhaltebeckens (Stiftsbleiche 1) wurden als nicht naturlich betitelt und deshalb nicht beriicksichtigt.

Naturlicher Retentionsraum: 1.570 m3

Bleicher Bach Nordast — HQ4

Der Bachlauf des Bleicher Bachs (Nordast) entlang der Memminger Straf3e (St 2009) soll erhalten
bleiben und wird zuklnftig nur noch mit einem ca. HQ4 (2,0 m®s) beaufschlagt, damit bei einem
HQio00-Ereignis die Staatsstralle nicht durch den Hochwasserabfluss Uberflutet wird.

Der Nachweis hierfur findet sich in Beilage 3.4. Dabei wurde mittels einer zweidimensionalen
hydraulischen Berechnung das bestehende Bachgerinne — ohne die nérdliche, landwirtschaftliche
Uberfahrt auf Hohe des Bushauschens (Haltestelle Hartnagel, stadteinwarts), diese soll im Zuge der
HochwasserschutzmalRnahmen verlegt werden — mit einem ca. HQ4 beaufschlagt.
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lllerhochwasser

Die im Langsschnitt (Beilage 4) angegebenen Hochwasserstande der lller wurden vom WWA
Kempten, Hr. Schéllhorn zur Verfligung gestellt. Es ist ersichtlich, dass selbst im lller-Hochwasserfall
HQexirem der Hochwasserschutz - auerhalb des direkten Gewasserschlauchs der lller - durch die
geplante Hochwasserentlastungsmulde gewahrleistet ist.

Die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens der beiden Hochwasserspitzen der lller und des
Bleicher Bachs (Nordast) ist im Hinblick darauf jedoch sehr gering.

4 Baugrund und Grundwasser

Im Marz 2018 hat die Ingenieurgesellschaft mbH ICP den anstehenden Baugrund im Bereich
Hartnagel erkundet und einen geotechnischen Untersuchungsbericht erstellt.

Umfang: - 5 Kleinrammbohrungen (2 St. bis 7 m Tiefe, 3 St. bis 3 m Tiefe)
- 2 schwere Rammsondierungen bis 7 m Tiefe
- Geotechnische und chemische Analysen der aufgeschlossenen Béden

Wichtige Ergebnisse:

Bereich Unterquerung St 2009 (7 m Bohrungen)

- Unter bis zu 25 cm starken Mutterb6den steht in einer der beiden Bohrungen eine Aufflillung
(0,9 m machtig) mit teilweise enthaltenden Asphaltresten an

- Darunter steht bis zu 4,2 m Tiefe eine breiige bis weiche lehmige Talflllung aus bindigen,
schluffig-tonigen Sedimenten mit sandigen und schwach kiesigen Anteilen an

- Darunter folgen kiesige Talflllungen bis zu 6,0 m Tiefe aus weit gestuften, schwachen bis
stark sandigen Kiesen in lockerer bis mitteldichter Lagerung

- Die unterste Schicht der Aufschliisse besteht aus einer Beckenablagerung aus mittel-
plastischen, schluffigen bis stark schluffigen und sehr schwach kiesigen Tonen (Seeton) mit
weicher Konsistenz

- Der GW Spiegel wurde zwischen 1,2 m und 1,8 m Tiefe angetroffen

- Aufgrund der wasserfihrenden Kiese wird ein wasserdichter Baugrubenverbau empfohlen

- Eine Analyse einer Mischprobe der aufgeschlossenen Bdden ergab eine chemische
Belastung > Z2. Die erwahnte Aufflllung ist ebenfalls mit >Z2 belastet.

Bereich Hochwasserentlastungsmulde (3 m Bohrungen)

- Unter bis zu 20 cm starken Mutterbéden steht in einer der drei Bohrungen (nahe der lller)
eine Auffillung (2,2 m machtig) als Gelandeausgleichung an

- Darunter steht bis zu 2,5 m Tiefe eine breiige bis weiche lehmige Talfiillung aus bindigen,
schluffig-tonigen Sedimenten mit sandigen und schwach kiesigen Anteilen an

- Darunter folgen kiesige Talftillungen bis zur Endtiefe aus weit gestuften, schwachen bis stark
sandigen Kiesen in lockerer bis mitteldichter Lagerung

- Nur in einem der drei Aufschlisse findet sich noch darunter eine Beckenablagerung aus
mittelplastischen, schluffigen bis stark schluffigen und sehr schwach kiesigen Tonen
(Seeton) mit weicher Konsistenz

- Grundwasser wurde keines angetroffen

- Eine Analyse einer Mischprobe der aufgeschlossenen Béden ergab keine chemische
Belastung (Z0)

Bereich lllerbéschung
- Im geotechnischen Bericht nicht explizit genannte, jedoch vom Biiro ICP wie auch vom WWA
Kempten (Hr. Schéllhorn) mundlich erwahnt sind in der westlichen lllerbéschung zwischen

1:\2023\23-1288\Sek\Planung\04 Genehmigungsplanung\Wasserrecht\01 Erlauterung Okt 24.docx



Seite 7 von 18

Kempten Nord und dem Ortsteil Schlatt unregelmaRig Seetone, teilweise Uberlagert von
Flusskiesen zu finden. Werden diese Seetone mit Wasser beaufschlagt kénnen Sie die
Standsicherheit der Uferbéschung gefahrden.

5 Art und Umfang der geplanten MaBnahmen

5.1 Zielsetzung/System

Ziel der geplanten Mallnahme ist es den Ortsteil Hartnagel, das geplante Gewerbegebiete
Stiftsbleiche 2 und die Memminger Straflte (St 2009) vor einem 100-jahrlichen Hochwasser des
Nordasts des Bleicher Bachs zu schitzen.

Dazu wird die Mdglichkeit geschaffen, dass der Nordast auf Ho6he der Memminger Stral3e (St 2009)
ab einem Hochwasserereignis ca. HQ4 entlasten kann. Es wird demnach sidlich des Ortsteils
Hartnagel eine Hochwasserentlastungsmulde (HEM) errichtet, welche den entlasteten Abfluss Q =
HQ100 — HQ4 aufnimmt und unter Berlcksichtigung eines Freibords (0,5 m) schadlos in die lller
ableitet. Auch das HQexrem kann zukunftig in der HEM ohne Ausuferung abgefuhrt werden, jedoch
ohne Einhaltung des genannten Freibords.

Somit flieRt zukinftig maximal das ca. HQ4 aus dem Nordast im bestehenden Bachgerinne dem
Sudast zu. Im Normalfall (bis zu einem HQ4) fihrt der Nordast des Bleicher Bachs wiederrum auch
weiterhin samtlichen Abfluss dem Siidast zu.

Der Bereich Stiftsbleiche 1 und das Firmengelande der Fa. Dachser sind somit zukinftig noch
besser (>HQ100) vor Hochwasser geschitzt.

Die Hochwasserentlastungsmulde wird damit statistisch gesehen seltener als alle vier Jahre (>HQ4)
mit Abfluss beaufschlagt. Somit ist Sie nicht als Gewasser zu betrachten und muss demnach keinen
Fischaufstieg gewabhrleisten.

Andererseits ist mit dem max. Abfluss von HQ4 entlang der Memminger Straf3e (St 2009) und dem
parallel dazu verlaufenden Hochwasserschutzbauwerk gewahrleistet, dass die Staatsstralle auch
im HQjo0-Fall nicht dberschwemmt wird.

Durch den Bau der HEM geht bestehender natirlicher Retentionsraum (ca. 1570 m?) im Bereich des
geplanten Gewerbegebiets Stiftsbleiche 2 verloren bzw. wird dieser dem Hochwasserabfluss
unzuganglich gemacht (siehe Beilage 3.2). Um diesen Verlust auszugleichen, wird der
Retentionsraum deshalb baulich innerhalb der HEM wieder bereitgestelit.

Weitere Details und die GréfRen der einzelnen Baumalinahmen/ -werke kénnen der Beschreibung
unter Kap. 5.3 enthommen werden.

Hinweis: Die endgiiltigen Bauwerksabmessungen werden nach Vorgabe der Tragwerks-
planung im Zuge der Ausfiihrungsplanung festgelegt.
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5.2 Bemessungsgrofen

Einzugsgebiet Bleicher Bach:

Fur die geplanten MaRnahmen wurde in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten ein
zu erwartender Hochwasserabfluss des Nordasts des Bleicher Bachs von HQigp = 5,0 m?¥s
festgelegt.

Siehe auch Beilage 7: HQ Scheitelwerte Bleicher Bach, Bezugspunkt C, Juli 2024.

Davon werden 2,0 m3/s (ca. HQ4) im bestehenden Gerinne des Bleicher Bachs (Nordast) abgeleitet.
3,0 m¥s werden demnach abgeschlagen und Uber die Hochwasserentlastungsmulde der lller
zugefihrt. Die Mulde ist somit auf dem Bemessungsfall HQgem = 3,0 m3/s auszulegen.

Abflussbeiwerte nach Manning —Strickler:

Raue Rampe im Bdschungsbereich der lller 17 m"3/s
innerhalb der Hochwasserentlastungsmulde 25-35 m'?/s (siehe Berechnungs-
ausdrucke in Beilage 7)

Freibord
Der Freibord betragt mindestens 0,5 m bei einem HQ100 bzw. HQgem. IMm Bereich der Rauen Rampe
an der lller wird ein Freibord von 0,8 m vorgesehen, um ein Ausufern auf die ungesicherte

lllerb6schung in jedem Fall zur vermeiden.

Maximale Boschungsneigung

Der Vorhabenstrager gibt fir die HEM aus 6kologischen Griinden eine maximale Béschungsneigung
von 1:2 vor. Lediglich im Bereich der lllerbéschung/Uferwald wurde eine Béschungsneigung von 1:1
gewahlt, um den dortigen Platzbedarf auf ein Minimum zu reduzieren und somit die hochwertige
Flora und Fauna mdglichst zu schonen.

5.3 Geplante Bauteile

Im Bereich des Ortsteils Hartnagel/des geplanten Gewerbegebiets Stiftsbleiche 2 wird auf ca. 405
m Lange eine Hochwasserentlastungmulde (HEM) errichtet. Dabei werden die Memminger Stralie
(St 2009) sowie der lllerweg (Feldweg) unterquert (siehe Beilagen Nr. 2 - 6).

Um im Hochwasserfall das HQgem = 3,0 m3/s aus dem Nordast des Bleicher Bachs abschlagen und
schadlos der geplanten Hochwasserentlastungsmulde zufihren zu kénnen, wird ein Streichwehr mit
anschlieBendem Wasserpolster am 6stlichen Béschungsbereich des Bachgerinne errichtet. Hier ist
auf Vorgabe des WWA Kempten besonders darauf zu achten, dass im Entlastungsfall moglichst
keine Fische in die HEM gelangen. Die Planung und im Speziellen das Streichwehr wurden deshalb
mit der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben (Hr. Dr. Born) detailliert abgestimmt.

Die geplante HEM soll moglichst naturnah mit teilweise wechselnder Béschungsneigung, geeigneter
Bepflanzung und maandrierendem Verlauf erstellt werden. Es steht dazu ein offentlicher
Grundstucksstreifen sudlich vom Ortsteil Hartnagel von 20 m Breite zur Verfugung. Es wird darauf
geachtet, dass mdglichst keine Mulden in der Sohle der HEM entstehen, die als Fischfalle dienen
kénnten. Im Zuge des Unterhalts der HEM soll dahingehend auch nachgearbeitet werden, falls
solche Mulden vorhanden sind oder spater entstehen.
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Im Folgenden werden die technischen Daten der geplanten HEM, aufgegliedert in 9 Teilbereiche,
dargestellt. Detaillierte hydraulische Berechnungsunterlagen zur Planung finden sich in Beilage 7.

Im Ubergangsbereich vom Bestand zum geplanten Bereich 1 (km 0+000 bis 0+020) wird die
bestehende Bachsohle an die Planung angeglichen/verzogen. Die Boschungsoberkanten werden in
diesem Bereich beidseitig dem bestehenden Geldnde angepasst, um Hochwasser aus den
angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen zuriick in das Bachgerinne flieRen lassen zu kénnen.

Bereich 1: Streichwehr mit anschlieBendem Wasserpolster
Station km 0+019 bis 0+0036

Ziel der HEM ist das schadlose Abfiihren von Hochwasser Q = HQ1p0 — HQ4 = 5,0 m?®*/s — 2,0 m3/s =
3,0 m?¥/s. Damit diese 3,0 m®/s in die HEM einlaufen kdénnen, wird ein Streichwehr seitlich des
Bleicher Bachs angeordnet. Um eine teilweise Energievernichtung des Uberfallenden Wasserstrahls
zu erméglichen, ist direkt im Anschluss an den Uberfall ein Wasserpolster vorgesehen. Dieses filllt
sich zu Beginn des Uberfallvorgangs und entleert sich tber ein Ablaufronr DN 250 (Grundablass)
nach Abschluss des Uberfallvorgangs von selbst. Das Ablaufrohr verlduft parallel zur Rechteck-
verrohrung (Bereich 2) unter der Memminger Strafle und miindet danach wieder in der HEM (Bereich
3).

Streichwehr mit scharfkantigem Uberfall:

Lange 16,5 m

Uberfalllange 15,4 m

Breite 3,0m

Hohe 3,35m

mittlere Wehrhéhe, Oberwasser 0,50 m

Wehrhoéhe, Unterwasser 2,33 m

Qmax (ohne Freibord) 19,7 m?¥/s

mittlere Uberfallnéhe 0,22 m (bei Qgem = 3,0 M?/s)

0,40 m (bei Qexrerm = 7,3 M?/s)

Freibord 0,50 m (bei Qgem)
0,32 m (be| QExtrem)

Wasserpolster 16,0 m lang; 2,5 m breit; 0,5 m tief
Damit das Streichwehr einen hydraulisch einwandfreien Uberfall gewahrleistet, wird die Breite des

Bachgerinnes entlang des Wehrs mittels einer senkrechten Béschung aus Granitsteinquader
reduziert. Es ergeben sich damit folgende Gerinnebreiten:

Zu Beginn des Streichwehrs 3,90 m
In der Mitte des Streichwehrs 2,98 m
Am Ende des Streichwehrs 2,05 m

Um die Reibungsverlusthdhe langs des Streichwehres vernachlassigen zu kénnen, erhalt das
Bachgerinne im Wehrbereich ein Sohlgefalle von ca. 5 %o (siehe Beilage 7).

Um auch nach Inbetriebnahme des Streichwehrs die Uberfallmenge anpassen zu kénnen, wird der
scharfkantige Uberfall als Edelstahlblech mit Langlochern ausgefiihrt. So kann nachtraglich die
Hohe der Uberfallkante feinjustiert werden.

Im umzugestaltenden Bachbett des Bleicher Bachs (Nordast) wird ein Niedrigwassergerinne durch
den Einbau von wechselseitigen Storsteinen vorgesehen. Im Bereich des Streichwehrs wird das
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Niedrigwassergerinne auf der gegenuberliegenden Bachbettseite des Streichwehr ausgeformt, um
Fische vom Uberfall mdglichst fernzuhalten.

Um eine Absturzsicherung in das ca. 3,4 m tiefe Wasserpolsterbecken gewahrleisten zu kénnen,
wird nach Vorgabe des Vorhabenstragers um das Bauwerk teilweise eine absturzsichernde Hecke
(z.B. Wildrosen) gepflanzt und teilweise ein Zaun errichtet. Lediglich auf der Seite des
Uberfallwehrs/der Bachseite wird keine Absturzsicherung installiert, um eine Verklausung des
Wehres zu vermeiden. Die Hecke integriert das technische Bauwerk zusatzlich zur Schutzfunktion
auch besser in das vorhandene Landschaftsbild.

Das Streichwehr erhalt eine Zufahrt von der MM-Stralle aus, um auch Wartungsarbeiten mit
schwerem Gerat am Bauwerk durchfiihren zu kénnen (z.B. verkeiltes Schwemmbholz entfernen)

Bereich 2: Rechteckverrohrung fiir Unterquerung der St 2009
Station km 0+036 bis 0+074

Nach Ricksprache mit Herrn Bittner vom Staatlichen Bauamt Kempten ist fir die Unterquerung der
Staatsstralle St2009 (Memminger StralRe) des Bleicher Bachs kein Briickenbauwerk erforderlich.
Da wie erwahnt auch keine o6kologische Durchgangigkeit gewahrleistet werden muss, wird ein
Rechteckprofil als Unterquerung der St 2009 gewahlt. Dieses erweist sich als kostenginstiger,
nachhaltiger und unterhaltungsfreundlicher als ein Massivbauwerk.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens/der Bedeutsamkeit der Memminger Straf3e (St 2009)
wurden folgende Sicherheiten bei der Planung bericksichtigt:

1) Um eine spatere Begehung zur Kontrolle und Wartung des 38 m langen Rechteckprofils zu
ermdglichen, wird eine nutzbare Hoéhe von 1,5 m gewahit.
2) Um die Wahrscheinlichkeit einer Verklausung des Rechteckprofils klein zu halten, wird eine
nutzbare Breite von 1,5 m gewahlt.
Das Bauwerk ist damit aus hydraulischer Sicht tGiberdimensioniert.

Rechteckprofil aus Stahlbeton:

Lange 38 m

Breite 1,50 m

Hohe 1,50 m

Gefalle 30 %o

Qmax 17,2 m®s (ohne Freibord)

Freibord 1,15 m (bei Qgem = 3,0 M¥/s)
0,83 m (bei Qextrem = 7,3 M?¥/s)

min. Uberdeckung 0,55m

Belastungsklasse SLW 60

Das unter Kapitel 4 beschriebene >Z2 Material wird im Zuge der Erdarbeiten teilweise als Aushub
anfallen und kann vermutlich nicht mehr vor Ort eingebaut werden. Es muss entsprechend entsorgt
werden.

Parallel zur Memminger Strale verlaufen dstlich davon eine Trinkwasserhauptleitung DN 250 sowie

eine Gasleitung DN 150. Diese mussen vor Einbau der Rechteckprofile gedikert (tiefer gelegt)
werden.
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Entgegen der Entwurfsplanung vom Oktober 2023 soll eine Linksabbiegerspur von der St2009 zum
OT Hartnagel vorerst nicht ausgefuhrt werden. Die Lange der geplanten Rechteckverrohrung wird
dennoch so gewahlt, dass die St2009 zukiinftig um eine Abbiegespur erweitert werden kann.

Bereich 3: Hochwasserentlastungsmulde:
Station km 0+074 bis 0+166

Hochwasserentlastungsmulde:

Lange 92m

Breite 7,2—-10,5m

Sohlbreite 1,2 m

Tiefe 1,0-15m

Gefalle 56 %o

Bdschungsneigung 1:3

Qmax 16,8 m*/s (ohne Freibord)
Freibord min. 0,54 m (bei Qgem = 3,0 M?¥/s)

min. 0,31 m (bei Qextrem = 7,3 M3/s)

Die Gerinnesohle wird mit Wasserbausteinen 40/60 gesichert (siehe Schleppspannungsberechnung
Beilage 7).

Bereich 4: Retentionsraum
Station km 0+166 bis 0+369

Der hier geplante Retentionsraum gleicht den unter Kap. 3.3 ermittelten natirlichen Retentionsraum,
welcher durch die Hochwasserschutzmal3nahme verloren geht, wieder aus (siehe auch Kap. 5.1).

Im Bemessungsfall entsteht der maligebende Wasserspiegel durch den Einstau des Retentions-
raums. Dennoch ist unter Beilage 7 auch die theoretische hydraulische Leistungsfahigkeit des
Gerinnes dargestellt.

Retentionsraum:

Lange 198 m

Breite 14,1 -151m

Sohlbreite 6,5m

Tiefe 1,9-2,15m

Retentionsvolumen 1.580 m3

Gefalle 2 %o

Bdschungsneigung 1:2

Qmax 36,6 m?¥s (theoretisch, ohne Freibord)
Freibord min. 0,51 m (bei Qgem = 3,0 M?¥/s)

min. 0,20 m (bei Qextrem = 7,3 M%/s)

Auf der rechnerisch sicherliegenden Seite wurde der Stauwurzelbereich des Retentionsraums im
Bereich 3 bei der Volumenermittlung nicht mitberlcksichtigt.

Um die Entleerung des Retentionsraums nach Hochwassereinstau zu vereinfachen, wird im Bereich
4 ein Niedrigwassergerinne mit 2 m Breite vorgesehen (siehe Beilage 5).

Die Gerinnesohle besteht aus dem anstehenden Boden (siehe Schleppspannungsberechnung

Beilage 7) und wird lediglich im Bereich der Béschungsfifie und des Niedrigwassergerinnes mit
Wasserbausteinen 40/60 gesichert. Die Gerinnesohle wird mit vorzugebendem Saatgut begrint.
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Bereich 5: Stauwand Retentionsraum
Station km 0+369

Als Abschluss des Retentionsraums (Bereich 4) wird eine Stauwand aus Stahlbeton installiert, die
zum einen den Stauraum Uber eine mechanische Drossel kontrolliert entleert und zum anderen im
Hochwasserfall Uberstromt werden kann (siehe Beilage 6.2). Die Stauwand wird mit
Wasserbausteinen eingedeckt, sodass sich an den langen Wandseiten eine Béschungsneigung von
1:1 ergibt und der Stahlbeton optisch kaschiert wird.

Stauwand aus Stahlbeton:

Lange 12,0 m

Breite 0,20 m

Hoéhe 1,65 m

Fundament 12,8mx1,0mx0,3m
Bdschungsneigung 1:1

Drossel in der Stauwand:

Drosseldurchlass DN 500
Drosselabfluss 430 I/s
Entleerungszeit Retentionsraum ca. 60 min

In Riicksprache mit dem WWA Kempten wurde das Drosselorgan in der Stauwand urspringlich so
bemessen (DN600), dass sich der Retentionsraum im gleichen Tempo entleert wie die
Hochwasserabflusskurve nach Scheitelliberschreitung abnimmt. Auf Bitte der Fischereifachbehérde
Schwaben und in erneuter Ricksprache mit der WWA wird die Drosselgréf3e auf die Dimension DN
500 reduziert, um den Fischen mehr Zeit zum Abwandern ins Unterwasser zur Verfligung zu stellen.
Als Drosselorgan wird ein mechanischer, schwimmergesteuerter Schieber installiert.

Scharfkantiger Uberfall tiber die Stauwand:

Uberfalllange 10,25 m

Wehrhohe 1,195 m

Uberfallhéhe 0,29 m (bei Qgem = 3,0 m*/s)
0,53 m (bei Qextrem = 7,3 M?%/s)

Freibord 0,50 m (bei Qgem = 3,0 M3/s)
0,26 m (bei Qextrem = 7,3 M%/s)

Der Uberfall wurde so bemessen, dass die Drossel in der Stauwand komplett verklausen bzw. nicht
funktionstiichtig sein kann und dennoch ein Freibord von 0,5 m im Bemessungsfall eingehalten wird.

Dem Drosselorgan wird ein dreidimensionaler Rechen vorgeschaltet, der ein Verklausen bzw. eine
Beschadigung der Drossel verhindern soll. Die geplante Rechenflache Fr = 2,0 m? betragt das 10-
fache der Querschnittsflache des Drosseldurchlasses DN50O.

Bereich 6: Hochwasserentlastungsmulde
Station km 0+369 bis 0+397

Hochwasserentlastungsmulde:

Lange 28 m

Breite 6,3-14,5m
Sohlbreite V-Profil, ausgerundet
Tiefe 1,55-2,3m

Gefalle 30 %o
Bdschungsneigung 1:2
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Qmax 22,8 m®/s (ohne Freibord)
Freibord min. 0,85 m (bei Qgem = 3,0 M?¥/s)
min. 0,56 m (bei Qextrem = 7,3 M%/s)

Die HEM ist in diesem Bereich aufgrund der topografischen Gegebenheit und den planerischen
Randbedingungen (max. Béschungsgefalle) hydraulisch Gberdimensioniert.

Die Gerinnesohle wird mit Wasserbausteinen 20/40 gesichert (siehe Schleppspannungsberechnung
Beilage 7).

Bereich 7: Rechteckdurchlass flir Unterquerung des lllerwirtschaftswegs
Station km 0+397 bis 0+403

Rechteckdurchlass aus Stahlbeton:

Lange 6,0m

Breite 1,30 m

Hohe 0,90 m

Gefalle 30 %o

Qmax 7,3 m3/s (ohne Freibord)

Freibord 0,50 m (bei Qgem = 3,0 M3/s)
0,13 m (bei Qextrem = 7,3 m?/s)

Belastungsklasse SLW 60

Bereich 8: Hochwasserentlastungsmulde
Station km 0+403 bis 0+424

Gegenuber der Entwurfsplanung vom Oktober 2023 sind die beiden Bereich 8 und 9 in lhrer Lage
nun etwas verschoben, um besonders schitzenswerte Baume im Uferbereich erhalten zu konnen.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die beiden groRen Pappeln (siehe Beilage 3.3, Baum
Nr. 6 und 14) gelegt. Auch die beiden groRen Fichten (Baum Nr. 4 und 7) kdnnen aller Voraussicht
nach erhalten bleiben. Dagegen missen die kartierten Baume Nr. 8 — 13 (Fichten und Eschen)
wahrscheinlich gefallt werden.

Hochwasserentlastungsmulde:

Lange 21m

Breite 47-5,8m

Sohlbreite 3,0m

Tiefe 0,85—-1,4m

Gefalle 30 %o

Bdschungsneigung 1:1

Qmax 14,2 m®s (ohne Freibord)
Freibord min. 0,50 m (bei Qgem = 3,0 M?¥/s)

min. 0,26 m (bei Qexirem = 7,3 M%/s)

Die Gerinnesohle wird mit Wasserbausteinen 20/40 gesichert (siehe Schleppspannungsberechnung
Beilage 7).

Bereich 9: Raue Rampe im Boschungsbereich der lller
Station km 0+424 bis 0+434

Im Bereich des lllerufers (Boschungsriicken) ist mit Seetonen in niedriger Tiefe zu rechnen. Vor Bau
der Rauen Rampe soll ein geologisches Gutachten erértern, inwieweit das abzuleitende Wasser die
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Seetone und somit den gesamten lllerdamm destabilisieren kann und welche GegenmalRnahmen
ggf. zu treffen sind.

Raue Rampe:

Lange 10m

Breite 72-8,4m

Sohlbreite 50m

Tiefe 1,0—-1,7m

Gefalle 306 %o

Bdschungsneigung 1:1

Qmax 37,6 m?¥s (ohne Freibord)
Freibord min. 0,80 m (bei Qgem = 3,0 M?¥/s)

min. 0,65 m (bei Qextrem = 7,3 M%/s)

Um ein Ausufern auf die ungesicherte lllerb6schung durch Wellenschlag o.a. bei turbulentem Abfluss
in jeden Fall zu vermeiden, wird ein Mindestfreibord von f = 0,80 m berlcksichtigt.

Die Gerinnesohle wird mit Wasserbausteinen 120/140 gesichert (siehe Schleppspannungsbe-
rechnung Beilage 7).

Weitere MaRnahmen

Die bestehende landwirtschaftliche Uberfahrt (iber den Bleicher Bach auf Héhe ca. km 0+030
(stdlich des geplanten Streichwehrs) wird abgerissen, es verbleibt das offene Bachgerinne. Als
Ersatzbau wird bei ca. km 0+005 eine neue landwirtschaftliche Uberfahrt (L = 2,5 m, B = 5,0 m) aus
Rechteckprofilen B/H 1800/1100 erstellt, die einen Freibord von min. 0,5 m garantieren. In die Sohle
der Rechteckprofile wird ein 20 cm starkes Kiesbett eingebracht, um die 6ékologische Durchgangig-
keit zu gewabhrleisten.

Entlang der Memminger Strale wird ein Hochwasserschutzbauwerk aus Amphibienleitsteinen
erstellt, um ausuferndes Hochwasser zurtickzuhalten, einen Freibord von 0,5 m ggu. der St 2009 zu
gewahrleisten und querende Amphibien zu schitzen. Das Bauwerk wird ca. 232 m lang, 0,43 m
breit, 0,6 m hoch und wird zwischen der Memminger Strafle und dem Gehweg im bestehenden
Grinstreifen platziert. Durch dieses Bauwerk kann auch ein bisher nicht ausgefiihrter Teil der
Planung aus den Antragsunterlagen zum Wasserrechtsbescheid des Gewerbegebiet Stiftsbleiche 1
(Aktenzeichen 35-kl/fl vom 17.06.2004) umgesetzt werden. Diese damalige Planung sieht vor, dass
nordlich des bestehenden Durchlasses des Bleicher Bachs unter der MM-Stralle ein niedriger
Schutzdamm mit einer Héhe < 35 cm entlang der MM-Stral’e (Teilstlick) nach Norden hin
auszufihren ist, welcher als Voraussetzung fur die Genehmigungsfahigkeit des Gewerbegebietes
Stiftsbleiche 1 galt. Die Ausfiihrung dieses Damms wurde bisher versaumt und wird hiermit
nachgeholt. In Ricksprache mit Hr. Zahn (Wasserrechtsbehoérde) kann der rechtliche Mangel, der
durch das genannte Versdumnis besteht, hiermit insofern behoben werden. Die in Beilage 3.4
dargestellte zukiinftige Uberflutungsflache im Bereich der Memminger StralRe (St 2009) zeigt, dass
die geplante Positionierung des Hochwasserschutzbauwerks aus Amphibienleitsteinen ein
Uberfluten der St 2009 und des Gewerbegebiets Stiftsbleiche 1 verhindert und damit wirkungsgleich
mit dem urspriinglich geplanten und bisher nicht ausgefihrten Schutzdamm ist.

Im Bereich der HEM-Unterquerung der Memminger Stral3e ist auch eine Moglichkeit zur Amphibien-

querung vorgesehen. Diese soll aus Betonfertigteilen Gber eine Lange von ca. 35,4 m mit einer
nutzbaren Breite von 0,5 m und einer nutzbaren Hohe von 0,3 m errichtet werden.
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Zwischen km 0+055 und 0+375 wird sldlich der Hochwasserentlastungsmulde (HEM) auf 320 m
Lange ein 3 m breiter Kiesweg errichtet, der die Wartung der HEM und der Stauwand/ Drossel-
einrichtung (Bereich 5) erméglicht.

Aus dem zukulnftigen Gewerbegebiet Stiftsbleiche 2 wird ggf. der Notuberlauf der Regenwasser-
versickerungsanlage (Mulden- und Rigolversickerung) in die HEM eingeleitet. Bei einer Gesamt-
flache des geplanten Gewerbegebiets von ca. 2,7 ha und einer Grundflachenzahl der Baugrund-
stiicke von 0,8 ergibt sich flir den maligebenden 5-minitigen Regen eine max. Notiberlaufmenge
von 1.137 I/s (fir die genaue Bemessung siehe ErschlieBungsplanung des Gewerbegebiets
Stiftsbleibe 2). Die Hochwasserabflussspitze des Bleicher Bachs (Nordast) und die Stark-
niederschlagspitze des neuen Gewerbegebiets fallen in aller Regel nicht zusammen. Dennoch kann
die HEM auch bei gleichzeitigem Auftreten beider Abflussspitzen das Wasser ohne Ausuferung
ableiten, da HQgem + Notentlastung = 3,0 m%s + 1,1 m®s = 4,1 m%s < 6,6 m®s (HQextem). Der
Notuberlauf wird im Bereich 6 direkt unterhalb der Stauwand (Bereich 5) bei ca. km 0+375 in die
HEM eingeleitet. Die genaue Einleitungsstelle ist im Zuge der ErschlieRungsplanung des
Gewerbegebiets Stiftsbleibe 2 festzulegen.

54 Auswirkung des Vorhabens

Auf den Bleicher Bach

Die Abflussmenge der beiden Gewasseraste bleibt unverandert. Durch die teilweise Entkoppelung
von Nord- und Sudast im Hochwasserfall > HQ4, wird der Bleicher Bach ab der derzeitigen
Unterquerung der St2009 nur noch in etwa 70 % so viel Wasser fuhren wie bisher (die andere
Wasserhalfte flieRt dann im Bereich Hartnagel Gber die HEM der lller zu). Ein negativer Einfluss ist
dadurch nicht zu erwarten, vielmehr verbessert sich somit der Hochwasserschutz fiir das
Gewerbegebiet Stiftsbleiche 1 und das Dachsergelande.

Der Neubau der Hochwasserentlastungsmulde auf ca. 405 m Lange tragt zur Okologischen
Aufwertung der bisher landwirtschaftlichen genutzten Flachen (intensive Grunlandnutzung) bei.

Die weiteren Bauarbeiten finden in lokal begrenzten Bereichen statt. Auf eine 6kologische Bauweise
(Wasserbausteine, wechselnde Boéschungsneigungen, standortgerechte Bepflanzung etc.) wird
geachtet.

Grundwasser und Grundwasserleiter
Es ist davon auszugehen, dass der Bleicher Bach mit dem direkt anstehenden Grundwasserspiegel
kommuniziert.

Es wird darauf geachtet, dass keine direkte Verbindung zwischen anstehendem Grundwasser-
spiegel und Hochwasserentlastungsmulde entsteht, um ein Vernassen bzw. Schichtwasseraustritte
in der Mulde 6stlich der Staatsstral’e zu vermeiden.

Durch die Verhinderung von Ausuferungen bis zu einem Ereignis >HQexrem aufgrund der geplanten
Maflnahmen, wird die Gefahr einer Grundwasserverschmutzung durch Gberschwemmte Oltanks
0.a. im Hochwasserfall minimiert.

Wasserbeschaffenheit
Eine Anderung der Wasserbeschaffenheit durch die geplanten BaumalRnahmen ist nicht zu
erwarten.

Wie bisher, ist nur bei Havarieereignissen, wie z. B. Olunfallen von einer Veranderung der Wasser-

beschaffenheit auszugehen. Die Havariegefahr, wie iberschwemmte Keller, geflutete Heizéltanks
etc. verringert sich durch die vorliegende Planung, da zukinftig die anliegenden Anwesen
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(Hartnagel) bis zu einem 100-jahrlichen Ereignis vor Hochwasser geschutzt sind und der HW-
Abfluss im Bachgerinne und in der Hochwasserentlastungsmulde verbleibt.

Uberschreitung des Bemessungshochwassers
Die geplante Hochwasserentlastungsmulde inkl. Streichwehr kann ein Hochwasserereignis
>HQexrem des Bleicher Bachs (Nordast) ohne Ausuferung ableiten.

Natur, Landschaft und Fischerei
Durch die Installation von Amphibienleitsteinen entlang der Memminger Straf3e (St 2009) und einer
Unterquerungsmaoglichkeit dieser, erhdht sich der Schutz von Amphibien etc.

Auf ein unauffalliges Einbinden der MaRnahmen in das umliegende Landschaftsbild wird geachtet.
Busch- und Baumbepflanzungen mit heimischen Gewachsen fligen die geplanten Bauwerke in das
sie umgebende Gelande ein.

Falls die Verfahren fir eine UVU/UVP, einen LBP und/oder einer saP durchgefiihrt werden, sind die
hieraus entstehenden Auflagen zu beachten.

Aller Voraussicht nach wird es trotz der Gegenmal3nahmen nicht zu verhindern sein, dass Fische
bei einem Entlastungsereignis (ca. alle 4 Jahre) Uber das Streichwehr in die HEM eingetragen
werden. Hier empfiehlt es sich mit dem &rtlichen Fischereirechtsinhaber des Bleicher Bachs Kontakt
aufzunehmen und eine Ldsung dieses Problems (z.B. durch Absammeln nach dem Hochwasser-
ereignis 0.4.) zu erarbeiten.

Der Verlust des Fischbestandes kdnnte in Abstimmung mit der Fischereifachbehdrde (Hr. Dr. Born)
durch eine o©kologische Aufwertung des Bachgerinnes (Bleicher Bach Nordast) entlang der
Memminger Strale ausgeglichen werden. Details missten bei einem Ortstermin festgelegt werden.

Wohnungs- und Siedlungswesen

Durch die oben beschriebenen Malknahmen wird der Ortsteil Hartnagel, das geplante Gewerbege-
biet Stiftsbleiche 2, das bestehende Gewerbegebiet Stiftsbleiche 1 und die Memminger Stralte (St
2009) vor einem 100-jahrlichen Hochwasser des Bleicher Bachs (Nordast) geschutzt.

Der Bleicher Bach wird ab der derzeitigen Vereinigung der beiden Gewasseraste bei einem
Hochwasser > HQ4 durch die Entlastungsmaoglichkeit der HEM entlastet. Dies fuhrt zu einem
geringeren Risiko der hydraulischen Uberlastung des Gewassergerinnes ab der derzeitigen
Unterquerung der St2009 und bietet somit dem Firmengeldnde der Fa. Dachser und dem
umliegenden Gewerbe noch mehr Schutz vor einer Uberflutung durch Hochwasser.

Offentliche Sicherheit und Verkehr

Wahrend der Ausflihrung des Rechteckdurchlasses an der St 2009 wird der StralRenverkehr auf der
StaatsstralRe beeintrachtigt. Ziel ist es mit einer Behelfsfahrbahn zumindest einseitig den Verkehrs-
fluss zu ermdglichen. Fur eine entsprechende Umleitungsmaoglichkeit des Staatsstral3enverkehrs ist
zu sorgen. Die Ausfiihrung erfolgt in enger Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt Kempten.

Nach der Realisierung dieser Bauwerke verbessert sich die Verkehrssicherheit fur die Stralle, da
zukunftig das Hochwasser unter und nicht mehr Gber die Stral3e ablauft.

6 Rechtsverhiltnisse / BeweissicherungsmaRnahmen / Sonstiges

Offentliche Rechtsverhaltnisse
Die folgenden Punkte sind zu erfillen:
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Regelung, eventueller Ankauf der erforderlichen Grundstlicke

Abstimmung mit den Eigentimern der Grundstlicke, die nur fir die Durchfiihrung der Baustellen
genutzt werden muissen (Lagerflachen etc.).

Prifung, ob eine Plangenehmigung oder eine Planfeststellung erforderlich ist.

Damit einher geht die Prifung inwieweit eine Umweltvertraglichkeitsuntersuchung bzw. -prifung
(UVU bzw. UVP), eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP), ein Landschaftspfle-
gerischer Begleitplan (LBP) und/oder eine wasserwirtschaftliche Prifung notwendig sind.

Ggf. Biologische Baubegleitung vor und wahrend der Durchfihrung der Baumaflnahme
Gestattungsvertrag mit dem Staatlichen Bauamt Kempten flir das Durchlassbauwerk unter der
St2009 und die Amphibienleitsteine entlang der St 2009

Gestattungsvertrag mit dem WWA Kempten fiir alle Bauteile im Uferbereich der lller

Beweissicherungsmafnahmen
Vor Beginn der BaumaRnahmen ist der Zustand der anliegenden Straflen und Parkflachen zu
dokumentieren.

Privatrechtliche Verhiltnisse beriihrter Grundstiicke und Rechte

Die fur die MaRnahmen erforderlichen Flachen sind moglichst von der Stadt zu erwerben. Alle
Anlagenteile, die nicht auf &ffentlichen Grund und Boden liegen, sollen durch Grunddienstbarkeiten
abgesichert werden.

Mogliche Zuwendungen

Zuwendungen nach RZWas 2021 kénnen unter den aktuellen Umstanden nicht beantragt werden,
ein integrales Hochwasserschutz- und Riulckhaltekonzept ware vorab notwendig. Weitere
Zuwendungsmaoglichkeiten wurden durch den Entwurfsverfasser nicht gepruft.

7 Durchfiihrung des Vorhabens
Die Stadt Kempten (Allgau) will die geplanten Mallnhahmen mdglichst zeitnah ab den Frihjahr 2025
umsetzen.

Abstimmung mit anderen MaRnahmen

Eine Abstimmung mit den geplanten Strallenbaumalnahmen des Landkreises sollte erfolgen, da es
wahrend der Ausfihrung des StaatsstralRendurchlasses an der St2009 zu Verkehrsbehinderung
kommen wird. Die Ausfiihrung erfolgt in enger Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt Kempten.

Projektrisiken
Zur Ableitung eines Hochwassers wahrend der Bauzeit istimmer ein Abflussquerschnitt freizuhalten,
so dass mindestens ein HQ1o schadlos abgeleitet werden kann.

Das unterzeichnende Ingenieurbiro schldgt den Abschluss einer Bauleistungsversicherung vor, die
Schaden durch HW-Abflissen > HQ+o einschlief’t.

8 Wartung und Verwaltung der Anlage
Beides liegt beim Betreiber und Unterhaltstrager, der Stadt Kempten (Allgau).

Die Wartung und Verwaltung des Durchlasses an der Staatsstral3e St 2009 liegen nach der
Ubergabe des Bauwerks beim Unterhaltstrager, dem Staatlichen Bauamt Kempten.
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Die Wartung und Verwaltung aller Bauteile im Uferbereich der lller muss zwischen der Stadt
Kempten und dem WWA Kempten geregelt werden.

9 Zusammenstellung Baukosten

(siehe Beilage 8 fir eine detaillierte Kostenaufstellung)

Kostenberechnung

Hochwasserschutzbauwerke 869.989 €
Sonstiges/Zuschlage/Erschwernisse 231.835 €
Summe Bauwerke 1.101.824 €
+ BE/BR/Kleinteile etc. 272.419 €
Gesamtsumme Baukosten, netto 1.374.243 €
Mehrwertsteuer 19% 261.106 €
Gesamtsumme Baukosten, brutto (gerundet) 1.635.000 €

10 Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung

Hiermit stellt die Stadt Kempten einen Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung der zuvor be-
schriebenen Baumalnahmen.
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Bereich 1: Streichwehr

aus Stahlbeton

OK. Entlastungsschwelle = 663,92 mUNHN
L=16,5m

L,Uberfall = 15,4 m

B=3,0m

H=335m

H,.Wehr=0,5m

Qmax = 19,7 m3/s

scharfkantiger Uberfall und Wasserpolster

neue landwirtschaftliche

Uberfahrt
L=2,5m
B=50m

Freibord =0,5m
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Y 1:100

Bereich 2: Durchlass/Querung St2012
Gefélle = 30 %o

Bereich 3: Hochwasserentlastungmulde
Geféalle = 56 %o

L=37,6m L=92m
B=15m B=7,2-105m
H=15m Sohlbreite = 1,2 m
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Qmax = 17,2 m¥/s Bdschungsneigung 1:3

Qmax = 16,8 m3/s
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1) Grundlagendaten

a) Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2020
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

|

Niederschlagshéhen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 148, Zeile 213 INDEX_RC 1213148
Ortsname : Kempten (Allgau) (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 7.5 89 9,8 11,0 127 144 15,6 17,1 19,2
10 min 10,0 11,9 13,1 14,7 16,9 19,3 20,8 22,8 25,7
15 min 11,7 13.9 15,3 17,2 19.8 225 243 26,6 30,0
20 min 13,0 15,5 17.0 19,1 22,0 25,0 27,0 29,6 333
30 min 15,0 17,8 19,7 22,0 254 28,9 31,2 34,2 38,5
45 min 17,3 20,6 22,7 254 29,3 33,3 36,0 39,4 44.4
60 min 19,0 227 25,0 28,0 32,3 36,8 39,7 43,5 49,0
90 min 21,8 26,1 28,7 32,1 37,0 42,1 455 49,9 56,1
2h 24,0 28,7 31,6 35,3 40,8 46,4 50,1 54,9 61,8
3h 21,5 328 36,1 40,5 46,7 53,1 57,3 62,8 70,7
4h 30,3 36,1 397 44,5 514 58,4 63,1 69,1 778
6h 34,6 41,3 454 50,9 58,7 66,8 72,1 79,0 89,0
9h 39,5 47,2 519 58,1 67,1 76,3 824 90,3 101,7
i2h 43,5 51,9 57.1 63,8 73,8 83,9 90,6 99,3 111,8
18h 49,7 59,3 65,2 73,0 84,3 95,9 103,5 1134 127,7
24h 54,6 65,1 717 80,3 92,6 105,4 113,7 1247 140,3
48 h 68,5 818 80,0 100,8 116,3 132,3 1428 156,5 176,2
72h 78,3 93,4 102,8 115,1 132,8 151,1 163,1 178,8 201,2
4d 86,0 102,68 112,9 126,5 1459 166,0 179,2 196.4 2211
6d 92,5 1104 121,5 136,1 157,0 178,6 192,8 211,3 237,8
6d 98,2 117,2 129,0 144,4 166,7 189,7 204,7 2244 252,6
7d 103,3 123,3 135,7 151,02 175,3 199,5 215,3 236,0 2657
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
(iberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
hiN Niederschlagshéhe in [mm]

o

sin  itwh KOSTRA-DWD 2020 4.1.3 Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover www.itwh.de



KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

sy

Niederschlagsspenden nach

KOSTRA-DWD 2020
Rasterfeld . Spalte 148, Zeile 213 INDEX_RC : 213148
Ortsname . Kempten (Allgau) (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden N [V(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a Sa 10 a 20a 30a 50a 100 a
5 min 250,0 296,7 326,7 366,7 423,3 480,0 520,0 570,0 640,0
10 min 166,7 198,3 218,3 245,0 2817 321,7 346,7 380,0 428,3
15 min 130.0 1544 170,0 191,1 220,0 250,0 270,0 295,6 3333
20 min 108,3 129,2 141,7 159,2 183,3 208,3 2250 246,7 277,5
30 min 83,3 99,4 1094 122,2 141,1 160,6 173,3 190,0 2139
45 min 84,1 76,3 84,1 94,1 108,5 123,3 133,3 145,9 164,4
60 min 52,8 63,1 69,4 77,8 89,7 102,2 110,3 120,8 136,1
90 min 40,4 4B,3 53,1 59,4 68,5 78,0 84,3 92,4 103,98
2h 33,3 39,9 43,9 49,0 56,7 64,4 69,6 76,3 858
3h 25,5 30,4 334 375 43,2 49,2 53,1 58,1 65,5
4h 21,0 25,1 27,6 30,9 35,7 40,6 43,8 48,0 54,0
6h 16,0 19,1 21,0 236 27,2 30,9 334 36,6 41,2
9h 12,2 14,6 16,0 17,9 20,7 23,5 25,4 27,9 314
12h 10,1 12,0 13,2 14,8 171 19,4 21,0 23,0 25,9
18 h 7.7 9,2 10,1 11,3 13,0 14,8 16,0 175 19,7
24 h 63 7.5 83 93 10,7 12,2 13,2 14,4 16,2
48 h 4,0 47 52 58 6,7 77 83 9,1 10,2
72h 30 36 40 44 5,1 58 6,3 6,9 7.8
4d 25 3,0 33 3,7 4,2 4.8 5,2 5,7 6.4
5d 2,1 26 2,8 3,2 36 4,1 45 4,9 55
6d 1,9 23 25 28 3,2 37 39 43 4,9
7d 1,7 2,0 2,2 25 2,9 33 36 3,9 4,4
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahriichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d): definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

|

Toleranzwerte der Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 148, Zeile 213 INDEX_RC 1213148
Ortsname : Kempten (Allgéu) (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a} in [+%)
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50a 100 a
5 min 22 23 23 24 24 24 25 25 25
10 min 26 27 27 28 28 28 29 29 29
15 min 27 28 28 29 29 30 30 30 31
20 min 28 28 29 29 30 30 31 31 31
30 min 28 29 29 29 30 30 31 31 KX
45 min 27 28 28 29 29 30 30 30 31
60 min 26 27 28 28 28 29 29 30 30
90 min 25 26 26 27 27 28 28 28 28
2h 24 24 25 25 26 26 27 27 27
3h 22 23 23 24 24 25 25 25 25
4 h 21 21 22 22 23 23 23 24 24
6h 19 20 20 21 21 21 22 22 22
9h 18 18 18 19 19 20 20 20 21
12h 17 17 17 18 18 19 19 19 19
18 h 15 16 16 16 17 17 17 18 18
24 h 15 15 18 16 16 16 16 17 17
48 h 14 14 14 14 14 15 15 15 15
72h 14 14 14 14 14 14 15 15 15
4d 16 14 14 14 14 15 15 15 15
5d 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6d 16 15 15 15 15 15 15 15 15
7d 16 16 16 16 15 15 15 15 16
Legende
T Wiederkehrintervall, Jéhrlichkeit in [a}: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
tiberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, dj: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
uc Toleranzwert der Niederschlagshthe und -spende in {£%]

l Ef;ﬁh itwh KOSTRA-DWD 2020 4.1.3 - Copyright © itwh GmbH 2023  Engelbosteter Damm 22 - D-30167 Hannover www.itwh.de



Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2

1) Grundlagendaten

b) HQ Scheitelwerte Bleicher Bach

1:1\2023\23-1288\Sek\Planung\04 Genehmigungsplanung\Wasserrecht\07 - Hydraulische Berechnung.docx



A.2 -U4423.8
Gewisserkunde;
HQ Scheitelwerte Bleicher Bach

Neuberechnung auf Basis Kostra2020

Ereignis | N-Dauer | N-Hbéhe |Bezugspunkte gem. LageplanIBA & B
a h mm A B Cc D E F
HQ100 18,0 127,9 3.9 4,5 5,0 55 5,6 12,1
HQ100+Klima 4,5 52 5,8 6,3 6,4 13,9

& 0,57km”

i

Wasserwirtschaftsamt
Kempten, 09.07.2024

gez. Lambacher



A.2 -U4423.8
Gewisserkunde;
HQx - RRB Stiftsbleiche (Kempten)

Grundlagendaten
Bleicher Bach c E
Dauer des Zeitintervalls dT | hh:mm 00:03 00:03
Flache (oberirdisches Einzugsgebiet) Ag, km? 2,06 2,46
Vorfluterldnge L km 4,0 4,1
Vorfluterldnge bis Schwerpunkt L, km 24 3.1
Gewogenes mittleres Gefélle des Vorfluters | 1 % 2,5 3,3
MQ m3/s 0,060 0,072
Ausgabedaten
Jahrlichkeit N-D| hN HQ HQ | vertrauens-
a h mm m®/s m3/s bereich
1 24 53,7 1,2 1,3 +/-25%
2 18 58,7 1,6 1,7 +/-26%
3 18 64,7 1.8 2,0 +/-25%
5 18 72,6 2,2 2,5 +/-25%
10 18 84,0 2,8 3.1 +1-25%

M7 Ried [/ ¢ \\ 4‘;-;. IGU'lt \:. RN
- o

-y 5 N l;’ a e
Butﬁ 3 L Stolzllngh : PrRayst

b s \ k \ 1 - "

Wasserwirtschaftsamt
Kempten, 11.07.2024
gez. Lambacher

2
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Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co.KG
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast)

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastu_n_g_smuldi bgi HQBem und Hngtrem

a) Bereich 1 - :Streichwehr mit anschlieﬁeﬁ_dem Wassgrpi_:lster

Streichweh_r,f E_igliss_ba_uwgrk; Hochwassere_nt!astungsmulde

_B_c_-:me_ssung fisr stromenden Normalabfluss ohne F_Iit_eBwet_hseI nach Schmidt (1957).
Der Abminderungsfaktor os, wird vernachldssigt, da das Streichwehr in einer Bachauflenkurve

platziert wird und eine von Schmidt (1957) genannte Querschnittsverringerung des Gerinnes
lings des Streichwehrs vorgenommen wird.

Ziel des Streichwehrs ist es, vom ankommenden HQ1(,0+,(";,1a =5,0 m¥/s das HaBem =§,0' m3/s in die
geplante Hochwasserentlastungsmulde abzuschlagen und nur noch das HQ, = 2,0 m3/s im
Bachgerinne weiterzuleiten.

Aus der zweidimensionalen hydraulischen berechnung HQ, = 2,0 m3/s des Bleicher Bachs Nordast

entlang der MM-StraRe (Beilage 3.4) wurde am Ende des geplanten Streichwehrs eine WSP-Héhe
im Bachgerinne von 0,77 m entnommen. Diese Hohe ist Grundlage fur die Streichwehrbemessung
(h,=w+h,=0,5+0,27 = 0,77 m).

Q, | | | | | 5,0' m3/s
Q, | | | | 2,0. m3/s
h, | ' " 0,77 m
Webhrlénge | 15,4_'m
Wehrhéhe w _ | | | 0,5 m
Bachgerinnebreite b, 3,9m
BaEhgerinnebreite b, | | | | Z,FSr_n
ks; Bachgerinne | - | 35. m1/3/s
Abflussbeiwert p -_scharfkantiger Uberfall . 0,64 -
HQgemessung _ _ _ 3,00 m3/s
Korrekturbeiwert { 0,88 -

A [ . | | 1,91.m/s
v, ' ' | | 1,27 m/s
--> obere Uberfallhéhe h, . . | | 0,17 m
—-> mittlere Uberfallhéhe h,, | | | 0,22 m
--> untere l'J_beFaMhe_hz | | | 0,27Im
—-> Freibord im Wehrbereich | 0,50 m
Das Berechnungsverfahren nach Schmidt (1957) gilt nur fiir Fr, < 0,75:

> Fr, ' | 0,746 -

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung IB A& BGmbH & Co. KG
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach (Nordast)

HQytrem _ _ . _ _ 7,30 m¥/s
--> mittlere Uberfallhéhe h,, 0,40 m
--> mittlerer Freibord im Wehrbereich | . 0,32 m

Um die Reibungsverlusthdhe h, vernachldssigen zu konnen, muss der Héhenunterschied aus dem
Sohlgefélle entlang des Streichwehrs in etwa gleich groR wie h, sein.

v, | | ' | 1,59 m/s

b | | | 2,98 m

A, | | | 2,14 m?

Thy _ - | | 0,49I m
Reibungsverluéthﬁhe h, ' - - | 0,083mm

gepl. Gerinnegefélle entlang'__“des Wehrs =0,036 m/154m= oi)oé"__-
SohlhGhe unten | 663,38 mUNHN
Sohlhghe oben _ _ _ | 663,46 miUNHN
OK Uberfallschwelle _ | _ . 663,92 miNHN
WSP unten | . | 664,19 muNHN
mittlerer WSP _ _ . | 664,14 miNHN
WSP oben | | | 664,09 miNHN
OK Bauwerk = WSP unten + Freibord | 664,69 muUNHN

im Einlaufbereich des Rechteckkanals werdep die Einlaufkanten beidseitig mit einem
Radius R = 0,55 m ausgerundet. Der Einlaufverlust bleibt somit < 0,05 m. Ein negativer

hydraulischer Einfluss durch einen unvollkommenen Uberfall kann ausgeschlossen werden.

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentiastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQgem und HQextrem

b) Bereich 2 — Rechteckverrohrung fiir Unterquerung der St 2009

11\2023\23-1288\Sek\Planung\04 Genehmigungsplanung\Wasserrecht\07 - Hydraulische Berechnung.docx
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Hydraulische Berechnung

Stahlbetonrechteckprofil mit Normalquerschnitt

Hydraulische Vorgaben:

Die Berechnung erfolgt iterativ

Qumax 3,000 m%s BemessungsabfiuR
s 30,00 %, Sohlgefille
Ky 0,50 mm betriebliche Rauhheit
9 _9,8_1 m/s? Falibeschleunigung
v 1,31E-08 m?s kinematische Zahigkeit

Berechnung der erforderlichen AbfluBquerschnitisfiiche (A >= A,g)

2
Rial o,

— Reduktion der Querschnittshéhe moglich

a8 ARd =

-~
™ET Er ki d AL YET

— Bemessung auf Vollfiillung

gewshlt: Geometrische Vorgaben:
WN HN A L Thy Acr Vouten:
mm 1 mm r;z m m m? Decke r 0,0_7 m
| | Stiel oben ‘— 0,07 m
.I i R -: Stiel unten | I 0,07 ] m
Sohle [ 0,07 . m
Gewihit: o o
Abmessungen: AbfluB bei Volffiillung:
WN i 1506 _ mm A, = 2,240 m?
HN 1500 mm ™ = 5,836 m
v, = 7,692 mis Energiehthe:
Q, =| 17,232 |ms hee = | 4516 |m
IBerechnung der Teilfiillungswerte:
Tt Dot D g Aot M el Fousezan Ererie Vo
digkeit | breite pannung
e AL, Fy v q al, | b, Fr her oo hy
; . m? - m m m/s m¥s | - m - m Nim? i
1,500 2,240 5,836 | 0,384 7,692 17,232 | 1,00 1,36 1,91 4,516 112,97 '
1,477 2,208 4,:110 . _O.Q 1 9,038 19,956 i 1,16 1,41 2,30 5,640 147,35 : % E_
1,453 2,175 _4.344 i 0,501 9,037 19,652 ! 1,_14 1,45 2,36 5,616 147,32 j b
1,430 2,140 4,278 0,500 9,034 19,333 1,12 1,50 2,41 5,589 147,23 r:
1,294 1,936 4,006 0,483 8,847 17,729 0,99 1,?) 2,49 5,2_83 142,_24 :
1,158 1,732 3,734 0,464 8630 | 14948 087 1,50 2,56 _4,34 13652 : B
1022 1528 | 3462 0,441 8374 | 12,796 0,74 1,50 2,65 4596 | 12090 : £
0,886 1,324 3,190 0,415 8,067 B 10,681 0,_62 1,50 2,74 4,203 122,16 ' g 2
0,750 1,120 2,9;8 0,384 E 8,616 0,50 1,50 ;84 3_,766 112,97 : % :3
0,614 0,9? 2,646 0,346 7,223 6,617 0,38 1,50- 2,85 3,27; 101,88 : %
6,478 0,712 E m 6,617 4;12 5,27 1,50 5,07 2_,710 88,28 : g
0,_342 0,508 2,102 0,242 5,797 2,94; 0?17 1,? 3,18 2,0; 71,14 :
0,206 | 0,304 _1,830 0_,1 Gg 4,599 1,399 0,08 1,50 _ 3,26 1_,284 4E91 I
0070 | 0,100 | 1,558 0,084 2531 | 0253 0,01 1,50 _| 31 0397 18,91 : oo
0,047 0,066 1,492 0,044 1985 | 0,130 0,01 145 | 298 0.248 12,95 : g E
0,023 0,032 1,426 0,023 1,285 0,041 0,00 1,41 2,7 0,108 6,66 ..!
Flieftiefen:
FlieBtiefe bei Fosk Heeln
0,350 0,520 2,118 0,246 5,853 3,044 0,18 1,60 3,17 2,096 72,27 I
FlieBtiefe beim Bem geekiul O :
0,670 1,000 2,758 0,363 7,430 7,431 0,43 1,50 2,91 3,484 106,72 ]
he—=| 3484 4 b= 4546




Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQgem und HQexirem

c) Bereich 3 — Hochwasserentlastungsmulde
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 3

Projektnummer: 1 Datum; 21.09.2023

Einzelprofil-Nr. : 1
Profil-km : + Okm + 103,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 3,000
Sohigefalie (o/o0) : 56,000
Rauheitsklasse : 0 6 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 25,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) 0,00 0,00
Vorlandgrenze (m) 1 0,00 0,00
Aufnahmeachse (m) : 3,00
Wasserspiegellage (m+NN) : 0,455
Wassertiefe {m) : 0,455
Benetzte Flache (m2) : 0,000 1,167 0,000
Benetzter Umfang (m) : 0,000 4,078 0,000
FlieRgeschwindigkeit (m/s) : 0,000 2,570 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 3,000 0,000
Froude-Zahl : 1,505 - schieBend
Grenztiefe (m) : 0,560
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 1,860
Grenzgefalle (o/00) : 23,317
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)
Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 3

Projektnummer: 1 Datum: 30.10.2024

Einzelprofil-Nr. : 1
Profil-km : + Okm + 103,00m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 7,300
Sohlgefalle (o/o0) : 56,000
Rauheitsklasse : 0 6 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 25,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) > 0,00 0,00
Vorlandgrenze (m) : 0,00 0,00
Aufnahmeachse {m) : 3,00
Wasserspiegellage {m+NN) I 0,689
Wassertiefe (m) { 0,689
Benetzte Flache (m2) i 0,000 2,253 0,000
Benetzter Umfang {m) : 0,000 5,560 0,000
FlieRgeschwindigkeit {m/s) : 0,000 3,240 0,000
Abflussleistung {m3/s) : 0,000 7,300 0,000
Froude-Zahl : 1,692 - schielend
Grenztiefe (m) : 0,870
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 2,202
Grenzgefélle (o/o0) : 19,842
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang
Projekt: Bereich 3

Projektnummer: 1 Datum: 21.08.2023

Einzelprofil-Nr. : 1

Profil-km : + Okm + 103,00 m

Profil - Koordinaten :

Laénge Héhe Lange Héhe Lénge Héhe Lénge Hohe
(m) {m+NN) (m) (m+NN) (m) {m+NN) {m) {m+NN)
0,00 1,00
3,00 AA 0,00
4,20 0,00
7,20 1,00

Seite 2 von 4



PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)
Ingenieurbiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt: Bereich 3

Projektnummer: 1 Datum: 21.09.2023

Einzelprofil-Nr. : 1

Profikkm: + Okm + 103,00 m

(41}

i3

-1,00 m+NN

unmafRstébliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt: Bereich 3

Projekthnummer:

Datum: 21.09.2023

Einzelprofil-Nr.

Profil-km

+ Okm + 103,00 m

Schiliisselkurve des berechneten Einzelprofils :

Wsp. Q
{m+NN) (m3/s)
0,050 0,050
0,100 0,167
0,150 0,347
0,200 0,591
0,250 0,903
0,300 1,289
0,350 1,752
0,400 2,298
0,450 2,930
0,500 3,654
0,550 4,473
0,600 5,393
0,650 6,416
0,700 7,549
0,750 8,793
0,800 10,154
0,850 11,636
0,900 13,243
0,950 14,978
1,000 16,845

Wsp. (m+NN)

1,20

1,00

0,80

0,60

0.40

0,20

0,00

‘ _ Héchster Profilpunki = 1,00 m+NN
|
|

| _ Sohle = 0,00 m+NN
T |
0,00 2,60 5,20 7.80 10,40 13,00 15,60 18,20

Q (m3/s)
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Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co. KG
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach (Nordast)

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQBem und HQextrem

d) Bereich 4 --Retentignsr_au_m

_E_rmittlung Retention§vo|umen

Annahme: Auf der sicherliegenden Seite wird der Stauwurzelbereich des R_et_e?tionsra-ums
im Bereich 3 bei der Volumenermittlung nicht berlicksichtigt.

lange | | | | 158 m

mittiere Hohe | =(0,75+1,15)/2 _ _ 0,95 m

mittlere Breite 1 =6,5+0,95%2 _ _ 840 m |
geplantes Retentionsvolumen | | - 1580 m? :

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungspianung



PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbliro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 4

Projektnummer: 1 Datum: 21.09.2023

Einzelprofil-Nr. : 4
Profil-km : + Okm + 261,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 3,000
Sohlgefalie (o/00) : 2,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) : 0,00 0,00
Vorlandgrenze {m) S 0,00 0,00
Aufnahmeachse (m) : 0,00
Wasserspiegellage (m+NN) : 0,470
Wassertiefe {m) : 0,470
Benetzte Flache (m2) : 0,000 3,494 0,000
Benetzter Umfang (m) : 0,000 8,600 0,000
FlieRgeschwindigkeit {m/s}) : 0,000 0,859 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 3,000 0,000
Froude-Zahi : 0,425 - strémend
Grenztiefe (m) : 0,280
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 1,518
Grenzgefille (o/oo) 3 11,627
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D}

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 4

Projektnummer: 1 Datum: 30.10.2024

Einzelprofil-Nr. : 4
Profil-km : + Okm + 261,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 7,300
Sohigefélle (o/o0) : 2,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) : 0,00 0,00
Vorlandgrenze (m) : 0,00 0,00
Aufnahmeachse {m) : 0,00
Wasserspiegellage (m+NN) 1 0,784
Wassertiefe {m) : 0,784
Benetzte Flache {m2) : 0,000 6,329 0,000
Benetzter Umfang (m) : 0,000 10,008 0,000
FlieRgeschwindigkeit (m/s) : 0,000 1,153 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 7,300 0,000
Froude-Zahl : 0,454 - strémend
Grenztiefe (m) : 0,480
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 2,039
Grenzgefélie (o/o0) : 10,991
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87480 Bérwang

Projekt : Bereich 4

Projektnummer:

Datum: 21.09.2023

Einzelprofil-Nr.

Profil-km

Profil - Koordinaten :

+ Okm + 261,00 m

Lange Hodhe Lénge Hoéhe Lénge Héhe Lange Hohe
(m) (m+NN) (m) (m+NN) (m) (m+NN) (m) (m+NN)
0,00 1,90
3,80 0,00
10,30 0,00
14,10 1,90
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 4

Projektnummer: 1

Datum: 21.09.2023

Einzelprofil-Nr.

Profil-km

+ Okm + 261,00 m

Schliisselkurve des berechneten Einzelprofils :

Wsp. Q
(m+NN) {m3/s)
0,095 0202 o=
: , 2,40
0,190 0647 5
0,285 1,282 +
0.380 2089 E
0,475 3,058 o 2,00
0570 4186 ?
0.665 5460 @ >
0.760 6.906
0,855 8.494 160
0950 10,239
1045 12142
1140 14198 1,20
1235 16418
1330 18795
1425 21338
1520 24,050 0.80
1615 26,915
1710 29,974
1.805 33182 0,40
1900 36575
0,00

0,00

Héchster Profilpunkt = 1,90 m+NN ~

. | ;
540 10,80 16,20 21,60 27,00

Sohle = 0,00 m+NN
1 S i

32,40

37,80

Q (m3/s)
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Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co. KG
HWS Hértnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast)

2) Berechnu_ng__sausdrucke fi_ir die Hochwasserentlastun_g_@ulde bei HQBem und HQextrem

e_) Bereich 5 - _Stauwand Ref;entionsraum '

Drossel in der Stauwand _
In Riicksprache mit dem WWA Kempten wurde das Drosselorgan in der Stauwand urspriinglich so

bemessen (DN600), gas_sﬁde_r Retentionsraum im gleichen Tempo entleert wie die
Hochwasserabflusskurve nach Scheiteliiberschreitung abnimmt. Auf Bitte der Fisch_e_reifacfm-
behdrde Schwaben und in erneuter Riicksprache mit der WWA wird die DrosselgréRe auf die
Dimension DN 500 reduziert, um den Fischen mehr Zeit zum Abwandern ins Unterwasser

zur Verfiigung zu stellen.

Annahme: Der Retentionsraum entleert sich, sobald der Hochwasserabfluss < HQ, = 2,0 m_3/s ist.

Er wird ab diesem Zeitpunkt im gleichen Tempo entleert, als wie die Ho_chwag.e?abflu_sskurve
auf ein HQg 5 = 1,04 m?/s fllt.

max. Drosselabfluss fiir DN 500 - ' 4@'}/5

daraus resultierende Entleerungszeit _ :61 min = 3660 s

Es wird eine DN 500 Offung in der Stauwaﬁd vorgesehen,_ vor die eine mechanische Schwimmer-
drossel mit QDr = 430 /s installiert wird.

Uberfall iiber die Stauwand '

Annahme: auf der sicher liegenden Seite wird der Ube_rfa_" iber die Stauwand so beméssen,
als ob die Drossel in der Stauwand verklaust bzw. nicht funktionstiichtig wdre.

OK Gelinde | | ' 656,98 MiNHN
OK Uberfall | | [ 656,19 miNHN
Sohlhéhe | | 655,04 mUNHN
Uberfalllinge | | | 10,25 m
Uberfallbeiwert (scharfkantiger Uberfall) _ 0,64 -
Qbemessung | . . . 3 ,00 : m3/ S

--> Uberfallhdhe h; nach Poleni 0,29 m

--> Uberfalimenge Q; nach Poleni 3,03 m3/s
--> Freibord - ' ' 0,50:m
HQextrem 7,30 m3/s

Annahme: "worst case"-Szer}irio, das gesamte HQextrem des Nordasts (Bleicher Bach)
muss abgefiihrt werden.

--> Uberfallhéhe h; ‘nach Poleni | 0,53 m
--> Uberfallmenge Q; nach Poleni 7,47 mé/s
--> Freibord 0,26 m

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQgem und HQeytrem

f) Bereich 6 — Hochwasserentlastungsmulde
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Birwang

Projekt: Bereich 6

Projektnummer: 1 Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. : 2
Profil-km : + Okm + 383,00m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q {m3/s) : 3,000
Sohlgefalle (o/oo) : 30,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze {m) : 0,00 0,00
Voriandgrenze {m) : 0,00 - 0,00
Aufnahmeachse (m) : 3,10
Wasserspiegellage {m+NN) : 0,724
Wassertiefe (m) : 0,724
Benetzte Flache (m2) : 0,000 1,049 0,000
Benetzter Umfang (m) : 0,000 3,239 0,000
Flieigeschwindigkeit (m/s) ; 0,000 2,859 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 3,000 0,000
Froude-Zahl : 1,517 - schiefend
Grenztiefe (m) : 0,860
Grenzgeschwindigkeit {m/s) : 2,028
Grenzgefalie (ofo0) : 12,005
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D}

Ingenieurbiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 6

Projektnummer: 1 Datum: 30.10.2024

Einzelprofil-Nr. : 2
Profil-km : + Okm + 383,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q {m3/s) : 7,300
Sohlgefalle (o/o0) : 30,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze {m) : 0,00 0,00
Vorlandgrenze {m) : 0,00 0,00
Aufnahmeachse {m) : 3,10
Wasserspiegellage (m+NN) : 1,011
Wassertiefe (m) : 1,011
Benetzte Flache (m2) : 0,000 2,044 0,000
Benetzter Umfang (m) : 0,000 4,521 0,000
Flietgeschwindigkeit {m/s) : 0,000 3,571 0,000
Abflussleistung {m3/s) : 0,000 7,300 0,000
Froude-Zahl : 1,604 - schieflend
Grenztiefe (m) : 1,230
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 2,413
Grenzgefille (0/00) : 10,542
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bbrwang

Projekt : Bereich 6

Projektnummer: 1

Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. - 2

Profil-km : + Okm + 383,00 m

Profil - Koordinaten :

Lénge Hoéhe Lange Héhe Lange Héhe Lénge Héhe
(m) (m+NN) {m) {(m+NN) {m) (m+NN) {m) (m+NN)
0,00 1,55
3,10 AA 0,00
6,20 1,55
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)
Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87480 Bbérwang

Projekt: Bereich 6

Projektnummer: 1 Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. : 2

Profilkkm: + Okm + 383,00 m

0,724

-1,00 m+NN

unmalstabliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D}

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 6

Projektnummer:

1

Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr.

Profil-km

+ Okm + 383,00 m

Schliissetkurve des berechneten Einzelprofils :

Wsp. Q
{m+NN) {m3/s)
0,068 0,005
0,146 0,042
0,224 0,131
0,302 0,291
0,380 0,537
0,458 0,884
0,536 1,344
0,614 1,931
0,692 2,656
0,770 3,632
0,848 4,568
0,926 5,776
1,004 7,166
1,082 8,749
1,160 10,533
1,238 12,529
1,316 14,746
1,394 17,194
1,472 19,880
1,550 22,815

Wsp. (m+NN)

2,40

2,00

1,60

1,20

0.80

0,40

0,00

| I R
i

Hechster Profilpunkt = 1,55 m+NN

i
10,20

Sohle = 0,00 m+NN
mn

13,60

17,00

20:40
Q (m3/s)

23:80
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Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQgem und HQextrem

g) Bereich 7 — Rechteckverrohrung fir Unterquerung des lllerradwegs
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H@gw :
WQedrewn”

e —

Hydraulische Berechnung

Stahlbetonrechteckprofil mit Normalquerschnitt

Hydraulische Vorgaben:
Qunax ‘ 3,000 ms Bemessungsabfluf
1, 3o,ooi°/m, Sohigeflle
Ky 0,56 Imm betriebliche Rauhheit
g 9,81 m/s? Failbeschleunigung
Y

1,31E-08 m%s kinematische Z&higkeit

Berechnung der erforderlichen AbfluBquerschnittsfliche (A >= A,y

Die Berechnung erfolgt iterativ

gewahit: Geometrische Vorgaben:
WN HN A Iy Thy Ao Vouten:
‘om | omm | om om | om | om Decke 007 m
Stiel oben —0,01 m
Stiel unten R 0,07 N Im
Sohle [ O,Tm
Gewiihit: -
Abmessungen: Abflub bei Vollfiiliung:
WN : 1300  mm A = 1180 |y
HN | 900  mm W = 4236 m
. vy, = 6,269 m/s Energiehdhe:
Q = 7262 [m¥% hey = 2897 |m
|Berech g der Teilfiillungswerte:
k| Soreer | b gosine o MU el Fouezant| Spee Wandecnun
— 1 | e digkeit | TR prelte | T | e
hy A ly Ty v Q Q/Q, bep Fr | he Tyorh hy
; | m? . m I m | mis N mfs - ? - m NIT | j
0,900 1,160 4,236 0,274 6,259 7,262 | 1,00 1,16 2,00 2,897 80,61 !
0,877 1,133 3,010 0,376 7.599 8,607 i 1,19 R 1.21 2,50 3,820 ) 110,74 : ‘g E
0,853 1,104 - mi_* 0,375 7,583 8,371 i 1,16 1,25 2,58 1 3,784 110,35 j >1°
0,830 1,074 2,878 0,373 7,561 8,122 1,12 1,30 2,66 3,744 109,84 :
0,754 0,9_75 2,7? ?358 7,369 71 8_7 0,95 1,30 2,5 3,522 1()T,29 :
0,678 0,877 2,574 0,341 7,150 6,267 086 1% | 278 | 3284 100,22 : £
0,602 0,778 2,422 0,321 6899 | 5365 0,74 1,30 2,85 3,028 94,50 : %
0,526 0679 | 2270 | 0,299 6,605 4,484 0,62 1,30 2,92 2,750 Eoz i § g
0450 0580 2,118 0,274 6259 3631 050 1,30 ﬁ ?"‘i 80,61 i j‘; g
0,374 0,481 1,066 0,245 5842 | 2,812 0,39 1,30 3,07 2,114 72,05 i B
0,298 0,383 1,814 0,211 5,32_9 ' 2,038 0,28 1,36 E _1,745 62,06 : &
0,222 0,2_84 1,%2 0,171 4,6_76 1,_327 E 1,30 3.50 1,337 [ E :
0,1_46 | o185 1,510 0,122 3,803 o,7i)3 0,10 1,30 _3.22 0,883 36,04 _%
| 0070 | 0086 1,358 | 0,063 2510 0216 0,03 1,30 3,11 0,391 1866 v{ ol
0,047 0,056 1,292 ‘ 0,044 1,973 0,111 0,02 1,25 2,97 0,245 12,83 i § S
0,023 0,028 1,226 | 0,023 1,281 0,035 0,00 1,21 | 2,70 0,107 6,63 j ~1°
FlieBtiefen:
|Flie8tiefe bei-Fr O
0,400 0,515 l 2,018 0,255 5,994 3,088 0,43 1,30 3.04 2,231 75,1 Zj
FlieBtiefe beim Bemessungsabfivi-Cuwue
0,770 : 0,996 2,758 0,361 7,412 7,383 1,02 1,30 2,70 3,570 106,29 ]

= & IS =

ta
T e r

-——— Reduktion der Querschnittshéhe méglich

- b - — B =

—® Bemessung auf Vollfiilung




Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Héartnagel/Stiftsbleiche 2

2) Berechnungsausdrucke fiir die Hochwasserentlastungsmulde bei HQgem und HQextrem

h) Bereich 8 — Hochwasserentlastungsmulde
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Borwang

Projekt: Bereich 8

Projektnummer: 1 Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. : 3
Profil-km : + O0Okm + 419,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 3,000
Sohlgefalle (ofo0) : 30,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter ; 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) : 0,00 0,00
Vorlandgrenze (m) : 0,00 0,00
Aufnahmeachse {m) ; 0,85
Wasserspiegellage (m+NN) : 0,340
Wassertiefe (m) : 0,340
Benetzte Flache {m2) : 0,000 1,137 0,000
Benetzter Umfang (m) 2 0,000 3,963 0,000
FlieRgeschwindigkeit (m/s) : 0,000 2,638 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 3,000 0,000
Froude-Zahl : 1,615 - schieRend
Grenztiefe (m) : 0,450
Grenzgeschwindigkeit (m/s) : 1,932
Grenzgefille (o/oo) : 11,757
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 8

Projektnummer: 1 Datum: 30.10.2024

Einzelprofil-Nr. : 3
Profil-km : + Okm + 419,00 m
Berechnungsverfahren : Manning-Strickler

links Mitte rechts
Wassermenge Q (m3/s) : 7,300
Sohlgefalle (o/o0) : 30,000
Rauheitsklasse : 0 12 0
Rauheitsbeiwert kst : 0,0 35,0 0,0
Bewuchsparameter : 0,000 0,000 0,000
Hydraulische Grenze (m) : 0,00 0,00
Vorlandgrenze (m) : 0,00 0,00
Aufnahmeachse (m) ! 0,85
Wasserspiegellage (m+NN) 3 0,577
Wassertiefe {m) ; 0,677
Benetzte Flache {m2) : 0,000 2,064 0,000
Benetzter Umfang {m) : 0,000 4,632 0,000
FlieRgeschwindigkeit (m/s) ~ 0,000 3,537 0,000
Abflussleistung (m3/s) : 0,000 7,300 0,000
Froude-Zahl : 1,602 - schieltend
Grenztiefe {m) : 0,780
Grenzgeschwindigkeit {m/s) : 2,476
Grenzgefélle (o/o0) : 10,680
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Borwang
Projekt: Bereich 8

Projektnummer: 1 Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. H 3

Profil-km : + Okm + 419,00 m

Profil - Koordinaten :

Lange Hoéhe Lange Hoéhe Lange Héhe Lange Héhe
(m) (m+NN) (m) (m+NN) (m) (m+NN) (m) (m+NN)
0,00 0,85
0,85 AA 0,00
3,85 0,00
4,70 0,85
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)
Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt: Bereich 8

Projektnummer: 1 Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr. : 3

Profikkm: + Okm + 419,00 m

i€

-1,00 m+NN

unmafistébliche Darstellung!
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PROGRAMM REHM/FLUSS 14.1 (1D)

Ingenieurbiiro A & B GmbH & Co. KG * 87490 Bérwang

Projekt : Bereich 8

Projektnummer:

Datum: 11.01.2024

Einzelprofil-Nr.

Profil-km

+ Okm + 419,00 m

Schliisselkurve des berechneten Einzelprofils :

Wsp. Q
{m+NN) (m3/s)
0,033 0,062
0,076 0,247
0,118 0,520
0,162 0,869
0,205 1,286
0,248 1,767
0,291 2,307
0,334 2,905
0,377 3,559
0,420 4,267
0,463 5,028
0,506 5,842
0,549 6,708
0,592 7,625
0,635 8,593
0,678 9,613
0,721 10,683
0,764 11,805
0,807 12,976
0,850 14,200

Wsp. (m+NN)

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

|/
|
0,00

Hochster Profilpunkt = 0,85 m+NN

| | _ Sohle=000mtNN |
220 440 660 880 11,00 1320 1540

Q (m3/s)
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Genehmigungsplanung
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2
Bleicher Bach (Nordast)

IBA & BGmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

i) Bereich 9 - Raue Rampe e im Bi Boschungsberelch der lller

obwohl die Boschungsneugung mit 1:1 ausgefiihrt wird.
|

oK Soﬁeﬁw-'Entlastung

UK Sohle HW-Entlastung

Lange der Entlastung

Sohlgefille |

Breite |

min. Gerinnetiefe

ke (grobe Wasserba usteine)

Qo ) ]
V\roII

HQBemessung i

-=> FIoeBgeschwmdlgkelt v (nach Manning/Strickler)

--> Abflusshéhe h ((nach Manning/Strickler) |
--> Froude-Zahl Fr ' =3,06 m/s /(9,81 x 0,20 m)*0,5

Freibord f=0,80 m beruck5|cht|g

H Qextrem

muss abgefiihrt werden. |

--> FlieRgeschwindigkeit v (nach Manning/Strickler)

--> Abflusshdhe h- (nach Manning/Strickler) |
--> Froude-Zahl Fr ' =4,28 m/s /(9,81 x 0,35 m)*0,5

Es ergibt sich ein Freibord von f = 0,55 m. |

2) Eerechnun_gsausd_ruc_ke fiir die Hochwa_.sserentlastung_sgulde hei HQBem und HQexHenl _

Annahme: auf der sicher liegenden Seite wird mit senkrechten Boschungswanden gerechnet

DaFr=2,18<4, |st mit keiner maEgebenen Luftaufnahme im Ste|lstreckenbere|ch und somit auch |
mit keiner wesentlichen Volumenzunahme des Abflusses zu rechnen.
Um ein Ausufern auf die ungesicherte Illerb8schung in jedem Fail zu vermelden wird e|n

Annahme: "worst case"-Sze_r_m_ario, das ges;mte HQextrerrj_des Ngrgasts'(BIe_icher Ba_cH)

653,4 MUNHN
650,16 miNHN
1050m
306 %o
50m
1,0 m

17 'm*7/s 3/s
37 57 m3/s
7,51 m/s

3,00 m3/s
@_m/s_
02m
2,18 -

7,36mm3/ 5
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Genehmigungsplanung IB A &B GmbH & Co. KG
HWS Hartnagel/sStiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach (Nordast)

3) Berechnung des natﬁr@_gn Retentionsvolumens
Retentionsraum ostlich der M_M-Str_aBe, vgl. B_éailage 3.2
Szenario: natirlicher Retentionsraum, HQ100
Layer Flache [Ez] ‘Wassertiefe [m] Volumen [m_3] ]
0,01-0,05 8253 0,03 247,59
0,05-0,1 4709 0,075 353,18
0,1-0,2 2270 0,15 340,5|
0,2-0,3 858 0,25 2145
03-04 757 0,35 264,95
0,4-0,5 271 045 121,95
0,5-0,6 49 0,55 26,95
'Summe = 1569,62
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Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Héartnagel/Stiftsbleiche 2

4) Bemessung der landwirtschaftlichen Uberfahrt bei km 0+005
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HQ@M '
W dhenn’

Hydraulische Berechnung

Stahlbetonrechteckprofil mit Normalquerschnitt

Hydraulische Vorgaben:

Qpax 5,000 m°/s
I 38,00 /5,
[ . 0,50Imm
g . 9,81 m/s’
\Y)

1,31E-06 m%s

Die Berechnung erfolgt iterativ

Bemessungsabflul
Sohlgeflle
betriebliche Rauhheit
Fallbeschleunigung

kinematische Zahigkeit

Berechnung der erforderlichen AbfluRquerschnittsfidche (A >= A,y

b = ﬂl‘}.ﬂﬁ

—® Reduktion der Querschnittshéhe méglich

3 845

-

—> Bemessung auf Vollfilllung

gewahit: Geometrische Vorgaben:
WN HN A [N Thy A Vouten:
mm mm m_2 T ; m m? Decke b 0,07 |m
Stiel oben 007 |m
T Stiel unten 007 m
Sohle O,T_
Gewiihit: -
Abmessungen: AbfluB bei Vollfiillung:
WN 1800 mm A, = - 1,610 m?
HN 900 mm by = 5,236 : m
v, = 7,564 m/s Energiehdhe:
Q, = 12180 |m¥s hev = _3.816 m
|Berechnung der Teilfiillungswerte:
Tt ot gucain Aot M el rousezan S Wandaoun
| . | digkeit breite pannung
hy ] A | r | Ty v Q QfQ, b, Fr | her Tvorh hy
m f ;2 Cm . m ms m’/s - m - ‘ m N/m? }
0,900 l 1,610 5,236 0,308 7,564 I 12,180 1,00 | 1,66 2,45 ' 3,816 114,64 'i
0,_877 1,571 3,510 0,448 9,506 14,934 1,23 | 1,71 3,16 | 5,483 166,84 : % E_
0,853 1,531 3,444 0,444 N 9;166 14,4; 1,19 _ 1,75 | 3,23 _-i_ 5,420 165,67 _j >1°
0830 | 1489 3,378 0,441 9,419 14,026 1,15 : 1.80 331 :_ 5352 | 16433 1.
0754 | 1352 3226 | 0419 9,13 | 12,354 101 | 180 337 5,008 15627 | |
0,678 : 1,216 - ﬁ 1 ng [ 8,817 10,718 088 1.80 343 | ;ﬁ“ 1_47,40 : £
0,602 | 1,079 2922 | 0,369 8,456 9,122 0,75 1,80 349 | 4247 | 19762 : %
0,526 II 0,942 2,770 J ﬂ) 80_43 B 7.576 0,62 1,80 il 3,55 3._823 1@ N : g’- §
0450 | 0805 2818 0,308 7,564 6,090 0,50 1.80 361 3366 | 114,64 i E D)
0,374 T 0,668 2,466 0,271 7,001 4679 | 0,38 1,80 | 3,67 2,872 101,03 |l S
0,298 0,632 2,37 1 0,230 1 6,325 3,362 i 0,28 ] 1,80 _. 3,72 2_,337 @ : &
0,222 B ?95 2.,1_62 _ 0,183 5,489 2,167 0,18 | 1,&5 | 3,7; | 1,75; ] 68,06 :
0,146 i 0,258 ZUT | 0,178 | 4,409 B 1,137 E ] 1,80 1 _3,72 ;,137 Tm _2
0,070 0,121 1,858 0,065 2,877 0,348 0,(& | 1,80 3,54 0,492 24,30 :
0,047 1 0,0;) 1,792 0,044 2,251 0,179 0,01 I 1,7-5 3,37 —0.305 16,57 ' % E_
0,023 0,039 1.726 0,023 1,454_ 0,057 0,00 1,7 3,06 0,131 8,48 a L; >1°
FlieBtiefen:
FlieRtiefe bei-FrockenwetiorQn:
0,400 0,715 | 2,518 | 0,284 7,205 5,152 0,42 1,80 3,65 | 3,046 105,87 l
|FlieBtiefe beim Bemssu?gﬁbﬂw
0,520 0931 | 2758 | 0338 8,008 7,456 0,61 1,80 355 | 3788 | 12585 ]
b = 3788 - < B—= 3846——m




Genehmigungsplanung
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2
Bleicher Bach (Nordast)

IBA & B GmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

5) kritische Schieppspannung

Die Bemessung der Gerinnewandung erfolgt auf Grundlage des Bemessungéereignisses Hﬁemem.

Bereich 3

Gefillel | 0,056 -
benetzte Flache A 2,_2§3Im1
benetzter Umfang U 5,56 m
hydraulischer Radius ry,, =A/U= 0,405 m
Wandschubspannung 1, =10.000 N/m? x I xr,, = 227 N/m?
--> gewdhlte éerinngwa_nd_u"hg: Wasserbausteine 40/60 |
mit Ty = 0,047 x 9,81 m/s? x (2650 kg/m? - 1000 kg/m3) x 0,4 m = 304/ N/m?
Bereich 4

Gefille | _ 0,002 -
benetzte Flache A 6,329 m?
benetzter Umfang U 10,008 m
hydraulischer Radius ry,, =A/U= | 0,632 m
Wandschubspannung 1, =10.000 N/m® x I x ry,, = 13 N/m?
—> gewéhlte_éerinn_e@ddng: anstehende kiesige TaIfUiIu_n& begrint _

mit Ty aus "Technische Hydromechanik 1", Bollrich 2000 15 /N/m?
Bereich 6

Geflle | 003 -
benetzte Flache A 2,044 m?
benetzter Umfang U . 4,521 m
hydraulischer Radius ry, =A/U= 0,452 m
Wandschubspannung 1 =10.000 N/m® x I xr,, = 136 N/m?
--> gewdhlte Gerinnewandung: Wasserbausteine 20/40 | .

mit T, = 0,047 x 9,81 m/s? x (2650 kg/m?3 - 1000 kg/m3) x 0,2 m = 152 N/m?
Bereich 8

Gefille| | 0,03 -
benetzte Flache A 2,064 m?
benetzter Umfang U 4,632 m

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungsplanung
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Bleicher Bach (Nordast)

hydraulischer Radius ry, =A/U= 0,446 m
Wandschubspannung 1, =10.000 N/m® x I x ry, = 13;;\]/m2

--> gewdhlte Gerinnewandung: VYaEerbaustei'ne 20/40

Mt T = 0,047 x 9,81 m/s? x (2650 kg/m? - 1000 kg/m?) x0,2 m = | 152 N/m?
Bereich 9

Gefille | | | 0'3£6:'
benetzte Flache A _ _ _ _ 1,873|m?
benetzter Umfang U | _ | . 5,99 m
hydraulischer Radius ry, =A/U= 0,313 m
Wandschubspannung T, =10.000 N/m3 x I x ry,, = 957__N/m2

--> gewahite Gerinnewandung: Wasserbausteine 120/140 mit Beton verke___ilt |
mit Ty, =0,047 x 9,81 m/s? x (2650 kg/m?3 - 1000 kg/m?®) x 1,3 m = 989 N/m?

1:\2023\23-1288\Berechnung\20241029 hydr. Berechnung Genehmigungsplanung
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A&B GmbH&Co0.KG
INGENIEURBURO

Am Prinzenbuckel 28 | 87490 Borwang | Tel : 08304/9201-0 | Fax : 08304/9201-20

Genehmigungsplanung Projekt Nr.  23-1288
Hochwasserentlastungsmulde Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Fertigung 6
Bleicher Bach (Nordast) Beilage 8
Kostenberechnung
Vorhabenstréager: Aufgestellt:
Stadt Kempten (Allgéu) Ingenieurbliro
Kreisstadt A & B GmbH & Co. KG
Kempten, .......cccooeeeiieennnn. Bérwang, November 2024
Unterschnft ................................ A&BGmbH &Co KG ......
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Genehmigungsplanung
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2

IB A & B GmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach {Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung
Bereich 1 - Streichwehr
Baukostenermittlung (netto): )
' Faktor_' Breite Héhe Menge EP GP
Oberboden abschieben | 110000 | 025 | 250,00 m* x 700€ = 1.750,00€
Aushub | H | 350,00 m* | x 1400€ =  4.900,00¢
Wasserhaltung Bleicher Bach _Re_ckungs_lge;_rag 1,00 5t | x 8.000,00__€ = 8.000,_00_ €
Zwischenlager 100% 350,00 m* x 500€ = 1.750,00€
Wasserbausteine 80/100 | 4500to x  100,00€ =  4.500,00€
Granitsteinquader 100/50/50 _ B 170,005t x| 250,00€  42.500,00€
Sohlkies 63/125 45 275 | 02 | 2475m® x 4700€ =  1.163,25€
Sauberkeitsschicht 17 32 | 5440 m* x  2000€ = 1.577,60€
Streichwehr als Sb-Fertigteil 30 335  1650m x 4.70000€ = 77.550,00€
Spundwandverbau | 55 55  302,50m? x  15500€ = 46.887,50¢€
Wiedereinbau Aushub ZL 50% 175,00 m* x 11,00€ =  1.92500¢€
Abfuhr auf Kippe 50% 175,00 m*  x 2100€ = 3.67500€
Abfuhr Humus auf Kippe 10% 25,00 m* x 21,00€ = 52500¢€
Oberboden andecken 90% | 225,00 m* x 1400€ =  3.150,00€
Begriinen 90% | 900,00 m? | x 1,75€ =  1.575,00€
prov. Holzstangenzaun 25,00 m | x 95,00 €_' = 2§75,00€
Grundablass DN 300 36,00 m | x 21500 € = 7.740,00€
| ¢ '
Kosten  211.543,35¢€
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Genehmigungsplanung
HWS Héartnagel/Stiftsbleiche 2
Bleicher Bach (Nordast)

IB A &B GmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

Koste_nberechn:ung

- 1500/1500 SB
|- mittlere Tieie: 3,00m

Prinzigskizg |

0,30 | 2,90 0,30,

BereEh__Z - Rechteckverrohrung_ DN1500/1500 - Asphalt

Auffillkies

1500/1500 SB Umhiillung

1O

Auflaver

_Kosten_ pro L;Eméter Kanal

Schnit;

| Asphaltaufbruch N - 3,50
Aushub _ | | . 2,90
Felszulage 0% x| 290
Zwischenlagern (ZL) 100% x @ 2,90
Spundwandverbau | | | 2
Wasserhaltung | 100% x 1,00:
Rohrauflager- und Umhiillung

Rohr 1500/1500 SB | .
Auffiillkies seitlich gelagert | 2,90
Aufflllkies aus ZL | 2,90
Auffillkies geliefert _ 2,90
Frostschutzkies 2,90
Abfuhr auf Kippe Z2 2,90
Nachschnitt | 2
Bitukies + AFB 3,50
Fugenverguf 2

[ X X [ X X X (X

X X% % X X |x X x|

1,00
1,00
3,04
3.04
3,04
7,00 |

0,00
0,34
0,00
0,50
2,70

1,00

1,00
1,00

- im Mittel 30 cm B_od_enausfcausch, 7m f;i_efgr SgundWandverba_u '

—0.26 —

|

10,50

0,34 3,00

1,90

_J030 _lo.30
Menge EP 4 GP
200m 900 1800
3,50m? 2000 70,00
882m* 2100 18514
0,00/m® 150,00 0,00
882m* 500 | 44,08
14,00m? 150,00  2100,00
,00m | 700 7,00
100m | 180,00 | 180,00
1,00 m | 1500,00  1500,00
0,00m* |
099m® 8,00 7,89
000m® 3700 | 0,00
145m® | 6500 | 94,25
783m® | 6500 508,95
200m 9,00 18,00
3,50 m* 105,00 367,50
200m 12,00 24,00
+

Kosten pro Ifm 5125,--

1:\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung
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Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co. KG

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung i
Bereich 2 - Re'i:_htec_kverrohrung DN_1506/ 1500 - Wiese

- 1500/1500 SB -

- mittlere Tiefe: 2,90 m _ |

- im Mittel_ 40 cm B_odenagstaus_ch, 7m tiefer Spundwa_ndverbau
|Prinzipskizze:

L 1105 | 290 | 1105 |

I | | l

i Humus E . "012? |

e ] iy S, B PN Ll
Wiedereinbau [ [ ' [ 0,75
| | | | 2,90
:1500/1_59953 _""L-Jn-w_ﬁﬁ-lﬂn‘g"_‘ _ || - | |
oL Ateger ] [ __[o40 | "Toso
K_osten: pro Laufmeter Kan_él I\ilgnge EP 4 GP
Oberboden abheben . 1,00 x 2500 x 025 = 625m® 700 4375
Aushub | _ 290 x 305 = 88 m® 21,00 | 18575
Felszulage 0% x 29 x 305 = 000m® 150,00 _ 0,00
Zwischenlagern (ZL) ' 100% x | 290 x 305 = 88 m® 500 | 44,23
Spundwandverbau | 2 x 700 = 1400m? 150,00  2100,00
Wasserhaltung | 100% x | 1,00 = 1,00m 7,00 _ 7,00
Rohrauflager- und Umhiilung . | | . 100lm = 190,00 190,00
Rohr || || . 100m 150000  1500,00
Auffiillkies seitlich gelagert | 1 290 x 000 = 000m* L] _
Auffiillkies aus ZL = 2980 x 075 = 218m® 800 1740
Auffiillkies geliefert | 290 x 000 = 000m 3700 0,00
Abfuhr auf Kippe | _ .29 x 230 = 667m® 21,000 140,07
Oberboden andecken _ || || . 625m® 1400 8750
Begriinen . _ | _ 25,00 x 1,00 = 2500m> 1,75 . 43,75
. +
Kosten pro Ifm| 4359,--

1:\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2

IBA & B GmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach {Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung
Bereich 3 - HQchwa_sserentIastuEr_nulde
E_!angstenermittlunE gro_La_Qfmeter_[neffo]:
| Fakto_r: ' Breiti_' 'Hohe Menge P GP
Oberboden abschieben 250 | 02 500m* x 7,00€ =  3500€
Aushub 8,9 1,5 808 m* x 1400€ = 113,12€|
Wasserhaltung 20% 0,20 m x| 700€ = 1,40€
Zwischenlager 100% i 808m® x 500€ =  4040€
Wasserbausteine 40/60 70% 4 0,5 252to x| 8500€ = 214,20€
Lehmschlag _ . _ 0,0_6_m3' X 4500€ = 0,00€
Sohlkies 63/125 30% 4 0,5 0,60 m* x 47,00€ =  2820€
Abfuhr auf Kippe 100% 808 m' x 21,00€ = 169,68€
Abfuhr Humus auf Kippe 15% 0,75m* x 21,00€ =  1575¢€
Oberboden andecken 85% 4,25 m® x ﬁ,_OOE = 59,50 €
Begriinen 85% 21,25m? x  1,75€ = 37,19¢
] I |
Kosten pro Ifm 714,44 €

1:\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co. KG

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr, 23-1288
Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung

Bereich 4 - Re_tention_sraum_-

_ﬁgukostene?rﬁittlung pro La ufmeter_:( nefto}:

:“Faktor  Breite :Hﬁhej Menge EP GP
Oberboden abschieben 250 02 500m* x 700€ =  3500€
Aushub . 146 23 2325m’ x 1400€ = 32550€
Wasserhaltung 0% | | . 010m  x 700€ = 0,70€
Zwischenlager . 100% 1] . 2325m® x| 500€ = 11625€
Wasserbausteine 40/60 | | 5 05 | 450to  x 8500€ = 382,50¢€
Lehmschlag | 10 02 | 200m® x 4500€ =  90,00¢€
anstehenden Boden wieder_einbauen 6,5 02 1,3O_m3_ X 13,00% = 1_6,90€
Abfuhr auf Kippe 100% - Wiedereinbau . 21,95m® x 2100€ = 46095€
Abfuhr Humus auf Kippe  30% | | | . 150m?® x 2100€ = 31,50¢€
Oberboden andecken ~ 70% | _ . 350m® x 1400€ =  49,00€|
Begrinen | 0% | .| 1750m? x  175€ =  30,63€
+

_ Kosten pro Ifm_ 1.538,93 €

1:\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung
HWS Hértnagel/Stiftsbleiche 2

IB A & BGmbH & Co. KG
Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach {Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung
Bereich 5 - Stauwand
@kostenerrﬁitllung (netto):
_- Faktor  Breite | Hohe Menge _: EP ' GP
Oberboden abschieben 25,0 02  500m x 700€ = 3500€
Aushub | 13,0 23 2990m® x  14,00€ =  41860¢€
Zwischenlager 100% | 29,90m® x| 500€ =  149,50¢€
Wasserbausteine 60/80  100% 14, 07 1764t0 X 8500 € = 1.499,40¢
Sauberkeitsschicht 13 1,2 1560m? x  2000€ =  452,40€
Schalung | 3826m? x  110,00€ = 4.208,60€
Ortbeton C35/45 WU 7,70m® x 300,00 € = 2.310,00€
_B_ew—ehrungseisen 1'50.t° X 2.800,_00 € = 4.200,(i)€
Durchlass DN 500 _ 1,00 m  «x _ 170,00 € = 170,00 €
Wiedereinbau Aushub ZL 25% 7,48 m* x 11,00 € = 82,23€
Abfuhr auf Kippe 75% 22,43 m* x| 21,00€ = 470,93 €
Abfuhr Humus auf Kippe 75% 375m® x  21,00€ = 78,75 €
Oberboden andecken 25% 1,25m® x  1400€ = 17,50 €
Begriinen 25% 625 m> x 1,75€ = 10,94€
mechanische Schwimmerdrossel 1,008t x| 10.500,00 €: = | 10.500700€
3D-Rechen 1,00St x 4.000,00€ = 4.000,00€
| SOR0E =
Kosten 28.603,84 €

1:\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung IBA & B GmbH & Co. KG

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung
Bereich 6 - Hqclmsselrentlastungsrﬁulde
Baukostenerrﬁittlung pro La_@_xfmeter_[ﬂeio}:
Faktor - Breite_' Hohe | Menge P GP
Oberboden abschieben . 250 02 | 500m® x 700€ =  3500€
Aushub | . 80 23 | 920m® x 1400€ = 12880€
Wasserhaltung - 10% _ | O,_lQ‘m X 700€ = ' 0,7_0€
Zwischenlager | 100% | . 920m® x 500€ =  46,00¢€
Wasserbausteine 20/40  70% 4 05  252to x 8500€ = 214,20€
Lehmschlag | 1 4 02 08 m x 4500€ = 3600€
Sohlkies 63/125 3% 4 0,5 060m® x 47,00€ =  2820€
Abfuhr auf Kippe 100% | | 920m® x| 21,00€ = 193,20¢€
Abfuhr Humus auf Kippe 50% | | . 250m® x  21,00€ = 52,50 €
Oberboden andecken 50% | || 2,50 m_3l X 14,00 € = 3_5,00€
Begrinen . 50% | . 1250m? x  1,75€ = 21,88¢€
Kosten pro Ifm 791,48 €

11\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung
HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2

IB A& BGmbH & Co. KG

Projekt-Nr. 23-1288

Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung
Bereich 7 - Rechteci(verrohr;ung DN1160/1100:_

- DN1300/000 i

- mittlere Tiefe: 1,60 m
Prinzipskizze: .

| 400 250 400 |

| I | [

b L e I N - 1010 I
F-Kies 0,10
Aufiiilkies 0,00 1,60
DN 1300800 [ Umhiiung | ]
- 1,40
[ Auflager "~ _Jo12 o1
kpsten_ pro Laufmeter Kanal M;nge EP 4 GP
Aushub ] 250 x 172 = 430m* 2100 90,30
Felszulage _ - 0% x 280 x 172 = 000m® 150,00 0,00
Zwischenlagern (ZL) 100% x 2,50 x 1,72 = 4,30 m* 5,00 21,50
Verbau | | 2 x 477 = 35am' 700 24,78
Wasserhaltung . 10% x | 1,00 = 0,20 m 7,00 0,70
Rohrauflager- und Umbhiillung 1,00 m 12500 125,00
Rohr | =B7 _ | _ | | 100 m | 145000  1450,00)
Auffiillkies seitlich gelagert | 250 x 000 = 0,00 m* | |
Auffillkies aus ZL . 250 x 000 = 000m 8,00 0,00
Auffilikies geliefert 250 x 000 = 000m* 37,00 10,00
Frostschutzkies 25 x 010 = 025m® 6500 16,25
Abfuhr auf Kippe 250 x 1,72 = 430m' 21,00 90,30
Kiesweg wiederherstellen 10,50 x 1,00 = 10,50 m* 12,00 126,00
| +
Kosten pro Ifm 1945, --

1\2023\23-1288\Sek\Kosten\20241021 Kostenberechnung Tektur Genehmigungsplanung



Genehmigungsplanung IB A & B GmbH & Co. KG

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung

Bereich 8 - ﬁéchwasserentléstungsmulde

Baukostene_rrpitth_mg pro LaU?meter-[net_to}:

(Faktor  Breite. Hohe  Menge = EP  GP
Oberboden abschieben | . 150 01 1,50 m*| x 7,00 € = 10,50 €
Aushub _ 53 15  623m? x 1400€ = 87,22
Wasserhaltung - 10% || | | 010m x 700€ = . 0,%€
Zwischenlager 100% | ] . 623m® x 500€ =  31,15¢
Wasserbausteine20/40  70% 4 05  252to x 8500€ = 214,20€
Lehmschlag | 4 02 08 m x 4500€ =  36,00€
Sohlkies 63/125 . 30% 4 05 | 060m® x 47,00€ =  2820¢€
Abfuhr auf Kippe - 100% [ | [ ] 6,23_m3l X 2100€ = 130,§3€
Abfuhr Humus auf Kippe  75% | ] . 1,13m® x 2100€ =  23,63¢€
Oberboden andecken 60% | | . 0,90_m3; x 1400€ = 12,60 €
Begriinen . 60% | | 9,00m? x 175€ =  1575¢
+

" Kosten pro fm 590,78 €
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Genehmigungsplanung IBA & BGmbH & Co. KG

HWS Hartnagel/Stiftsbleiche 2 Projekt-Nr. 23-1288
Bleicher Bach (Nordast) Oktober 2024
Kostenberechnung

Bereich 9 - Raue Rampe

Ba uko_sterlerrl'littlgng_o rola gfm_eteﬁ _{ ng_t_to_l:

-F_aktor : _' Bre_ite: _- H6he_- _' Menge = EP | @p
Oberboden abschieben | . 150 01 ' 15 m x 700€ = 1050€
Aushub | | 74 20 | 1240m* x 1400€ = 17360€
Wasserhaltung 0% | . 000m x 700€ - 0,00€
Zwischenlager | 100% | L 1240 x| 500€ = 62,00¢€|
Wasserbausteine 120/140 J100% 7 13 1638to x| 12500 € = 2.047,50¢€
Lehmschlag | [ | | 000m* x  4500€ =  Qo0¢
Sohlkies 63/125 . 0% | | | 000m® x 47,00€ = 0,00€
Abfuhr auf Kippe C100% . 1240im* x 2100€ = 260,40¢
Abfuhr Humus auf Kippe 100% | | . 150/m* x 2100€ = 3150¢
Oberboden andecken 40% N L 060m x| 14,00€ = 8,40€
Begrinen 40% L] . 800m? x  175€ =  1050¢€
+

+ S | _'_'-_-_n_-_
Kosten pro Ifm 2.604,40 €
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Bau einer Hochwasserentlastungsmulde in Kempten Hartnagel -
Standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls gemaRd § 7 UVPG

Sachverhalt:

Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Bau einer Hochwasserentlastungsmulde (HEM) fir den Bleicher
Bach in Kempten, Hartnagel, wonach nach § 7 UVPG eine standortbezogene Vorprifung zur Feststellung
der UVP-Pflicht durchgefiihrt werden muss.

Nach den in Anlage 3 des UVPG aufgefiihrten Schutzkriterien sind verschiedene Glter auf ihre
Belastbarkeit hin zu prifen. Im betroffenen Gebiet ist ein Biotop KE-0388 ohne Schutzanteil sowie ein
potenzielles Biotop im Randbereich betroffen. Zudem ist die Flache im unteren Teil der HEM Bestandteil
eines Landschaftsschutzgebietes (LSG ,,Iller”), welche gemaR Ziffer 2.3.4 ebenfalls im Rahmen der
standortbezogenen Vorprifung zu beurteilen sind. Ebenfalls kartiert ist hier ein Wildstandort (Biber). Nach
Nummer 2.1 sind auch Auswirkungen auf die bestehende wirtschaftliche Nutzung des Gebietes zu
beurteilen sowie nach 2.2 die Betroffenheit und Regenerationsfahigkeit verschiedene Giter. Nach 2.8 sind
auch betroffene Uberschwemmungsgebiete zu bewerten. Um ein solches handelt es sich laut FNP im
Bereich der lller.

Daher werden die nach Anlage 3 relevanten Kriterien nachfolgend auf erhebliche negative
Umweltauswirkungen naher untersucht und erlautert.

Merkmale des Vorhabens:

Die Flache des Vorhabens betragt insgesamt ca. 5000 m2. Hierbei soll eine Hochwasserentlastungsmulde
beginnend westlich der Memminger Stralle am Bleicher Bach lber unterschiedlich starke Gefille in
Richtung lller gebaut werden. Ziel der MaRnahme soll sein, den Ortsteil Hartnagel, das geplante
Gewerbegebiet Stiftsbleiche 2 sowie die Memminger StraBe (St2009) vor einem 100-jahrlichen Hochwasser
des Bleicher Baches zu schiitzen. Die geplante HEM soll naturnah mit teilweise wechselnder
Boschungsneigung, geeigneter Bepflanzung und maandrierendem Verlauf erstellt werden. In die Mulde
eingebaut werden verschiedene technische Bauwerke (Streichwehr am Anschluss des Bleicher Baches
westlich der Memminger StralRe, Durchlassbauwerk unter der Memminger Stralle, Stauwand im unteren
Bereich der Mulde, Durchlass unter dem bestehenden Wirtschaftsweg an der lller). Am Ende der HEM wird
eine raue Rampe zur lller hin gebaut tiber die das Hochwasser in die lller abflieRen kann. Da die HEM erst
ab einem HQ 2 beschlagen werden soll, ist sie nicht als Gewésser zu werten.

’i—
et i




Standort des Vorhabens

Die Flache befindet sich im Bereich Hartnagel im Kemptener Norden. Durch das Vorhaben sind folgende
Schutzkriterien / Schutzgebiete gemaR Anlage 3 UVPG betroffen:

e 2.1: bestehendes und geplantes Gewerbegebiet entlang der Hochwasserentlastungsmulde
e 2.2:Flache, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

e 2.3.4: Landschaftsschutzgebiet , Iller”

e 2.3.8: Uberschwemmungsgebiet

Zusatzlich sind ein Biotop KE-0388 ohne Schutz sowie ein potentielles Biotop kartiert.

Art und Merkmale der méglichen Auswirkungen

Negative Auswirkungen auf Schutzgiter sind keine zu erwarten.

Das bestehende und das geplante Gewerbegebiet sollen durch die MaBBnahme vor Hochwasser geschiitzt
werden. Die Mulde gleicht zudem den durch das geplante Gewebegebiet Stiftsbleiche 2 verlorengehenden
natirlichen Retentionsraum aus. Die Flache wird durch den Bau der HEM aufgewertet, da durch
entsprechende Bepflanzung und Einsaat ein vielfaltigeres Artenspektrum entstehen soll als momentan
durch die landwirtschaftliche Nutzung gegeben ist. Die Funktionsfahigkeit des Bodens bleibt bis im Bereich
der Bauwerke erhalten. Geschiitzte Tierarten sind nicht negativ betroffen. Hohlenbdume im lllerbereich
bleiben bestehen. Im Bereich der lller sind zwar BiberfralRspuren erkennbar, allerdings sind keine
Biberbauten vorhanden. Auch sonstige geschiitzte Tierarten wurden bei einer artenschutzrechtlichen
Relevanzprifung nicht angetroffen. Potentiell vorkommende geschiitzte Arten wie die Zauneidechse oder
der Bergmolch kénnen wahrend oder vor der Bauphase aus dem Baufeld vergramt werden. Im Bereich des
Anschlusses an den Bleicher Bach sorgt das eingebaute Streichwehr dafiir, dass nur vereinzelt Fische in die
HEM gespllt werden kdnnen. Fische und kleinere Tiere, die eventuell Gber das Wehr gesplilt werden,
werden im Wasserstrom direkt zur lller gesplilt, da das Gefalle und die Mulde so gestaltet werden
(Niedrigwassergerinne), dass kaum Restwasser verbleibt. Die raue Rampe im Bereich der lller ist mit
grofen Wasserbausteinen gesichert und so gestaltet, dass im Falle eines lllerhochwassers dieses nicht aus
der HEM ausufern kann.

Fazit:
Durch das Vorhaben sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen in Bezug auf die vorhandenen
Schutzkriterien zu erwarten. Die standortbezogene Vorprifung des Einzelfalls kommt daher gemaR § 7UVPG zu

dem Ergebnis, dass keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) besteht.

gez. Fr. Dangel, Januar 2024
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1 Vorbemerkung

1.1  Anlass

Das Vorhaben wird laut einem Zeitungsartikel der AZ (06.12.2024) wie folgt beschrieben:

Im Rahmen der Planungen fir das neue Gewerbegebiet ,Stiftsbleiche 11" bei Hértnagel muss die 6rtliche
Hochwassersituation gedndert werden. Das 28.700 m2 grole Areal dient derzeit als Retentionsraum, da
der von Westen kommende Bleicher Bach bei Starkregen berlastet ist. Um der Gefahr einer Uber-
schwemmung des Gewerbegebietes vorzubeugen, wird eine Flutmulde mit 1.580 m3 Volumen ersatz-
weise als Retentionsflache geplant und gleicht damit den verlorengehenden Uberflutungsraum vollstandig
aus. Als zweite Funktion soll die Mulde bei starken Niederschldgen einen grol3en Teil des Wassers aus
dem Bleicher Bach aufnehmen und in die lller weiterleiten. Das entlastet den weiteren Bachverlauf, was
laut Kemptens Tiefbauchef Herr Markus Wiedemann auch angrenzenden Bereichen, wie dem Gewerbe-
gebiet ,Stiftsbleiche 1" zugutekommt. Der Verkehr profitiere, weil die Memminger Stral3e dann nicht mehr
so leicht von Wasser Uiberspdlt wiirde.

Der Regelabfluss des Bleicher Baches betragt 22 Liter pro Sekunde. Bei einem sogenannten 100-jghrli-
chen Hochwasser (HQi00) kommen dagegen allein aus dem nérdlichen Einzugsbereich des Baches pro
Sekunde 4.500 Liter zusammen. Davon mochten die Planer mit einem Wehr bis zu 3.000 Liter pro Se-
kunde direkt in die Flutmulde und weiter zur lller leiten. Das Wehr soll so gestaltet sein, dass ab einem
Abfluss von 1.500 Liter pro Sekunde alles Wasser in die Flutmulde flielit. Das komme (statistisch) alle

zwei Jahre vor.

1.2 Aufgaben und Inhalte des Landschaftspflegerischen Begleitplanes

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) dient der Bewéltigung der Eingriffsregelung gemal3 § 13 ff.
BNatSchG. Entsprechend dem BNatSchG behandelt der landschaftspflegerische Begleitplan die Belange
von Natur und Landschaft, bei denen Einflisse auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den Erho-
lungswert der Landschaft zu erwarten sind. Hierflr werden die prognostizierbaren Auswirkungen des Vor-
habens auf den vorhandenen Bestand von Natur und Landschaft ermittelt und aus naturschutzfachlicher
und —rechtlicher Sicht beurteilt. Die erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
malnahmen im Sinne von § 14 BNatSchG werden im Einzelnen dargestellt.

AusgleichsmaRnahmen zu den Erfordernissen aus dem Arten- und Biotopschutz decken im Regelfall die
Ausgleichserfordernisse aus den Schutzgitern Boden, Wasser, Luft und Klima ab, auler es bestehen er-
hebliche funktionale Beeintrachtigungen von abiotischen Schutzgltern. Ausgleichserfordernisse aus Beein-
trachtigungen des Landschaftsbildes werden, falls erforderlich, in Form von NeugestaltungsmaRnahmen

kompensiert.
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Belange des Immissionsschutzes, des Gewdsserschutzes und der Land- und Forstwirtschaft, die nach an-
deren Fachgesetzen und Verordnungen (z.B. WHG, BImSchG) zu berticksichtigen sind, werden hier nur
behandelt, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Naturhaushalt, mit der vorgefundenen
Tier- und Pflanzenwelt, mit dem Landschaftsbild oder dem Erholungswert des Untersuchungsraumes ste-

hen.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan besteht aus folgenden Teilen:

Textteil

Der Textteil behandelt die naturschutzfachlichen Belange zum geplanten Vorhaben. Hier werden die Er-
gebnisse der Bestandsaufnahme, der Bewertung, der Konfliktanalyse, die Herleitung des Ausgleichsfla-
chenbedarfs sowie die MaRBnahmenplanung erldutert und begriindet. Die Unterlage umfasst auch die ar-
tenschutzrechtlichen Belange, entnommen aus der ,Naturschutzfachliche Bewertung (Biotopbaume) ei-
nes Abschnittes des lllerauwaldes bei Hértnagel”, P. Harsch, 2022/03 und der ,Relevanzprifung zum

Bau einer Hochwasserentlastungsmulde bei Hartnagel”, P. Harsch, 2023/05.

Kartenteil
Der Kartenteil umfasst die Bestandspléne Bezugsraum 1-3, die Eingriffspléne Bezugsraum 1-3, eine Uber-

sicht der Kompensations- bzw. Pflanzpléne sowie die Pflanzplane K1-K5.

1.3  Beschreibung des Vorhabens

Die geplante Flutmulde verlduft stdlich des Weilers Hértnagel vom Bleicher Bach hin zur lller. Sie dient
als Retentionsraum, um die Gefahr einer Uberschwemmung des Gewerbegebietes vorzubeugen und ent-
lastet den Abfluss des Bleicher Baches bei Starkregenereignissen. Der Planungsbereich erstreckt sich auf
einer Lange von ca. 400 m sowie einer Breite von ca. 20—-25 m, quert die Staatsstralle St2009 sowie
den lllerradweg und mundet anschlieRend in die lller.

Im Bereich westlich der Memminger StralBe (St2009) wird der Lauf des Bleicher Baches Uber ein Lénge
von ca. 30 m neu gestaltet. Die Boschungen bestehen aus behauenen Granitstein Quadern, deren Ober-
kanten an das jeweilige Geldnde angepasst werden. Im Bachbett werden Storsteine zur Ausbildung eines
Niedrigwassergerinnes eingebracht. Die bestehende landwirtschaftliche Uberfahrt wird abgerissen und ca.
30 m nordlich tber den neu modellierten Bachlauf wieder hergestellt. Uber einen scharfkantigen Uberfall
flieBt bei einem Hochwasserereignis Wasser in das Streichwehr (Stahlbeton) ab. Der anschlieBende
Durchlass (Stahlbeton) unter der St2009 besitzt ein Rechteckprofil mit einer Breite und Hohe von 1,5 m.

Parallel dazu ist ein Amphibiendurchlass mit einer Breite von 0,5 m und einer Héhe von 0,3 m geplant.
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Die folgende Hochwasserentlastungsmulde mit einer Sohlbreite von 1,2 m wird naturnah ausgebaut und
geht nach ca. 90 m in einen 200 m langen und ebenso naturnah gestalteten Retentionsraum mit Nied-
rigwassergerinne Uber. Dessen Retentionsvolumen betrdgt 1.580 m3. Ca. 30 m vor dem lllerradweg ent-
steht eine Stauwand mit scharfkantigem Uberfall und mechanischem Drosselschieber, der sich eine V-for-
mige Hochwasserentlastungsmulde anschlieRt. Uber einen ca. 6 m langen Durchlass (Héhe 0,9 m, Breite
1,3 m) wird schlieBlich der lllerradweg gequert und das Wasser tber eine 21 m lange Entlastungsmulde

abgeftihrt. Der steile Uferbereich der lller wird als raue Rampe gestaltet.

1.4 Standortinformationen

4aKempten G
(ngaiulr§ feia ot

Abb. 1: Lage des Projektgebiets - rot markiert (BAYERNATLAS)

1.4.1 Lage im Raum

Hartnagel ist ein Weiler von Kempten (Allgéu) und liegt im nérdlichen Bereich des Stadtgebietes. Der Ort
basiert auf einem denkmalgeschiitzten Gutshof, der unter dem Frstabt Engelbert von Syrgenstein als
Stiftkemptisches Spital im Jahr 1751 errichtet wurde. Das erste Gewerbegebiet entwickelte sich nach der
Eingemeindung der Gemeinde St. Lorenz im Jahr 1972. Hértnagel liegt an der VerbindungsstralRe St2009

(Memminger bzw. Altusrieder StraRRe) zwischen Kempten und Hirschdorf bzw. Krugzell (WIKIPEDIA.ORG).
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1.4.2 Geologie und Boden

Das Untersuchungsgebiet liegt in der naturrdumlichen Einheit der ,lller-Vorberge” (035), einer Unterein-

heit des ,Voralpinen Moor- und Hugellandes” (D66) (MEYNEN & SCHMIDTHUSEN, 1962). Die Hohen der II-

ler-Vorberge reichen von ca. 700 bis 920 m t.NN. Die zum voralpinen Moor- und Hugelland gehérende

Landschaft ist hauptséchlich aus Morénenztigen der Wirmeiszeit aufgebaut, die bis auf wenige Stellen die

Ablagerungen der StRwasser- und Meeresmolasse im Untergrund tberdecken (BfN, LANDSCH.STECKBRIEF).

Nach der Ubersichtsbodenkarte 1:25.000 (BAYERNATLAS) herrschen im bzw. im Umgriff des Untersu-

chungsgebietes vor:

9d: Fast ausschliellich Kolluvisol aus grusfiihrendem Lehmsand bis Lehm (Schwemmfachersed.);
22c: Fast ausschlieRlich Braunerde und Parabraunerde aus kiesfiihrendem Lehm (Deckschicht oder
Verwitterungslehm) tber tiefem Carbonatsandkies bis -schluffkies (Schotter);

68: Bodenkomplex: Gleye mit weitem Bodenartenspektrum (Moréne), verbreitet mit Deckschicht,
selten Moore; im Untergrund Uberwiegend carbonathaltig;

84d: Fast ausschlielllich Kalkpaternia aus Carbonatfeinsand bis -schluff tiber Carbonatsand bis -kies
(Auensediment);

90a: Vorherrschend Gley-Kalkpaternia, gering verbreitet kalkhaltiger Auengley aus Auensediment mit
weitem Bodenartenspektrum;

998: Gewdsser.

,
e
frafie

HET4

90a
22c
3 Hartnage| 998
B3, é’;b
68
84d
9d
22c

&

6J'-__| =

Abb. 2: Ubersichtsbodenkarte von Bayern (M 1:25.000) (BAYERNATLAS)
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Laut der Digitalen Geologischen Karte Bayerns 1:25.000 (BayernAtlas) handelt es sich im bzw. im Umg-

griff des Projektgebietes um folgende geologische Einheiten:

A

*  gh,:

*  ghj3,:
LI (VR

e ta:

* WSg
e WST,L
* WUg

Bach- oder Flussablagerung, pleistozan bis holozén, Sand und Kies, z. T. unter
Flusslehm oder Flussmergel;

Flussablagerung, holozén, Sand und Kies, z. T. unter Flusslehm oder Flussmergel;
Jungste Auenablagerung (Jingere Postglazialterrasse 3), Sand und Kies, z. T.
unter Flusslehm oder Flussmergel;

Rutschmasse, pleistozan bis holozan, Kies bis Blocke, sandig bis schluffig bis
Schluff, tonig bis sandig, kiesig bis blockig;

Talftllung, polygenetisch, pleistozén bis holozén, Lehm oder Sand, z. T. kiesig,
Lithologie in Abh&ngigkeit vom Einzugsgebiet;

Schmelzwasserschotter, spatwirmzeitlich (Spétglazialterrasse), Kies, wechselnd
sandig, steinig, z. T. schwach schluffig;

Beckenschluff bis -ton, spatwirmzeitlich, Ton bis Schluff, z. T. feinsandig;

Geschiebemergel (Till, matrixgestttzt), wirmzeitlich, Schluff, wechselnd kiesig bis

blockig, tonig bis sandig (Till, matrixgestiitzt), z. T. Grundmoréne ohne lithologi- sche Differenzierung;

WU,g

,fu
Ws,G

WS,T

ghj3,,

ta h,, :
3 WS,T)

Ws,G

WS, T

Abb. 3: Geologische Karte Bayerns (M 1:25.000) (BAYERNATLAS)
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1.4.3 Topographie
Das Untersuchungsgebiet weist im Bereich des Bleicher Baches etwa eine Hohe von 664 m .NN auf,
auf dem Geh- und Radelweg entlang der lller etwa 656 m U NN. Die lller selbst flieRt im Planungsbereich
bei ca. 650 m G.NN.

1.44 Klima

Das Plangebiet gehort entsprechend seiner geographischen Lage zum Klimabezirk ,Stiddeutschland”, Unt-
erbezirk ,Schwébisches Alpenvorland”. Das Klima ist bedingt durch die Hohenlage des Gebietes (ca. 660
m .NN) und durch die Stauwirkung des nahen Alpenrandes gemaRigt und niedérschlagsreich. Jahrlich
fallen etwa ca. 1.500 mm Niederschlag, die Durchschnittstemperatur liegt bei ca. 7°C. Bei den Windver-
héltnissen Uberwiegen Winde aus Westen bzw. Stidwesten.

Die klimatischen Bedingungen im Planungsumgriff ordnen sich den groRraumigen Klimaverhéltnissen in
der Region unter. Die kleinklimatischen Verhéltnisse sind geprégt durch die geographischen Gegebenhei-

ten im Talraum der lller.

1.4.5 Potentiell nattirliche Vegetation (pnV)
Nach den Angaben von FIS-Natur Online, LfU wiirde sich unter den gegenwadrtigen Umweltbedingungen
und ohne Einfluss des Menschen im Planungsraum ein Giersch-Bergahorn-Eschenwald mit Ubergédngen

zum Waldmeister- oder Waldgersten-Buchenwald einstellen.

1.4.6 Aktuelle Fldchennutzungen (vgl. Bestandsplédne 1-3, Anlage 1-3)

FlieBgewdsser:

Im westlichen Bereich des Untersuchungsgebietes verlduft der Bleicher Bach und wird aufgrund seiner
naturnahen Auspragung als ,Mal3ig verandertes FlieRBgewasser (F14)" eingestuft. Er verlduft durch intensiv
genutztes Grunland und wird von einem schmalen Uferstreifen aus Hochstauden gesdumt.

Im westlichen Bereich durchlduft die Hochwasserentlastungsmulde einen ca. 35 m breiten, mit Béumen

bestandenen Uferstreifen (L543) und mindet dort in die lller.

Land- und forstwirtschaftliche Flachen:

Intensiv genutztes Grinland (G11) nimmt den Grol3teil des Untersuchungsgebietes ein. Nur ein schmaler
Streifen stdlich des Gewerbegebietes Hartnagel wurde als ,Mé&Rig extensiv genutztes, artenarmes Griin-
land (G211)" eingestuft. Forstwirtschaftlich genutzte Bereiche bestehen im Planungsraum im Bereich der

lller. Dabei handelt es sich um ,Sonstige gewdsserbegleitende Walder , alte Auspragung (L543)".
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Verkehrswege:
Die Staatsstralle St2009 quert im westlichen, der lllerradweg im &stlichen Bereich den Planungsraum.

Freizeiteinrichtungen:

Im ¢stlichen Planungsbereich verlduft der lllerradwanderweg. Des weiteren wird der Untersuchungsraum
durch einen Radweg entlang der St2009 (Memminger bzw. Altusrieder Stralle) erschlossen und ein Wan-
derweg der Wanderregion Allgdu stellt eine Verbindung zwischen der Ortsverbindungsstral3e und dem II-

lerradweg her.

Altlasten / Altlastenverdachtsfléachen:

Im Flachennutzungsplan sind keine Hinweise auf Altlasten im Planungsbereich enthalten.

Kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte:

Kulturgtter, wie Bau- oder Bodendenkmaéler liegen im Planungsraum nicht vor.
Nordwestlich des Planungsbereiches befindet sich das Baudenkmal ,Ehem. stiftskemptisches Spital jetzt
Gut Hértnagel (D-7-63-000-249)".
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2 Vorgaben und Zielvorstellungen der Landes- und Fachplanungen

2.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP)

Zentrale Aufgabe der Landesentwicklung ist es, Bayern und seine Teilrdume zu entwickeln, zu ordnen und
zu sichemn. Leitziel ist, in allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten. Mal3stab der Landesentwicklung ist dabei die Nachhaltigkeit. Demnach missen die 6ko-
nomischen, 6kologischen und sozialen/kulturellen Belange gleichrangig berticksichtigt und miteinander in
Einklang gebracht werden.

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 1. Januar 2020 sind die landesplanerischen Ziele
und Grundsatze formuliert. Die enthaltenen Ziele (Z) sind rechtsverbindlich und begriinden fur die Bau-
leitplanung eine Anpassungspflicht. Sie kénnen nicht tberwunden werden, lassen jedoch je nach Konkre-
tisierungsgrad nachfolgenden Planungen Spielrdume zur Ausfillung und Verfeinerung. Grundsétze (G)
sind dagegen bei raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen in der Abwégung oder bei Ermes-

sungsaustibung nach Maldgabe der dafir geltenden Vorschriften zu bertcksichtigen.

Fur die Planung sind folgende Ziele (Z) und Grundsétze (G) der Landesplanung (VERORDNUNG UBER DAS

LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN, LEP STAND 2020) relevant:

Hochwasserschutz

7.2.5 (G) ,Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als maglich verringert werden. Hierzu sollen

- die nattrliche Rickhalte- und Speicherfahigkeit der Landschaft erhalten und verbessert,

- Rickhalterdume an Gewdssern freigehalten sowie

- Siedlungen vor einem hundertjahrlichen Hochwasser geschtitzt werden.

Zu 7.2.5 (B) ,Die natrliche Riickhalte- und Speicherfihigkeit der Landschaft reicht héufig allein fir den
Hochwasserschutz nicht aus. Deshalb ist im Einzelfall die Freihaltung zusdtzlicher Riickhalterdume an
Gewdissern von den mit dem Hochwasserschutz konkurrierenden Nutzungen auch aulSerhalb von fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebieten (vgl. § 76 WHG i.V.m. Art. 46 BayWG) erforderlich.

Bestehende Siedlungen kénnen mit den vorgenannten MalSnahmen nicht immer ausreichend vor Hoch-
wasser geschltzt werden. Es sind deshalb zusdtzlich technische MaBnahmen, wie Deiche und Mauern,
erforderlich, die vor einem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwartenden Hochwasser schiitzen. Land-

und forstwirtschaftlich genutzte Fidchen werden in der Regel nicht hochwassergeschditzt.”
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2.2 Regionalplan Allgau (16)

Der Regionalpléne konkretisieren die Ziele und Grundsétze des Landesentwicklungsprogrammes fiir den

rdumlichen Betrachtungsmalistab der Region.

Das Eingriffsgebiet liegt teilweise im Bereich eines Regionalen Griinzuges.

RP Allgdu Teil B | 2.2 (2) — Regionaler Griinzug:

Der regional bedeutsame Griinzug im lllertal nérdlich und nordéstlich von Kempten (Allgdu) soll erhalten
werden. Griinziige dienen der Erhaltung und Verbesserung des Bioklimas und der grol3fléchigen, regiona-
len Gliederung der Siedlungsrdume. Des Weiteren sichern die regionalen Griinziige langfristig siedlungs-

nahe Freifldchen fur die Kurzzeit- und Naherholung.
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Abb. 4: Regionaler Grinzug — Eingriffsbereich rot markiert (BAYERNATLAS)
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2.3 Bauleitplanung

Fur die Stadt Kempten liegt ein Flachennutzungsplan mit integrietem Landschaftsplan (Stand
30.03.2021) einschl. 14. Anderung (rechtskréftig) und 1. - 9. Berichtigung vor.

Der Flédchennutzungsplan (FNP) enthélt die Grundziige der stédtebaulichen Entwicklung und dient der
Stadt als Leitlinie fur die rdumliche Verteilung von verschiedenen Nutzungen innerhalb des Stadtgebietes.
Der FNP regelt die Aufteilung von Baufldchen (Wohnen, Gewerbe) sowie die Verteilung der wichtigsten
Standorte fur 6ffentliche Einrichtungen. Das Ziel des Landschaftsplanes (LP) ist der Schutz, die Pflege und
die Entwicklung von Natur und Landschaft in- und auBRerhalb der Stadt Kempten. Der Landschaftsplan be-
inhaltet folglich alle Griin- und Freiflichen sowie Walder und Gewdsser.

Zur besseren Lesbarkeit und Vereinheitlichung wird der Landschaftsplan in den Fldchennutzungsplan inte-

griert und zusammen mit den FNP als ein Gesamtplan dargestellt.

Fur das Plangebiet trifft der Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan folgende relevante

Festlegungen:

* Regionaler Grinzug (graue, senkrechte Schraffur)
Der regionale Griinzug entlang der lller nordlich von Kempten ist zum einen fir die bioklimatische
Ausgleichsfunktion von Bedeutung und stellt durch die Gliederung des Siedlungsraumes langfristig

siedlungsnahe Freiflachen fur die Kurzzeit- und Naherholung dar.

» lllerradweg / Allgéuerradweg (schwarze, gepunktete Linie)
lller- und Allgduerradweg sind von regionaler Bedeutung und verbinden den Naturraum lllertal mit

dem Stadtgebiet.

*  Fldchen mit sehr hoher Erholungseignung (grtine Schrédgschraffur)
Dazu gehdren die offenen und bewaldeten Fléchen des lllertales. Sie sind aufgrund ihres stadtna-
hen Bezuges fir die Bevolkerung leicht erreichbar und leisten durch ihre landschaftsbildprégen-

den Strukturen einen wesentlichen Beitrag fir die naturgebundene Extensiverholung.

» Auen- und weitere grundwassernahe Bereiche (hellblaue, karierte Schraffur)
Die Bereiche entlang des Bleicher Baches ist durch seine besonderen Standortfaktoren fur die
Biotopentwicklung und den Biotopverbund, dem Bodenschutz und dem Wasserhaushalt (Wasser-
riickhaltung) besonders von Bedeutung. Aufgrund der meist extensiven Bewirtschaftung und des

Strukturreichtums sind diese Gebiete auch von hoher Bedeutung fir das Landschaftsbild.
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Uberschwemmungsgebiet der lller (horizontale, blaue Schraffur)
Innerhalb des amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der lller soll das Abflussregime
der lller erhalten oder weiter verbessert werden (Entwicklung von Auwéldern). Sofern notwendige
Baumalinahmen im Uberschwemmungsgebiet nicht vermieden werden kénnen, ziehen diese
Malinahmen einen Retentionsausgleich nach sich (Bereitstellung neuer Uberschwemmungs- und
Ruckhaltebereiche). Die Uberbauungen im Talraum der lller ((iberregional bedeutsame Biotopver-
bundachse) fuihren zu einer Beeintrdchtigung und Verschmaélerung der fir den Biotopverbund

wirksamen Flachen.

Rdume fir Biotopverbund und Okokonto-Zonen (grine T-Linie )
Schwerpunktrédume fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-

schaft im Rahmen von AusgleichsmalRnahmen.

* Landschaftsschutzgebiet lllertal ndrdlich von Kempten (grine Linie mit Streifensignatur)
Aufgrund der vorgenannten Funktionen und Wertigkeiten ist der Bereich des lllertales nérdlich von

Kempten als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

 Sichtachsen (gelbe Pfeile)

Sichtachsen zu historischen und markanten Bauwerken und charakteristischen Landschaften.

« Vordringliche Gewdsserentwicklung (Kreissymbol mit Welle)

Abb. 5: Auszug aus dem gliftigen Fidchennutzungsplan der Stadt Kempten

Laut der Landwirtschaftlichen Standortkartierung werden die Griinlandstandorte im Untersuchungsgebie-

tals ,Sehr gute Mahweiden mit wenig Heunutzung (Ertragsklasse 5)" eingestuft.
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2.4  Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

GeméR ABSP Landkreis Oberallgdu mit Stadtgebiet Kempten (Stand Januar 2017) liegt der Planungsbe-
reich im Schwerpunktgebiet D.2 lllertal im Stadtgebiet Kempten”.
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Abb. 6: Schwerpunktgebiet D.2 (ABSP LANDKREIS OBERALLGAU MIT STADTGEBIET KEMPTEN, 201 7)

D.2 Jllertal im Stadtgebiet Kempten”

Im weiteren nordlichen Stadtgebiet &ffnet sich der Talraum zusehends und immer gréliere Maanderbd-
gen der lller nehmen die Talweitung ein. Der Fluss verlduft in diesem Abschnitt Gber den limnischen Sedi-
menten des ehemaligen Kemptener Sees, die postglazial und holozén mit Kiesen, Sanden und Auenleh-

men Uberdeckt worden sind. Ein erster Mdaanderdurchstich zeigt sich erst an der Stadtgrenze stidwestlich

von Lauben.
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.4 Ziele zum Schwerpunktgebiet D.2 ,lllertal im Stadtgebiet Kempten”
Fir den ostlich gelegenen Bereich im Planungsgebiet (lller und angrenzende Geholze) wurden folgende
Ziele (780-1.4-22) formuliert:

Erhalt und Entwickeln der Auwélder an der lller;
Zielarten: Gewohnlicher Tannenwedel, Schwarz-Pappel, Grauspecht, Gelbbauchunke, Laubfrosch
+  Erhalt und Ausweiten naturnaher Auwélder mit ausreichendem Angebot an Alt- und Totholz sowie
Hohlenbdumen,
+ langfristiger Nutzungsverzicht von Auwaéldern, Belassen von Altholzinseln (Habitatbaumgruppen),
 FErhalt und Férdern flussdynamischer Prozesse,
*  Erhalt und Optimieren der Lebensraumfunktion von Auengewéssern,
+  Uberprifen auf Vorkommen der Gelbbauchunke, ggf. Einleiten von Artenhilfsmanahmen fur die
Gelbbauchunke,
« Fordern des Biotopverbunds entlang des Flusses,
» Fordern einer extensiven Grinlandbewirtschaftung und Ausweiten artenreichen Griinlands, insbe-

sondere in Auwaldlichtungen.

Abb. 7: Ziele zum Schwerpunktgebiet D.2 (ABSP LANDKREIS OBERALLGAU MIT STADTGEBIET KEMPTEN, 2017)
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Fur die Walder, Feuchtgebiete und Gewésser wurden folgende Ziele und MalRnahmen formuliert:

Erhaltung und Optimierung naturnaher,
strukturreicher Auwalder sowie Hang-
und Schluchtwalder (Leitenwélder) mit
hoher Biotopverbundfunktion entlang der
lller.

Abb. 8: Ziele und MaSnahmen Hecken, Gehdlze und Weilder Erhaltung von Einzelb'aumer_],
Streuobstwiesen und Parks in

Kempten

Erhalt und Entwickeln der Auwiélder an
der lller

Erhalt und Optimierung tberregional
Abb. 9: Ziele und MaBnahmen Gewdsser bedeutsamer Lebensraume

Erhalt und Optimierung regional
bedeutsamer Lebensraume

Erhalt und Optimierung lokal
bedeutsamer Lebensrdume
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2.5 Okoflachenkataster (OFK)

Das Okofléchenkataster ist ein Verzeichnis tkologisch bedeutsamer Flachen, das beim LfU gefiihrt wird.

Dort werden u.a. Okokontofldchen sowie Ausgleichs- und Ersatzfléchen eingetragen.

Im Untersuchungsraum ist die Ausgleichs- und Ersatzfliche (OFK-Lfd-Nr. 132880) durch die baulichen
MalRnahmen betroffen. Sie liegt auf der FL.Nr. 860/0 und besitzt laut Bescheid/Kaufvertrag ein Flachen-
groRe von 0,121 ha. Sie dient als Ausgleichsfléche fir das Bauvorhaben ,Erweiterung eines Buro- und
Ausstellungsgebdudes” und wurde 2009 durch die Stadt Kempten beschlossen. Als Ausgangszustand

wurde Grinland festgelegt, dass zu Feldgeholze, Hecken, Gebusche, Ufersdume, Sédume, Ruderal- und

Staudenfluren entwickelt werden soll.

Abb. 10: Ausgleichs- und Ersatzficiche (OFK-Lfd-Nr. 132880), (BAYERNATLAS)
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2.6 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht, Wasser, Boden, Forst

2.6.1 Schutzgebiete nach §§ 23 — 29 BNatSchG sowie Europdischen Schutzvorschriften

Im Untersuchungsgebiet liegen bis auf das Landschaftsschutzgebiet ,lllertal (ID LSG-00519.01)" weder
Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz (Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphérenreservate,
Nationale Naturmonumente, Naturparke, Naturdenkmale und geschiitzte Landschaftsbestandteile) noch

nach Europdischen Schutzvorschriften (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet).

Zolhaus™ 3
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Abb. 11: Landschaftsschutzgebiet ,lller, ID LSG-00579.01 *, (BAYERNATLAS)

2.6.2 Gesetzlich geschtitzte Biotope nach §§ 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG

Amtlich kartierte Biotope sind im direkten Planungsbereich weder vorhanden noch werden solche im Um-
griff durch die baulichen MaBnahmen beeintréchtigt.

Im westlichen Planungsbereich wird der Bleicher Bach als ,Malig verdndertes FlieRBgewdsser (F14)" ein-
gestuft. Dieser Biotoptyp wird im Sinn der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, nach § 30
BNatSchG oder Art. 23 BayNatSchG sowie als Lebenraumtyp geméR Anhang | der FFH-Richtlinie aufge-
fuhrt. Der im Uferbereich der lller stockende ,Sonstige gewdsserbegleitende Wald, alte Ausprégung
(L543)" wird ebenso als Biotoptyp im Sinn der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern definiert.

Laut Art. 23, Abs. 3 BayNatSchG gilt folgendes: ,Fir eine MalSnahme kann auf Antrag eine Ausnahme
zugelassen werden, wenn die Beeintréchtigungen ausgeglichen werden kénnen oder wenn die Mafls-
nahme aus Grinden des Uberwiegenden &ffentlichen Interesses notwendig ist. Die Entscheidung (ber
die Ausnahme wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche behérdliche Gestattung ersetzt;

diese Entscheidung wird im Benehmen mit der zustdndigen Naturschutzbehérde getroffen.”
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2.6.3 Waldfunktionskarte (WFK)

Laut Waldfunktionskarte sind im Untersuchungsraum keine, im Umgriff (6stlich der lller) jedoch Waldbe-

reiche als Schutzwald fiir Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvollem Waldbe-
stand, als Erholungswald und Schutzwald fur Immissionen, Larm und lokales Klima ausgewiesen

Abb. 12: Waldfunktionskarte (FINWEB, LFU)

2.6.4 Baudenkméler nach Art.1 Abs.2 und Art.2 BayDSchG (Denkmalliste)

Nordwestlich des Planungsbereiches befindet sich das Baudenkmal ,Ehem. stiftskemptisches Spital jetzt
Gut Hartnagel (D-7-63-000-249). Laut Beschreibung des Bayerischen Landesamtes ftir Denkmalpflege

handelt es sich um drei freistehende Trakte um Wirtschaftshof, Wohn- und Gutshaus. Alle Gebdude wur-

den 1751 erbaut und im 19. Jh. emeuert. Die schmiedeeiserne Einfriedung stammt aus dem19. Jh
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Abb. 13: Baudenkmal ,,Ehem. stiftskemptisches Spital jetzt Gut Hértnagel, (BAYERNATLAS)
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3 Datengrundlagen

Fur den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) wurden die nachfolgend aufgelisteten Quellen ver-

wendet:

*  Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz, Online-Viewer (FIN-Web):
Daten der Biotopkartierung, Schutzgebiete, Flurgrenzen, Geologische Karte, M 1:500.000;

+ Digitalen Geologischen Karte Bayerns, M 1:25.000 (BayernAtlas);

+  Ubersichtsbodenkarte, M 1:25.000, (BayernAtlas);

»  Geofachdaten des UmweltAtlas Bayern, (LfU);

»  Bayerische Kompensationsverordnung BayKompV (LfU);

*  Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Kempten, 2009;

»  Genehmigungsplanung Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 1l -
Lageplan — Planung Entlastungswehr/Hochwasserentlastungsmulde;

»  Genehmigungsplanung Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche I -
Bachlédngsschnitt/Hochwasserentlastungsmulde;

»  Genehmigungsplanung Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il -
Querprofile Hochwasserentlastungsmulden;

*  Naturschutzfachliche Bewertung (Biotopbdume) eines Abschnittes des lllerauwalds bei Kempten —
Hértnagel, (P. Harsch, 2022/03);

+  Relevanzprifung zum Bau einer Hochwasserentlastungsmulde bei Hartnagel, Stadt Kempten,
(P. Harsch, 2023/05);

+ eigene Vor-Ort-Einsichten in der Vegetationsperiode 2023.
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4  Emmittlung der Ausgleichserfordernisse nach der BayKompV

Die geplanten BaumaRnahmen stellen geméR § 14 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft dar. GemdlR § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines
Eingriffes verpflichtet, vermeidbare Beeintrdchtigungen zu unterlassen und geméR § 15 Abs. 2 Satz 1 un-
vermeidbare Beeintréchtigungen durch Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen (Ausgleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmalnahmen).

Ein Kompensationsbedarf entsteht fur Flachen, die durch die baulichen Eingriffe unmittelbar oder mittel -

bar betroffen sind.

Das Planungsgebiet wird zur besseren Ubersicht in drei Bezugsrdume (vgl. Abb. 14) unterteilt und darge-

stellt:
* Bezugsraum 1: Bereich 1 — 2* (Streichwehr, Bleicher Bach, Durchlass St 2009)
+  Bezugsraum 2: Bereich 3 — 4 (Hochwasserentlastungsmulde, Retentionsraum)
»  Bezugsraum 3: Bereich 5 — 9 (Wartungsweg, Stauwand, Hochwasserentlastungsmulden,

Durchlass, Raue Rampe)

Abb. 14: Bezugsrdume 1 bis 3

* Bereiche vgl. Lageplan — Planung Entlastungswehr/Hochwasserentlastungsmulde, Ingenieurblro A&B
GmbH & Co. KG
Die Angaben zu den Eingriffs- und Baufeldflachen wahrend der Bauzeit wurden vom o.g. Ingenieurbtiro

zur Verfligung gestellt.
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4.1 Bestandserfassung und Bewertung der Schutzgtiter

4.1.1 Schutzgut Arten und Lebensrédume

4.1.1.1. Biotop- und Nutzungstypen

Bezugsraum 1
Der Bezugsraum 1 umfasst die Bereiche direkt westlich und 6stlich der StaatsstraBe St2009. Westlich der

StralRe wird der Lauf des Bleicher Baches tber ein Lénge von ca. 30 m neu gestaltet. Das urspriingliche
Bachbett ist weitgehend naturnah ausgebildet, besitzt einen schmalen gewésserbegleitenden Hochstau-
densaum und wird als malig verandertes FlieRgewdsser (F14) eingestuft. Dieser Biotoptyp wird im Sinn
der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, nach § 30 BNatSchG oder Art. 23 BayNatSchG sowie als
Lebensraumtyp gemal Anhang | der FFH-Richtlinie aufgefuihrt. Die bestehende landwirtschaftliche Uber-
fahrt wird abgerissen und ca. 30 m nordlich tber den neu modellierten Bachlauf wieder hergestellt. Die
umliegenden landwirtschaftlichen Flachen sind intensiv genutzt (Intensivgriinland, G11). Der anschlieR3en-
de Durchlass (Stahlbeton) incl. Amphibiendurchlass fiihrt unter der St2009 (Verkehrsfléche, versiegelt,
V11) hindurch und setzt sich ca. 15 m in den 6&stlich gelegenen Grinlandfldchen (Stralienbegleitgriin

V51, Intensivgriinland G11) fort. Die zwei Einzelbdume alter Ausprégung (B313) sollen erhalten werden.

Vorbelastungen

Aufgrund der direkten Néhe zur St2009 (Verkehrsaufkommen > 5.000 Kfz/Tag) sind die angrenzenden
Fldchen durch die Verkehrsbeunruhigungen (Larm, Licht, Kfz-Bewegungen) und anfallenden Verschmut-
zungen (Staub, Reifenabrieb, Streusalz) bereits stark vorbelastet. Die von der BaumaRnahme betroffenen

landwirtschaftlichen Flachen werden intensiv genutzt.

Bewertung
Die Biotop- und Nutzungsfldchen in Bezugsraum 1 weisen aufgrund ihrer rdaumlichen Lage und intensiven
Bewirtschaftung eine ,geringe bis mittlere” Bedeutung auf. Der naturnah ausgeprégte Abschnitt des Blei-

cher Baches wird jedoch als ,hoch” eingestuft.
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/ Anlage 1
860/10 Bestandsplan
Bezugsraum 1
Projekt: Hochwasserschutz
Hartnagel/Stiftsbleiche Il
Auftraggeber:  Stadt Kempten
Amt fir Tiefbau und Verkehr
Bestand:
Sehr stark bis vollsténdig verénderte
FlieBgewasser (Uberfahrt) (F11)
- MaRig veranderte FlieRgewéasser (F14)
- Intensivgrinland (G11)
\ [ ] ‘ Einzelbaum, standortgerecht,
alte Auspragung (B313)
|| Verkehrsfléche versiegelt (V11)
Staatsstrale Griinflachen junger bis mittlerer
Landwirtschaftliche SE200 Ausprégun_g sntlang von
Uberfahrt Verkehrsflachen (V51)
|:| Sonstige versiegelte Flachen (P5)
Bleicher Bach
D Planungsbereich Hochwasserschutz
Flurstticksgrenze/-nummer
N Silke GieBmann
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
NestlestraBe 20
87448 Waltenhofen
M1:350 Planerstellung: 15.02.2024

Abb. 15: Bestandsplan Bezugsraum 1 (vgl. Anlage 1)

Bezugsraum 2

In Bezugsraum 2 dominiert intensiv genutztes Grinland (G11). Im nordlich gelegenen Randbereich zwi-
schen Gewerbegebiet und geplanter Hochwasserschutzmalinahme hat sich stdlich einer Schnitthecke
mit Uberwiegend gebietsfremden Arten (B142, Thuja) aufgrund der Standortverhéltnisse ein schmaler
Streifen malig extensiv genutztes, artenarmes Grinland (G211) ausgebildet. Er liegt im bzw. im direkten
Umfeld des geplanten MaBnahmenbereiches. Zudem befinden sich noch einzelne Gehélze innerhalb des

rot markierten Planungsgebietes, sind durch die baulichen MaRnahmen jedoch nicht betroffen.

Vorbelastungen

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind die Flachen bereits vorbelastet.

Bewertung

Ill

Die Grinlandflachen in Bezugsraum 2 werden in ihrer Wertigkeit als ,gering bis mittel” eingestuft.
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Anlage 2

Bestandsplan

Bezugsraum 2

Projekt: Hochwasserschutz
Hartnagel/Stiftsbleiche 11

Auftraggeber:  Stadt Kempten
Amt fir Tiefbau und Verkehr

87412 874/4 860
87413

[ ] Intensivgriniand (G11)
Maig extensiv genutztes,
artenarmes Granland (G211)

[ ] Mesophiles Gebiisch (B112)

[ ] Schnitthecke mit tberwiegend
gebietsfremden Arten (B142)

[ ] Einzelbaum, standortgerecht,
alte Ausprégung (B313)

[ ] Sonstige, gewdsserbegleitende Walder,
alte Auspragung (L543)

[ ] Verkehrsfliche versiegelt (V11)
Grinflichen junger bis mittlerer
Ausprégung entlang von

883/3 Verkehrsflichen (V51)
Sonstige versiegelte Flachen (P5)
883/1
883 [ Planungsbereich Hochwasserschutz
8832 85215 Flurstiicksgrenzen/-nummern

Planverfasser:  sike Giemann
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Nestlesraie 20

N 87448 Waltenhofen
M1:1000 Planerstellung: 15.02.2024

Abb. 16: Bestandsplan Bezugsraum 2 (vgl. Anlage 2)

Bezugsraum 3
Bezugsraum 3 beginnt ca. 30 m vor dem lllerradweg. Im Bereich der geplanten Stauwand und der an-

schlieBenden Hochwasserentlastungsmulde befindet sich wiederum intensiv genutztes Griinland (G11)
sowie ein Sumpfgebtsch (B113) aus tberwiegend Weiden (Salix ssp.). Letzteres wird durch die geplan-
ten MalRnahmen nicht direkt betroffen und sollte, wenn moglich, geschiitzt und erhalten werden. Da dies
u.U. nicht sicher gewahrleistet werden kann, wurde es in der folgenden Kompensationsberechnung als
Uberbaut und wiederbegriint eingestuft. SchlielRlich wird der lllerradweg (Radweg, befestigt, V32) tber ei-
nen ca. 6 m langen Durchlass gequert. Die Einleitung in die lller erfolgt zuerst Uiber eine ca. 21 m lange
Entlastungsmulde und mindet in einer sog. rauen Rampe. Dabei muss in den Lebensraumtyp Sonstige,
gewdsserbegleitende Walder alter Ausprégung (L543) eingegriffen werden. Dieser wird als Biotoptyp im

Sinn der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern definiert.
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Vorbelastungen
Aufgrund landwirtschaftlicher und freizeitlicher Nutzungen (lllerradweg) bestehen gewisse Vorbelastun-

gen, die jedoch nicht als hoch einzustufen sind.

Bewertung

Die Biotopfldchen in Bezugsraum 3 sind tberwiegend ,hoch” zu bewerten.

Anlage 3
Bestandsplan
Bezugsraum 3

Projekt: Hochwasserschutz
Hartnagel/Stiftsbleiche Il

860/19

Auftraggeber: ~ Stadt Kempten
Amt fir Tiefbau und Verkehr

Intensivgrinland (G11)

Sumpfgebusch (B113)

ige, g begleitende Walder,
alte Auspragung (L543)

Plant eich Hoch

=
(|
|
I Rad-/FuBwege, befestigt (V32)

852/5 Flurstiicksgrenzen/-nummern

N Silke GieBmann
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
NestlestraRe 20
87448 Waltenhofen
M1:500 Planerstellung: 15.02.2024

Abb. 17: Bestandsplan Bezugsraum 3 (vgl. Anlage 3)

Seite 26



LBP ,Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11

4.1.1.2. Ergebnisse der Relevanzprifung zum Bau einer Hochwasserentlastungsmulde bei Héartnagel,

Stadt Kempten, P. Harsch, Mai 2023

Ausschluss nicht relevanter Artengruppen

Artengruppen, die in irgendeiner Form (Lebensraum, Fortpflanzungshabitat etc.) auf Extremstandorte wie
trockenes, feuchtes oder artenreiches Grinland sowie Moorstandorte angewiesen sind, wie Heuschre-
cken oder Wildbienen, kdnnen mangels geeigneter Standortverhéltnisse abgeschichtet werden. Dies trifft
auch auf Arten bzw. Artengruppen zu, bei denen stehende bzw. flielende Gewdsser Teil und/oder Ge-
samthabitate (Nahrung, Rast, Fortpflanzung, Beuterevier usw.) darstellen. Hierzu zéhlen Amphibien, Fi-
sche, Krebse, Libellen, Wassermollusken bzw. wassergebundene Vogel (u.a. Enten, Génse, Schwéne etc.).
Auf Grund dem Fehlen aquatischer Lebensraume kénnen Vertreter dieser Gruppen im Untersuchungsge-

biet bis auf wenige Ausnahmen ausgeschlossen werden.

Potentielle Artengruppen

Amphibien
Mit Ausnahme des Alpensalamanders sind alle in der BRD heimischen Arten zur Fortpflanzung auf Ge-

wasser angewiesen. Durch die wassergebundene Fortpflanzungsbiologie kommt den Laichplétzen von
Amphibien die zentrale Rolle im Gesamtlebensraum einer Population zu. Durch das Fehlen selbiger
kommt lediglich eine Nutzung des Auwaldbereiches als Sommerlebensraum bzw. Uberwinterungshabitat
in Frage. Beim Alpensalamander ist ein Vorkommen potenziell moglich. Hier empfiehlt sich eine Erfas-
sung entlang des Radweges. Als Begehungszeitraum wird Ende April bis Anfang September angegeben,
wobei der Aktivitdtsschwerpunkt zwischen Anfang Mai bis Anfang Juli liegt. Die Kartierung ist abends oder
in den friihen Morgenstunden bei einer Temperatur von Gber 10°C und hoher Luftfeuchtigkeit (besten-

falls leichter Regen) durchzufthren.

Fledermduse

Flederméuse sind in der Regel nachtaktive Tiere. Als Quartiere und Verstecke bevorzugen sémtliche ein-
heimischen Fledermausarten hohlen- und spaltenartige Rdume, wie Hohlen, Felsspalten, Baumhohlen
oder menschengemachte Unterschlupfe (Dachbdden, Ruinen und andere). Eine Gruppe von ihnen hat
eine engere Bindung an Baumbestédnde, eine andere dagegen an menschliche Bauten und natirliche
Hohlen, weshalb man auch zwischen ,Baum- und Gebadudefledermdusen” unterscheidet. Flederméuse
unterliegen in Deutschland einem strengen Schutz geméR § 7, Abs. 2, Nr. 14 des Gesetzes tber Natur-
schutz und Landschaftspflege (BNatSchG). Séamtliche Fledermausarten weisen eine differenzierte Biotop-

bindung an unterschiedliche und zumeist auch rdumlich voneinander getrennte Sommer- und Winter-
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quartiere auf. Zusétzlich werden von vielen Arten Zwischenquartiere und mit diesen wiederum nicht iden-
tische Jagdbiotope bendtigt. Als Quartiere und Verstecke dienen Hohlen und Spalten in und an Baumen,
Felsen, Mauern oder Bauwerken und Gebduden. Den zentralen Punkt stellen dabei die Sommer- (Wo-
chenstuben-) und die Winterquartiere dar. Zwischen diesen erfolgen die jahreszeitlich gebundenen Wan-
derungen. Ausreichend groRe Nahrungshabitate sind fiir den Fortbestand der Populationen ebenso von
Ubergeordneter Bedeutung. Viele Arten sind sehr standorttreu und nutzen angestammte Habitate im jahr-
lichen Turnus immer wieder.

Durch das Vorhaben wird nicht in Geb&dudebestédnde eingegriffen, somit sind Quartierverluste von Gebéu-
defledermdusen nicht gegeben. Im Auwald finden sich im Eingriffsbereich mehrere Biotopbdume, die als
Quartier potenziell in Frage kommen. Daher ist vorab der genaue Eingriffsbereich festzulegen und dort auf
Hohlenbdume zu kontrollieren, ggf. sind dann auch Ausflugskontrollen erforderlich. Durch die Umsetzung
von Vermeidungsmalinahmen kénnen signifikante Auswirkungen auf lokale Fledermauspopulationen aus-

geschlossen werden.

Reptilien

In Bayern kommt die Zauneidechse in allen Landkreisen und Stédten vor und ist in allen TK-Bléttern nach-
gewiesen. Mit Vorkommen muss gerechnet werden, da die Zauneidechse aufgrund der Verbreitung fast
nirgends ausgeschlossen werden kann. Eine Prifung der Flachen auf Eignung als Lebensraum ist fur die
Zauneidechse deshalb immer erforderlich (vgl. Leitfaden LfU). Hierzu muss die Habitateignung der betrof-
fenen und angrenzenden Flachen (Umgriff 40m) bewertet und deren mdgliche Funktion als Teilhabitate
(Winterquartier, Versteck u.a.) eingeschatzt werden.

Auf Grund der im Leitfaden formulierten Kriterien ist das Untersuchungsgebiet fir Zauneidechsen aus
Sicht des Verfassers in die Kategorie 2 (Vorkommen relevanter Arten fraglich, Fldcheneinstufung nicht ein-
deutig) mit Tendenz zu Stufe 3 (Vorkommen saP-relevanter Arten eindeutig) einzuordnen, da im westli-
chen und nérdlichen Randbereich entsprechende Strukturen vorhanden sind und im stdlichen Nachwei-
se der Zauneidechse vorliegen.

Ein Abfangen und Umsiedeln ist nicht erforderlich, VermeidungsmaRRnahmen (Reptilienzaun an der Bau-

grenze zur Verhinderung von einwandernden Tieren) sind jedoch umzusetzen.

Tagfalter
Die hohe indikatorische Bedeutung der Tagfalterfauna und ihre besondere Wertigkeit fur die Naturschutz-

praxis beruht auf der zT. sehr engen Anpassung an verschiedenste Lebensrdume, deren Pflanzenwelt
und mikroklimatischen Bedingungen. Je artenreicher die Vegetation, desto vielfaltiger ist deshalb auch die
Tagfalterfauna.
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Auf den intensiv genutzten Wiesen und Weiden ist ein Vorkommen anspruchsvollerer Tagfalterarten eher
nicht zu erwarten. Hier kommen vor allem kommune Arten, wie z.B. Weillinge, Aurorafalter, Kleiner
Fuchs, Tagpfauenauge usw. vor. Im Auwald muss mit anspruchsvolleren Arten gerechnet werden, wes-
halb der betroffene Abschnitt auf Vorkommen u.a. von Schecken- sowie Perimuttfaltern und dem Gel-
bringfalter (Lopinga achine) zu Uberprifen ist. Signifikante Auswirkungen durch das Vorhaben auf die lo-

kalen Tagfalterpopulationen werden jedoch nicht erwartet.

Vogel

Der besondere Artenschutz gem. Art. 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie gilt pauschal fir alle wild lebenden
europdischen Vogelarten, die hier heimisch sind. Darunter fallen natrlich auch sehr hdufigen Arten wie
z.B. unsere Kulturfolger.

Auf Grund der Nutzungsform und der Habitatbedingungen am Eingriffsort selbst und im direkten Umfeld
ist mit einer entsprechenden Avifauna zu rechnen. Das Grinland ist auf Grund der intensiven Nutzungs-
form (mehrere Schnitte pro Jahr, Gilleausbringung, Einsatz schwerer Maschinen) lediglich als Rast und
Nahrungshabitat (vor allem nach Emteereignissen) interessant. Ftr Bodenbritern sind die Voraussetzun-
gen entsprechend ungunstig.

Die Geholzbesténde im Auwald sind sicherlich Brut-, Rast- und Nahrungshabitat fur eine weitaus arten-
und individuenreichere Avifauna. Hier ist auch mit Vorkommen seltener oder geschitzter Arten zu rech-
nen. Nach den Planunterlagen erstreckt sich der Eingriff im Auwald auf einer Flédche von rund 1.200 m?2
(Quelle: BayernAtlas), weshalb signifikante Beeintrachtigungen der Lokalpopulationen nicht erwartet wer-
den, da ein Ausweichen in angrenzende Waldbereiche maglich ist. Eine Ubersicht der Vorkommen wére

winschenswert, Vermeidungsmalinahmen sind umzusetzen.

Ergebnisse der Relevanzpriifung

Durch die Ubersichtsbegehungen und die Relevanzabschétzung ergeben sich nach (iberschldgiger Be-
trachtung Anhaltspunkte bzw. Hinweise, dass im Untersuchungsgebiet Wirkfaktoren fir einige Arten zum
Tragen kommen. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten von europarechtlich geschiitzten oder besonders ge-
schitzten Arten kdnnen betroffen sein. Auf Grund der geringen FléchengréRe der einzelnen Teilbereiche,
dem Ziel der Mal3nahme (Schaffung eines strukturreichen Gewdssers auf bisher intensiv genutztem Griin-
land) und bei Umsetzung der formulierten Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen kénnen signifi-

kante Stérungen und Schéadigungen der Lokalpopulationen ausgeschlossen werden.
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Zusammenfassend lassen sich die Auswirkungen des Vorhabens im Eingriffsbereich wie folgt darstellen:

Artengruppe Vorkommen geschiitzter Arten Auswirkungen durch die MaRnahme
Sduger o"hne Vorkommen des Bibers erkennbar Schutzmalnahmen erforderlich
Flederm&use
Untersuchungsbereich sehr wahrscheinlich Kartierung Bl_otopllloaum_e erforderlich durch
« . Y e geringe Eingriffsflache im Auwald werden
Flederméause Jagdrevier und Leitlinie; ggf. Quartierbdume keine sionifi : .
b eine signifikanten Auswirkungen auf die
etroffen )
lokalen Populationen erwartet
Kriechtiere Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten (z.B. Auswirkungen gegeben;
Zauneidechse) im Randbereich moglich Vermeidungsmalinahmen erforderlich
Lurche Vorkommen Alpensalamander potenziell méglich | Abklérung erforderlich
Fische keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Libellen keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Kafer keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Tagfalter Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten moglich | Abklérung erforderlich
Nachtfalter keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Heuschrecken | keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Schnecken keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
Muscheln keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben
durch geringe Eingriffsflache im Auwald
Végel Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten (Brut-, | werden keine signifikanten Auswirkungen
8 Nahrungs- und Rasthabitat) gegeben auf die lokalen Populationen erwartet;
Vermeidungsmalinahmen erforderlich
Pflanzen keine Vorkommen saP-/planungsrelevanter Arten | Auswirkungen nicht gegeben

Tab. 1: Zusammenfassung der Auswirkungen im Untersuchungsgebiet auf die verschiedenen Artengruppen

Seite 30




LBP ,Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11

4.1.1.3. Ergebnisse der Naturschutzfachlichen Bewertung eines Abschnittes des lllerauwaldes bei Kemp-
ten — Hartnagel, Stadt Kempten, P. Harsch, Mérz 2022

Fachliche Grundlagen

Aufgrund des kleinflachigen Mosaiks unterschiedlicher Standortverhéltnisse zéhlen Auwélder zu den arten-
reichsten und vitalsten Lebensgemeinschaften in Mitteleuropa. Vor allem durch die Dynamik werden viel-
féltige Lebensbedingungen fir zahlreiche Pflanzen- und Tierarten geschaffen. Je intakter das Okosystem,
je nattrlicher ein Auwald, desto artenreicher ist er.

In Mitteleuropa sind rund 3.200 Tierarten bekannt, die direkt von Weiden (Baumart der Weichholzau) ab-
héngen, bei den Eichen (Baumart der Hartholzau) sind es rund 2.900 Arten. Mehr als 45% der Wirbeltie -
re sind auch in den Auen zu finden. Insgesamt leben rund 18.000 Tierarten in Auegebieten. Zahlreiche
Sdugetiere, Vogel, Reptilien und Fische bleiben dauerhaft in den Auen, andere tUberwintern hier, briiten
oder kommen zur Nahrungssuche. Morsche Bdume werden beispielsweise von Totholzkéfern, Spechten
oder Fledermdusen aufgesucht. Der Mix aus offener Flache und Wald lockt Schmetterlinge an. Eine Be-
sonderheit ist die Vogelkonzentration auf engstem Raum in Bayerns verbliebener Auenlandschaft. Auf 0,5
Prozent der Flache des Freistaats leben zwei Drittel der heimischen Brutvogelarten!

Nach Bundesnaturschutzgesetz gehdren Auwélder zu den Biotoptypen, die nach §30 BNatSchG geschiitzt
sind (als ,nattrliche oder naturnahe Bereiche flieBender und stehender Binnengewdsser einschliel3lich ih-
rer Ufer und der dazugehorigen uferbegleitenden nattrlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer na-
turlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelméliig Uberschwemmten Bereiche”).
Ebenso sind Hohlenbdume aufgrund ihrer hohen Bedeutung als Fortpflanzungs- und Ruhestétte gesetz-
lich geschitzte Lebensrdume fur bundes- und europaweit besonders und streng geschitzte Tierarten.
Hierzu zéhlen u.a. die Artengruppe der Flederméuse, die Haselmaus, die europdischen Vogelarten sowie
xylobionte Kéferarten.

Ebenso breit wie das Spektrum unterschiedlicher Hohlentypen ist das der Hohlen nutzenden Tierarten
(z.B. Vogel, Fledermduse, mittelgroBe Nager wie Mause, Bilche sowie Eichhérnchen und groRere Arten
wie der Baummarder). Neben den Wirbeltieren und Insekten sind in den Hoéhlen und ihrem morschen
Holz holzzersetzende Pilze, Moose und Flechten beteiligt, unter ihnen auch zahlreiche geféhrdete und sel-
tene Arten. Eine Baumhohle kann zu jeder Zeit im Jahr besetzt sein. Je nach Nutzungsform, werden die
Hohlen regelmaliig, unregelméaRig oder tber einen langeren Zeitraum von mehreren Jahren (z.B. Kéferlar-
ven) gar nicht verlassen. Baumhdohlen werden in einem permanenten Wechsel von unterschiedlichen

Hohlenbewohnern genutzt. Oftmals ist dieser Wechsel essentiell fir die laufende Nutzbarkeit der Hohle.
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Ergebnisse und artenschutzfachliches Fazit

Insgesamt wurden in diesem kurzen Auwaldabschnitt sieben Biotopbdume mit Baumhdhlen (z.B. Specht-
hohlen, Faulhohlen) und/oder Spalten (z.B. Blitzrinnen, abstehende Rinde, Spalten in abgebrochenen
Baumstdammen) festgestellt. Ein Baum (vgl. Abb. 18, B a1) liegt etwas nérdlich auBerhalb des Eingriffsbe-
reiches. Das Geholz B a2 (vgl. Abb. 18) befindet sich auRerhalb des Auwaldes in dem Heckenstreifen
westlich des lllerweges und wurde daher nicht von RIWA erfasst/nummeriert. Ebenfalls fanden sich an
drei Bdumen kunstliche Vogel-Nisthilfen (NK), solche Kéasten werden jedoch auch gerne von anderen Ar-
ten — wie z.B. Bilche oder Fledermduse - angenommen. Aus diesem Grund wurden diese Standorte
ebenfalls in die Kartierung einbezogen. Das Ergebnis der Biotopbaumkartierung ist in nachfolgender Abbil -
dung dargestellt. Insgesamt kann die Ausstattung dieses Auwaldabschnitt mit Habitatbdumen mit gut bis

sehr gut bewertet werden.
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Abb. 18: Lage der Habitatbdume im Untersuchungsgebiet (FB P. HARSCH, 2022)

Alte B&ume sind ein unentbehrlicher Lebensraum und damit fiir den Artenschutz besonders wertvoll. Fall-
arbeiten sind durch Vorgaben (vgl. §39 BNatSchG, Vogelschutzrichtlinie etc.) auf die Wintermonate be-
schrankt, doch stellt dies keinen sicheren oder gar umfassenden Schutz fiir Baumhohlen bewohnende Ar-
ten dar, vor allem dann nicht wenn diese Arten auch im Winter auf diesen Lebensraum angewiesen sind
(z.B. Fledermduse, Insekten, usw.). Aufgrund ihrer Seltenheit und Geféhrdung sind zahlreiche baumbe-
wohnenden Tierarten besonders oder streng geschtitzt. Gleiches gilt entsprechend auch fur das Geholz,

das eine solche Fortpflanzungs- und Ruhestétte gesetzlich geschitzter Arten beherbergt.
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4.1.2 Schutzgut Boden

Laut Geologischer Karte Bayerns herrschen im Untersuchungsgebiet im Bereich der lller Flussablagerun-
gen aus Sand und Kies, z.T. unter Flusslehm oder -mergel vor. Westlich davon haben sich sog. Talftllun -
gen aus Lehm oder Sand, z.T. auch kiesig abgelagert.

Die Boden im Talraum der lller werden den mineralischen Grundwasserboden zugeordnet, die sich je
nach Grundwasserstand als Auebdden bzw. Gleybdden aus der Bodenart lehmiger bis toniger Sand gebil-
det haben. Fur die Bewertung der Boden wird unter anderem ihre Ertragsféhigkeit mit Hilfe der landwirt-
schaftlichen Standortkartierung herangezogen. Im Planungsbereich besitzen die Flachen giinstige Ertrags-
bedingungen (Ertragsklasse 5) und werden als ,sehr gute Mahweiden mit wenig Heunutzung” eingestuft.
Ein weiteres Kriterium fur die Bestandsbewertung der Boden ist ihre Lebensraumfunktion. Die Boden im
Talraum der lller sind hier durch ihre Lage innerhalb des Uberschwemmungsgebietes als Auestandorte
und teilweise als hochwertig einzustufen (Auwaélder). Die Speicher- und Reglerfunktion der Boden als
weiteres Bewertungskriterium wird aufgrund der vorkommenden Bodenarten im grundwasserbeeinfluss-
ten Bereich des lllertales (geringer Grundwasserflurabstand) grundsétzlich mit hoch bewertet, da die Emp-
findlichkeit gegentiber Néhr- und Schadstoffeintrédgen aufgrund der hier geringeren Deckschichten zum

Grundwasser hin zunimmt.

Vorbelastungen
Die Vorbelastungen der Boden sind im Untersuchungsraum als mittel einzustufen, da im westlichen Be-
reich intensive Landwirtschaft (Bodenverdichtung, Eintrag von Néhrstoffen) betrieben wird, entlang der Il-

ler es sich jedoch um bewaldete Auestandorte handelt.

Bewertung
Die Boden im Untersuchungsraum weisen insgesamt eine ,mittlere” bis ,hohe” Bedeutung bezlglich der

Speicher- und Reglerfunktion, der Ertragsfunktion und der Lebensraumfunktion auf.
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4.1.3 Schutzgut Wasser

Obertldchenwasser

Naturliche Stillgewdsser sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.

Direkt von den baulichen MalRnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes ist der Bleicher Bach betrof-
fen. Es handelt sich laut FNP KEMPTEN um einen verzweigten, relativ wasserreichen Bachlauf, der zusam-
men mit dem Bachlauf tber Heiligkreuz-Neuhausen den nordéstlichen Teil des Mariaberges entwdssert.
Der stidliche Ast ist durch die Stillgewdsser (u.a. Schwabelsberger Weiher) stark gestort. Unterhalb Schwa-
belsberg befindet sich ein renaturierter Bereich mit bachtypischer Laufkrimmung und guter faunistischer
Entwicklung. Im weiteren Verlauf bis zur Stiftsbleiche ist er vergleichsweise naturnah. Der nérdliche Ast
(Heiligkreuz-Neuhausen) ist auch in den Ortsbereichen naturnah erhalten (eingetiefte Tobel, ehem. Was-
serbauanlagen verfallen). Nach Vereinigung der beiden Béche verlduft das Gewasser als naturfernes Sei-
tengerinne entlang der Memminger StralRe sowie eingeengt im Bereich gewerbliche Baufléchen bei Ober-

wang.

Sy Breiten
Elmatried Oberschmieden Unterschmieden 2

Abb. 19: Bleicher Bach (UMWELTATLAS, LFU)

Zudem grenzt der Untersuchungsraum an die lller, ein Fluss 1. Ordnung. Dieser Gewasserabschnitt wird
laut ,Gewasserstrukturkartierung der FlieBgewdsser Bayerns (LfU, Kartierdatum 21.10.2015)" als ,stark
verdndert” mit einer Gesamtbewertung von 5 eingestuft. Die Gewdsserstrukturkartierung (GSK) aller nach
EG-WRRL berichtspflichtiger, nattrlicher FlieRgewdsser Bayerns ist Ende 2014 bis Anfang 2018 erfasst
und bewertet worden. Zu jedem 100-m-Abschnitt sind die Geometrie, wichtige Stammdaten, die Bewer-
tung der 7 Hauptparameter und die Bewertung der 2 Teilsysteme (Gewdsserbett und Aue) sowie die Ge-

samtbewertung 6ffentlich bereitgestellt.
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Gewadsserstrukturklassen
“ Grad der Veranderungen Kurze Beschreibung

5

6

unverdndert Die Gewdsserstruktur entspricht dem potenziell natiirlichen Zustand.

gering verandert Die Gewdsserstruktur ist durch einzelne, kleinrdaumige Eingriffe nur gering beeinflusst.

mafig verandert Die Gewdsserstruktur ist durch mehrere kleinrdumige Eingriffe nur mafig beeinflusst.
Die Gewdsserstruktur ist durch verschiedene Eingriffe z.B. in Sohle, Ufer, durch Riickstau

Sl R und/oder Nutzungen in der Aue deutlich beeinflusst.

Die Gewdsserstruktur ist durch Kombination von Eingriffen z.B. in die Linienfiihrung, durch
Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder
durch die Nutzungen in der Aue beeintréchtigt.

stark verandert

Die Gewdsserstruktur ist durch Kombination von Eingriffen z.B. in die Linienfiihrung, durch
Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder
durch die Nutzungen in der Aue stark beeintrachtigt.

sehr stark verdndert

Die Gewdsserstruktur ist durch Eingriffe in die Linienfiihrung, durch Uferverbau,
Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die
Nutzungen in der Aue vollstandig veréndert.

vollstandig verandert

Quelle: Linderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) - i il der i i in der
Rundesrenuhlik Dentschland 2001. Hannover 2002

Abb. 20: Gewdsserstrukturklassen (LAWA — GEWASSERGUTEATLAS DER BRD, 2002)
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Abb.21: Gewdsserabschnitte lller 114000971 und -972 (UMWELTATLAS, LFU)

Gesamtbewertung der GSK FlieRgewdsser fir die Gewésserabschnitte 114000971 und -972:

«  Gesamtbewertung 5
*  Bewertung Gewdsserbettstruktur 4
. Bewertung Auestruktur 7
*  Bewertung Hauptparameter Linienfuhrung 1
. Bewertung Hauptparameter Verlagerungspotenzial 7
«  Bewertung Hauptparameter Entwicklungsanzeichen 4
. Bewertung Hauptparameter Strukturausstattung 4
. Bewertung Hauptparameter Retentionsraum 3
*  Bewertung Hauptparameter Uferstreifenfunktion 6-7
*  Bewertung Hauptparameter Entwicklungspotenzial 7
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Retentionsraum - Uberschwemmungsgebiet

Des weiteren liegt im Planungsbereich die lller, der angrenzende Auwald und der lllerradweg in einem
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet. Amtlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete werden auf
Grundlage der Hochwassergefahrenflachen fur ein 100-jahrliches (hier auch HQextrem) Hochwasser per
Rechtsverordnung festgesetzt. Die im Wasserhaushaltsgesetz und in der Uberschwemmungsgebietsver-

ordnung enthaltenen Auflagen muissen eingehalten werden.

Oe;
"Sbachar siane

K.E.“ =traly - Harinage

Abb. 22: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet & Hochwassergefahrenfiiche HQ100/HQextrem (UMWELTATLAS, LFU)

Vorbelastung
Die lller ist in erster Linie durch strukturelle Defizite (vgl. GSK Fliel3gewdsser), jedoch auch z.B. durch Eu-

trophierungen angrenzender landwirtschaftlicher Nutzungen belastet.

Bewertung

Die Gewadsserstruktur der lller wird im Untersuchungsraum laut GSK FlieRgewasser Bayerns (LfU) als
,stark verdndert” mit einer Gesamtbewertung von 5 eingestuft. Der 6kologische Zustand gesamt sowie
das o6kologische Potential wird als ,méRig” (= mittel) beschrieben. Die Bewertung erfolgt anhand von Be-
wertungsmethoden, die auf der Untersuchung von biologischen, chemischen sowie hydromorphologi-

schen Qualitatskomponenten beruhen.
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Grundwasser

Der Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet wird laut Steckbrief des LfU dem GWK Quartér — Kemp-

ten (1_GO003) zugeordnet. Der Zustand Chemie (gesamt) und Menge wird insgesamt als ,gut” eingestuft.
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Abb. 23: Grad der Grundndsse (0 — 2 m Tiefe) (M 1:25.000) (UMWELTATLAS, LFU)

Die Grundwasserverhaltnisse im Untersuchungsraum sind auch u.a. beschrieben im GEOTECHNISCHEN

GUTACHTEN DER FA. BAUGRUND SUD VOM OKTOBER 2009, im BODENGUTACHTEN DER FA. ICP vOM JANUAR 2007

und im GEOTECHNISCHEN BERICHT VON DR. EBEL & CO voM 1.10.2010. Demnach ist grundsétzlich von einer

relativ hohen Ergiebigkeit des Grundwasserspeichers auszugehen. Es wird davon ausgegangen, dass die

groRrdumige GrundwasserflieRrichtung in den quartdren grobschotterigen Talftllungen entlang der lller in

nordlicher Richtung und von dem 6stlichen Hangbereich zum lllertal hin erfolgt.

Hauptgrundwasserleiter im Boden des lllertals ist der stark durchldssige und bei Niedrigwasser in der Re-

gel nur unvollstédndig mit Grundwasser gefullter Talkies, der durch Aueablagerungen abgedeckt ist. Grund-

wasserstauer sind die tonigen Beckensedimente des spétglazialen ,Kemptener Sees”, die auf der Quarta-

ren Grundmordne aufliegen. Bei Hochwasser ist der Talkies tberall vollsténdig wassergesattigt. Das

Grundwasser ist dann eingespannt und driickt von unten her gegen die wasserhemmenden Deckschich-

ten (LBP NORDSPANGE KEMPTEN, LARS CONSULT, 2011).

Laut UMWELTATLAS des LfU Bayern steigt der Grad der Grundnésse (O — 2 m Tiefe) Richtung lller an und

betrégt eine Tiefe von > 10 — 20 dm, ist aber gelegentlich bis < 10 dm ansteigend.
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Bodenpnysik (Wasser,
Festsubstanz)

Bodenwasser
Grad der Grundnasse (0 bis 2 m Tiefe)
Grundwasser > 20 dm tief
G vasser > 10 - 20 dm tief,
thich bis < 10 dm ansteigend

wechselnd, meist < 1

ober
Il Grundwasser von 4 - 8 dm tief, oft
oberflachennah

. Grundwasser oberflachennah oder

Stau-, Haft- und/oder Grundwasser

vor anden bis deutlich

A keine Angaben moeglich

Abb. 24: Grad der Grundndsse (0 — 2 m Tiefe) (M 1:25.000) (UMWELTATLAS, LFU)

Die Auswertungskarte ,Grad der Grundndsse (O bis 2 m Tiefe) 1:25.000" basiert fiir jede als Forst/Nicht-Forst nutzungsdifferenzierte Legendeneinheit der Uber -
sichtsbodenkarte 1:25.000 (UBK25) auf der Grundwasserstufe der flcichenreprdsentativen Bodenprofile nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA5 (2005).

Zum Grad der Stau- oder Haftnasse (O bis 1 m Tiefe) konnen im Untersuchungsraum keine Angaben ge-

macht werden.

Der Untersuchungsraum liegt zudem in einem wassersensiblen Bereich. Wassersensible Bereiche sind
durch den Einfluss von Wasser geprégt und werden anhand der Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abge-
grenzt. Sie kennzeichnen den natirlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Uberschwemmun-

gen, Uberspiilungen oder hohen Grundwassersténden kommen kann.
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Abb. 25: Wassersensible Bereiche (M 1:25.000) (UMWELTATLAS)
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Vorbelastung
Genaue Aussagen zur Grundwasserqualitat liegen nicht vor. Laut Steckbrief des LfU wird der gesamte
GWK als ,gut” eingestuft. Vorbelastungen werden voraussichtlich durch intensive landwirtschaftliche Nut-

zungen (Dunger- und Pestizideintrdage) vorhanden sein.

Bewertung
Aufgrund der Lage in wassersensiblen Bereichen und das Vorkommen oberfléchennahen Grundwasser-

standen kommt dem Planungsraum bezlglich des Schutzgutes Grundwasser eine ,hohe” Bedeutung zu.

4.14 Schutzgtter Klima und Luft

Die an die lller angrenzenden Wald- und Wiesenbereiche besitzen eine klimaausgleichende Funktion und
sind wichtige Kalt- sowie Frischluftproduktionsfléchen. Dabei dient die lller als Kaltluftbahn. In windschwa-
chen Strahlungsnachten wird die auf den Freiflichen produzierte Kaltluft dem Gefélle folgend im Flusstal

Richtung Norden transportiert.

Vorbelastungen
Die lufthygienischen Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der angrenzenden Siedlungs-

und Gewerbegebiete sowie der vorhandenen Verkehrswege (St2009) als gering bis mittel einzustufen.

Bewertung
Im Hinblick auf die Bestandsbewertungen und der Vorbelastungen wird die Wertigkeit des Schutzgutes

|ll

Klima und Luft als ,mittel” eingestuft.

4.1.5 Schutzgtiter Landschaftsbild und Erholung

Die Bedeutung des Landschaftsbildes und die Erholungseignung der Landschaft messen sich einerseits
an ihrem &sthetischen Eigenwert und andererseits an ihrer Funktion als Lebensgrundlage fur den Men-
schen. Dabei ist das Landschaftsbild durch Vielfalt, Eigenart und Nattrlichkeit charakterisiert. Seine Erho-

lungseignung umfasst ErschlieBung, Freiraumausstattung und die Ausprégung der Landschaftsstrukturen.

Far Kempten ist das nordlich gelegene lllertal ein Erholungsraum mit Ausnahmestellung, da nur hier eine
halboffene FluBaue mit Wasserfléchen, Auwald und eingelagerten Offenléndern erlebt werden kann. Mit
dem lllerradweg ist ein tberregional bedeutsamer Radweg vorhanden und durch die ebene Lage ist das
Gebiet fur alle Bevolkerungsschichten erreichbar. Besonders wichtig ist die Verzahnung des Talraumes bis

weit in die bebaute Stadt herein (FNP KEMPTEN).
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Des weiteren wird der Untersuchungsraum durch einen Radweg entlang der Memminger bzw. Altusrieder
StralRe erschlossen und ein Wanderweg der Wanderregion Allgdu stellt eine Verbindung zwischen der
OrtsverbindungsstralRe und dem lllerradweg her.

Im Landschaftsplan werden zudem Aussichtspunkte und Sichtachsen dargestellt, die von h&ufig frequen-
tierten Positionen im Landschaftsraum Sichtbeziige auf die charakteristischen Bauwerke, Ensembles und

Landschaftsteile zulassen, so wie auf Hohe von Hértnagel. Diese beschreiben eine Stadteingangszone mit

Sichtbeziigen zur Stadtmitte (Basilika), nach Lenzfried (Kirche) und zum rechten lllerufer.

Neuhausen

Abb. 26: Wegenetz und Sichtachsen bei Hédrtnagel (FNP)

Vorbelastung
Eine Vorbelastung besteht durch die anliegenden Gewerbefldchen, die das nattrliche Landschaftsbild ne-
gativ beeintrachtigen. Diese und der damit verbundene Lieferverkehr verursachen Emissionen wie Larm

und Staub.

Bewertung
Gerade im Nahbereich der lller weist der Untersuchungsraum im Hinblick auf das Landschaftsbild und die
Erholungsfunktion eine hohe Bedeutung auf. Den landwirtschaftlichen Flachen kommt, auch aufgrund der

ausschlieBlichen Griinlandnutzung, eine ,mittlere” Bedeutung zu.
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4.2 Konfliktanalyse und Vermeidung / Verminderung

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter Arten und Lebens-
rdume, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Landschaft und Erholung analysiert und auf die potentiellen Wir-
kungsfaktoren eingegangen. Des weiteren erfolgt die Darstellung der vorgesehenen Vermeidungs- und
MinimierungsmalRnahmen, mit denen die Auswirkungen auf Natur und Landschaft reduziert werden sol-

len sowie die unvermeidlichen, verbleibenden Auswirkungen auf die Schutzg(ter.

4.2.1 Darstellung der Eingriffsintensitét im Rahmen der HochwasserschutzmalRnahmen

Die Eingriffe im Rahmen der Hochwasserschutzmalnahmen werden hinsichtlich ihrer Beeintréchtigungs-

intensitat unterschiedlichen Kategorien zugeordnet:

% Dauerhafte Uberbauung von Biotop- und Nutzungstypen,

z.B. versiegelte oder befestigte Fldchen

U Dauerhafte Uberbauung von Biotop- und Nutzungstypen mit wiederbegriinten Fléchen,

z.B. Béschungen, Nebenflachen

Z Vortibergehende Uberbauung/Inanspruchnahme von Biotop- und Nutzungstypen
wahrend der Bauzeit, sofern der urspriingliche Zustand wiederherstellbar ist bzw.
Entwicklungsvorraussetzungen geschaffen wurden

z.B. Zufahrten, Baustelleneinrichtung
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Bezugsraum 1
In Bezugsraum 1 werden der Bleicher Bach sowie das Streichwehr aufgrund der notwendigen Verbauun-

gen und Befestigungen als dauerhaft iberbaut eingestuft. Da der Durchlass bzw. die Querung St2009 un-
ter der Geldndeoberflache verlduft (vgl. Abb. 28 QS 1 — 0+050 KM, QUERPROFILE HOCHWASSERENTLASTUNGS-
MULDE), werden die Eingriffsfldchen (ausgenommen St2009) nach Abschluss der Arbeiten wieder be-

grnt.

Anlage 4

o

860/10

Eingriffsplan

Bezugsraum 1

Projekt: Hochwasserschutz
Hértnagel/Stiftsbleiche 11

Auftraggeber: ~ Stadt Kempten
Amt fur Tiefbau und Verkehr

Bestand:

E ;ghr stark bis vollsténdig veranderte
ieRgewasser (Uberfahrt) (F11)

E MéRig veranderte FlieRgewasser (F14)

- Intensivgriinland (G11)

l . Einzelbaum, standortgerecht,

alte Auspragung (B313)

Verkehrsflache versiegelt (V11)

Grinflachen junger bis mittlerer
Auspragung entlang von
Verkehrsflachen (V51)

Staatsstralte
St2009
Sonstige versiegelte Flachen (P5)

Planungsbereich Hochwasserschutz

> |0 0 [N

N 852/5 Flurstiicksgrenze/-nummer

Dauerhafte Uberbauung von BNT
’—‘ Dauerhafte Uberbauung von Flachen s

mit Wiederbegriinung Silke Gieimann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
U Nestlestrale 20

EZZZ Vortibergehende Inanspruchnahme von BNT 87448 Waltanhofen

nicht beeintrachtigte Flachen Planerstellung: 15.02.2024

Abb. 27: Fingriffsplan Bezugsraum 1, ohne MaBstab (vgl. Anlage 4)

VOK Fahrbahn
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Abb. 28: QS 1, Bereich 2 (QUERPROFILE HOCHWASSERENTLASTUNGSMULDE)

Seite 42



LBP ,Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11

Bezugsraum 2

In Bezugsraum 2 geht der Durchlass in eine Hochwasserentlastungsmulde (QS 2, Bereich 3, QUERPROFILE

HOCHWASSERENTLASTUNGSMULDE) Uber. Im ca. 1,2 m breiten, wasserfiihrenden Bereich erfolgt eine Befesti-

gung mit Wasserbausteinen 40/60, weshalb die Flache als dauerhaft befestigt eingestuft wird. Die Bo-

schungen werden naturnah gestaltet und wieder begrtint.

Im anschlieRenden Retentionsraum (QS 3, Bereich 4, QUERPROFILE HOCHWASSERENTLASTUNGSMULDE) wird

im wasserfihrenden Bereich der anstehende Boden (kiesige Talftillung) belassen und gemeinsam mit

den Boschungen wieder begrtint.

860/10

0 /’//’//,/{/f’////// 7 7
///////////////{/2;24/ %%};j%ﬁ}%g/g%/////%//////

AL LSS S S

Hochwasser-
Entlastungsmulde

Anlage 5

Eingriffsplan

Bezugsraum 2

Projekt: Hochwasserschutz
Hartnagel/Stifisbleiche 11

Auftraggeber:  Stadt Kempten
Amt for Tiefbau und Verkehr

Intensivgriiniand (G11)

M&Rig extensiv genutztes,
artenarmes Griinland (G211)

Mesophiles Gebiisch (B112)

Schnitthecke mit iberwiegend
1

|
[
o gebietsfremden Arten (B142)
L
|
.

Einzelbaum, standortgerecht,
alte Auspragung (B313)

Sonstige, gewasserbegleitende Walder,
alte Auspragung (L543)
Verkehrsflache versiegelt (V11)

bis mittlerer
Auspragung entiang von
Verkehrsflachen (V51)
Sonstige versiegelte Fléchen (P5)

Planungsbereich Hochwasserschutz

852/5 Flurstiicksgrenzen/-nummern

Eingriff:

7 Dauerhafte Uberbauung von BNT

| Dauerhafte Uberbauung von BNT
mit Wiederbegrinung

77/ Voriibergehende Inanspruchnahme

won BNT
| nicht beeintrachtigte Flachen

Abb. 29: Eingriffsplan Bezugsraum 2, ohne MaBstab (vgl. Anlage 5)

Hochwasser- Retentionsraum 5
g =
Entlastungsmulde S 8
= -
C e
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=) &
7,70 =) t 14150 =3 g
73 sp HQ100 =046 m | 7 A h‘ Wsp HQ100|= 656,48 mi NMT h
7o " q /
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]

Abb. 30: QS 2, Bereich 3 (links) + QS 3, Bereich 4 (rechts) (QUERPROFILE HOCHWASSERENTLASTUNGSMULDE)
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Bezugsraum 3
Ca. 30 m vor dem lllerradweg entsteht eine Stauwand mit scharfkantigem Uberfall und mechanischem

Drosselschieber, der sich eine V-formige Hochwasserentlastungsmulde anschliel3t. Deren Sohle wird mit
Flussbausteinen befestigt. Uber einen ca. 6 m langen Durchlass (Hohe 0,9 m, Breite 1,3 m) wird schlieB-
lich der lllerradweg gequert und das Wasser Uber eine 21 m lange Entlastungsmulde abgeftihrt. Der steile
Uferbereich der lller wird als raue Rampe gestaltet. Die befestigten Bereiche werden als dauerhaft tber-

baut eingestuft.

Anlage 6
Eingriffsplan
Bezugsraum 3
Projekt: Hochwasserschutz
860/19 Hartnagel/Stiftsbleiche I
Auftraggeber: ~ Stadt Kempten
Amt fur Tiefbau und Verkehr
860
lllerradweg z
Durchlass ‘ Bestand:
- Intensivgriinland (G11)
- Sumpfgebiisch (B113)
Hochwasser-
Entlastu ngsmu |de - Sonstige, gewasserbegleitende Walder,
alte Auspragung (L543)
Rad-/FuBwege, befestigt (V32)
Hochwasser-
Entlastungsm ulde D Planungsbereich Hochwasserschutz
918/3 Flurstiicksgrenzen/-nummern
Eingriff:
f//é Dauerhafte Uberbauung von BNT
777 Dauerhafte Uberbauung von Flachen § .
mit Wiederbegriinung N Silke Giefmann .
e Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Y/A Voribergehende Inanspruchnahme von BNT A g;jggs\;\;?aﬁ:ni%fen
‘7 7 nicht beeintrachtigte Flachen M1 300, Planerstellung: 15.02.2024
Abb. 31: Eingriffsplan Bezugsraum 3, ohne MaBstab (vgl. Anlage 6)
Hochwasser- B Hochwasser- B T  Raue Rampe
Entlastungsmulde 2 Entlastungsmulde 2 3
fr T IC
1S € 1S
¢ 3 g
~ 5,60 o ; o 8,30
A
Wsp HQ10p = 0,34 m| <
” Wsp HQ100 = 0,20 m
&2
3,00 | 5,
—t T — T — —— —

Abb. 32: QS 4, Bereich 6 (lj) + QS 6, Bereich 8 (mitte) + QS 7, Bereich 9 (re) (QUERPROFILE HOCHWASSERENTLASTUNGSMULDE)
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422 Bau-, Anlage- und Betriebsbedingte Projektwirkungen
Fur die einzelnen Schutzgiter sind folgende anlage- und betriebsbedingten Projektwirkungen und vor-

Ubergehend baubedingte Auswirkungen zu erwarten:

Projektwirkung Betroffenheit der Schutzgiter

Baubedingte Arten und Lebensrdume
Projektwirkungen « tempordre Flacheninanspruchnahme durch Baufelder

» tempordre akustische und visuelle Stérungen von Arten

» tempordre Staubeintrdge in angrenzende Lebensrdume

+  Erhdhung der menschlichen Préasenz wahrend der Bauphase

» Verdnderung der Habitatbedingungen im Eingriffsbereich (z.B. gewésserbe-

gleitende Waélder)

Boden

« tempordre Flacheninanspruchnahme durch Baufelder

» Storung des Bodengefliges durch Baufeldraumungen und Oberflaichenmo-
dellierungen, dadurch weitgehender Funktionsverlust von Boden (Boden-

wasserhaushalt und -chemismus)

Wasser
» Eingriffe in Oberflédchenwasser (evtl. kurzfristige Triibbung durch Eintrag von
Feinsedimenten)

*  Eingriffe ins Grundwasser

Klima und Luft
»  Zunahme von Emissionen wéhrend der Bauphase durch Baustellenverkehr

+ kleinklimatische Veranderungen

Landschaftsbild und Erholung

» tempordre akustische und visuelle Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
und der Erholungsfunktion

» tempordre Einschrénkung der Freizeitnutzung (ggf. Beeintrachtigung des

Geh- und Radverkehrs auf dem lllerradweg)
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Anlagebedingte
Projektwirkungen

Arten und Lebensrdume

keine kontinuierliche Wasserfiihrung im Neugewdsser

Habitatverluste (z.B. Altbaume)

Strukturanreicherung ehemals intensiv genutzter Fldchen

Forderung der Biodiversitat

Verbesserung des Biotopverbunds durch Vernetzungsstrukturen, Leitlinien

und Wanderwege

Boden

Versiegelung im Bereich der Bauwerke, Wege und tlw. Sohlbereiche
Verlust/Beeintrachtigung der nattrlichen Leistungsfahigkeit der Boden
aufgrund der Extensivierung von Griinlandfléchen geringere Beeintrachtigun-

gen (Eintrag von Nahrstoffen und Pflanzenschutzmitteln, Verdichtung)

Wasser
Verdnderung des Wasserhaushaltes

Verringerung der Deckschicht iber dem Grundwasser

Klima und Luft

Verénderung des Mikroklimas

Landschaftsbild und Erholung
visuelle Beeintrachtigungen durch Neubauten zum Hochwasserschutz
Aufwertung des Landschaftsbildes durch Strukturanreicherungen (Neupflan-

zungen, Ansaaten)

Betriebsbedingte
Projektwirkungen

Aufgrund der vorgeschlagenen Vermeidungs-, Minimierungs- sowie Aus-
gleichs- und Kompensationsmalinahmen ist davon auszugehen, dass keine

zusétzlichen betriebsbedingten, negativen Wirkprozesse zu erwarten sind.

Tab. 2: Betroffenheit der Schutzguter
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42,3 Konfliktminimierung, -vermeidung und SchutzmaRBnahmen

Der Verursacher eines Eingriffes ist gem. § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeintréchtigun-
gen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Hierbei hat die Vermeidungspflicht Vorrang vor dem Aus-
gleich und dem Ersatz. Der Verursacher eines Eingriffes ist verpflichtet in allen Phasen der Planung und
Umsetzung eines Vorhabens den Eingriff weitestgehend zu vermeiden. Unvermeidbare erhebliche Beein-
trachtigungen sind durch Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-

gleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmalinahmen).

4.2.3.1. Arten und Lebensrdume

VermeidungsmalRnahmen im Rahmen der Relevanzpriifung, P. Harsch, 2023/05 sowie der Bewertung

von Biotopbdumen, P. Harsch, 2022/05

Es sind MaRRnahmen erforderlich, um Verbotstatbestdnde bzw. Gefahrdungen von Tierarten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie sowie von européischen Vogelarten zu verhindern, vermeiden oder wenigstens zu
mindem. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter

Berticksichtigung der folgenden Vorkehrungen:

MV 1 - Entfernen von Gehdlzen - Quartierkontrolle

Werden Geholze entfernt, so sind die allgemein giiltigen rechtlichen Vorgaben zu beachten. Die Féllarbei-
ten haben aus Artenschutzgriinden zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres zu erfolgen
(Sperrfrist nach § 39 BNatSchG). Steht fest, wo sich die genaue Féllgrenze befindet (eine Empfehlung ist,
diese vor Ort farblich zu markieren), so sind alle Baume auf Vorhandensein von Spechthhlen und sonsti-
ger fur Fledermduse bedeutsamer Strukturen (abstehende Rinde, Faulstellen, Risse, etc.) von Fledermaus-
Fachpersonal zu erheben und deutlich zu kennzeichnen.

Kann das gesetzlich vorgegebene Zeitfenster nicht eingehalten werden, so muss in Abstimmung mit der
dem Umweltamt mehrere Wochen vor Beginn der Féllarbeiten der Geholzbestand hinsichtlich der arten-
schutzrechtlichen Bedeutung neu bewertet werden. Die Koordinationsstelle fur Fledermausschutz gibt an,
dass in den Zeitrdumen vom 11.09. bis 31.10. (vorrangig) oder vom 16.03. bis 30.04. (wenn nicht an-
ders moglich und falls keine Vogelbruten betroffen sind) Baume, die als Quartier dienen kénnen (vorheri-

ge Erfassung notig) ohne fledermauskundliche Begleitung geféllt werden durfen.

MV 2 — Baumschutz
Bei Altbdumen im Auwald, die im Randbereich des Baufeldes stehen ist dafiir Sorge zu tragen, dass diese

vor Schéaden (z.B. im Wurzel- und Stammbereich) durch geeignete Mallnahmen (z.B. Baumschutzzaun,
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Wurzelkontrolle) geschitzt werden. In diesem Zusammenhang sei auf die DIN 18920 ,Vegetationstech-
nik im Landschaftsbau - Schutz von Bdumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfléchen bei Baumal3-

nahmen”, die RAS-LP4 sowie auf die ZTV Baumpflege verwiesen;

MV 3 — Begrenzungen der Bauarbeiten

Um Stoérungen bei den Nistvorbereitungen und dem Brutgeschéft der Vogel zu vermeiden, haben die
Arbeiten im Zeitraum von April bis August frihestens ab 6.°® Uhr morgens zu beginnen und vor 19 Uhr
zu enden (keine Storung wéhrend der Hauptsangeszeit der Vogel). Damit Fledermduse auf ihren Fligen
nicht gestort werden, ist in den Nachtstunden auf den Einsatz von starken Strahlern zur

Baufeldbeleuchtung zu verzichten;

MV 4 — Vermeidung von Gewdsserverunreinigungen

Wéhrend der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine gewdsser- und organismengefahrdenden
Stoffe, Betriebsmittel etc. sowie Feinsedimente in die Oberflichengewdsser eingeschwemmt werden. Es
durfen nur Baumaschinen, -gerdte und -fahrzeuge verwendet werden, die technisch in Ordnung sind und
einen 6l- und treibstoffsicheren Zustand aufweisen (elektrisch betriebene Gerate sind zu bevorzugen).
Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikél (DIN I1SO 15380) ist zu verwenden. Das
Betanken darf nicht im oder am Gewésser oder Grundwassereinzugsbereich erfolgen. Es ist ausreichend
Olbindemittel vorzuhalten, das schnell zur Verfiigung stehen muss. Kraftstoffe, Ole, Schmierstoffe und
sonstige wassergefdhrdende Stoffe dirfen nicht im Gewdsserndhe sondern im ausreichenden Abstand

dazu gelagert werden.

MV 5 — Wahl der Lagerflidchen

Erforderliche Lagerflachen sind auRerhalb von Uberschwemmungs-, Schutz- und Schonfldchen anzulegen;

MV 6 — Umgang mit Aushubmaterial
Aushub- und/oder Abraummaterial dirfen nicht zur Verfullung von Geldndesenken, Retentionsrdumen

und anderweitig naturschutzfachlich wertvollen Fldchen verwendet werden;

MV 7 - Biberschutz

Ein Bauzaun ist aufzustellen, um das Einwandern des Bibers in die Baustelle zu vermeiden. Die genaue
Lage und Ausfihrung ist vor MaRnahmenbeginn mit Baufirma, Antragsteller und Naturschutzbehtrde
festzulegen. Der Zaun muss wahrend der gesamten Bauphase aufgestellt bleiben und ist regelméRig auf

Funktionalitat hin zu Uberprufen;
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MV 8 — Reptilienzaun

Die nordliche Baugrenze ist durch einen Reptilienzaun abzugrenzen, um die Tétung, Stérung und
Schédigung von Reptilien durch das Einwandern in die Baustelle zu verhindern. Er ist so aufzustellen, dass
er zum Baufeld hin eine untbersteigbare Barriere darstellt (vgl. Leitfaden Zauneidechse, LfU). Der Zaun ist
rechtzeitig vor der Aktivitétszeit zu installieren und muss wahrend der gesamten Bauzeit regelmalig (alle

3 — 5 Tage) auf Funktionalitdt hin Uberpriift werden;

Weitere MaRnahmen

Die Minimierungsmalinahmen sind im unmittelbaren Anschluss an die Bauausfiihrung der Hochwasser-

schutzmalnahmen durchzuftihren.

MM 1 - Naturnahe Gestaltung des Retentionsraumes

Gerinne: Der geplante Retentionsraum (Bereich 4, LAGEPLAN—PLANUNG ENTLASTUNGSWEHR/HOCHWASSER-
ENTLASTUNGS-MULDE, INGENIEURBURO A&B GMBH & Co. KG) soll auf einer Lénge von ca. 200 m und einer
Breite von bis zu 15 m (Sohlbreite 6,5 m) naturnah gestaltet und ein Niedrigwassergerinne mit gewun-
dener bis mdandrierender Linienfiihrung modelliert werden.

Das Gerinne ist primar so herzustellen, dass bei Hochwasser ein ungehinderter Abfluss sichergestellt wird.
Dies bedingt eine Unterhaltspflege in unregelmalligen Absténden nach Bedarf, abhéngig von der Anzahl
und Stérke der Hochwasserereignisse und den dadurch notwendigen Instandhaltungsmalnahmen. In der
Regel sind die Abstdnde mehrjéhrlich.

Die Gewdassermorphologie ist so zu gestalten, dass nach einer Durchflutung oder nach einem Regenereig-
nis in Vertiefungen (Gumpen) eine Restwassermenge verbleibt und so fiir léngere Zeit der Aquafauna zur
Verflgung steht. Sowohl in der Niedrigwasserrinne, wie auch in den Flachwasserbereichen sind stellen-
weise Storsteine aus Naturbruchsteinen vorgesehen. Die Prallufer der Niedrigwasserrinne werden punktu-
ell ebenfalls mit Naturbruchsteinen gesichert. In geeigneten Gleituferbereichen sollen sich Anlandungen
von Kiesen oder Sanden entwickeln mit anfangs initiierten Kies- und Rohbodenanschittungen. Dadurch
werden Standortbedingungen gesetzt zur Entwicklung fluviatiler Fluren. Zudem sind die Kies- und Sandan-
landungen ein (Teil-)Habitat fur zahlreiche Tierarten, wie Sandlaufkdfer oder Reptilien (Zauneidechse
etc.).

Ufer und Bdschungen: Die Ufer- und Boschungsbereiche werden zu standortgerechten Ufersdumen auf
feuchtem bzw. frischem Standort entwickelt und danach der Sukzession Uberlassen. Die Zielvegetation
sind hier Hochstaudenfluren frischer bis feuchter Auspragung. Diese bremsen starkere Abflisse und tra-
gen zum Stoffriickhalt von sedimentfihrenden Oberflachenwasser bei. Bdume und Stréucher im Uferbe-
reich sind aufgrund der Verklausungsgefahr bei Hochwasser nicht vorgesehen.

Die Ansaat sollte vorzugsweise durch eine Mahdguttibertragung erfolgen, ansonsten ist eine autochthone
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Saatgutmischung aus gesicherten Herkiinften (Herkunftsregion 17 — Sidliches Alpenvorland) zu verwen-
den. Diese muss mit der Positivliste des LfU abgeglichen sein. Die Malinahme und Auswahl des Saatgu-
tes ist in enger Absprache mit dem Umweltamt Kempten durchzufiihren. Es bietet sich zudem an, im
Uferbereich eine Initialpflanzung mit Uferstauden vorzunehmen. Geeignet hierfur sind z.B. Sumpfdotter-
blume (Caltha palustris), Madesul (Filipendula ulmaria), Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre),
Bach-Nelkenwurz (Geumn rivale), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)
Minze (Mentha longifolia), Sumpf-Ziest (Stachys palustris) sowie Baldrian (Valeriana officinalis).

Zur Verhinderung einer Verbuschung erfolgt die Mahd alle 2-5 Jahre in Abschnitten (Belassen von ca. 1/3
der Flache). Der Mahdzeitpunkt liegt zwischen Mitte September und Februar. Die Méharbeiten sind mit
Freischneider oder hoch eingestelltem Méhbalken durchzufiihren. Das Mahgut ist, abhangig von der Wit-
terung, ein paar Tage liegenzulassen und dann abzufahren. Bei Bedarf (bei Aufkommen von Neophyten

und Unkrdutern) ist nach der Ansaat ein Schropfschnitt vorzunehmen mit Abtransport des Mahdgutes.

MM 2 - Ersatzpflanzung Sumpfgebiisch im Bereich des lllerradweges

Sollte das Sumpfgebusch in Bezugsraum 3 durch die Baumalinahme stark beeintrdchtigt werden oder so-
gar beseitigt werden mussen, ist eine Ersatzpflanzung (vgl. Punkt 4.3.4.1 K1 — Anlage Sumpfgebtisch) an
gleicher Stelle erforderlich. Dies entspricht auch dem Entwicklungsziel, das im Rahmen der Ausgleichsfla-
chenregelung fiir das Bauvorhaben ,Erweiterung eines Biro- und Ausstellungsgebdudes (OFK-Lfd-Nr.
132880)" formuliert wurde.

42.3.2. Boden

Wéhrend der geplanten BaumalRnahme erfolgen Eingriffe in die verschiedenen Bodenschichten. Da sich
das Untersuchungsgebiet innerhalb eines wassersensiblen Bereiches befindet, missen zwingend die Vor-
gaben der beteiligten Fachburos und -behérden eingehalten werden;

» Wahrend der Bodenarbeiten werden nach den anerkannten Regeln der Technik Eintrdge von
Schadstoffen und Fremdmaterial in Boden und Grundwasser allgemein und besonders in Rohbo-
den mit Verbindung zum Grundwasser verhindert.

» Zum Schutz des Bodens sollte bei den Bodenabtragungen eine getrennte Behandlung des Ober-
bodens und des kulturfahigen Unterbodens erfolgen - Berlcksichtigung der DIN 18300 ("Erdar-
beiten"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten™) und DIN 19731
("Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Bodenmaterial").

Uberschiissiger Erdaushub ist gemdall den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes (KrW-/AbfG) in Verbindung mit der Nachweisverordnung (Nach\WV) zu entsorgen.

+ Die bauzeitlich beanspruchten Flachen werden nach Abschluss der Arbeiten wieder hergestellt

und die Boden, sofern erforderlich, tiefengelockert.
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4.2.3.3. Wasser

Da sich das Untersuchungsgebiet innerhalb eines wassersensiblen Bereiches befindet, missen zwingend
die Vorgaben der beteiligten Fachbiros und -behérden eingehalten werden.

» Wahrend der Bauarbeiten ist daftir zu sorgen, dass keine gewéssergefahrdende Stoffe, Betriebs-
mittel etc. in die Oberflachengewésser bzw. ins Grundwasser gelangen.

» Bei Arbeiten in direkter Gewdassernahe sollten ausschlieRlich schadstoffarme Baumaschinen, unter
Einsatz ausschlielilich biologisch abbaubarer Betriebsstoffe, verwendet werden, die gegen Tropf-
verluste sowie auslaufende Betriebsstoffe Uberprift und gesichert werden.

» Der Eintrag von Schwebstoffen und Material in Oberfléchengewasser ist soweit wie moglich zu
vermeiden bzw. zu reduzieren.

*  Wartungswege sollten mit einer wasserdurchlédssigen Deckschicht ausgebildet werden, um die

Versickerungsféhigkeit bestmoglich aufrecht zu erhalten.

42.3.4. Klima und Luft

Der Einsatz von Transportverkehr und Baumaschinen fiihrt im Projektgebiet sowie im Umfeld zu einer Zu-
nahme von Immissionen wie Larm und Staub, die aber auf den Zeitraum der Arbeiten begrenzt sind. Die

Eingriffserheblichkeit wird als gering eingeschatzt.

4.2.3.5. Landschaftsbild und Erholung

Um den Eingriff in das Landschaftsbild zu vermindern, werden die angrenzenden Flachen (im Eigentum
der Stadt Kempten) und Dammbereiche standortgerecht begriint und in die Umgebung eingepasst.

Es ist darauf zu achten, dass bei Vollsperrungen alternative Verbindungswege furr FuRgénger und Radfah-
rer aufgezeigt werden. Entlang der Ful3- und Radwege sind die Baustellenbereiche mit Schutzvorkehrun-

gen, wie z.B. Bauzdune und Sperrbénder, zu versehen.

424 Unvermeidbare Beeintréchtigungen

Die geplante Baumalinahme verursacht durch Bau und Betrieb erhebliche und nachhaltige Beeintrachti-
gungen von Natur und Landschaft und stellt somit trotz Beriicksichtigung der in Kapitel 4.2.3 genannten
MalRnahmen zur Minimierung und Vermeidung von Beeintrdchtigungen einen Eingriff iS.d. § 15
BNatSchG in Verbindung mit Art. 6 BayNatSchG dar. Dieser Eingriff wird nach Art. 6a BayNatSchG ausge-
glichen.
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4.3 Kompensation

4.3.1 Emittlung des Kompensationsbedarfes fir die flichenbezogen bewertbaren Merkmale des

Schutzgutes Arten und Lebensrédume

Nach Absprache mit dem Auftraggeber erfolgt die Ermittlung der Ausgleichserfordemisse fir den Bau der

HochwasserschutzmaRnahmen und der damit verbundenen Fléchenbeanspruchungen nach der ,Verord-

nung Uber die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverord-

nung — BayKompV)” vom 7. August 2013 sowie den ,Vollzugshinweisen Kompensation und Hochwas-

serschutz zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV)* vom 1. April 2014.

Nach § 7 Abs. 5 und § 8 Abs. 4 Satz 6 BayKompV kénnen konkrete Auswirkungen eines Eingriffs, die

eine Aufwertung von Schutzgltern bewirken, entsprechend Abs. 1 und 3 berlcksichtigt werden und redu-

zieren den Kompensationsbedarf.

In der nachfolgenden Tabelle werden Beeintréchtigungen, die durch das Vorhaben verursacht werden in

Abhéngigkeit von der Intensitét verschiedenen Beeintrdchtigungsfaktoren zugeordnet.

Beeintrachtigungs- Beeintrachtigung

faktor

Code

Beispiel

Dauerhafte Uberbauung von BNT
(WP>0) mit nicht wiederbegriinten Flachen

Versiegelte oder befestigte Flachen inkl. Bankett

1,0 - hoch

Dauerhafte Uberbauung von BNT (WP >
10) mit wiederbegriinten Flachen sowie wie- U

derbegriinten Flachen unter Bricken

Boschungen, Nebenflachen, Flachen unter Bricken,

Deichschutzstreifen

0,7 - mittel

Dauerhafte Uberbauung von BNT (WP 4 bis
10) mit wiederbegrinten Flachen sowie wie- U

derbegriinten Flachen unter Bricken

Boschungen, Nebenflachen, Fldchen wunter Briicken,

Deichschutzstreifen

0,4 - gering

zungen geschaffen

Voriibergehende  Uberbauung/Inanspruch-
nahme von BNT (WP > 3) wahrend der

derherstellbar bzw. Entwicklungsvorausset-

Bauzeit, sofern urspringliche Zustand wie- Z

Zufahrtswege, Lagerflachen, Baustelleneinrichtung, Ersatz-

straBen

trachtigungsfaktor angesetzt

Verkleinerung von BNT (WP > 3), die dazu
fuhren, dass die verbleibende Restflache
1,0 oder 0,7 oder 0,4 | ihren Biotopwert weitgehend verliert. Fur die

Restflache wird der auschlaggebende Beein-

Tab. 3: Zuordnung der Beeintréichtigungsfaktoren
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Bezugsraum 1 (Streichwehr, Bleicher Bach , Durchlass/Querung St 2009)

Kompensationsbedarf fiir die flichenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprégungen des Bezugsraum 1
Schutzguts Arten und Lebensraume (§7 Abs. 2 Satz 1 BayKompV) Bereich 1 — 2 (Streichwehr, Bleicher Bach, Durchlass St 2009)
Betroffene Biotop-/Nutzungstypen ) Beeintréchti_ggngsfaktor Kompensations-
Bewertung in Wert- Vorhabensbezogene Betroffene h(“;tensgat der P
Code Bezeichnung” punkten® Wirkung ? Fliche (m?) vorhabensbezogenen
€ Wirkungen) Wertpunkten
Sehr stark bis vollstandig verédnderte
F11 ; : @ 2 \ 15 1 30
FlieBgewasser (Bereich Uberfahrt)
MéRig verdnderte FlieRgewasser *
F14 (BK, § LRT) 10 (11%) \ 85 1 850
G11 Intensivgriinland 3 Vv 115 1 345
G11 Intensivgriinland 3 u 65 0,4 78
G11 Intensivgriinland 3 z 710 0 0
Vii \/erk.ehrsflachen des StraRenverkehrs, 0 v 120 ) 6
versiegelt
Vi1 \/erk.ehrsflachen des StraRenverkehrs, 0 7 55 8 o
versiegelt
V51 Gr.l‘Jnﬂachen junger bis m\ttlere[Aus- 3 U 56 04 5
prégung entlang von Verkehrsflachen
Summe Betroffene Fléche (m2) 1.580
Summe Kompensationsbedarf fiir die flichenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprégungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume in Wertpunkten 1.327

Tab. 4: Eingriffsbilanzierung: Kompensationsbedarf Bezugsraum 1

" Gleiche Biotop-/Nutzungstypen mit unterschiedlicher Bewertung in Wertpunkten werden gesondert aufgefiihrt. Ggu. dem
Grundwert um einen Wertpunkt aufgewertete Biotop- und Nutzungstypen werden mit ,** gekennzeichnet.

2 Code der vorhabensbezogenen Wirkungen
* Laut § 5 Abs. 2 reichen die betriebsbedingten Wirkungen auf strallennahen Fldchen bei einem prognostizierten
Verkehrsaufkommen > 5.000 Kfz/Tag bis 50 m vom Fahrbahnrand und werden als Vorbelastung durch folgende Korrektur
des Gesamtwertes des jeweiligen BNT nach der Biotopwertliste berticksichtigt:
a) bei einem Gesamtwert von >6 WP um -1 WP
b) bei einem Gesamtwert von <6 WP um 0 WP.

Der Kompensationsbedarf fiir die Hochwasserschutzmalinahmen in Bezugsraum 1 betrégt
1.327 Wertpunkte.
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Bezugsraum 2 (Hochwasserentlastungsmulde, Retentionsraum, Wartungsweg)

Kompensationsbedarf fiir die flachenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprégungen des
Schutzguts Arten und Lebensrdume (§7 Abs. 2 Satz 1 BayKompV)

Bezugsraum 2

Bereich 3 — 4 (Wartungsweg, Hochwasserentlastungsmulde,

Retentionsraum)
Betroffene Biotop-/Nutzungstypen Beeintréchtigungsfaktor Kompensations-
Bewertung in Wert- Vorhabensbezogene Betroffene (Intensitét der bedarf in
- ) Flache (m?) vorhabensbezogenen
Code Bezeichnung” punkten” Wirkung > sche
E Wirkungen) Wertpunkten
G Intensivgriinland 3 v 785 1 2.355
G11 Intensivgriinland 3 u 3.485 0,4 4.182
G Intensivgriinland 3 z 4.080 0 0
11 !\/Ia“&g extensiv genutztes, artenarmes 6 U 15 07 63
Griinland
Summe Betroffene Fldche (m?2) 8.365
Summe Kompensationsbedarf fir die flichenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume in Wertpunkten 6.600

Tab. 5: Eingriffsbilanzierung: Kompensationsbedarf Bezugsraum 2

Der Kompensationsbedarf fir die Hochwasserschutzmalinahmen in Bezugsraum 2 betrégt

6.600 Wertpunkte.
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Bezugsraum 3 (Stauwand, Entlastungsmulden, Durchlass, Raue Rampe)

Kompensationsbedarf fiir die flachenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprégungen des Bezugsraum 3
Schutzguts Arten und Lebensrdume (§7 Abs. 2 Satz 1 BayKompV) Bereich 5 — 9 (Wartungsweg, Stauwand, Hochwasserentlastungs-
mulden, Durchlass, Raue Rampe)
Betroffene Biotop-/Nutzungstypen ) Beeintrchtigungsfaktor |y mpensations-
Bewertung in Wert- Vorhabensbezogene Betroffene (Intensitat der e
Code Bezeichnung” punkten” Wirkung ? Flache (m?) vorhabensbezogenen
¢ Wirkungen) Wertpunkten
B113 Sumpfgebuisch 1 u 115 1 1.265
G11 Intensivgriinland 3 Vv 115 1 345
Gl Intensivgriinland 3 U 165 0,4 198
G11 Intensivgriinland 3 zZ 385 0 0
1543 Sonstige, gewasserbegleltende Walder, 12 v 150 i 5 550
alte Auspragung
1543 Sonstige, %ewésserbegleitende Waélder, 12 z 190 . 2280
alte Ausprégung
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 Vv 20 1 20
V32 Wirtschaftsweg, befestigt 1 z 70 0 0
Summe Betroffene Fldche (m?2) 1.250
Summe Kompensationsbedarf firr die flichenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume in Wertpunkten 6.388

Tab. 6: Eingriffsbilanzierung: Kompensationsbedarf Bezugsraum 3

6.388 Wertpunkte.

Damit ergibt sich ein Gesamtkompensationsbedarf von 14.315 Wertpunkten.

Der Kompensationsbedarf fiir die Hochwasserschutzmalinahmen in Bezugsraum 3 betragt
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4.3.2 Kompensationsflachen

Um den unter Punkt 4.3.1 berechneten Ausgleich erbringen zu kénnen, werden innerhalb des Planungs-
bereiches KompensationsmaBnahmen durchgefihrt.

Wie schon unter Punkt 4.3.1 beschrieben, reichen die betriebsbedingten Wirkungen auf straBennahen
Fléchen bei einem prognostizierten Verkehrsaufkommen von > 5.000 Kfz/Tag bis 50 m vom Fahrbahn-
rand und werden als Vorbelastung durch Korrekturen des Gesamtwertes des jeweiligen BNT (> 6 WP)
berlcksichtigt. Aus diesem Grund wird die Aufwertung bei den KompensationsmalSnahmen K4, K5, K7
und K9.2 um 1 WP reduziert.

i
J /-/ 4 K11 - Anlage MaRig extensive genutztes,
artenreiches Granland (8 WP)
? Fldche: 160 gm
Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP
Kompensation: 1.120 WP

K8 - Anlage MaRig extensive genutztes, |/
artenreiches Griinland (8 WP)
Flache: 650 gm

~—__/| Ausgangszustand: 0641 (1WP) 7 .
Aufwertung: 7 WP 7
Kompensation: 4.550 WP by 1

A

K9 - Anlage MaRig extensive genutztes, K6 - Anlage Malig extensive genutztes,
artenreiches Granland (8 WP) artenreiches Griinland (8 WP)
Flache: 580 qm \ Flache: 1.270 qm
Ausgangszustand: 0641 (1WP) Ausgangszustand: 0641 (1WP)
P

\ Aufwertung: 7 WP
K ensation: 4.060 WP Kompensation: 8.890 WP
Betriebsbedingte Wirkungen auf straBennahe Flachen omponsenon \ :
reichen bei einem Verkehrsaufkommen von = = \ \
> 5.000 Kfz/Tag bis 50 m vom Fahrbahnrand K10 - Anlage MaRig extensive genutztes, \ \ \
und werden als Vorbelastung durch eine folgende artenreiches Grinland (8 WP) R \
Korrektur des Gesamtwertes des jew. BNT Flache:1.285 gm :
berdcksichti: Ausgangszustand: 0641 (1WP) Anloae?
bei einem Gesamtwert >6 WP um -1 WP Aufwertung: 7 WP niage
bei einem Gesamtwert <6 WP um 0 WP Kompensation: 8.995 WP Kompensationsplan Ubersicht
\ K12 - Anlage Artenr. Staudenfluren el
\ frischer - m. trockener Standorte (8 WP)
Flache: 1.615 qm
K7 - Anlage M&Rig extensive genutztes, :usga:tgrs‘zgiﬁavcg OSAUGIWE) - K1 - Anlage Sumpfgebusch (B113)
artenreiches Griinland (7 WP) e L e
Flache: 430 gm gz il
Ausgangszustand: 0641 (1WP) B K25 - Anlage Mesophiles Gebiisch (B112)
Aufwertung: 6 WP e
Kompensation: 2.580 WP K6-K11 - Anlage Mafig extensiv genutztes,
artenreiches Granland (G212)
T K12 - Anlage Artenreiche Staudenfluren
frischer - maig trockener Standorte (K132)
/
\ ///// Der Kompensationsbedarf betragt 14.315 Wertpunkte.
\ \\ e Durch die AusgleichmaGnahmen werden
T 44.270 Wertpunkte erzielt.

\ \
\ fot s ] N Silke GieBmann
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
A s

87448 Waltenhofen

Abb. 33: Kompensationsplan Ubersicht ohne MaRstab (vgl. Anlage 7)
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433 Kompensationsumfang

Tabellarische Eingriffsbilanzierung:

Kompensationsumfang der Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen fiir das Schutzgut Arten und Lebensraume in Wertpunkten (WP)

Ausgangszustand nach der Biotop-

und Nutzungstypenliste

Bewer-

Prognosezustand nach der Biotop-

und Nutzungstypenliste

KompensationsmaRnahme

a 2 : Bewertung Kompensations-
) U]
Kennzahl Code Bezeichnung l%\g:’n Code Bezeichnung in WP? Flache (m?) Aufwertung umfang in WP
Ebenerdige Abbaufldche aus
K1 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 B113 Sumpfgebiisch 11 75 10 750
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus
K2 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 B112 Mesophiles Gebuisch 10 65 9 585
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus
K3 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 B112 Mesophiles Gebuisch 10 75 9 675
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus
K4 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 B112 Mesophiles Gebuisch 9(10%) 45 8 360
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus
K5 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 B112 Mesophiles Gebuisch 9(10%) 50 8 400
gem Substrat, naturfermn
Ebenerdige Abbauflache aus MaRig extensiv genutztes
ke 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 g g . 8 1270 7 8.890
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus I A——
K7 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 8 € & - 789 430 6 2580
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus T
K8 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 B 8 : 8 650 7 4550
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus Hi3Riz eensi genuizias
K9.1 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 € SHSNS & ' 8 360 7 2520
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufldche aus MaRig extensiv genutztes
k9.2 0641 Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 '8 extenslv genultzies, 7(8%) 220 6 1320
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufléche aus T ——
K10 0641 | Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 et 8 1285 7 8995
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbaufléche aus MaRiE eRsH aenistEs
K11 0641 | Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 G212 5 SR 8 160 7 1.120
artenreiches Griinland
gem Substrat, naturfern
Ebenerdige Abbauflache aus Artenreiche Saume und
K12 0641 | Schutt, Sand, Kies oder bindi- 1 K132 Staudenfluren frischer bis 8 1.615 7 11.305
gem Substrat, naturfern mafig trockener Standorte
Summe Komper fang der A und ErsatzmaBnahmen fiir das Schutzgut Arten und L dume in Wer 44.050

Tab. 7: Kompensationsumfang

Damit ergeben sich bei Durchftihrung der Kompensationsmalinahmen

44,050 Wertpunkte.
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4.3.4 Beschreibung der KompensationsmaRnahmen

4.3.4.1. Kompensationsmalnahmen K1 — Anlage ,Sumpfgebtisch (B113)"

Bestand

Die Kompensationsfldche K1 befindet sich in Bezugsraum 2 nérdlich des Retentionsraumes. Die Be-
standsfldche wurde im Vorfeld der Hochwasserschutzmalinahmen als ,Intensivgrinland (G11)" einge-
stuft, nach der Durchfuhrung der Gestaltungs- und Modellierungsmalinahmen bzw. nach Inanspruchnah-
me als Baufeld wird von einem Ausgangszustand als ,ebenerdige Abbaufldche aus Schutt, Sand, Kies

oder bindigem Substrat, naturfern, (0641)" mit 1 Wertpunkt ausgegangen.

Anlage 8
Pflanzplan K1
Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche |1
:] Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches
Griinland (G212)"
I K1 - Anlage Sumpfgebsch (B113) 75qm
| [C) Straucher
Mindestqualitét:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB
Rf Rhamnus frangula Faulbaum 9 Stk.
Sa Salix aurita Ohr-Weide 9 Stk.
Sp Salix purpurea Purpur-Weide 6 Stk.
Vo Viburnum opulus Gew. Schneeball 9 Stk.

Abb. 34: Pflanzplan Kompensationsfidche 1 (K1), ohne MaBstab (vgl. Anlage 8)

Entwicklungsziel

Die Anlage eines ,Sumpfgebuisches (B113)" entspricht dem Entwicklungsziel, das im Rahmen der Aus-
gleichsflachenregelung fir das Bauvorhaben ,Erweiterung eines Biiro- und Ausstellungsgebédudes (OFK-
Lfd-Nr. 132880)" formuliert wurde, an dieser Stelle Feldgeholze, Hecken, Gebuische, Ufersdume, Sédume,
Ruderal- und Staudenfluren anzulegen und zu entwickeln. Der Biotoptyp Sumpfgebusch besitzt 11 Wert-
punkte, somit erfolgt eine Aufwertung der Fléche um 10 Wertpunkte.
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Artenzusammensetzung und Pflanzenanzahl

Faulbaum Rhamnus frangula 9 Stk.
Ohr-Weide Salix aurita 9 Stk.
Purpur-Weide Salix purpurea 6 Stk.
Gewohnlicher Schneeball Viburnum opulus 9 Stk.

Pflanzenqualitéten und Pflanzverband (vgl. Pflanzplan K1 — Anlage 8)

Mindestqualitcit Stréucher:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert, 2-mal verpflanzt, 60-100 c¢m, oB;
Die Geholze sind in Gruppen (3 Straucher einer Art) und in einem Raster von ca. 1,5 m x 1,5 m zu pflan-

zen;

Pflanzzeitpunkt (StMELF)

Wurzelnackte Pflanzen sollten nur wéhrend feuchter Witterungsperioden im Frihjahr oder Herbst gesetzt

werden.
Pflanzverfahren
Entsprechend der standoértlichen Gegebenheiten und der zu pflanzenden Gehélze ist ein in der Forstwirt-

schaft tbliches und fachgerechtes Pflanzverfahren anzuwenden.

Pflege und Entwicklung

Die Strducher sind ausreichend zu schiitzen (z.B. Drahthosen bei Bibervorkommen), dauerhaft zu erhal-
ten, im Wuchs zu foérdern und zu pflegen. Ausgefallene Exemplare sind spétestens in der folgenden
Pflanzperiode artgleich nachzupflanzen. Einrichtungen gegen Wildverbiss sind nach Etablierung der Pflan-

zen wieder zu entfernen.
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4.3.42. KompensationsmalRnahmen K2 - K5 — Anlage Mesophiles Gebtisch (B112)

Bestand

Die Lage der Kompensationsflachen K2 bis K5 sind dem ,Kompensationsplan Ubersicht” (vgl. Anlage 7)
zu entnehmen. Die Bestandsfldchen wurden im Vorfeld der Hochwasserschutzmalnahmen als , Intensiv-
grinland (G11)" eingestuft, nach der Durchfihrung der Gestaltungs- und ModellierungsmalRnahmen bzw.
nach Inanspruchnahme als Baufeld wird von einem Ausgangszustand als ,ebenerdige Abbauflédche aus
Schutt, Sand, Kies oder bindigem Substrat, naturfern” mit 1 Wertpunkt ausgegangen.

Aufgrund der geringen Grenzabsténde zu den benachbarten Grundstiicken wird auf die Pflanzung von
Bdumen verzichtet und mesophile Strauch- und Heckenstrukturen angelegt. Zudem ist laut der Genehmi-
gungsplanung Hochwasseschutz Hértnagel/Stiftsbleiche Il (vgl. Lageplan — Planung Hochwasserschutz)
stdlich des Retentionsraumes die Pflanzung von Bdumen geplant. Im Sinne der naturnahen Entwicklung
des Hochwasserschutzbereiches und seiner Funktion als Vernetzungselement ist die Verwendung von

standortgerechten, einheimischen Baumarten (z.B. Alnus glutinosa) sehr zu empfehlen.

Entwicklungsziel

Die mesophilen Heckenstrukturen bieten einer Vielzahl an Tieren Rickzugs- sowie Nahrungshabitate, bil-
den Vernetzungselemente und binden die neugestalteten Fldchen in das Landschaftsbild ein. Der Bioto-
ptyp Mesophiles Gebtisch besitzt 10 Wertpunkte, somit erfolgt eine Aufwertung der Fldchen um 9 Wert-
punkte bzw. im Wirkungsbereich der St2009 um 8 Wertpunkte.

Artenzusammensetzung und Pflanzenanzahl

Berberitze Berberis vulgaris 18 Stk.
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 15 Stk.
Weil3dorn Crataegus monogyna 18 Stk.
Pfaffenhitchen Euonymus europaea 12 Stk.
Gem. Liguster Ligustrum vulgare 12 Stk.
Heckenrose Rosa canina 12 Stk.
Schwarzer Holunder ~ Sambucus nigra 6 Stk.

Pflanzenqualitdten und Pflanzverband (vgl. Pflanzpléne K2-K5, Anlagen 9-12)

Mindestqualitéit Stréducher:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert, 2-mal verpflanzt, 60-100 cm, oB;
Die Geholze sind in Gruppen (3 Stréducher einer Art) und in einem Raster von ca. 1,5 m x 1,5 m zu pflan-

zen;
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Griinland (G212)"

I K2- Anlage Mesophiles Gebiisch (B112) 65 qm

L Anlage 9
[ ] Straucher

Pflanzplan K2
“l“vwn ||Il|llll|IIIIIIIIIIII|||I|||I!I
L Mindestqualitat:

|I|IIII Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 1
j Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches
¥
/ Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB
Bv Berberis vulgaris Berberitze 6 Stk.
Cm Crataegus monogyna WeiRdorn 6 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 Stk.

Ee Euonymus europaea Pfaffenhitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Rc Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
Sn Sambucus nigra Holunder 3 Stk.

Anlage 10

| Pflanzplan K3
/ ; // ////“ ///, Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche |1
' L1101 g ggyers cenaes aremvlcnes

I «3- Anlage Mesophiles Gebisch (B112)  75qm

: Straucher

Mindestqualitat:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,

||| 2x verpflanzt, 60-100 cm, oB
Bv Berberis vulgaris Berberitze 6 Stk.
Cm Crataegus monogyna WeiRdorn 6 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 6 Stk.

Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Rc Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
Sn Sambucus nigra Holunder 3 Stk.

Anlage 11

Pflanzplan K4
Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11

ll J_I Anlage "MéaRig extensiv genutztes, artenreiches
/ Griinland (G212)"
I k4- Anlage Mesophiles Gebiisch (B112) 45 qm

@ Straucher

Mindestqualitat:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Bv Berberis vulgaris Berberitze 3 Stk.
Cm Crataegus monogyna ~ Weidorn 3 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 Stk.
Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Re Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
Anlage 12

Pflanzplan K5

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche 11

I K5- Anlage Mesophiles Gebiisch (B112) 50 gm

III Straucher

Mindestqualitat:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Bv Berberis vulgaris Berberitze 3 Stk.
Cm Crataegus monogyna WeiRdorn 3 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 Stk.
Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Re Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.

Abb. 35: Pflanzpldne Kompensationsfidchen 2—5 (K2-5), ohne Mal3stab (vgl. Anlagen 9-12)
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Pflanzzeitpunkt (StMELF)

Wurzelnackte Pflanzen sollten nur wéhrend feuchter Witterungsperioden im Friihjahr oder Herbst gesetzt

werden.
Pflanzverfahren
Entsprechend der standortlichen Gegebenheiten und der zu pflanzenden Gehélze ist ein in der Forstwirt-

schaft tbliches und fachgerechtes Pflanzverfahren anzuwenden.

Pflege und Entwicklung

Die Straucher sind ausreichend zu schiitzen (z.B. Drahthosen bei Bibervorkommen), dauerhaft zu erhal-
ten, im Wuchs zu fordern und zu pflegen. Ausgefallene Exemplare sind spétestens in der folgenden
Pflanzperiode artgleich nachzupflanzen. Einrichtungen gegen Wildverbiss sind nach Etablierung der Pflan-

zen wieder zu entfernen.

4.3.4.3. KompensationsmaBBnahmen K6 - K11 — Anlage ,mé&Rig extensiv genutztes, artenreiches Grin-
land (G212)"

Bestand

Die Kompensationsflichen K6 - K11 befinden sich 6stlich der Memminger StraBe (St2009) im Bo-
schungsbereich der Hochwasserentlastungsmulden, im Sohlbereich des Retentionsraumes sowie angren-
zend an des neugeschaffene Gerinne. Auch hier wird von einem Ausgangszustand als ,ebenerdige Ab-

bauflache aus Schutt, Sand, Kies oder bindigem Substrat, naturfern” mit 1 Wertpunkt ausgegangen.

Entwicklungsziel

Die standortlichen Verhéltnisse sind soweit herzustellen und aufzubereiten, dass sich langfristig tber die

Initialansaat ein ,malig extensiv genutztes, artenreiches Griinland (G212)" entwickelt.

FLACHEN AUSSERHALB DES GERINNES

Vorbereitende Mallhahmen

Es erfolgt die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit standorttypischem Bodenmate-
rial. Verdichtete Bereiche durch bereits erfolgte Arbeiten sind dabei zu lockern. Besonders wichtig fur die
Etablierung standortgerechter Pflanzenbesténde ist eine Bodenvorbereitung, die den Standortanspriichen

des zu erzeugenden Vegetationstyps moglichst optimal gerecht wird.
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Anlage
Das Saatbett ist durch Frdsen und Eggen herzustellen. Kommt es nach der Bodenbearbeitung zur ver-

mehrten Keimung unerwiinschter einjéhriger Pflanzenarten, so kann je nach Aufwuchs (z.B. in zwei- bis
dreiwdchigen Abstdnden) eine mehrmalige flache Bodenbearbeitung durchgefiihrt werden. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass die auflaufenden unerwtinschten Arten keinesfalls emeut zur Samenreife gelangen.

Die Ansaat sollte vorzugsweise durch eine Mahdguttibertragung erfolgen, ansonsten ist eine autochthone
Saatgutmischung aus gesicherten Herkiinften (Herkunftsregion 17 — Stdliches Alpenvorland) zu verwen-
den. Diese muss mit der Positivliste des LfU abgeglichen sein. Die Malinahme und Auswahl des Saatgu-

tes ist in enger Absprache mit dem Umweltamt Kempten durchzufthren.

Pflege
Entwicklungspflege (1-2 Jahre nach der Ansaat):

Im ersten Jahr nach der Ansaat kann es zu einem Massenauftreten unerwiinschter Pflanzenarten aus der
Samenbank oder der naheren Umgebung kommen. Um diese Arten zurtickzudrangen, muss vor oder zu
Beginn ihrer Blite ein Schropfschnitt erfolgen. Die Schnitthohe sollte mindestens (5)-10 cm betragen,
um die Keimlinge und Jungpflanzen der angeséten Arten nicht zu schédigen. Je nach Standort kénnen in

der Vegetationszeit 2-3 Schropfschnitte erforderlich sein (meist Mai/Juni und Juli/August).

Folgepflege

Je nach Standort, Pflanzenzusammensetzung und Witterung sind 2 Schnitte pro Jahr tblich. Ein Schnitt
zwischen 15. Mai und 15. Juni und ein weiterer Schnitt im September. Das Schnitt- und Méhgut ist von
der Flache abzufahren. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln und Diingung jeglicher Art ist

zu unterlassen.

Bekdmpfung invasiver Arten (z.B. Kanadische Goldrute/Solidago canadensis)

Kleine Besténde/Einzelpflanzen sollten regelméliig kurz vor der Blite und bei feuchter Witterung per
Hand herausgerissen werden. Bewurzelte Pflanzen sind zu entsorgen.

Bei flédchigen Bestdnden ist eine zweischirige Mahd Ende Mai und Mitte August mit tiefem Schnitt (evtl.
Freischneider) notwendig. Wichtig ist die Abfuhr des Mahdguts vor dem Aussamen.

FLACHEN INNERHALB DES GERINNES
Vorrangig bei der Anlage des extensiven Griinlands innerhalb des Gerinnes ist, das die Funktionsfahigkeit
der Hochwasserentlastungsmulden und des Retentionsraumes gewéhrleistet wird. Der Bodenaufbau und

Befestigung dieser Bereiche erfolgt nach Vorgaben des Architekturburos.
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4.3.4.4. KompensationsmaRnahmen K 12 — Anlage ,artenreicher Sdume und Staudenfluren frischer bis

méRig trockener Standorte (K132)"

Bestand

Die Kompensationsfldchen K12 befindet sich in den Boschungsbereichen des Retentionsraumes.

Entwicklungsziel

Die artenreiche Staudenflur ist vorzugsweise durch Mahdguttibertragung herzustellen. Ansonsten ist eine
autochthone Saatgutmischung aus gesicherten Herkinften (Herkunftsregion 17 — Sudliches Alpenvor-
land) zu verwenden. Diese muss mit der Positivliste des LfU abgeglichen sein. Die MaRnahme und Aus-
wahl des Saatgutes ist in enger Absprache mit dem Umweltamt Kempten durchzuftihren.

Das Saatgut sollte moglichst viele standorttypische Arten enthalten, da durch artenreiche Mischungen das
Ausfallrisiko bei extremen Witterungsereignissen oder inhomogenen Standortbedingungen verringert wird.
Zudem bieten artenreiche Besténde, die Uber die gesamte Vegetationsperiode bis in den Herbst hinein

einen Bluhaspekt aufweisen, Lebensrdume und Nahrung fir viele Tierarten.

Anlage
Die Ansaat ist mit Ricksicht auf die Hangneigung durchzufihren. Kommt es nach der Bodenbearbeitung

zur vermehrten Keimung unerwinschter einjéhriger Pflanzenarten, so kann je nach Aufwuchs (z.B. in
zwei- bis dreiwdchigen Absténden) eine mehrmalige flache Bodenbearbeitung durchgefiihrt werden. Da-
bei ist darauf zu achten, dass die auflaufenden unerwiinschten Arten keinesfalls ermeut zur Samenreife

gelangen.

Pflege
Entwicklungspflege (1-2 Jahre nach der Ansaat):

In der Regel kommt es im ersten Jahr nach der Ansaat zu einem Massenauftreten unerwinschter Pflan-
zenarten aus der Samenbank oder der ngheren Umgebung. Um diese Arten zuriickzudréngen, muss vor
oder zu Beginn ihrer Blute ein Schropfschnitt erfolgen. Die Schnitththe sollte mindestens (5)-10 cm be-
tragen, um die Keimlinge und Jungpflanzen der angeséten Arten nicht zu schédigen. Je nach Standort

kénnen in der Vegetationszeit 2-3 Schropfschnitte erforderlich sein (meist Mai/Juni und Juli/August).

Folgepflege:

Besonders glinstig fur die Insektenwelt ist eine abschnittsweise Mahd in ca. 10 cm Hohe. Dafur kann z. B.
die Halfte der Flache bereits Mitte Mai und die andere Hélfte Mitte Juni geméht werden. Damit wird ein
zweiter Aufwuchs mit einem sehr lang anhaltendem Bliihaspekt bis in den Herbst hinein gewahrleistet,

der insbesondere fr Insekten eine grolRe Bedeutung besitzt. Die geméhten Abschnitte sollten dabei jéhr-
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lich getauscht werden. Das Mahgut ist, abhéngig von der Witterung, ein paar Tage zum Aussamen liegen
zu lassen.

(Quelle: Praxisleitfaden zur Etablierung und Aufwertung von Sdumen und Feldrainen)

Bekdmpfung invasiver Arten (z.B. Kanadische Goldrute/Solidago canadensis)

Kleine Besténde/Einzelpflanzen sollten regelméllig kurz vor der Blite und bei feuchter Witterung per
Hand herausgerissen werden. Bewurzelte Pflanzen sind zu entsorgen.
Bei flachigen Besténden ist eine zweischirige Mahd Ende Mai und Mitte August mit tiefem Schnitt (evtl.

Freischneider) notwendig. Wichtig ist die Abfuhr des Mahdguts vor dem Aussamen.

43.5 Gesamtbilanzierung der geplanten Kompensationsmal3nahmen

: Erreichte

Kennzahl Beschreibung TR

K1 Anlage eines ,Sumpfgebtisches (B113)” 750
K2 — K5 |Anlage von ,mesophilen Gebischen (B112)" 2.020
K6 - K11 |Anlage eines ,méRig extensiv genutzten, artenreichen Grinland (G212)" 29.975
K12 Anlage ,artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis méaRig 11.305
trockener Standorte (K132) '

Summe der erreichten Wertpunkte (WP) nach BayKompV 44,050

Tab. 8: Gesamtbilanzierung der geplanten KompensationsmalBnahmen

Mit den erreichten 44.050 Wertpunkten ist der Kompensationsbedarf von 14.315 Wertpunkten fr die

flaichenbezogen bewertbaren Merkmale des Schutzgutes Arten und Lebensrdume ausgeglichen.

Es verbleiben 29.735 Wertpunkte.
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K8 - Anlage MaRig extensive genutztes,
artenreiches Grinland (8 WP)
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Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP

Kompensation: 4.550 WP
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K11 - Anlage MaRig extensive genutztes
artenreiches Griinland (8 WP)

Flache: 160 gm

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP
Kompensation: 1.120 WP
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K9 - Anlage MaRig extensive genutztes,
artenreiches Griinland (8 WP)

Flache: 580 gm

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP

zH T T

Betriebsbedingte Wirkungen auf stral’ennahe Flachen

Kompensation: 4.060 WP

reichen bei einem Verkehrsaufkommen von

> 5.000 Kfz/Tag bis 50 m vom Fahrbahnrand

und werden als Vorbelastung durch eine folgende
Korrektur des Gesamtwertes des jew. BNT
berlcksichtig:

bei einem Gesamtwert >6 WP um -1 WP

bei einem Gesamtwert <6 WP um 0 WP

K10 - Anlage MaRig extensive genutztes
artenreiches Grinland (8 WP)
Flache:1.285 gm

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP

Kompensation: 8.995 WP

K7 - Anlage MaRig extensive genutztes,
artenreiches Griinland (7 WP)

Flache: 430 gm

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 6 WP

Kompensation: 2.580 WP
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K6 - Anlage MaRig extensive genutztes,
artenreiches Griinland (8 WP)

Flache: 1.270 gm

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
Aufwertung: 7 WP

Kompensation: 8.890 WP
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Flache: 1.615 gm

Aufwertung: 7 WP
Kompensation: 11.305 WP

K12 - Anlage Artenr. Staudenfluren
frischer - m. trockener Standorte (8 WP)

Ausgangszustand: 0641 (1WP)
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Anlage 7

Kompensationsplan Ubersicht

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

K1 - Anlage Sumpfgebisch (B113)

K2-K5 - Anlage Mesophiles Gebuisch (B112)

K6-K11 - Anlage MaRig extensiv genutztes,
artenreiches Griinland (G212)

K12 - Anlage Artenreiche Staudenfluren
frischer - maRig trockener Standorte (K132)

Der Kompensationsbedarf betragt 14.315 Wertpunkte.

Durch die Ausgleichma3nahmen werden

44.270 Wertpunkte erzielt.

CEF-MaRnahmen ZA Stiftsbleiche Il
Anlage Zauneidechsen-Habitate

N

A

1:1.000

Silke GieSmann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Nestlestrafte 20

87448 Waltenhofen

Planerstellung: 28.10.2024




Anlage 8

Pflanzplan K1

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches
Grinland (G212)"

I K1 - Anlage Sumpfgebiisch (B113) 75 gm

Straucher

Mindestqualitat:

Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Rf Rhamnus frangula Faulbaum 9 Stk.
Sa Salix aurita Ohr-Weide 9 Stk.
Sp Salix purpurea Purpur-Weide 6 Stk.
Vo Viburnum opulus Gew. Schneeball 9 Stk.
N Silke Giemann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)

A Nestlestralle 20
87448 Waltenhofen

1:100 Planerstellung: 15.02.2024




Anlage 9

Pflanzplan K2

Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches
Griunland (G212)"

K2 - Anlage Mesophiles Gebiisch (B112) 65 gm

0 C

Straucher

e Mindestqualitat:

Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Bv Berberis vulgaris Berberitze 6 Stk.
Cm Crataegus monogyna Weiltdorn 6 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 Stk.
Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Rc Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
Sn Sambucus nigra Holunder 3 Stk.
N Silke GieRmann
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
A Nestlestralle 20
87448 Waltenhofen
1:150 Planerstellung: 15.02.2024
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Pflanzplan K3
Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

0 C

Anlage 10

Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches

Griunland (G212)"

K83 - Anlage Mesophiles Geblsch (B112) 75gm

Straucher

Mindestqualitat:

Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,

2x verpflanzt, 60-100 cm, oB
Bv Berberis vulgaris Berberitze 6 Stk.
Cm Crataegus monogyna Weiltdorn 6 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 6 Stk.
Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Rc Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
Sn Sambucus nigra Holunder 3 Stk.
N Silke GieRmann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)

Nestlestralle 20

87448 Waltenhofen

1:150 Planerstellung: 15.02.2024




Pflanzplan K4
Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

Anlage 11

Anlage "MaRig extensiv genutztes, artenreiches

Griunland (G212)"

K4 - Anlage Mesophiles Geblsch (B112)

Straucher

Mindestqualitat:

Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Berberis vulgaris Berberitze
Crataegus monogyna Weilidorn
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Euonymus europaea Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Rosa canina Hecken-Rose

45 gm

3 Stk.
3 Stk.
3 Stk.
3 Stk.
3 Stk.
3 Stk.

1:150

Silke GieSmann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Nestlestralle 20

87448 Waltenhofen

Planerstellung: 15.02.2024




Anlage 12

Pflanzplan K5
Hochwasserschutz Hartnagel/Stiftsbleiche Il

K5 - Anlage Mesophiles Gebiisch (B112) 50 gm

[ ]
E Straucher

Mindestqualitat:
Strauch, gebietsheimisch zertifiziert,
2x verpflanzt, 60-100 cm, oB

Bv Berberis vulgaris Berberitze 3 Stk.
Cm Crataegus monogyna Weilidorn 3 Stk.
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 3 Stk.
Ee Euonymus europaea Pfaffenhiitchen 3 Stk.
Lv Ligustrum vulgare Liguster 3 Stk.
Rc Rosa canina Hecken-Rose 3 Stk.
N Silke GieRmann

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)

A Nestlestralle 20
87448 Waltenhofen

1:150 Planerstellung: 15.02.2024
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Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il
R+T Kempten (Allgéau)
Aufgabe und Vorgehensweise
Verkehrs-
planung

1 Aufgabe und Vorgehensweise

Aufgabe

Das Gewerbegebiet Stiftsbleiche | im Norden Kemptens, dstlich des Ortsteils
Neuhausen, soll in Richtung Norden erweitert werden. Fur das Vorhaben will
die Stadt Kempten den neuen Bebauungsplan ,Stiftsbleiche II* aufstellen.

Die VerkehrserschlieBung erfolgt von Suden tber die bestehende Stral3e ,An
der Stiftsbleiche®. Im Rahmen dieses Verkehrsgutachtens soll daher die Leis-
tungsfahigkeit des Anschlussknotenpunktes ,Thomas-Dachser-Stral3e / An
der Stiftsbleiche” untersucht werden.

Vorgehensweise

In einem ersten Schritt werden die aktuellen Kfz-Verkehrsmengen an den
Knotenpunkten ermittelt. Darauf aufbauend werden die Prognose-Verkehrs-
mengen hergeleitet, unterschieden in zwei Prognosestufen (Prognose-Nullfall
und Prognose-Planfall).

Der Prognose-Nullfall beinhaltet dabei die Verkehrsinfrastruktur des Progno-
sejahres und die entsprechende Verkehrsnachfrage — jedoch ohne den Neu-
verkehr durch die Entwicklungsvorhaben im Plangebiet. Eine Uberlagerung
der Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls mit dem zu erwarten Neuverkehr
durch das neue Gewerbegebiet ergibt dann die Verkehrsmengen flir den
Prognose-Planfall.

Fur alle Belastungsfalle (Bestand, Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall)
wird anschlieBend die Leistungsfahigkeit des Anschlussknotenpunktes
»1homas-Dachser-Stral3e / An der Stuftsbleiche® ermittelt.

2022-12-15_RT_VU Gewerbegebiet-Kempten_Berichtstext.docx 1
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R+T Kempten (Allgéau)
Kfz-Verkehrsmengen

Verkehrs-
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2 Kfz-Verkehrsmengen

2.1 Bestand

Das Gewerbegebiet Stiftsbleiche | im Norden Kemptens soll in Richtung Nor-
den erweitert werden (Stiftsbleiche II) und tiber den bereits bestehenden Kno-
tenpunkt ,Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche / Zufahrt Dachser
SE® angeschlossen werden.

Der Knotenpunkt ist ein innerdrtlicher, vorfahrtgeregelter Knotenpunkt mit je-
zwei Linksabbiegespuren entlang der Hauptrichtung (,Thomas-Dachser-
StraRe“). Uber den slidlichen Knotenpunktarm wird die Firma Dachser SE er-
schlossen, am nordlichen Knotenpunktarm ist das bestehende Gewerbege-
biet Stiftsbleiche | angebunden. Uber den nérdlichen Knotenpunktarm fiihrt
zudem ein Zwei-Richtungsradweg. Etwas abgesetzt existiert am westlichen
Knotenpunktarm zudem eine Querungshilfe fur den Ful3verkehr.

Fur die Ermittlung der aktuellen Kfz-Verkehrsmengen wurde eine videoba-
sierte Knotenpunktzahlung an diesem Knotenpunkt durchgefihrt. Die Erhe-
bung hat an einem reprasentativen Werktag (Dienstag, 29.11.2022), aul3er-
halb der bayerischen Schulferien oder Wochen mit Feiertagen, stattgefunden.
Die Knotenstrome wurden in 15-Minuten-Intervallen, differenziert nach Fahr-
zeugarten (Fahrrader, Kraftrader, Personenkraftwagen, Kleintransporter,
Busse, Lastkraftwagen und Sattelziige), Uber 8 Stunden (06:00 bis 10:00 Uhr
und 15:00 bis 19:00 Uhr) ausgewertet. Dabei wurden auch der Ful3- und Rad-
verkehr auf den Furten gesondert miterfasst. Verkehrsbeeinflussende Stdrun-
gen waren am Zahltag nicht gegeben. Auch wetterbedingt waren keine Be-
eintrachtigungen festzustellen.

Prinzipiell entsprechen die erhobenen Kfz-Verkehrsmengen entlang der
Thomas-Dachser-Straf3e (rund 800 Kfz/h bis 900 Kfz/h) den Ublichen Kfz-Ver-
kehrsmengen in Bezug auf die jeweiligen StraRenkategorien. Dabei werden
gemaR RASt 06! fir eine ,Ortliche EinfahrtstraRe“ Verkehrsstarken zwischen
400 bis 1.800 Kfz/h und fir eine ,Verbindungsstral’e“ oder ,anbaufreie
StralRe” Verkehrsstarken zwischen 800 bis 2.600 Kfz/h ausgewiesen (siehe
Tabelle 1).

Stral3enkategorie Verkehrsstarke
Wohnweg < 150 Kfz/h
Wohnstral3e < 400 Kfz/h
Sammelstral3e 400 bis 800 Kfz/h
Quartierstralde 400 bis 1.000 Kfz/h

1 Forschungsgesellschaft fiir StraBenverkehr (FGSV): Richtlinie fuir die Anlage von StadtstraRen. Koln
2009.
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Dorfliche Hauptstral3e 200 bis 1.000 Kfz/h
Ortliche Einfahrstrale 400 bis 1.800 Kfz/h
Ortliche Geschaftsstrale 400 bis > 2.600 Kfz/h
Hauptgeschaftsstralie 800 bis 2.600 Kfz/h
Gewerbestral3e 400 bis 1.800 Kfz/h
IndustriestralRe 800 bis 2.600 Kfz/h
Verbindungsstralie 800 bis > 2.600 Kfz/h
Anbaufreie Stralie 800 bis 2.600 Kfz/h
Tabelle 1: StralBenkategorien und charakteristische Verkehrsstarken geman
RASt06

Dabei weisen beide Spitzenstunden eine ahnlich starke Belastung am Ge-
samtknotenpunkt auf (nachmittags 997 Kfz/h und vormittags 968 Kfz/h). Wie
bei gewerblichen Nutzungen ublich, lassen sich in den Nebenrichtungen (,Zu-
fahrt Dachser SE* und ,An der Stiftsbleiche®) deutlich gerichtete Spitzenstun-
denbelastungen erkennen, vormittags hin zur Arbeit und nachmittags weg von
der Arbeitsstétte. Dabei hat sicherlich auch das Parkhaus der Firma Dachser
SE (welches Uber die Stral3e ,,An der Stiftsbleiche® erschlossen ist) einen gro-
Ben Einfluss auf die Verkehrsstrome. Am Erhebungstag wurden kaum Rad-
fahrer entlang der ,Thomas-Dachser-Stral3e“ gezahlt, was aber unter Umstan-
den auf das regnerische Wetter zurtickzufiihren ist.

Die Erhebungsergebnisse fur die vor- und nachmittagliche Spitzenstunde sind
in Plan 1 dargestellt.

2.2 Prognose

Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzungen auf
das umliegende Stral3ennetz ist es erforderlich, den zukinftigen Kfz-Neuver-
kehr abzuschétzen und auf das bestehende StraRennetz und den zu untersu-
chenden Knotenpunkt umzulegen.

Unabhangig von der allgemeinen Verkehrsentwicklung werden neben den
moglichen Entwicklungen im Plangebiet auch weitere geplante Entwicklungen
im Umfeld des Untersuchungsgebietes bei den Prognose-Verkehrsmengen
berlcksichtigt.

Die relevante Gesamtverkehrsmenge des Prognosejahres 2035 setzt sich da-
her zusammen aus:

2022-12-15_RT_VU Gewerbegebiet-Kempten_Berichtstext.docx 3
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e der Kfz-Verkehrsmenge im Bestand,
e ggf. einem allgemeinen Prognosezuwachs,

e dem Neuverkehr durch die geplanten Entwicklungen im Umkreis des
Untersuchungsgebietes und

e ggf. infrastrukturellen Entwicklungen

e sowie dem Kfz-Verkehrsaufkommen aus dem Plangebiet Stiftsblei-
che ll

2.2.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Kempten einen stetigen Bevol-
kerungswachstum verzeichnen. Auch die ,Regionalisierte Bevodlkerungsvo-
rausberechnung fur Bayern 2040 — Demografisches Profil fur die kreisfreie
Stadt Kempten“? prognostiziert zwischen 2022 und dem Prognosejahr 2035
einen weiteren Bevolkerungszuwachs von 3,0% auf rund 71.400 Einwohner.3

Ein Grol3teil der neuen Einwohner wird sich im geplanten Wohngebiet Halde-
Nord ansiedeln, was im unmittelbaren Umfeld zum Plangebiet liegt. Die ver-
kehrlichen Auswirkungen durch dieses Wohngebiet werden unter Kapitel
2.2.2 beschrieben.

Da aber auch im umliegenden Landkreis Oberallgau von einer zunehmenden
Bevolkerung ausgegangen wird, ist eine weitere bzw. zusatzliche Steigerung
der Verkehrsmengen im Hauptstral3ennetz von Kempten (unabhangig von der
stadteigenen Bevolkerungsentwicklung) bis 2035 wahrscheinlich. Als allge-
meine Verkehrsentwicklung wird daher fur die ,Thomas-Dachser-Straf3e*
(bzw. Nordspange) zusatzlich ein Zuwachs von +5% bertcksichtigt.

2.2.2 Neuverkehr durch geplante Entwicklungen im Umfeld

Im direkten Umfeld des Plangebiets soll das Wohngebiet Halde-Nord entste-
hen, welches hauptsachlich Uber den Knotenpunkt ,Thomas-Dachser-
Stral3e / Memminger StralRe“ erschlossen wird.

Ein bestehendes Verkehrsgutachten* hat die verkehrlichen Entwicklungen,
die durch die Wohnentwicklung zu erwarten sind, bereits aufgezeigt. Die Er-
kenntnisse werden fur diese Untersuchung tbernommen. Dabei geht das

2 Bayerisches Landesamt fir Statistik: Regionalisierte Bevolkerungsvorausberechnung fir Bayern
2040 - Demografisches Profil fur die kreisfreie Stadt Kempten (Allgau). Furth 2022.

3 Die derzeitige (amtliche) Einwohneranzahl betragt gemal dem stadteigenen Internetauftritt
(www.kempten.de) 69.120 Einwohner, Stand 30.09.2021.

4 VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH: Verkehrsaufkommensberechnung im stadtebauli-
chen Entwicklungsgebiet Halde-Nord. Berlin 12/2019.
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Gutachten von 420 Wohneinheiten (rund 1.260 Einwohner) aus, die rund
3.000 Kfz-Fahrten am Tag generieren. Davon werden rund 2.250 Kfz-Fahrten
am Tag Uber den oben genannten Kreisverkehr ,Thomas-Dachser-Stral3e /
Memminger StralRe” abgewickelt.

Eine Verkehrsverteilung in Richtung , Thomas-Dachser-Strae“ ist in dem ge-
nannten Gutachten nicht enthalten. Aufgrund der bestehenden Knotenstrom-
belastungen des Kreisverkehrs® sowie dem Netzzusammenhang (Anbindung
Uber Nordspange Rtg. BAB 7) kann davon ausgegangen werden, dass etwa
25% des Neuverkehrs (der tber den Kreisverkehr fahrt) auch Uber die
», - homas-Dachser-Stralie” fahrt.

Weitere spezifische Entwicklungen, die verkehrliche Auswirkungen auf die
» 1 homas-Dachser-Stral3e“ haben, wurden in Absprache mit der Stadtverwal-
tung Kempten nicht berlcksichtigt.

2.2.3 Infrastrukturelle Entwicklungen

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Kempten wurden keine infrastruktu-
rellen Anpassungen berlcksichtigt.

2.2.4 Prognose-Nullfall

Damit setzen sich die Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls zusammen
aus:
e der Kfz-Verkehrsmenge im Bestand,

e dem allgemeinen Prognosezuwachs entlang der ,Thomas-Dachser-
Strale“ und

e dem Neuverkehr durch das geplante Wohngebiet Halde-Nord

Die Kfz-Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls sind fur die jeweiligen Spit-
zenstunden in Plan 2 dargestellt.

2.2.5 Prognose-Planfall

Durch Uberlagerung der Kfz-Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls mit
dem Neuverkehr durch das Plangebiet entsteht das Kfz-Verkehrsaufkommen
des Prognose-Planfalls.

Geplant ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets (GE-Gebiet) mit einer Ge-
samtflache von 2,8 ha. Zur geplanten Nutzung gibt es bisher keine detaillier-
teren Uberlegungen. Dabei wird, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, von

5 gemaR Z&hlung der Stadtverwaltung Kempten von 2019
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einer ahnlichen Nutzungsstruktur wie bei der bereits bestehenden gewerbli-
chen Bebauung im Umfeld ausgegangen und Folgendes angenommen:

e Nutzungsmischung aus Produktion, Gewerbe (Handel und Lager), In-
dustrie, buroorientierten Dienstleistungen und Handwerk

¢ Kkeine kundenintensiven Nutzungen vyie Einzelhandel, Tankstellen,
Systemgastronomie, Verwaltungen, Arztehauser, etc.

Sollten sich die gewerblichen Vorhaben von diesen stadtebaulichen Vorstel-
lungen grundsatzlich unterscheiden und deutlich mehr Verkehr erzeugen, ist
im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren gemaf 815 BauNVO der Nach-
weis einer leistungsfahigen ErschlieBung im Einzelfall zu erbringen.

Das Verkehrsaufkommen wurde in Anlehnung an die Fachliteratur®*’ prognos-
tiziert. Die Verteilung des Neuverkehrs orientiert sich an den bestehenden
Knotenstromrelationen und dem Netzzusammenhang. Dabei erfolgt die kom-
plette ErschlieRung des Gewerbegebiets Uiber den bereits bestehenden Kno-
tenpunkt ,Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche®.

Insgesamt erzeugt das geplante Gewerbegebiet rund 820 Kfz-Fahrten am
Tag. Davon werden

e rund 380 Kfz-Fahrten durch Beschéttigte,
e rund 160 Kfz-Fahrten durch Kunden und
e rund 280 Kfz-Fahrten durch Lkw-Verkehr

verursacht.

Die Verkehrsanteile wahrend der Spitzenstunden wurden aus normierten Ta-
gesganglinien ermittelt.

Die detaillierte Verkehrszeugung kann der Anlage 1 enthommen werden. Die
Kfz-Verkehrsmengen des Prognose-Planfalls sind fiir die beiden Spitzenstun-
den in Plan 3 dargestellt.

3 Uberprufung Leistungsfahigkeit

Bei der Leistungsfahigkeitstiberprifung wurden fur den Kfz-Verkehr fir jeden
Knotenstrom die Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) nach dem HBS?®

6 Buro Bosserhoff: Abschatzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung
(Ver_Bau). Gustavsburg 2016.

7 Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen (FGSV): Hinweise zur Schatzung des Ver-
kehrsaufkommens von Gebietstypen. Koln 2006.

8  Forschungsgesellschaft fir StraRen- und Verkehrswesen (FGSV). Handbuch fiir die Bemessung
von StralRenverkehrsanlagen. KoIn 2015.
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ermittelt. Die Einteilung in die verschiedenen Qualitatsstufen richtet sich nach
der mittleren Wartezeit. Angestrebt wird die QSV D (ausreichende Verkehrs-
qualitat). Fur die Berechnungen wurden die vorhandenen Ausbauzustande,
Spurenaufteilungen und die giltigen Verkehrsregeln herangezogen. Die De-
finition der einzelnen Qualitatsstufen fir den Verkehrsablauf sind in Anlage 2
erlautert.

Die Leistungsfahigkeitsprifung fur einen Werktag wurde dabei jeweils fir die
vor- und nachmittagliche Spitzenstunde durchgefuhrt. Die Ergebnisse sind in
Plan 1 bis Plan 3 grafisch aufbereitet, die Detailberechnungen kdénnen der
Anlage 3 entnommen werden.

Hinsichtlich der Leistungsfahigkeit lasst sich Folgendes zusammenfassen:

e Der Anschlussknotenpunkt (,Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stifts-
bleiche®) ist in allen Lastfallen (Bestand, Prognose-Nullfall und Prog-
nose-Planfall) mit dem bestehenden Ausbau und der bestehenden Vor-
fahrtregelung ausreichend leistungsfahig.

o Dabei erreicht der Knotenpunkt im Bestand eine gute QSV B,
die Hauptrichtung (,Thomas-Dachser-Strale*) sogar eine sehr
gute QSV A.

o Mit den Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls erhéhen sich
die Wartezeiten geringfugig, es werden aber analog zum Be-
stand gute (Nebenrichtungen) bzw. sehr gute (Hauptrichtung)
Qualitatsstufen erreicht.

o Mit den Verkehrsmengen des Prognose-Planfalls erreicht die
Zufahrt ,An der Stiftsbleiche am Vormittag nur noch eine
QSV C, was immer noch einen befriedigenden Verkehrsablauf
darstellt. Am Nachmittag wird hier — analog zu den anderen
Lastfallen eine gute QSV B erreicht. Die Hauptrichtung erreicht
wieder in beiden Spitzenstunden die sehr gute QSV A.

e Die zu erwartenden Ruckstaulangen sind in allen Lastféllen vertret-
bar: die vorhandenen Linksabbiegestreifen sind ausreichend lang und
es ist keine Beeintrachtigung umliegender Knotenpunkte oder Zufahr-
ten zu erwarten.

e Auch mit den unterstellten Prognose-Verkehrsmengen bietet der un-
tersuchte Knotenpunkt (,Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsblei-
che®) noch ausreichend Kapazitatsreserven fur weitere Entwicklun-
gen.
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Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il

R+T Kempten (Allgéau)

Zusammenfassung

Verkehrs-
planung

4 Zusammenfassung

Das Gewerbegebiet Stiftsbleiche | im Norden Kemptens soll in Richtung Nor-
den erweitert werden. Fur das Vorhaben will die Stadt Kempten den neuen
Bebauungsplan ,Stiftsbleiche 11 aufstellen.

Bei der Ermittlung der Prognose-Verkehrsmengen fur das Prognosejahr 2035
wurden neben dem durch das Plangebiet induzierten Neuverkehr aufgrund
der seit Jahren steigen Bevolkerung (in Kempten und im Landkreis Oberall-
gau) auch ein allgemeiner Prognosezuwachs vorgesehen. Dartber hinaus
wurde der spezifische Neuverkehr durch das geplante Wohngebiet Halde-
Nord (im direkten Umfeld des Plangebietes) beriicksichtigt.

Insgesamt sind durch das neue Gewerbegebiet rund 820 Kfz-Fahrten am Tag
zu erwarten, die sich gemanR der bestehenden Knotenstromrelationen bzw. in
Abhangigkeit des Netzzusammenhangs auf das Ubrige Stra3ennetz verteilen.

Der Anschlussknotenpunkt (,Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche®)
ist in allen Lastfallen (Bestand, Prognose-Nullfall, Prognose-Planfall) vorfahrt-
geregelt und im derzeitigen Ausbauzustand ausreichend leistungsfahig. Die
zu erwartenden Rickstaulangen sind in allen Lastfallen vertretbar: die vorhan-
denen Linksabbiegestreifen sind ausreichend lang und es ist keine Beein-
trachtigung umliegender Knotenpunkte oder Zufahrten zu erwarten. Auch mit
den unterstellten Prognose-Verkehrsmengen bietet der untersuchte Knoten-
punkt noch ausreichend Kapazitatsreserven fur weitere Entwicklungen.
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Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il

R+T Kempten (Allgéau)

Verzeichnisse

Verkehrs-
planung

Verzeichnisse

Plandarstellungen als Anhang:

Plan 1 Verkehrsmengen und Verkehrsablauf Bestand
Plan 2 Verkehrsmengen und Verkehrsablauf Prognose-Nullfall
Plan 3 Verkehrsmengen und Verkehrsablauf Prognose-Planfall

Anlagen:

Anlage 1 Verkehrserzeugung Plangebiet
Anlage 2 Definition Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs
Anlage 3 Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeit
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Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 1
Summe Neuverkehr GE-Gebiet

Verkehrs-
planung

Neuverkehr GE-Gebiet

Summe Neuverkehr GE-Gebiet

Anzahl Kfz-Fahrten / Tag (Quell- und Zielverkehr) [Kfz/24h] 822
Zielverkehr [Kfz/24h] 411
Quellverkehr [Kfz/24h] 411
Summe Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 69
Zielverkehr [Kfz/h] 44
Quellverkehr [Kfz/h] 25
Summe Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 71
Zielverkehr [Kfz/h] 26
Quellverkehr [Kfz/h] 45
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Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 1
Beschaftigtenverkehr

Verkehrs-
planung

Gewerbenutzung

Grol3e Plangebiet ha 2,8

Beschéftigte je ha Besch./ha 100
Beschéftigte Gesamt [Pers.] 280
Beschaftigtenverkehr

Wege/Beschaftigtem [Wege/Pers.*24h] 2,5

Anwesenheitsgrad [%] 85%
Summe Wege Beschatftigte [Wege] 595
MIV-Anteil [%)] 70%
Kfz-Besetzungsgrad [Pers./Pkw] 1,1

Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 379
Zielverkehr [Kfz/24h] 190
Quellverkehr [Kfz/24h] 190
Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%] 16%
Quellverkehr [%] 5%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 40

Zielverkehr [Kfz/h] 30

Quellverkehr [Kfz/h] 10

Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%] 6%
Quellverkehr [%] 14%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 38

Zielverkehr [Kfz/h] 11

Quellverkehr [Kfz/h] 27




Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

R—l— I Anlage 1
Besucherverkehr

Verkehrs-
planung

Gewerbenutzung

Grol3e Plangebiet ha 2,8

Beschéftigte je ha Besch./ha 100
Beschéftigte Gesamt [Pers.] 280
Besucherverkehr

Wege/Beschaftigtem [Wege/Pers.*24h] 1,0

Anzahl Wege [Wege] 280
MIV-Anteil [%] 70%
Kfz-Besetzungsgrad [Pers./Pkw] 1,2
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz / 24h] 163
Zielverkehr [Kfz / 24h] 82

Quellverkehr [Kfz / 24h] 82

Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%] 8%
Quellverkehr [%] 3%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 9
Zielverkehr [Kfz/h] 7
Quellverkehr [Kfz/h] 2

Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%] 6%
Quellverkehr [%] 8%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 12
Zielverkehr [Kfz/h] 5

Quellverkehr [Kfz/h] 7




Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

R—l— I Anlage 1
Wirtschaftsverkehr

Verkehrs-
planung

Gewerbenutzung

Grol3e Plangebiet ha 2,8
Beschéftigte je ha Besch./ha 100
Beschéftigte Gesamt [Pers.] 280
Wirtschaftsverkehr

Lkw-Fahrten/Beschéftigtem [Lkw/Besch.] 1,0
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 280
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 280
Zielverkehr [Kfz/24h] 140
Quellverkehr [Kfz/24h] 140
Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%0] 5%
Quellverkehr [%] 9%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 20
Zielverkehr [Kfz/h] 7
Quellverkehr [Kfz/h] 13
Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%] 7%
Quellverkehr [%] 8%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 21
Zielverkehr [Kfz/h] 10
Quellverkehr [Kfz/h] 11




Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

R—l—T Anlage 2

Definition Qualitdtsstufen des Verkehrsablaufs
Verkehrs-

planung

Qualitatsstufen fiir den Verkehrsablauf fiir Knotenpunkte ohne LSA
Qsv | Beschreibung

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die
Wartezeiten sind sehr gering. (fir Kfz < 10 s mittlere Wartezeit).

Die Fahrmdglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrzeugstréme werden vom bevorrechtigten
B | Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. (fir Kfz <20 s mittlere
Wartezeit).

Die Fahrzeugfiihrer in den Nebenstrdmen missen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten
Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spirbar. Es kommt zu Bildung von Stau, der
jedoch weder hinsichtlich seiner raumlichen Ausdehnung noch beziglich der zeitlichen Dauer eine
Starke Beeintrachtigung darstellt. (fir Kfz < 30 s mittlere Wartezeit).

Die Mehrzahl der Fahrzeugfiihrer muss Haltevorgange, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten,
hinnehmen. Fir einzelne Fahrzeuge kénnen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn
sich vorubergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder
zurtick. Der Verkehrszustand ist noch stabil. (fir Kfz <45 s mittlere Wartezeit).

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten
nehmen sehr grof3e und dabei stark streuende Werte an. Geringfligige Verschlechterungen der
Einflussgréflen kénnen zum Verkehrs zusammenbruch fiihren. Die Kapazitét wird erreicht. (fir
Kfz = 45 s mittlere Wartezeit).

Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeit einheit zuflieRen,
ist Uber ein l&ngeres Zeitintervall gréfer als die Kapazitat fir diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich
lange, stdndig wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation I8st sich
erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstérke im zuflieRenden Verkehr wieder auf. Der
Knotenpunkt ist Uberlastet.

Qualitatsstufen fiir den Verkehrsablauf fir Knotenpunkte mit LSA
Qsv | Beschreibung

Die Mehrzahl der Verkehrsteiinehmer kann ungehindert den Knoten punkt passieren. Die
Wartezeiten sind sehr kurz (fur Kfz < 20 s mittlere Wartezeit).

Alle wahrend der Sperrzeit ankommenden Verkehrs teilnehmer kénnen in der nachfolgenden

B
Freigabezeit weiterfahren oder -gehen. Die Wartezeiten sind kurz (fir Kfz < 35 s mittlere Wartezeit).
Nahezu alle wahrend der Sperrzeit ankommenden Verkehrs teilnehmer kénnen in der folgenden
c Freigabezeit weiter fahren oder -gehen. Die Wartezeiten sind splrbar (fir Kfz <50 s mittlere

Wartezeit). Beim Kraftfahrzeugverkehr tritt im Mittel nur geringer Stau am Ende der Freigabezeit
auf.

Im Kraftfahrzeugverkehr ist standiger Reststau vorhanden. Die Warte zeiten fir alle
D | Verkehrsteilnehmer sind be trachtlich (fur Kfz <70 s mittlere Wartezeit). Der Verkehrs zustand ist
noch stabil.

Die Verkehrsteilnehmer stehen in erheblicher Konkurrenz zu einander. Im Kraftfahrzeugverkehr
E | stellt sich allméahlich wachsender Stau ein. Die Wartezeiten sind sehr lang (fur Kfz <100 s mittlere
Wartezeit). Die Kapazitat wird erreicht.

Die Nachfrage ist groRer als die Kapazitdt. Die Fahrzeuge missen bis zu ihrer Abfertigung
mehrfach vorriicken. Der Stau wéchst stetig. Die Wartezeiten sind extrem lang (fir Kfiz > 100 s
mittlere Wartezeit). Die Anlage ist Uberlastet.
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Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Bestand

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Vormittag
Variante: Bestand - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 A 132 55 | 2,8 367 844 5,1 1 1 A
2 —| 387 1800 A
3 T W| 20 1600 A
Misch-H 407 1789 2+3 2,7 1 2 A
4 |- 3 6,5 | 3,2 877 273 13,3 1 1 B
5 A 13 6,7 3,3 917 244 15,6 1 1 B
6 L 8 5,9 3,0 386 748 5,2 1 1 A
Misch-N
9 A | 9 1593 A
8 < | 293 1800 A
7 v | 32 5,5 2,8 396 819 4,6 1 1 A
Misch-H 384 1748 8+9 2,8 1 2 A
10 e 15 6,5 3,2 892 256 17,2 1 1 B
11 v 0 6,7 3,3 882 257
12 - 7 5,9 3,0 322 808 4,5 1 1 A
Misch-N
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Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Bestand

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Nachmittag
Variante: Bestand - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 ___A| 15 55 | 2,8 456 764 5,0 1 1 A
2 —| 327 1800 A
3 I 5 1600 A
Misch-H 331 1797 2+3 2,6 1 2 A
4 - 17 6,5 3,2 869 293 13,0 1 1 B
5 A 1 6,7 3,3 786 355 10,2 1 1 B
6 >| 35 59 | 3,0 315 817 4,6 1 1 A
Misch-N
9 A 8 1593 A
8 <«——| 456 1800 A
7 2 1 55 | 2,8 317 896 4,0 1 1 A
Misch-H 464 1796 8+9 2,8 2 2 A
10 e 70 6,5 3,2 819 345 13,1 1 2 B
11 v 1 6,7 3,3 785 356 10,1 1 1 B
12 |- 89 5,9 3,0 453 688 6,0 1 1 A
Misch-N 159 661 10+11+12 | 7,2 1 2 A
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Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Vormittag
Variante: Prognose-Nullfall - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 A 132 5,5 2,8 384 828 5,2 1 1 A
2 —>» | 457 1800 A
3 . 20 1600 A
Misch-H 477 1791 2+3 2,8 2 2 A
4 - 3 6,5 | 3,2 964 241 15,1 1 1 B
5 F 3 13 6,7 3,3 1004 215 17,8 1 1 B
6 = 8 59 | 3,0 456 687 5,7 1 1 A
Misch-N
9 A 91 1593 A
8 < | 310 1800 A
7 ¥ | 32 55 | 2,8 466 756 5,0 1 1 A
Misch-H 401 1750 8+9 2,8 1 2 A
10 L= 15 6,5 3,2 979 225 19,8 1 1 B
11 A 4 0 6,7 3,3 969 226
12 < 7 5,9 3,0 339 791 4,6 1 1 A
Misch-N




Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

R—l—T Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Nachmittag
Variante: Prognose-Nullfall - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 ___A| 15 55 | 2,8 503 724 5,3 1 1 A
2 —| 353 1800 A
3 I 5 1600 A
Misch-H 372 1800 1+2+3 2,6 1 2 A
4 |- 17 6,5 | 3,2 942 261 14,8 1 1 B
5 A 1 6,7 3,3 859 318 11,4 1 1 B
6 >| 35 59 | 3,0 341 791 4,8 1 1 A
Misch-N 53 471 4+5+6 8,6 1 1 A
9 A 8 1593 A
8 <«——| 503 1800 A
7 2 1 55 | 2,8 343 870 4,1 1 1 A
Misch-H 512 1800 7+8+9 2,9 2 2 A
10 e 70 6,5 3,2 892 310 15,1 1 2 B
11 v 1 6,7 3,3 858 319 11,3 1 1 B
12 |- 89 5,9 3,0 500 650 6,5 1 1 A
Misch-N 159 438 | 10+11+12| 13,0 2 3 B
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Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Prognose-Planfall

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Vormittag
Variante: Prognose-Planfall - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 Al 160 55 | 2,8 402 811 5,6 1 2 A
2 —>» | 457 1800 A
3 . 20 1600 A
Misch-H 477 1791 2+3 2,8 2 2 A
4 - 3 6,5 | 3,2 | 1009 213 17,1 1 1 B
5 F 3 13 6,7 3,3 1048 193 20,0 1 1 B
6 = 8 59 | 3,0 456 687 5,7 1 1 A
Misch-N
9 A | 111 1593 A
8 < | 310 1800 A
7 ¥ | 32 55 | 2,8 466 756 5,0 1 1 A
Misch-H 421 1743 8+9 2,9 1 2 A
10 | 34 6,5 | 3,2 | 1014 204 25,7 1 1 C
11 A 4 0 6,7 3,3 1004 205
12 < 20 5,9 3,0 348 783 5,4 1 1 A
Misch-N
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Verkehrsgutachten Gewerbegebiet Stiftsbleiche Il - Kempten (Allgau)

Anlage 3

Berechnungsergebnisse Leistungsfahigkeitsuntersuchung - Prognose-Planfall

Verkehrs-
planung

Knotenpunkt: Thomas-Dachser-Stral3e / An der Stiftsbleiche

Zeitraum: Spitzenstunde Nachmittag
Variante: Prognose-Planfall - Werktag
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 A 27 55 | 2,8 519 711 5,8 1 1 A
2 —| 353 1800 A
3 I 5 1600 A
Misch-H 384 1800 1+2+3 2,7 1 2 A
4 |- 17 6,5 | 3,2 987 227 17,1 1 1 B
5 A 1 6,7 3,3 885 300 12,0 1 1 B
6 >| 35 59 | 3,0 341 791 4,8 1 1 A
Misch-N 53 432 4+5+6 9,5 1 1 A
9 A | 27 1593 A
8 <«——| 503 1800 A
7 2 1 55 | 2,8 343 870 4,1 1 1 A
Misch-H 531 1800 7+8+9 2,9 2 2 A
10 | 91 6,5 3,2 910 296 18,0 2 2 B
11 v 1 6,7 3,3 876 304 11,9 1 1 B
12 |- 119 5,9 3,0 508 643 71 1 2 A
Misch-N 210,5 426 10+11+12 | 17,2 3 5 B
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